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Diese Richtlinie wurde im Rahmen  der Projektgruppe "Windenergieanlagen" des Deutschen Instituts 
für Bautechnik (DIBt), Berlin erarbeitet1. An der Richtlinie haben folgende Personen mitgearbeitet:

1 Anmerkung: Die korrigierte Fassung März 2015 enthält gegenüber der Fassung Oktober 2012 keine 
inhaltlichen Änderungen, sondern lediglich Klarstellungen sowie redaktionelle Korrekturen. 
Daher wurde auch die Bezeichnung der Fassung 2012 beibehalten mit dem Zusatz 
"Korrigierte Fassung März 2015".
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1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für die Nachweise der Standsicherheit des Turmes und der Gründung von 
Windenergieanlagen. Sie enthält zugleich, basierend auf den Festlegungen von DIN EN 61400-1, 
Regelungen über Einwirkungen auf die gesamte Windenergieanlage einschließlich der zugehörigen 
Sicherheitsbeiwerte, die der Ermittlung der aus der Maschine auf den Turm und die Gründung 
wirkenden Schnittgrößen (siehe Abschnitt 9.2.4) zu deren Beurteilung zugrunde zu legen sind. Die 
Beurteilung der Maschine selbst ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie. Auf die neunte Verordnung 
zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung) (9. ProdSV) zur Umsetzung der Richtlinie 
RL 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und 
zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (ABl. L 157 vom 09.06.2006, S. 24, L 76 vom 16.03.2007, 
S. 35) wird verwiesen.

Weiter sind gegebenenfalls Anforderungen des anlagenbezogenen Gewässerschutzes nach § 62
WHG (Wasserhaushaltsgesetz) zu berücksichtigen.

Für die Sicherheitsanforderungen an die Maschine gilt DIN EN 61400-1.

Darüber hinaus muss das Sicherheitssystem zwei oder mehrere Bremssysteme enthalten (mecha-
nisch, elektrisch oder aerodynamisch), die geeignet sind, den Rotor aus jedem Betriebszustand in 
den Stillstand oder Leerlauf zu bringen. Mindestens ein Bremssystem muss in der Lage sein, das 
System auch bei Netzausfall in einem eigensicheren Zustand zu halten.

Zur Ermittlung der Einwirkungen wird die Anwendung der nachfolgend angegebenen Ausgaben der 
DIN EN 61400-1 zugelassen. Es gilt jeweils die Norm mit allen zugehörigen Berichtigungen und 
Anhängen, wobei im Text dieser Richtlinie nur auf das jeweilige Basisdokument mit Angabe des 
Ausgabejahres (nachfolgend fett gedruckt) verwiesen wird.

DIN EN 61400-1:2011-08 Alternativ: DIN EN 61400-1:2004-08

DIN EN 61400-1 Berichtigung 1:2005-12

Die jeweils angewendete Ausgabe ist in ihrer Gesamtheit bzgl. der Ermittlung der Einwirkungen anzu-
wenden. Eine Mischung ist nicht zulässig. Dies betrifft z.B. Details bzgl. der Lastfalldefinitionen und 
der Auswertemethoden. Ggf. vorhandene Vorgaben zu Konstruktion, Bemessung und Ausführung 
des Turmes und der Gründung gelten im Zusammenhang mit dieser Richtlinie nicht.

Wenn in dieser Richtlinie auf DIN EN 61400-1 ohne Angabe des Ausgabedatums verwiesen wird, 
dann gelten entsprechend die Regelungen der jeweils zur gesamtheitlichen Anwendung 
ausgewählten Ausgabe.

Eine Ausnahme betrifft die Bestimmung der effektiven Turbulenz innerhalb eines Windparks, die nach 
DIN EN 61400-1:2011-08 zu erfolgen hat.

Windenergieanlagen, deren überstrichene Rotorfläche kleiner als 200 m2 ist und die eine Spannung 
erzeugen, die unter 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung liegt, dürfen nach 
DIN EN 61400-2 nachgewiesen werden. Insbesondere muss auch für kleine Windenergieanlagen das 
Sicherheitssystem zwei oder mehrere Bremssysteme enthalten (mechanisch, elektrisch oder 
aerodynamisch), die geeignet sind, den Rotor aus jedem Betriebszustand in den Stillstand oder 
Leerlauf zu bringen. Mindestens ein Bremssystem muss in der Lage sein, das System auch bei 
Netzausfall in einem eigensicheren Zustand zu halten.
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Konstruktion, Bemessung und Ausführung des Turmes und der Gründung von Windenergieanlagen 
richten sich nach den einschlägigen Technischen Baubestimmungen für vergleichbare 
Konstruktionen, wie Antennentragwerke, Schornsteine, Masten u. ä., sofern in dieser Richtlinie keine 
anderen Regelungen getroffen werden.

Außerdem werden Anforderungen bezüglich Inspektion und Wartung der Anlage gestellt, damit die 
Standsicherheit des Turmes und der Gründung über die vorgesehene Entwurfslebensdauer 
sichergestellt ist.

Die Richtlinie berücksichtigt nicht die Besonderheiten von Windenergieanlagen, die im offenen 
Wasser von Nord- und Ostsee errichtet werden (Offshore-Anlagen). Auch werden in dieser Richtlinie 
die Besonderheiten von Vertikalachsanlagen und abgespannten Systemen nicht berücksichtigt. 
Allerdings können die hier angegebenen Regelungen sinngemäß auch auf solche Anlagen 
angewendet werden.

2 Begriffe und Bezeichnungen

2.1 Begriffe

Die Definitionen der folgenden Begriffe sind im Zusammenhang mit den Regeln dieser Richtlinie zu 
verstehen. Sie können u. U. von den in Energieertragsberechnungen und in anderen Regelwerken 
verwendeten Definitionen abweichen.

 Windenergieanlage (WEA):
Anlage, die die kinetische Energie des Windes in elektrische Energie umwandelt

 Fundament und Boden-Bauwerksinteraktion (Bodendrehfeder):
Das Fundament ist ein erdberührtes Stahl-, Stahlbeton- oder Spannbetonbauteil inkl. Betonsockel 
über natürlicher bzw. aufgefüllter Gründungssohle und Boden. Die Boden-Bauwerksinteraktion 
beeinflusst die dynamischen Eigenschaften des Tragwerks. Ein wesentlicher Parameter der Boden-
Bauwerksinteraktion ist die Einspannsteifigkeit, die mit Hilfe der Bodendrehfeder beschrieben wird. 
Diese ist unter Berücksichtigung der statischen bzw. dynamischen Bodenkennwerte zu ermitteln.

 Turm:
Teil einer Windenergieanlage oberhalb des Fundamentes, der die Maschine trägt, einschließlich 
eventueller Abspannungen
 Stahlturm: Turm bestehend aus ein oder mehreren Stahlrohrsegmenten 
 Spannbetonturm: vorgespannter Ortbeton- oder Fertigteilturm
 Hybridturm: Stahlbeton- oder Spannbetonturm mit aufgesetztem Stahlrohrturm

 Maschine:
Der auf dem Turm angeordnete maschinentechnische Teil der Windenergieanlage, hierzu zählen 
u. a. die Rotorblätter sowie die Nabe, die Welle, das Getriebe, die regelungs- und elektrotechnischen 
Komponenten, der Generator, die Lager und die Bremsen

 Entwurfslebensdauer:
die der Auslegung der Windenergieanlage zugrunde gelegte rechnerische Zeitdauer

 Nennleistung:
maximale Dauerleistung, die sich aus der Leistungskurve ergibt
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 Nenndrehzahl nR:
Drehzahl des Rotors bei Nennwindgeschwindigkeit

 Leerlauf:
betriebsbereiter Zustand einer Windenergieanlage ohne Leistungsabgabe, bei dem sich der Rotor 
langsam dreht

 mittlere Windgeschwindigkeit vm(z):
(10-Minuten-Mittel) der Windgeschwindigkeit in einer Höhe z über Grund 

 mittlere 50-Jahreswindgeschwindigkeit vm50(z):
mittlere Windgeschwindigkeit, in der Höhe z über Grund, abhängig von der Topographie des 
Standortes, die statistisch im Mittel einmal in 50 Jahren erreicht oder überschritten wird (entspricht 
einer jährlichen Überschreitungswahrscheinlichkeit von 0,02). Entspricht vm(z) nach DIN EN 1991-1-4
unter Berücksichtigung von DIN EN 1991-1-4/NA 

 mittlere 1-Jahreswindgeschwindigkeit vm1(z):
mittlere Windgeschwindigkeit in der Höhe z über Grund, abhängig von der Topographie des 
Standortes, die statistisch im Mittel einmal jährlich erreicht oder überschritten wird

 50-Jahresböengeschwindigkeit vp50(z):
Extremwert der Windgeschwindigkeit (3-Sekunden-Mittel) in der Höhe z über Grund, abhängig von 
der Topographie des Standortes, die einmal in 50 Jahren erreicht oder überschritten wird; entspricht 
vp(z) nach DIN EN 1991-1-4/NA.

 1-Jahresböengeschwindigkeit vp1(z):
Extremwert der Windgeschwindigkeit (3-Sekunden-Mittel) in der Höhe z über Grund, abhängig von 
der Topographie des Standortes, die einmal jährlich erreicht oder überschritten wird.

 Basiswindgeschwindigkeit vb:
50-Jahres-Wind in 10 m Höhe in ebenem offenem Gelände, der über eine Zeitspanne von 
10 Minuten gemittelt wird (vb = vb,0 da cseason und cdir = 1, siehe DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit 
DIN EN 1991-1-4/NA)

 Jahresmittel der Windgeschwindigkeit vave:
über mehrere Jahre gemittelte Windgeschwindigkeit  auf Nabenhöhe

 Nennwindgeschwindigkeit vr:
die kleinste mittlere Windgeschwindigkeit, bei der die Nennleistung erreicht wird

 Einschaltwindgeschwindigkeit vin:
die kleinste mittlere Windgeschwindigkeit, bei der die Windenergieanlage betrieben wird

 Abschaltwindgeschwindigkeit vout:
die größte mittlere Windgeschwindigkeit, bei der die Windenergieanlage betrieben wird
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2.2 Bezeichnungen

A Fläche
a horizontaler Abstand zwischen den Turmachsen zweier benachbarter Windenergieanlagen
cdir Richtungsbeiwert nach DIN EN 1991-1-4
cf aerodynamischer Kraftbeiwert
cscd Strukturbeiwert nach DIN EN 1991-1-4
cseason Jahreszeitenbeiwert nach DIN EN 1991-1-4
D Rotordurchmesser
F Kraft, Last
f
0

Eigenfrequenz

f
R

Erregerfrequenz des laufenden Rotors

h Höhe des Rotormittelpunktes (Nabenhöhe) über Gelände, Turmhöhe
IT Turbulenzintensität
M Moment
m Anzahl der Rotorblätter, Exponent der Wöhlerkurve
m

E
Eismasse

N Lastspielzahl
n

R
Nenndrehzahl des Rotors

q Geschwindigkeitsdruck (Staudruck)
R Rotorradius
s auf den Rotordurchmesser bezogener dimensionsloser horizontaler Abstand zwischen den 

Turmachsen zweier benachbarter Anlagen
Ted Bezugstemperatur
T0 Einwirkungsdauer
ts Tiefe des Rotorblattes an der Spitze bei linearer Extrapolation der Vorder- und Hinterkante

tw größte Tiefe des Rotorblattes  in der Nähe der Wurzel

vb Basiswindgeschwindigkeit
vm50 mittlere 50-Jahreswindgeschwindigkeit 
vm1 mittlere 1-Jahreswindgeschwindigkeit
vp50 50-Jahresböengeschwindigkeit
vp1 1-Jahresböengeschwindigkeit
vhub Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe
vave Jahresmittel der Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe
v

out
Abschaltwindgeschwindigkeit in Nabenhöhe 

v
in

Einschaltwindgeschwindigkeit in Nabenhöhe 

v
r

Nennwindgeschwindigkeit in Nabenhöhe 

                     Koordinaten (siehe Bild 4)

Geländerauhigkeitsexponent

Anströmwinkel

z
y
x

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019Nds. MBl. Nr. 3 g/2019
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F
Teilsicherheitsbeiwert für die Einwirkung

M
Teilsicherheitsbeiwert für den Widerstand

logarithmisches Dämpfungsdekrement

Verhältniswert bezüglich der Tiefe des Rotorblattes, = ts/tw
dimensionslose Längenordinate auf dem Rotorblatt

Luftdichte

E
Dichte des Eises

Spannung

Spannungsschwingbreite

Fußzeiger
d Bemessungswerte
k charakteristische Werte
1 1-Jahreswert
50 50-Jahreswert

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019
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2.3 Gegenüberstellung von Begriffen und Bezeichnungen

Tabelle 1

DIN EN 61400-1:2004 DIN EN 61400-1:2011 DIBt-Richtlinie

Formelzeichen
Bezeichnung/Bedeutung

Formelzeichen
Bezeichnung/Bedeutung

Formelzeichen
Bezeichnung/Bedeutung

vref

Bezugswindgeschwindigkeit

vref

Bezugswindgeschwindigkeit

vm50(h)

Mittlere 
50-Jahreswindgeschwindigkeit

Grundlagenparameter zur 
Definition der Typklassen.
Weitere relevante Auslegungs-
parameter werden hiervon ab-
geleitet. 10-min-Mittelwert der 
extremen Windgeschwindigkeit 
in Nabenhöhe mit einem Wieder-
kehrzeitraum von 50 Jahren.

Grundlagenparameter zur 
Definition der Typklassen.
Weitere relevante Auslegungs-
parameter werden hiervon ab-
geleitet. 10-min-Mittelwert der 
extremen Windgeschwindigkeit
in Nabenhöhe mit einem Wieder-
kehrzeitraum von 50 Jahren.

Mittlere Windgeschwindigkeit in 
Nabenhöhe errechnet nach 
DIN EN 1991-1-4 + NA oder nach 
Kapitel 7.3.2.1 unter Berücksichti-
gung der Windzone und Gelände-
kategorie mit einem Wiederkehr-
zeitraum von 50 Jahren.

vr

Bemessungswindgeschwindigkeit

vr

Bemessungswindgeschwindigkeit

vr

Nennwindgeschwindigkeit

Bemessungsleistung Bemessungsleistung Nennleistung

A (Anormal) A (Anormal) A (Außergewöhnlich)

Art des Auslegungszustandes Art des Auslegungszustandes Gruppe der 
Einwirkungskombinationen

Ein detaillierter Vergleich der Windgeschwindigkeitsbezeichnungen kann dem Anhang A (informativ) 
entnommen werden.

3 Bautechnische Unterlagen

Zu den bautechnischen Unterlagen gehören:

A. Technische Daten der Windenergieanlage mit insbesondere folgenden Angaben:

1. Modellbezeichnung
2. Hersteller
3. Konfiguration (Typenblatt)
4. Regelungs- und Bremssystem
5. Rotorblatttyp
6. Betriebsdaten, die für die Ermittlung der Einwirkungen und

für die Bemessung des Turmes erforderlich sind

B. Gesamtübersicht der Anlage und ggf. Lageplan

C. Baubeschreibung von Turm und Gründung mit folgenden Angaben:

1. Windgeschwindigkeitszone (Auslegung und ggf. Standort)
2. Entwurfslebensdauer
3. Baugrundverhältnisse

D. Schnittgrößen zum Nachweis von Turm und Gründung und weitere Grundlagen für die 
Bemessung (siehe Abschnitt 9)

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019Nds. MBl. Nr. 3 g/2019
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E. Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung (Nachweise im Grenzzustand der Trag-
fähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit) einschließlich der Schwingungsuntersuchungen

F. Konstruktionszeichnungen für Turm und Gründung mit allen notwendigen Informationen und 
technischen Anforderungen für die Ausführung von Stahlkonstruktionen (siehe Normenreihe 
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten) und von Stahl- und Spannbeton-
konstruktionen (siehe Normenreihe Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton-
und Spannbetontragwerken).

G. Montageanleitung (z.B. Spannanweisung, Herstellanweisung für die Gründung gemäß 
DIN EN 13670)

H. Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zur Gründung (Baugrundgutachten)

Außerdem müssen für Windenergieanlagen folgende Unterlagen vorliegen:

I. Gutachtliche Stellungnahmen, in denen ggf. Auflagen zum Bau und Betrieb der Windenergie-
anlage zu formulieren sind:
1. Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zur Bestätigung der Schnittgrößen für 

den Nachweis von Turm und Gründung, Rotorblätter und Maschinenbau (Lastgutachten)
2. Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen der Sicherheits-

einrichtungen (Sicherheitsgutachten)
3. Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen der Rotorblätter
4. Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen der maschinen-

baulichen Komponenten und der Verkleidung von Maschinenhaus, Nabe (Maschinen-
gutachten)

5. Gutachtliche Stellungnahme eines Sachverständigen zu den Nachweisen für die elektro-
technischen Komponenten und den Blitzschutz

Weitere Unterlagen, die von dem Sachverständigen des Maschinengutachtens begutachtet sein 
müssen:

J. Bedienungsanleitung

K. Inbetriebnahmeprotokoll (Vordruck)

L. Wartungspflichtenbuch (siehe Abschnitt 15)

4 Technische Baubestimmungen

Sofern in dieser Richtlinie nicht anderes bestimmt ist, gelten die Technischen Baubestimmungen, 
insbesondere hinsichtlich der Einwirkungen DIN EN 1991-1-1, -1-3 und -1-4, für Stahlkonstruktionen 
die Grundnormen der Normenreihe DIN EN 1993, für Stahlbeton- und Spannbetonkonstruktionen die 
Normenreihe DIN EN 1992, sowie für den Baugrund DIN EN 1997. Alle Normen der Eurocode-Reihe 
sind stets in Verbindung mit ihren Nationalen Anhängen anzuwenden.

Weiterhin dürfen für Stahlvollwandtürme die Regelungen der DIN EN 1993-3-2, Kapitel 5.2 
angewendet werden.

5 Werk- und Baustoffe, Bauprodukte und Ausführung

Es dürfen nur Werkstoffe verwendet werden, die den Technischen Baubestimmungen entsprechen. 
Die Verwendung anderer Werkstoffe bedarf nach den bauaufsichtlichen Vorschriften eines 
besonderen Nachweises der Verwendbarkeit, z.B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
oder durch eine Zustimmung im Einzelfall.

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019
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Die Ausführung von Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen erfolgt nach DIN EN 13670.

Spannverfahren, die zum Vorspannen von Windenergieanlagen verwendet werden, müssen für den 
vorgesehenen Einsatzzweck in der Windenergieanlage, bzw. für diesen entsprechenden 
Anwendungsbereich, geeignet sein.

6 Ausführungsklassen

Stahltürme von Windenergieanlagen oder Teile von Windenergieanlagen in Stahlbauweise sind 
gemäß DIN EN 1090-2 Anhang B der Beanspruchungskategorie SC2 und der Schadensfolgeklasse 
CC2 zuzuordnen. Demzufolge gilt als Mindestanforderung für Windenergieanlagen die Ausführungs-
klasse EXC3. Entsprechende Anforderungen für die Ausführung sind DIN EN 1090-2 Anhang A.3 zu 
entnehmen.

7 Einwirkungen

7.1 Allgemeines

Einwirkungen auf die Windenergieanlage sind entsprechend DIN EN 61400-1 anzunehmen, siehe 
auch Abschnitt 1. Ergänzend sind weitere Einwirkungen nach diesem Abschnitt sowie Einwirkungs-
kombinationen nach Abschnitt 8 zu berücksichtigen.

7.2 Trägheits- und Gravitationslasten

7.2.1 Ständige Gravitationslasten (Eigenlasten)

Die charakteristischen Werte der Eigenlasten sind mit den Rechenwerten nach DIN EN 1991-1-1 zu 
ermitteln. Werden Werkstoffe verwendet, die nicht in diesen Normen enthalten sind, so sind deren 
tatsächliche Wichten der Lastermittlung zugrunde zu legen.

7.2.2 Trägheitskräfte aus Massenexzentrizitäten

Es sind die in DIN EN 61400-1 beschriebenen Rotorunwuchten anzusetzen. Außerdem sind die 
zusätzlichen Trägheitskräfte aus Massenexzentrizitäten infolge Eislasten für den Fall zu ermitteln, 
dass 1 Rotorblatt nicht vereist ist (siehe Abschnitt 7.4.6), sofern der Betrieb unter Eislasten nicht 
sicher ausgeschlossen werden kann.

7.2.3 Erdbeben

Einwirkungen aus Erdbeben sind gemäß DIN EN 1998-1 einschließlich DIN EN 1998-1/NA zu berück-
sichtigen, wobei Bedeutungskategorie 1 angenommen werden darf.

Die Überlagerung mit den Lasten der WEA anhand der Lastfälle D.5 und D.6 ist hierbei eine 
vereinfachte Betrachtung. Alternativ kann eine genauere Betrachtung nach DIN EN 61400-1:2011 
erfolgen.

7.3 Aerodynamische Lasten

7.3.1 Allgemeines

Die aerodynamischen Lasten sind nach DIN EN 1991-1-4 unter Berücksichtigung der besonderen 
Festlegungen von DIN EN 61400-1 und dieser Richtlinie zu ermitteln.

Im Allgemeinen gelten die Windbedingungen nach DIN EN 61400-1. Abweichungen von 
DIN EN 61400-1 werden nachfolgend angegeben.

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019Nds. MBl. Nr. 3 g/2019
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Als Rechenwert für die Luftdichte darf abweichend von DIN EN 1991-1-4 = 1,225 kg/m3

angenommen werden.

Die Windgeschwindigkeit ist unabhängig von der Himmelsrichtung wirkend anzunehmen (cdir = 1).

7.3.2 Windbedingungen

7.3.2.1 Extremwindbedingungen

Die entsprechend der Windzone der Windenergieanlage anzunehmende Windgeschwindigkeit des 
mittleren 50-Jahreswindes, vm50(h) ist nach DIN EN 1991-1-4 einschließlich NA zu ermitteln.

Die Berechnung des Höhenprofils der mittleren 50-Jahreswindgeschwindigkeit vm50(z) und der 
Turbulenz Iv(z) für Geländerauhigkeiten bis maximal Geländekategorie III erfolgt grundsätzlich mit den 
Formeln gemäß Tabelle NA-B.2 bzw. NA-B.4 in DIN EN 1991-1-4/NA.

Rauhigkeiten größer als in Geländekategorie III dürfen nicht angesetzt werden.

Bei Standorten in Geländekategorie I und Geländekategorie II dürfen vereinfacht die Gleichungen 
(GL 1) und (GL 2) verwendet werden.

Die Turbulenzintensität darf vereinfacht wie folgt angenommen werden:

lv (z) = 0,128
10

-0,05
(GL 1)

Das zugehörige Höhenprofil für die mittlere 50-Jahreswindgeschwindigkeit (einschließlich des 
mittleren Windprofils für das turbulente Windfeld) darf wie folgt angenommen werden:

v (z) = 1,15  v  
10

0,121
(GL 2)

Die Werte für den mittleren 1-Jahreswind, vm1(z), ermitteln sich aus dem mittleren 50-Jahreswind, 
vm50(z), durch Multiplikation mit dem Faktor 0,8.

Diese Festlegungen betreffen das Windmodell EWM, d.h. dass für die entsprechenden Lastfälle aus 
DIN EN 61400-1 die Windbedingungen entsprechend anzupassen sind.

7.3.2.2 Betriebswindbedingungen

Das Jahresmittel der Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe, vave, ist nach Gleichung (GL 3) bzw. 
Gleichung (GL 4) anzunehmen, sofern standortspezifisch keine geringeren Werte nachgewiesen
werden.

vave = 0,18 vm50 (h) (GL 3)

vave = 0,20 vm50 (h) (GL 4)

Die Gleichung (GL 4) gilt für Inseln der Nordsee.

Das Jahresmittel der Windgeschwindigkeit vave in WZ 1 und WZ 2 ist mit dem Wert von WZ 3
anzusetzen.

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019
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Es wird empfohlen, die Anlage für die Turbulenzintensität der Turbulenzkategorie A nach 
DIN EN 61400-1 nachzuweisen, um die Abdeckung aller deutschen Standorte bei Errichtung von 
Einzelanlagen zu gewährleisten. Wird hiervon abgewichen, ist eine standortbezogene Turbulenz-
beurteilung erforderlich, siehe Kapitel 16.

Es ist zulässig, für Windenergieanlagen Betriebs- und Extremwindbedingungen einschließlich der 
Turbulenzkategorie unabhängig von Windzonen gemäß DIN EN 1991-1-4 zu spezifizieren und dafür 
im Rahmen einer Typenprüfung nachzuweisen.

Diese Angaben müssen in der Typenprüfung und im Lastgutachten enthalten sein. Abgedeckte 
Windzonen und Geländekategorien sind dabei explizit anzuführen.

7.3.3 Einflüsse benachbarter baulicher Anlagen, Geländerauhigkeit und Topografie auf die 
Standorteignung

Standortspezifisch ist zu untersuchen, ob durch lokale Turbulenzerhöhungen infolge der Einflüsse 
benachbarter Windenergieanlagen oder durch die Standortwindbedingungen die Standorteignung 
gefährdet wird.

Die Prüfung der Standorteignung ist entsprechend nach Kapitel 16 „Standorteignung von 
Windenergieanlagen“ durchzuführen.

Die auf die Windenergieanlage einwirkenden Lasten sind mindestens mit den standortspezifischen 
Werten der Windparameter zu ermitteln.

Wenn die Anlage für die Turbulenzkategorie A ausgelegt wurde, braucht der Einfluss der lokalen 
Turbulenzerhöhung auf die Standorteignung nicht untersucht zu werden, wenn folgende Bedingungen 
erfüllt sind:

a 8D für vm50 (h) 40 m/s (GL 5)

a 5D für vm50 (h) 45 m/s (GL 6)

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019Nds. MBl. Nr. 3 g/2019
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Bild 1: Schematische Darstellung der erforderlichen Abstände (schraffierter Bereich)

Dabei ist:

a Abstand zwischen den Turmachsen benachbarter Windenergieanlagen
D der jeweils größere Rotordurchmesser
vm50(h) Mittlerer 50-Jahreswind in Nabenhöhe

Für Zwischenwerte von vm50(h) ist a linear zu interpolieren. Dabei sind die in Deutschland 
auftretenden Kombinationen von Windgeschwindigkeit und Geländekategorie bereits berücksichtigt.

7.3.4 Windlasten für den Zustand während der Montage oder Wartung

Für die Untersuchung der Zustände während der Montage dürfen die Windgeschwindigkeit vb bzw. 
der Geschwindigkeitsdruck, der sich aus der Windgeschwindigkeit ergibt, in Abhängigkeit von der 
Dauer dieses Zustandes sowie ggf. der gewählten Schutzmaßnahmen nach DIN EN 1991-1-4 unter 
Berücksichtigung von DIN EN 1991-1-4/NA reduziert werden.

Für die Untersuchung der Wartungszustände muss die maximal zulässige mittlere Windgeschwindig-
keit vom Hersteller angegeben werden. Es ist sicherzustellen, dass die Wartungsarbeiten nur bis zu 
der vom Hersteller angegebenen maximalen mittleren Windgeschwindigkeit durchgeführt werden.

Zur Erreichung eines ausreichenden Sicherheitsabstandes zur zulässigen mittleren Wind-
geschwindigkeit ist die Windgeschwindigkeit für die Ermittlung der Lasten geeignet zu erhöhen. 
Hierfür sind folgende Werte anzunehmen:

 Bei Anwendung eines deterministischen Windfeldes ist eine EOG (= extreme operating gust) 
gemäß DIN EN 61400-1:2006, basierend auf einer mittleren Windgeschwindigkeit von 10 m/s über 
der zulässigen mittleren Windgeschwindigkeit, zu berücksichtigen.

 Bei Anwendung eines turbulenten Windfeldes ist die mittlere Windgeschwindigkeit um 5 m/s 
gegenüber der zulässigen mittleren Windgeschwindigkeit zu erhöhen.

8D

5D

Vm50(h) [m/s]

a

40 45

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019
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7.3.5 Windlast bei Eisansatz

Bei Eisansatz ist die Windlast auf die durch den allseitigen Eisansatz (siehe Abschnitt 7.4.6) 
vergrößerte Bezugsfläche des Tragwerkes zu ermitteln. Bei Fachwerken sind die aerodynamischen 
Kraftbeiwerte dem durch die Vereisung veränderten Völligkeitsgrad entsprechend anzusetzen.

7.3.6 Einwirkungen aus Wirbelablösungen

Einwirkungen aus Wirbelablösungen können insbesondere bei Türmen mit kreisförmigen oder an-
nähernd kreisförmigen Querschnitten zu Schwingungen rechtwinklig zur Windrichtung (Querschwin-
gungen) führen, siehe Abschnitt 9.4.

7.4 Sonstige Einwirkungen

7.4.1 Imperfektionen, Einwirkungen aus ungleichmäßigen Setzungen

Neben den elastischen Verformungen der Tragkonstruktion und des Baugrunds unter Einwirkung der 
äußeren Lasten sind folgende ungewollte Abweichungen der Turmachse von der Lotrechten als 
ständige Einwirkungen zu berücksichtigen:

 Schiefstellung der Turmachse mit 5 mm/m zur Erfassung von Herstellungs- und Montage-
ungenauigkeiten und Einflüssen aus einseitiger Sonneneinstrahlung

 Schiefstellung infolge ungleichmäßiger Setzungen des Baugrunds oder Änderung der Stütz-
bedingungen2

Einwirkungen aus Imperfektionen und ungleichmäßigen Setzungen müssen in ungünstiger Richtung 
wirkend zu den Einwirkungen addiert werden, die aus der gesamtdynamischen Berechnung 
resultieren.

7.4.2 Vorspannkraft

Die Berücksichtigung der Vorspannung von Betonkonstruktionen erfolgt gemäß DIN EN 1992-1-1.

7.4.3 Erddruck

Ungünstig wirkende resultierende Erddrücke (z.B. bei Hanglagen) sind zu berücksichtigen.

7.4.4 Sohlwasserdruck

Ungünstig wirkende Sohlwasserdrücke sind zu berücksichtigen. Falls keine anderen Werte belegt 
werden, ist ein Bemessungswasserstand in Höhe der Geländeoberkante anzusetzen. In 
Überschwemmungsgebieten sind entsprechend höhere Wasserstände zu berücksichtigen.

Bei Typenberechnungen ist der zugrunde gelegte Bemessungswasserstand in den Planunterlagen 
anzugeben.

Hinweis:
Der Sohlwasserdruck ist als ständige Last anzusetzen. Wird der Wasserstand bis OK-Gelände 
angesetzt, darf mit F = 1,1 gerechnet werden.

2 Für Typenberechnungen kann als sinnvoller Wert für diese Einwirkung eine Setzungsdifferenz zwischen den 
Außenkanten des Fundamentes von 40 mm oder eine Schiefstellung des Turmes von 3 mm/m angenommen 
werden. Im Einzelfall ist die Richtigkeit dieser Annahme durch ein Bodengutachten zu bestätigen.

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019Nds. MBl. Nr. 3 g/2019
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7.4.5 Wärmeeinwirkung

Um die Auswirkungen aus Temperatur gegenüber der Aufstelltemperatur von 15 °C und aus Effekten 
der Sonneneinstrahlung zu erfassen, sind bei Türmen aus Spannbeton folgende Temperaturanteile 
zu berücksichtigen (Bild 2):

 ein über den Umfang und die Querschnittsdicke konstant wirkender Anteil TN,1 = ± 35 K
 ein über den Umfang entlang eines Umfangssektors von 180° cosinusförmig verlaufender, über 

die Querschnittsdicke konstanter Anteil TN,2 = ± 15 K
 ein über die Wanddicke in Längs- und Ringrichtung linear veränderlicher Temperaturunterschied 

TM = ± 15 K

Bild 2: Darstellung der Temperaturanteile TN,1, TN,2 und TM

Aus dem Betrieb der Anlage kann sich ein größerer linear veränderlicher Temperaturunterschied 
einstellen, der anstelle von TM = ±15 K zu berücksichtigen ist.

Im Grenzzustand der Tragfähigkeit sind die Temperaturlastfälle (Gleichung (GL 7)) mit dem 
charakteristischen Wert der Gruppe N (Tabelle 2: LF D.1) zu überlagern. Dabei ist der Kombinations-
beiwert temp = 0,6 anzusetzen.

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist der Temperaturlastfall in Abhängigkeit von der Art der 
Vorspannung mit dem zugehörigen Lastfall nach Tabelle 2 zu überlagern:

Spannbeton ohne Verbund: quasi-ständige Kombination: D.3
Spannbeton mit Verbund: häufige Kombination: D.2

Dabei ist in beiden Fällen der Kombinationsbeiwert temp = 0,6 anzusetzen.

Bei der Überlagerung sind die Temperaturanteile jeweils einzeln oder in Kombination nach Gleichung 
(GL 7) anzusetzen.

max.

TN,1 + TN,2
TM

( TN,1 + TN,2) + 0,75 TM
0,35 ( TN,1 + TN,2) + TM

(GL 7)

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019
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7.4.6 Eislasten

Bei stillstehenden Anlagen sind die Eislasten für alle der Witterung ausgesetzten Konstruktionsteile 
nach DIN 1055-5 zu ermitteln.

Sofern der Betrieb unter Eislasten nicht sicher ausgeschlossen werden kann, ist der Eisansatz an den 
Rotorblättern durch eine über die Länge des Rotorblattes verteilt anzunehmende Masse mE( ) nach 
Bild 3 und Gleichung (GL 8) zu berücksichtigen. Die Eismasse ist als an der Profilvorderkante des 
Rotorblattes wirkend anzunehmen.

Dabei ist: 

Bild 3: Eisansatz an Rotorblättern bei Anlagen in Betrieb

8 Einwirkungskombinationen

Zur Ermittlung der Beanspruchungen sind die in DIN EN 61400-1 aufgeführten äußeren Bedingungen 
und Einwirkungen unter Berücksichtigung der zusätzlichen Festlegungen aus Tabelle 2 und Tabelle 3
zu kombinieren, siehe Absatz 1 von DIN EN 61400-1.

Mit den entsprechend zugeordneten Gruppen der Einwirkungskombinationen sind die jeweils 
anzuwendenden Teilsicherheitsbeiwerte nach Tabelle 5 oder Tabelle 6 definiert.

Für die mit F (Fatigue) bezeichneten Gruppen der Einwirkungskombinationen ist nur der Ermüdungs-
sicherheitsnachweis zu führen. Hierbei sind die Einwirkungen der einzelnen Betriebszustände zu 
akkumulieren.

Die Einwirkungskombinationen der Gruppen N (Normal und Extrem), A (Außergewöhnlich) und 
T (Transport und Errichtung) sind getrennt zu untersuchen.

(GL 8)mE (0,5) = cE (R) (1 + ) E t

(GL 9)(GLc
E
(R) = 0,3 e -0,32 R + 0,00675

0,5 1,0

m (0,5)E

mE

: dimensionslose Längenordinate auf dem Rotorblatt
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Das Extreme Windgeschwindigkeitsmodell (EWM) ist ein turbulentes Extremwindmodell, basierend 
auf der mittleren Windgeschwindigkeit (50-Jahreswind vm50(z) bzw. 1-Jahreswind vm1(z)).

Alternativ darf ein stationäres Extremwindmodell, basierend auf der Böenwindgeschwindigkeit, 
(50-Jahresbö vp50(z) bzw. 1-Jahresbö vp1(z)) angewendet werden. Die Werte für die 1-Jahres-Böen-
windgeschwindigkeit, vp1(z) ermitteln sich aus der 50-Jahres-Böenwindgeschwindigkeit, vp50(z) durch
Multiplikation mit dem Faktor 0,8.

Im Grenzzustand der Tragfähigkeit sind die Temperaturlastfälle nach Kapitel 7.4.5 mit dem 
charakteristischen Wert der Gruppe N (Tabelle 2: LF D.1) zu überlagern.

Die Temperaturlasten sind beim Nachweis der Dekompression bzw. dem Nachweis der Rissbreiten-
begrenzung entsprechend Abschnitt 11.2.5 zu berücksichtigen.
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9 Ermittlung der Bemessungsschnittgrößen

9.1 Allgemeines

Die Schnittgrößen zur Bemessung von Turm und Gründung sind durch eine gesamtdynamische 
Berechnung unter Berücksichtigung der Regelungen nach Abschnitt 9.2 zu ermitteln.

Abweichend hiervon darf für Horizontalachsanlagen auch eine vereinfachte Berechnung der 
Turmstruktur entsprechend Abschnitt 9.3 durchgeführt werden, wenn im dauernden Betrieb ein 
ausreichender Abstand der Eigenfrequenzen f0,n des Turmes von den Erregerfrequenzen fR bzw. fR,m

entsprechend der Gleichung (GL 10) und der Gleichung (GL 11) gewährleistet ist. Das vereinfachte 
Verfahren darf auch bei Anlagen im Zustand "außer Betrieb" angewendet werden.

Im dauernden Betrieb ist ein ausreichender Abstand der Eigenfrequenzen f0,n des Turmes von den 
Erregerfrequenzen fR bzw. fR,m entsprechend der Gleichungen (GL 10) und (GL 11) nachzuweisen.

Dabei ist:

fR max. Drehfrequenz des Rotors im normalen Betriebsbereich
f0,1 erste Eigenfrequenz des Turms
fR,m Durchgangsfrequenz der m Rotorblätter
f0,n n-te Eigenfrequenz des Turms

Die Anzahl n der zu ermittelnden Eigenfrequenzen muss mindestens so groß gewählt werden, dass 
die höchste berechnete Eigenfrequenz um mindestens 20 % höher liegt als die Blattdurchgangs-
frequenz.

Die Eigenfrequenzen des Turmes sind für das zu untersuchende Schwingungssystem unter der 
Annahme elastischen Werkstoffverhaltens zu ermitteln und anzugeben. Dabei ist auch der Einfluss 
der Gründung zu berücksichtigen.

Um Unsicherheiten bei der Berechnung der Eigenfrequenzen zu berücksichtigen, sind die rechnerisch 
ermittelten Werte um ± 5 % zu variieren.

Bei Anlagen, bei denen im dauernden Betrieb die Gleichung (GL 10) und Gleichung (GL 11) nicht 
erfüllt sind, d. h., die im resonanznahen Bereich betrieben werden, ist eine betriebliche Schwingungs-
überwachung durchzuführen.

9.2 Gesamtdynamische Berechnung

9.2.1 Allgemeines

Beanspruchungen des Gesamtsystems mittels einer gesamtdynamischen Berechnung sind nach der 
Elastizitätstheorie zu ermitteln. Es ist zu beachten, dass Einwirkungskomponenten für einige 
Nachweise auch günstig wirken können. Die einzelnen Komponenten der Schnittgrößen haben im 

fR
f0,n

0,95 oder
fR
f0,n

1,05

(GL 10)

(GL 11)

fR
f0,1

0,95
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Allgemeinen keinen phasengleichen Verlauf, so dass hier die ungünstigsten Zeitpunkte herauszu-
greifen sind.

Bei einer gesamtdynamischen Berechnung im Zeitbereich kann das Verfahren der Teilsicherheits-
beiwerte nicht angewendet werden. In diesem Fall ist entsprechend Abschnitt 10.2 zu verfahren.

9.2.2 Anforderungen

Bei einer gesamtdynamischen Berechnung der Windenergieanlage sind die folgenden Einfluss-
parameter bezüglich Windmodell, Aerodynamik, Strukturdynamik sowie Funktion zu berücksichtigen.

 Windmodell
Das Windmodell muss den Bedingungen nach DIN EN 61400-1 entsprechen.
Zusätzlich ist Folgendes zu beachten:
Die Einflüsse aus Turmschatten dürfen nach der Potenzialtheorie abgeschätzt werden.

ANMERKUNG:
Befriedigende Ergebnisse können im Allgemeinen bei einer Windgeschwindigkeitsabtastrate von 4 pro Sekunde 
und einer Lastabtastrate von 20 pro Sekunde erzielt werden.

Es wird eine Anzahl von mindestens 10 ∙ 10 Punkten (durchmesserabhängig), bezogen auf den Rotor, 
empfohlen.

Bei Ermüdungssicherheitsnachweisen wird eine Simulationszeit von 600 Sekunden pro Wind-
geschwindigkeitsklasse bei einer Klassenbreite von ca. 2,0 m/s empfohlen.

 Aerodynamik
Bei der Berechnung der aerodynamischen Lasten sind zusätzlich folgende Einflüsse zu 
berücksichtigen:

 Naben- und Spitzenwirbel
 Blattverstellung, Pendeln usw.
 Strömungsabriss (dynamic stall)
 Dynamisches Nachströmverhalten (dynamic wake)

ANMERKUNG:
Im Allgemeinen können befriedigende Ergebnisse bei Anwendung der Blattelementtheorie bei 15 Elementen pro 
Rotorblatt erzielt werden.

 Strukturdynamik
Bei der Untersuchung der Strukturdynamik sind zusätzlich die folgenden Einflüsse zu berücksichtigen:

 Einfluss der Fliehkraft auf die Rotorblattsteifigkeit
 Torsionssteifigkeit des Antriebstranges
 Elastische Lagerung der Maschine
 Steifigkeit und Dämpfung des Generators (Netz kann als unendlich steif angesehen werden)
 Gründung mit Bodeneigenschaften

ANMERKUNG:
Im Allgemeinen ist es ausreichend, nur die Eigenfrequenzen < 5 Hz zu berücksichtigen.

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019
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 Funktion
Reglereigenschaften sind realitätsnah abzubilden. Dabei sind die zeitlichen Verläufe, wie z.B. beim 
Gieren und Bremsen zu berücksichtigen.

Für alle Einwirkungskombinationen mit Ausnahme der DLC 6.1, 6.2 und 6.3 nach DIN EN 61400-1 ist 
mit einem Gierfehler entsprechend der Betriebsführung, mindestens jedoch mit einem Gierfehler-
winkel im Bereich zwischen = 0°und = ± 8°zu rechnen.

Für die Einwirkungskombinationen DLC 6.1, 6.2 und 6.3 ist der Gierfehlerwinkel nach DIN EN 61400-1
anzunehmen.

9.2.3 Berücksichtigung der Gründung

Für das Betriebsverhalten von Windenergieanlagen ist die Baugrundsteifigkeit von besonderer Bedeu-
tung. Die Boden-Bauwerks-Interaktion ist stets zu berücksichtigen. Bei einer gesamtdynamischen 
Berechnung kann diese in guter Näherung durch Federn für Rotation und Horizontalverschiebung 
frequenzunabhängig mit dynamischen Bodenkennwerten (siehe Abschnitt 12.2.1) erfasst werden.

Die Festlegung der Federsteifigkeiten bzw. der Bodenkennwerte für die gesamtdynamische 
Berechnung kann unter Berücksichtigung der Steifigkeit des Gründungskörpers und der im Boden 
auftretenden Schubverzerrungen ermittelt werden. Dabei sind die Schubverzerrungen für das Last-
niveau zu ermitteln, welches sich aus dem Lastfall D.3 (quasi-ständige Einwirkungen) ergibt.

Näherungsweise kann der Steifemodul für sehr kleine Dehnungen Es,max abhängig vom Steifemodul 
für statische Lasten abgeschätzt werden, wobei ohne genaueren Nachweis der untere Wert der 
angegebenen Bandbreite anzusetzen ist.

Hinweise zur Größe dynamischer Bodenkennwerte enthalten die Empfehlungen des Arbeitskreises 
"Baugrunddynamik"3.

9.2.4 Schnittgrößen

Als Ergebnis der gesamtdynamischen Berechnung ergeben sich die Zeitverläufe aller Schnittgrößen 
für die untersuchten Einwirkungskombinationen in den für die Auslegung von Turm und Fundament 
relevanten Querschnitten. Diese Schnittgrößen sind für die Nachweise im Grenzzustand der 
Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit zu ermitteln.

3 Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugrunddynamik", Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT), 
Berlin 2002
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Tabelle 4: Darstellung der Schnittgrößen für Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit bzw.
Gebrauchstauglichkeit
(Bezeichnung der Koordinatenachsen siehe Bild 4)

Schnittstelle:

Grenzzustand: Tragfähigkeit / Gebrauchsfähigkeit

DLC *) v(h)

[m/s] °

Fx

[kN]

Fy

[kN]

Fz

[kN]

Mx

[kNm]

My

[kNm]

Mz

[kNm]

Fres

[kNm]

Mres

[kNm]

max Fx

min Fx

max Fy

min Fy

max Fz

min Fz

max Mx

min Mx

max My

min My

max Mz

min Mz

max Fres

max Mres

….

*) Einwirkungskombination, siehe Abschnitt 8

Für den Nachweis gegen Festigkeits- und Stabilitätsversagen sowie für den Nachweis im Grenz-
zustand der Gebrauchstauglichkeit dürfen vereinfachend nur die Extremwerte der Schnittgrößen 
zusammen mit den übrigen zeitgleich auftretenden Schnittgrößen für die betrachteten Querschnitte 
angegeben werden (siehe Tabelle 4).

Die Schnittgrößen für den Ermüdungssicherheitsnachweis dürfen in der Regel4 vereinfacht in Form 
von Beanspruchungskollektiven, erforderlichenfalls mit den zugehörigen Mittelwerten angegeben 
werden (siehe Abschnitt 9.6.2).

4 Ausnahme siehe z.B. Abschnitt 8
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Bild 4: Koordinatensystem für den Turm

9.3 Vereinfachte Berechnung

9.3.1 Allgemeines

Die vereinfachte Berechnung darf nur für Nachweise der Turmstruktur im Rahmen der Regelungen 
von Abschnitt 9.1 angewendet werden. Dabei sind die aus einer gesamtdynamischen Berechnung 
ermittelten und entsprechend Tabelle 4 angegebenen Schnittgrößen an der Schnittstelle 
Maschine/Turm als Einwirkungen auf den Turm zu verwenden. Die Schnittgrößen an allen anderen 
Stellen des Turmes werden dann aus diesen Einwirkungen abgeleitet. Hierbei ist die Windlast auf den
Turm der jeweiligen Einwirkungskombination nach Betrag und Richtung zu berücksichtigen (siehe 
Abschnitt 9.6.2).
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Vereinfachend dürfen alle Einwirkungskomponenten als gleichzeitig mit ihrem Maximalwert oder, falls 
günstig wirkend, mit ihrem Minimalwert wirkend angenommen werden.

Die Einwirkungen an der Schnittstelle Maschine/Turm dürfen auch für andere Turmvarianten 
verwendet werden, sofern diese mindestens die gleiche Biege- und Torsionssteifigkeit besitzen und im 
dauernden Betrieb ebenfalls die Bedingung nach Gleichung (GL 10) erfüllen.

Bei der Anwendung der vereinfachten Berechnung sind außer den Schnittgrößen an der Schnittstelle 
Maschine/Turm nach Abschnitt 9.2.4 die Massen und Massenträgheitsmomente der Maschine sowie 
die der Berechnung zugrunde gelegten Eigenfrequenzen des Turmes anzugeben.

9.3.2 Durch Wind erregte Schwingungen des Turmes in Windrichtung

Bei Nachweisen nach Abschnitt 9.3.1 für Anlagen im Zustand "außer Betrieb“ ist die durch die Böigkeit 
des Windes hervorgerufene Schwingungswirkung des Turmes in Windrichtung durch den Ansatz einer 
statischen Ersatzlast zu erfassen. Bei Verwendung des turbulenten extremen Windmodells EWM in 
einer quasi-statischen Berechnung ist die auf den Turm direkt einwirkende Windlast in Windrichtung 
infolge der Böenwindgeschwindigkeit (3 s-Mittelwert der 50-Jahresbö vp50(z) bzw. 1-Jahresbö vp1(z))
mit dem Strukturbeiwert cscd zu vervielfachen. Ein entsprechendes Verfahren zur Ermittlung von cscd
ist in DIN EN 1991-1-4 unter Berücksichtigung von DIN EN 1991-1-4/NA angegeben.

Wird bei nach DIN EN 1991-1-4 nicht schwingungsanfälligen Turmkonstruktionen mit dem stationären 
extremen Windmodell EWM, basierend auf der Böenwindgeschwindigkeit (3 s-Mittelwert der 
50-Jahresbö vp50(z) bzw. 1-Jahresbö vp1(z)), gerechnet, so darf der Strukturbeiwert zu cscd = 1
angenommen werden.

Bei Nachweisen nach Abschnitt 9.6.1 für Anlagen im Zustand "in Betrieb" darf die durch die Böigkeit 
des Windes hervorgerufene Schwingungswirkung des Turmes in Windrichtung unberücksichtigt 
bleiben, d.h. der Strukturbeiwert darf zu cscd = 1 angenommen werden.

9.4 Wirbelerregte Querschwingungen

Die durch wirbelerregte Schwingungen rechtwinklig zur Windrichtung (Querschwingungen) hervor-
gerufenen Beanspruchungen bei Türmen mit kreisförmigen oder annähernd kreisförmigen 
Querschnitten sind nach dem in DIN EN 1991-1-4 angegebenen Verfahren zu ermitteln.

Die durch wirbelerregte Querschwingungen verursachte Schädigung darf bis zu einem Wert von 
D = 0.10 vernachlässigt werden. Andernfalls sind die Schädigung aus wirbelerregten Quer-
schwingungen und die Schädigung in Querrichtung infolge der in Tabelle 3 definierten Lastfälle für 
den Ermüdungssicherheitsnachweis zu addieren.

Bei der Berechnung der Beanspruchungen aus wirbelerregten Querschwingungen darf die aero-
dynamische Dämpfung (siehe 9.5) nicht angesetzt werden.

9.5 Logarithmisches Dämpfungsdekrement

Die Gesamtdämpfung setzt sich aus den beiden Anteilen Strukturdämpfung und aerodynamischer 
Dämpfung zusammen (siehe jedoch )   lo rith i che e re ent  f r die e td pfun  
ergibt sich dabei zu

δ = δ s + δ a (GL 12)
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Dabei ist:

s logarithmisches Dekrement der Strukturdämpfung
a logarithmisches Dekrement der aerodynamischen Dämpfung

Soweit keine genaueren Werte belegt sind, darf als logarithmisches Dekrement für die 
Strukturdämpfung
 bei Stahltürmen s = 0,015
 bei Spannbetontürmen s = 0,04
angenommen werden.

Bei Hybridtürmen sind genauere Überlegungen unter Berücksichtigung der Geometrie, Material und 
Eigenformen erforderlich.

Das logarithmische Dekrement der aerodynamischen Dämpfung δ a darf zur Ermittlung von 
Einwirkungen aus Erdbeben nach der Modalmethode, soweit keine genauere Berechnung erfolgt, für 
alle Turmarten mit δ a = 0,05 angenommen werden.

9.6 Schnittgrößen für den Ermüdungssicherheitsnachweis

9.6.1 Anforderungen

Zur Ermittlung der Schnittgrößen für den Ermüdungssicherheitsnachweis sind die Einwirkungen nach 
DIN EN 61400-1 und Abschnitt 7, die Einflussparameter nach Abschnitt 9.2.2 und die folgenden 
Festlegungen zu berücksichtigen:

 In der Regelung sind Start- und normale Abschaltvorgänge unter Berücksichtigung der 
dynamischen Erhöhungen beim Durchfahren der Turmresonanz mit den Häufigkeiten nach Tabelle 
3 anzunehmen.

 Sofern der Betrieb unter Eislasten nicht sicher ausgeschlossen werden kann, sind an 7 Tagen 
pro Jahr bei Nennleistung Eislasten nach Abschnitt 7.4.6 anzunehmen, wobei 1 Rotorblatt nicht 
vereist ist, die übrigen mit 50 % der Eismasse nach Bild 3 vereist sind.

 Sofern nicht anders bestimmt, darf die Einwirkungsdauer der Schnittgrößen aus Wirbelablösungen 
mit folgenden Werten angenommen werden:
 0,5 Jahre für den Zustand der Montage, ohne Maschine
 1 Jahr für den Zustand des Stillstandes und der Wartung, mit Maschine

 Die Entwurfslebensdauer der Anlage ist mit mindestens 20 Jahren anzunehmen.

9.6.2 Beanspruchungskollektive

Wird der Ermüdungssicherheitsnachweis auf der Grundlage von Beanspruchungskollektiven geführt, 
so sind diese auf rechnerischem Weg für die betrachteten Querschnitte durch Simulation der für die 
Ermüdung maßgebenden Anforderungen nach Abschnitt 9.6.1 zu ermitteln und ggf. durch Messungen 
nach IEC TS 61400-13 zu unterstützen. Die Schwingbreiten der Schnittgrößen sind hierbei ungünstig 
zu überlagern.

Die Kollektive können vereinfacht als Einhüllende (z.B. in Trapezform) der aus der Simulation 
erhaltenen Beanspruchungskollektive dargestellt werden. Für alle Einwirkungskomponenten sollten 
dabei einheitliche Lastwechselzahlen festgelegt werden. Die zugehörigen Mittelwerte sind anzugeben.

ANMERKUNG:
Im Allgemeinen (wenn My > Mx) ist die Berücksichtigung der Einwirkungskomponenten Rotorschub Fx,
Nickmoment My und Turmtorsionsmoment Mz ausreichend. Dabei dürfen das Nick- und Turmtorsionsmoment 90° 
phasenverschoben zueinander wirkend angenommen werden.
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10 Sicherheitskonzept

10.1 Allgemeines

Die Nachweise sind für verschiedene Grenzzustände durch Verfahren mit Hilfe von Teilsicherheits-
beiwerten zu führen. Diese Grenzzustände, bei deren Überschreitung das Tragwerk die Entwurfs-
anforderungen nicht mehr erfüllt, sind

 Grenzzustände der Tragfähigkeit
 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit.

10.2 Grenzzustände der Tragfähigkeit

Bei einer gesamtdynamischen Berechnung (nach Abschnitt 9.2) müssen die Einwirkungen mit F = 1,0 
angenommen werden. Ist eine Differenzierung einzelner Einwirkungsanteile in den Schnittgrößen 
nicht möglich, müssen die Tragsicherheitsnachweise mit F-fachen Schnittgrößen geführt werden, 
wobei der größte Teilsicherheitsbeiwert der jeweiligen Gruppe der Einwirkungskombinationen nach 
Tabelle 5 oder Tabelle 6 anzusetzen ist.

Tabelle 5: Teilsicherheitsbeiwerte F der Einwirkungen für Nachweise in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit
bei Nachweis nach DIN EN 61400-1:2004

Einwirkung
Gruppe der Einwirkungskombinationen

N
normal und extrem

A
außergewöhnlich

T
Transport/Errichtung

Trägheits- und Gravitationslasten

ungünstig 1,35*) 1,1 1,25

günstig 1,0 1,0 1,0

Vorspannung**) 1,0 1,0 1,0

Windlasten 1,35***) 1,1 1,5

Funktionskräfte 1,35 1,1 1,5

Wärmeeinwirkung 1,35 - -

Erdbeben - 1,0 -

*) Sofern nachgewiesen wird, z.B. durch Wiegen des maschinentechnischen Teils der Anlage, dass die tatsächlichen 
Wichten um nicht mehr als 5 % von den angenommenen abweichen, darf mit F = 1,1 gerechnet werden.

**) Mögliche Streuungen der Vorspannung sind im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1992-1-1, 
5.10.9 zu berücksichtigen. Im Grenzzustand der Ermüdung ist der jeweils maßgebende Wert rinf, rsup nach 
DIN EN 1992-1-1, 5.10.9 anzusetzen.

***) Die Schnittkräfte für Turm und Gründung der Einwirkungskombination DLC 6.1 nach DIN EN 61400-1 sind sowohl 
mit F = 1,35 als auch mit F = 1,5 zu ermitteln, wobei im Falle F = 1,5 keine Schräganströmung (Anströmwinkel 

= 0, siehe DLC D.7 nach Tabelle 2) berücksichtigt zu werden braucht. Die ungünstigste Schnittgrößenkombination 
der beiden Varianten ist maßgebend.

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

30

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

30



DIBt     RiLi-WEA   Stand: Oktober 2012 – Korrigierte Fassung März 2015 Seite 31 von 57

Tabelle 6: Teilsicherheitsbeiwerte F der Einwirkungen für Nachweise in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit
bei Nachweis nach DIN EN 61400-1:2011

Ungünstige Lasten
Art des Auslegungszustandes
(siehe Tabelle 3)

Günstige Lasten1)

Einwirkung Normal
(N)

Anormal
(A)

Transport und 
Errichtung (T)

Alle 
Auslegungszustände

Trägheits- und Gravitationslasten, 
Windlasten, Funktionskräfte

1,35*) ,***) 1,1 1,5 0,9

Vorspannung**) 1,0 1,0 1,0 0,9

Wärmeeinwirkung
1,35 - - 0,9

- 1,0 - 1,0

1) Vorspannung und Gravitationslasten, die die Gesamtbeanspruchung erheblich verringern, sind günstige Lasten.

*) Für den Auslegungslastfall DLC 1.1 ist bei Lastberechnung mittels statistischer Extrapolation für Windgeschwindig-
keiten zwischen vin und vout ein Teilsicherheitsbeiwert für die Lasten von F = 1,25 anzunehmen.

Wenn für normale Auslegungszustände der charakteristische Wert der Gravitationsbelastung Fgravity für den 
betreffenden Auslegungszustand berechnet werden kann und Gravitation eine ungünstige Last ist, darf der 
Teilsicherheitsbeiwert für die kombinierte Beanspruchung von Gravitation und anderen Einflüssen wie folgt 
angenommen werden:

t = 1,1 + 2

 = 0,15
0,25

für DLC1.1
sonst

 = 
1 - Fgravity

Fk
; Fgravity Fk

0 ; Fgravity Fk

**) Mögliche Streuungen der Vorspannung sind im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1992-1-1, 
5.10.9 zu berücksichtigen. Im Grenzzustand der Ermüdung ist der jeweils maßgebende Wert rinf, rsup nach 
DIN EN 1992-1-1, 5.10.9 anzusetzen. Der Wert F = P = 0,9 bezieht sich auf die Ermittlung der Einwirkungen nach
DIN EN 61400-1:2011. Im Grenzzustand der Tragfähigkeit gilt für die Bemessung von Spannbetontragwerken 
DIN EN 1992-1-1, 2.4.2.2 und 5.10.8. Danach gilt abweichend von Tabelle 6 i. d. R. P = 1,0.

***) Die Schnittkräfte für Turm und Gründung der Einwirkungskombination DLC 6.1 nach DIN EN 61400-1 sind sowohl 
mit F = 1,35 als auch mit F = 1,5 zu ermitteln, wobei im Falle F = 1,5 keine Schräganströmung (Anströmwinkel 

= 0, siehe DLC D.7 nach Tabelle 2) berücksichtigt zu werden braucht. Die ungünstigste Schnittgrößenkombination 
der beiden Varianten ist maßgebend.

Bei Nachweisen gegen Festigkeits- und Stabilitätsversagen ist die Erhöhung der Schnittgrößen infolge 
nichtlinearer Einflüsse (z.B. Theorie 2. Ordnung, Zustand II) zu berücksichtigen. Im Falle einer 
gesamtdynamischen Berechnung mit dynamischen Bodenkennwerten ergeben sich bei diesen 
Nachweisen zusätzliche Effekte aus Theorie 2. Ordnung. Diese zusätzlichen Effekte sind unter 
Verwendung statischer Bodenkennwerte, die sich für ein Belastungsniveau bei charakteristischen 
Einwirkungen (Lastfall D.1) ergeben, zu ermitteln.

Für den Nachweis gegen Ermüdung ist mit F = 1,0 zu rechnen.

Es sind folgende Nachweise in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit zu führen:
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Nachweis gegen

 Festigkeitsversagen nach Abschnitt 11.1.2
 Stabilitätsversagen nach Abschnitt 11.1.3
 Ermüdung nach Abschnitt 11.1.4

Hinweise zur Größe dynamischer Bodenkennwerte enthalten die Empfehlungen des Arbeitskreises 
"Baugrunddynamik"5.

10.3 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit

Die Bemessungswerte der Einwirkungen sind für die Nachweise in den Grenzzuständen der 
Gebrauchstauglichkeit mit den charakteristischen Werten ( F = 1,0) zu ermitteln.

Es sind folgende Nachweise in den Grenzzuständen der Gebrauchstauglichkeit zu führen:

Nachweis der

 Verformungsbegrenzung nach Abschnitt 11.2.3
 Spannungsbegrenzung nach Abschnitt 11.2.4
 Rissbreitenbegrenzung nach Abschnitt 11.2.5

11 Nachweise für den Turm

11.1 Nachweise in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit

11.1.1 Teilsicherheitsbeiwerte

Die Widerstände sind unter Berücksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte M nach den relevanten 
Regelwerken (siehe Abschnitt 4) zu ermitteln. Bezüglich der Teilsicherheitsbeiwerte M beim Nachweis
gegen Ermüdung siehe Abschnitt 11.1.4.

11.1.2 Festigkeitsversagen

Die Nachweise sind mit den ungünstigsten aller Einwirkungskombinationen der Gruppen N, A und T 
zu führen.

Beim Nachweis für Stahlbeton und Spannbeton ist DIN EN 1992-1-1 anzuwenden. Dabei dürfen die 
Schnittgrößen des Turmschaftes nach der Rohrbiegetheorie ermittelt werden, sofern die Wanddicke 
mindestens 1/20 des Radius beträgt. Dies gilt nicht für örtliche Nachweise im Bereich von Turm-
öffnungen und für die Ermittlung der Beanspruchungen aus Wärmeeinwirkungen nach Abschnitt 7.4.5.

Beim Nachweis für Stahltürme ist die Normenreihe DIN EN 1993-1 anzuwenden.

In zylindrischen und konischen Stahlrohrtürmen dürfen die für den Tragsicherheitsnachweis benötig-
ten Spannungen nach der Schalenmembrantheorie berechnet werden. Das bedeutet z.B. für die 
Abtragung der Windlasten, dass die elementare Rohrbiegetheorie angewendet werden darf. Schalen-
biegemomente aus ungleichmäßig über den Turmumfang verteiltem Winddruck oder Zwängungs-
spannungen aus Randstörungen an Flanschen oder Steifen brauchen nicht berücksichtigt zu werden. 

5 Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugrunddynamik", Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT), 
Berlin 2002
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An Übergängen mit unterschiedlicher Konizität sind die aus Kraftumlenkung entstehenden lokalen 
Umfangsmembrankräfte und Schalenbiegemomente zu berücksichtigen. Für öffnungsgeschwächte
Turmbereiche ist Abschnitt 13.2 zu beachten.

ANMERKUNG:
Die hier beschriebene Nachweisführung entspricht in der Terminologie von DIN EN 1993-1-1 einer elastischen 
Tragwerksberechnung mit plastischen Querschnittsbeanspruchbarkeiten für die lokalen Turmwandschnittgrößen, 
jedoch elastischen Querschnittsbeanspruchbarkeiten für die globalen Turmschnittgrößen.

11.1.3 Stabilitätsversagen

Die Nachweise sind mit den ungünstigsten aller Einwirkungskombinationen der Gruppen N, A und T 
zu führen.

Der Beulsicherheitsnachweis für die Wand eines Stahlrohrturmes oder anderer schalenförmiger Stahl-
bauteile darf auch als numerisch gestützter Beulsicherheitsnachweis entsprechend Absatz 8.6 und 8.7 
von DIN EN 1993-1-6 geführt werden.

11.1.4 Ermüdungsversagen von Stahlkonstruktionen

Die Nachweise sind mit den Einwirkungskombinationen der Gruppe F nach Tabelle 3 zu führen.

Bei Turmkonstruktionen aus Stahl richtet sich der Nachweis nach DIN EN 1993-1-9. Dabei werden 
eine regelmäßige Wartung und die Wiederkehrende Prüfung nach Abschnitt 15 vorausgesetzt. Der 
anzusetzende Teilsicherheitsbeiwert ist Tabelle 7 zu entnehmen.

Abweichend von den Regelungen in DIN EN 1993-1-9 darf kein Schwellenwert der Ermüdungsfestig-
keit für Lastspielzahlen N > 108 angesetzt werden (siehe Bild 5).

Bild 5: Ermüdungsfestigkeit für Stahl (Wöhlerlinie)
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Tabelle 7: Teilsicherheitsbeiwert M für Nachweise gegen Ermüdung bei Türmen aus Stahl

Inspizierbar
M

Schadenstolerante Bauteile Nicht-schadenstolerante Bauteile

Ja 1,0 1,15

Nein 1,15 1,25

ANMERKUNG:
Bei Windenergieanlagen sind in der Regel nicht-schadenstolerante Bauteile vorhanden.

Im Allgemeinen ist ein Teilsicherheitsbeiwert von 1,15 für inspizierbare Bauteile anzuwenden.

Als "inspizierbar" werden alle Bauteile angesehen, die zugänglich sind. Dazu gehören z.B. alle Rund-
und Längsnähte von Stahlrohrtürmen sowie die Schrauben von Ringflanschverbindungen. Diese 
Bauteile sind im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen zu untersuchen (siehe Kapitel 15).

Abweichend davon ist ein Beiwert von 1,25 zu berücksichtigen, wenn Überwachungsmaßnahmen im 
Rahmen der Inspektion nicht möglich sind, z.B. bei einbetonierten Bauteilen.

Der Bezugswert der Ermüdungsfestigkeit
c

ist entsprechend der vorliegenden Kerbfallklasse den 
Kerbfallkatalogen von DIN EN 1993-1-9, Tabellen 8.1 bis 8.10 und DIN EN 1993-3-2 Anhang C zu 
entnehmen.

ANMERKUNG zu DIN EN 1993-3-2 C2(1):
Eine Erhöhung der Kerbfallklassen ist nicht allein durch Änderung der Qualitätsstufe der Schweißnaht zulässig. 
Eine Erhöhung der Kerbfallklasse ist experimentell z.B. nach den Regeln von DIN EN 1990 zu begründen.

Alternativ zum Nennspannungskonzept darf das Strukturspannungskonzept nach DIN EN 1993-1-9
Anhang B verwendet werden. Es ist hierbei für Blechstärken t > 25 mm eine Blechdickenabminderung 
ks = (25/t)0,2 zu verwenden, wobei t in [mm] einzusetzen ist.

Ergänzend zu den Kerbfallkatalogen wird das Kerbdetail T-Flansch/Mantelblech wie folgt geregelt:

 Für das Mantelblech (Kerbstelle 1 in Bild 6) ist die Kerbfallklasse gemäß DIN EN 1993-1-9
Tabelle 8.5 Detail 1 zu verwenden.

 Für den T-Flansch (Kerbstelle 2 in Bild 6) ist der konservative Ansatz einer Kerbfallklasse 90 und 
einer Blechdickenabminderung ks = (25/tF)0,2 für Blechstärken tF > 25 mm zu verwenden. Die 
maßgebenden Biegespannungen sind durch Ansatz einer gleichmäßigen Spannungsverteilung aus 
den Betonpressungen zu ermitteln, sofern nicht durch genauere Untersuchungen günstigere 
Ansätze begründet werden.

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

34

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

34



DIBt     RiLi-WEA   Stand: Oktober 2012 – Korrigierte Fassung März 2015 Seite 35 von 57

Bild 6: Nachweisstellen für das Detail "T-Flansch/Mantelblech"

ANMERKUNG:
Durchgeführte Untersuchungen ergaben, dass andere Regelungen des Eurocode für den Parameterbereich von 
Windenergieanlagen zu stark konservativen Auslegungen führen können.

11.1.5 Ermüdungsversagen von Stahl- und Spannbetonkonstruktionen

Bei Türmen und Fundamenten aus Spannbeton bzw. Stahlbeton sind Ermüdungssicherheits-
nachweise für den Beton, den Betonstahl und den Spannstahl zu führen. Die rechnerischen 
Schädigungen unterschiedlicher Schwingbreiten dürfen beim Nachweis gegen Ermüdung nach der 
Palmgren-Miner-Regel addiert werden. Dabei muss die Schädigungssumme DEd infolge der maß-
gebenden Ermüdungsbeanspruchung die folgende Bedingung erfüllen:

Dabei ist:

n( i) die Zahl der aufgebrachten Lastwechsel für eine Schwingbreite i

N( i) die Zahl der aufnehmbaren Lastwechsel für eine Schwingbreite i

Für den Nachweis des Beton- und Spannstahls sind die Wöhlerlinien nach DIN EN 1992-1-1, 
Absatz 6.8.4 anzusetzen.

Die Ermüdungsnachweise für Spannbetontragwerke sind sowohl für die Vorspannkraft direkt nach 
dem Absetzen der Presse als auch für die Vorspannkraft nach Kriechen, Schwinden und Relaxation 
zu führen, wenn keine genauere Berechnung über die Zeit durchgeführt wird. Dabei sind die 
zeitabhängigen Verluste infolge Kriechen, Schwinden und Relaxation nach DIN EN 1992-1-1, 
Absatz 3.1.4 zu berücksichtigen.

Für den Nachweis des Betons unter Druck oder Querkraftbeanspruchung sind die Wöhlerlinien für den 
Beton anzusetzen:

DEd = [n( i)/ N( i)] < 1,0 (GL 13)

1

Wandung

Fußflansch

K-Naht mit 
Übergangskehlnaht

2
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Bild 7: Wöhlerlinien des Betons unter Druckbeanspruchung

Der Wöhlerlinie nach Bild 7 liegen die folgenden Gleichungen6 zugrunde:

Für

wenn      61Nlog dann 

wenn      6Nlog 1 und

dann 

wenn       6Nlog 1 und   

dann  

mit

Für Windenergieanlagen mit einer nominellen Lastspielzahl Nnom = m nR T0 2 109 ist ein detaillierter 
Nachweis für den Beton nicht erforderlich, wenn die Bedingung nach (GL 14) eingehalten ist:

Scd,max 0,40 + 0,46 Scd,min (GL 14)

6 Aus: CEB-FIP Model Code 1990, Bulletin d'Information No. 213/214
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Dabei ist:

Scd,min = Sd c,min c / fcd,fat

Scd,max = Sd c,max c / fcd,fat

Sd = 1,1 Teilsicherheitsbeiwert zur Erfassung der Ungenauigkeiten des Modells zur 
Spannungsberechnung

c,max Betrag der maximalen Betondruckspannung unter den Einwirkungskombinationen der 
Gruppe F nach Tabelle 2

c,min Betrag der minimalen Betondruckspannung in der Druckzone an der gleichen Stelle, an 
der c,max auftritt, ermittelt für den unteren Wert der Einwirkung (bei Zugspannungen ist 

c,min = 0 zu setzen)

c Faktor zur Berücksichtigung der ungleichmäßigen Verteilung der Betondruckspannungen 
gemäß Heft 4397, Gl. (8); vereinfachend darf c = 1,0 gesetzt werden.

fcd,fat Bemessungswert der Ermüdungsfestigkeit des Betons unter Druckbeanspruchung:
fcd,fat =  0,85 cc(t) fck ( 1 – fck/250 ) / c

fck charakteristische Zylinderdruckfestigkeit in N/mm²

c Teilsicherheitsbeiwert für Beton

cc(t) Koeffizient zur Berücksichtigung des zeitabhängigen Festigkeitsanstiegs des Betons.
cc(t) darf bei Anwendung der vereinfachten Gleichung (GL 14) nicht größer als 1,0 

angesetzt werden, entsprechend einer zyklischen Erstbelastung in einem Betonalter 28
Tagen. Im Falle zyklischer Erstbelastung in früherem Betonalter ist cc(t) < 1,0 zu 
ermitteln und beim Nachweis zu berücksichtigen; cc(t) ist nach DIN EN 1992-1-1, Absatz 
3.1.2 (6) zu bestimmen.

Grundsätzlich sind beim vereinfachten Nachweisverfahren zu untersuchen:

 Maximale Schwingbreite,
 Schwingbreite mit der größten Betondruckspannung c,max,
 Schwingbreite mit der kleinsten Betondruckspannung c,min,
 Schwingbreite mit dem größten Mittelwert der Betondruckspannung.

7 Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (Hrsg.), Heft 439 "Ermüdungsfestigkeit von Stahlbeton- und 
Spannbetonbauteilen mit Erläuterungen zu den Nachweisen gemäß CEB-FIP Model Code 1990", Ausgabe 
1994, Beuth Verlag Berlin
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11.2 Nachweise in den Grenzzuständen der Gebrauchstauglichkeit

11.2.1 Einwirkungskombinationen

Für die Nachweise in den Grenzzuständen der Gebrauchstauglichkeit sind die Einwirkungen in 
Tabelle 2 definiert:

 DLC D.1: Charakteristische (seltene) Einwirkungen
 DLC D.2: Häufige Einwirkungen
 DLC D.3: Quasi-ständige Einwirkungen

Diese Einwirkungen sind für die in den entsprechenden Fachnormen definierten Nachweise in 
Kombination mit Einwirkungen aus Temperatur anzuwenden.

11.2.2 Teilsicherheitsbeiwert

Für Nachweise in den Grenzzuständen der Gebrauchstauglichkeit beträgt der Teilsicherheitsbeiwert 
für die Widerstandsgrößen M = 1,0.

11.2.3 Verformungsbegrenzung

Sofern aus dem Betrieb der Anlage keine besonderen Anforderungen entstehen, ist eine Begrenzung 
von Verformungen nicht erforderlich.

11.2.4 Spannungsbegrenzung

Bei Türmen und Fundamenten aus Spannbeton bzw. Stahlbeton sind die Betondruckspannungen für 
die seltene Einwirkungskombination D.1 nach Tabelle 2 auf 0,6 fck zu begrenzen. Anderenfalls sind 
Ersatzmaßnahmen nach DIN EN 1992-1-1, Absatz 7.2 (2) zu treffen.

Zusätzlich sind bei Türmen und Fundamenten aus Spannbeton die Betondruckspannungen unter den 
ständigen Einwirkungen aus Eigenlasten und Vorspannung auf 0,45 fck entsprechend 
DIN EN 1992-1-1, Absatz 7.2 (3) zu begrenzen.

Bei Türmen aus Spannbeton mit Verbund ist der Nachweis der Dekompression für die quasi-ständige 
Einwirkungskombination D.3 nach Tabelle 2 zu führen.

11.2.5 Rissbreitenbegrenzung

Der Nachweis der Rissbreitenbegrenzung ist für eine rechnerische Rissbreite von 0,2 mm zu führen. 
Dabei sind für Bauteile aus Stahlbeton und Spannbeton ohne Verbund die quasi-ständige 
Einwirkungskombination D.3 nach Tabelle 2 zu verwenden, für Bauteile aus Spannbeton mit Verbund 
die häufigen Einwirkungskombinationen D.2 nach Tabelle 2. Die Wärmeeinwirkungen sind nach 
Abschnitt 7.4.5 anzusetzen.

12 Nachweise für die Gründung

12.1 Gründungskörper

12.1.1 Sicherheitskonzept

Für Nachweise von Bauteilen aus Stahlbeton und Spannbeton sowie für Bauteile aus Stahl ist das in 
den Abschnitten 10, 11 und 12 beschriebene Sicherheitskonzept anzuwenden.

12.1.2 Stahleinbauteile

Stahleinbauteile sind nach Abschnitt 11.1.4 nachzuweisen.
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12.1.3 Stahlbetonbauteile

Stahlbetonbauteile sind nach den Abschnitten 11.1 und 11.2.5 nachzuweisen. Die Nachweise gegen 
Ermüdung für den Beton, den Betonstahl, den Spannstahl und die Verbindungsmittel sind nach Ab-
schnitt 11.1.5 dieser Richtlinie zu führen.

Bauteile des Gründungskörpers, die höchstens einen halben Meter in das Erdreich hineinreichen, sind 
mit einer Rissbreite von 0,2 mm nachzuweisen, alle übrigen mit einer Rissbreite von 0,3 mm.

Werden auf Fundamenten Sockel ausgeführt, so sind die Nachweise für die Spannungs- und Riss-
breitenbegrenzung wie beim Turm zu führen (s. auch 11.2.4 und11.2.5).

12.1.4 Bemessung von Pfählen

Die innere Tragfähigkeit von Gründungspfählen ist nach den Abschnitten 12.1.2 und 12.1.3 zu 
ermitteln. Der Nachweis der äußeren Pfahltragfähigkeit ist nach Abschnitt 12.2.4 zu führen.

12.2 Baugrund

12.2.1 Beschaffenheit des Baugrunds

Es ist sicherzustellen, dass die Eigenschaften des Baugrunds am Standort den Anforderungen in der 
statischen und dynamischen Berechnung entsprechen.

Hinsichtlich der Mindestanforderungen an Umfang und Qualität geotechnischer Untersuchungen sind 
die Gründungen von Windenergieanlagen der Geotechnischen Kategorie 3 nach DIN EN 1997-1, 
Absatz 2.1 bzw. DIN 1054, Absatz A 2.1.2 zuzuordnen.

Für dynamische Berechnungen sind der Steife- oder Schubmodul für Ent- und Wiederbelastungs-
vorgänge maßgebend, für statische dagegen in der Regel – sofern der Boden nicht vorbelastet ist –
die Moduln für Erstbelastung. Die Bodensteifigkeit ist allgemein abhängig von der Größe der durch die 
Last induzierten Schubverzerrungen. Für sehr kleine Schubverzerrungen ist die Steifigkeit maximal 
und darüber hinaus sind die Moduln für Ent-/Wiederbelastung und Erstbelastung identisch, weil Boden 
in diesem Bereich annähernd linear elastisch reagiert. Sie werden auch als „dynamische“ 
Schubmoduln bzw. Steifemoduln bezeichnet, weil bei hochfrequenten Belastungen in aller Regel 
entsprechend kleine Schubverzerrungen auftreten. Der für viele Bodenarten tabellierte Schubmodul
Gmax für sehr kleine Dehnungen gilt allgemein nur bei hochfrequenten Belastungen. Für Gründungen 
von Windenergieanlagen kann – insbesondere bei Flachgründungen auf relativ kompressiblen 
Böden – eine Abminderung dieses Wertes erforderlich sein. 

Im Baugrundgutachten sind sowohl die dynamischen Bodensteifigkeiten für sehr kleine Schub-
verzerrungen für die gesamtdynamische Berechnung als auch die statischen Bodensteifigkeiten für 
die Setzungsberechnung anzugeben.

Hinweise zur Größe dynamischer Bodenkennwerte enthalten die Empfehlungen des Arbeitskreises 
"Baugrunddynamik"3.

12.2.2 Sicherheitskonzept

Die Sicherheitsnachweise für den Baugrund sind nach DIN EN 1997-1 und DIN 1054:2010-12 unter 
Berücksichtigung der besonderen Festlegungen dieser Richtlinie für die Grenzzustände der Tragfähig-
keit und der Gebrauchstauglichkeit zu führen. Die Beanspruchungen sind aus den charakteristischen 
Werten der Einwirkungen zu ermitteln, wobei nichtlineare Einflüsse nach Abschnitt 9.2.3 zu 
berücksichtigen sind.
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Die Beanspruchungen sind im Sinne von DIN 1054, Absatz A 2.4.2.1 A(8a) als übliche dynamische 
Beanspruchungen einzustufen und dürfen somit als veränderliche statische Einwirkungen 
berücksichtigt werden.

Bei den Nachweisen sind den Bemessungssituationen BS-P, BS-T oder BS-A nach DIN 1054, 2.2 
A(4) die Einwirkungskombinationen nach Abschnitt 8 dieser Richtlinie entsprechend Tabelle 8
zuzuordnen. Die Nachweise sind mit den ungünstigsten aller Einwirkungskombinationen zu führen.

Tabelle 8: Zuordnung der Einwirkungskombinationen nach DIN EN 61400-1 zu den Bemessungssituationen nach
DIN 1054

Einwirkungskombination DLC
nach DIN EN 61400-1

Bemessungssituation
nach DIN EN 1997-1 bzw. DIN 1054

Lastfallgruppe N und T BS-P

DLC 8.2 BS-T

Lastfallgruppe A (ohne 8.2) BS-A

12.2.3 Flachgründungen

12.2.3.1 Grenzzustand der Tragfähigkeit

Es ist der Nachweis der Grundbruchsicherheit (Grenzzustand GEO-2 gemäß DIN 1054) sowie der 
Nachweis der Lage- bzw. Kippsicherheit (Grenzzustand EQU) zu erbringen. In Ausnahmefällen, z.B. 
wenn die Gründung auf einer Böschung oder neben einem Stützbauwerk angeordnet ist, ist 
ergänzend auch die Gesamtstandsicherheit (Geländebruch, Grenzzustand GEO-3 gemäß DIN 1054) 
nachzuweisen.

Der Nachweis der Grundbruchsicherheit ist nach DIN EN 1997-1 für die Einwirkungen der Bemes-
sungssituationen BS-P, BS-T und BS-A nach Tabelle 8 zu führen. Dabei ist gemäß DIN 1054 die 
Nachweismethode GEO-2 anzuwenden und der charakteristische Grundbruchwiderstand nach 
DIN 4017 zu ermitteln. Der Bemessungswert ergibt sich durch Division des charakteristischen Grund-
bruchwiderstands mit den Teilsicherheitsbeiwerten nach DIN 1054 A 2.4.7.6.3, Tabelle A 2.3. Der 
Bemessungswert der Beanspruchungen senkrecht zur Sohlfläche ergibt sich aus der Summe der mit 
den zugehörigen Teilsicherheitsbeiwerten multiplizierten ständigen und veränderlichen Beanspruchun-
gen, wobei abweichend von DIN 1054 die Teilsicherheitsbeiwerte nach Tabelle 5 oder 6 dieser 
Richtlinie anzusetzen sind, d. h. für die ungünstig wirkenden Windlasten darf unter Beachtung der 
Fußnote in Tabelle 5 oder 6 ein Teilsicherheitsbeiwert F = 1,35 für Einwirkungskombinationen der 
Bemessungssituationen BS-P angesetzt werden.

Der Nachweis der Lage- bzw. Kippsicherheit des Bauwerks (Grenzzustand EQU) ist nach 
DIN EN 1997-1, 2.4.7.2, sowie DIN 1054, 6.5.4 A (3) unter Ansatz der Teilsicherheitsbeiwerte gemäß 
DIN 1054, A 2.4.7.6.1, Tabelle A 2.1 zu führen. Abweichend von DIN 1054 darf auch hier für die 
ungünstig wirkenden Windlasten unter Beachtung der Fußnote in Tabelle 5 oder Tabelle 6 ein 
Teilsicherheitsbeiwert F = 1,35 für Einwirkungskombinationen der Bemessungssituationen BS-P
angesetzt werden.

12.2.3.2 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Infolge der aus den Einwirkungen der Bemessungssituationen BS-P und BS-T nach Tabelle 8
resultierenden charakteristischen Beanspruchung in der Sohlfläche darf ein Klaffen der Sohlfuge 
höchstens bis zum Schwerpunkt der Sohlfläche auftreten.

Infolge der aus der Einwirkungskombination D.3 nach Tabelle 2 resultierenden charakteristischen 
Beanspruchung darf in der Sohlfläche keine klaffende Fuge auftreten.
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12.2.4 Pfahlgründungen (äußere Tragfähigkeit)

Der Nachweis der äußeren Pfahltragfähigkeit ist nach DIN EN 1997-1 und DIN 1054 für die 
Einwirkungen der Bemessungssituationen BS-P, BS-T und BS-A nach Tabelle 8 dieser Richtlinie zu 
führen. Gemäß DIN 1054 ist das Nachweisverfahren GEO-2 anzuwenden.

Der Bemessungswert der Pfahltragfähigkeit ergibt sich durch Division der charakteristischen Pfahl-
tragfähigkeit mit den Teilsicherheitsbeiwerten nach DIN 1054 A 2.4.7.6.3, Tabelle A 2.3. Der 
Bemessungswert der Beanspruchungen ergibt sich aus der Summe der mit den zugehörigen 
Teilsicherheitsbeiwerten multiplizierten ständigen und veränderlichen Beanspruchungen, wobei ab-
weichend von DIN 1054 die Teilsicherheitsbeiwerte nach Tabelle 5 dieser Richtlinie anzusetzen sind.

Anstelle eines Nachweises gegen Ermüdung hinsichtlich der äußeren Tragfähigkeit darf ersatzweise 
der Nachweis geführt werden, dass unter den charakteristischen Werten der Einwirkungskombination 
D.3 nach Tabelle 2 keine Zugbeanspruchungen in den Pfählen auftreten.

ANMERKUNG:
Zur Aufnahme von horizontalen Kräften sollten die Pfähle geneigt angeordnet werden.

13 Konstruktionsdetails

13.1 Ringflanschverbindungen bei stählernen Türmen

Ringflanschverbindungen müssen nach DIN EN 1993-1-8 kontrolliert vorgespannt werden. Die 
Vorspannkraft ist auf die Regelvorspannkraft nach Fp,C* DIN EN 1993-1-8/NA zu begrenzen.

Beim Tragsicherheitsnachweis der Flanschverbindungen gilt die Anmerkung in Absatz 11.1.2 entspre-
chend. Die Vorspannkraft der Schrauben braucht nicht berücksichtigt zu werden, d. h. der Tragsicher-
heitsnachweis darf wie für eine nicht vorgespannte Schraubenverbindung geführt werden.

Lokale Plastizierungen (Fließgelenke im Flansch und/oder im Turmmantel) dürfen dabei berücksichtigt 
werden. Vereinfachend dürfen die Bauteilwiderstände für Ringflanschverbindungen mit Hilfe plasti-
scher Versagenszustände (VZ) nach Petersen8 (VZ A und B) sowie nach Seidel9 (VZ D und E) 
ermittelt werden.

Beim Ermüdungssicherheitsnachweis der Flanschverbindung darf die Ermüdungsbeanspruchung der 
Schrauben unter Berücksichtigung der Druckvorspannung der Flansche mit Hilfe des trilinearen 
Modells (siehe Bild 8) nach Schmidt/Neuper10 ermittelt werden, wenn nachfolgend beschriebene 
Toleranzen eingehalten sind:

 Nach Abschluss der Fertigung der einzelnen Turmsegmente darf die Ebenheitsabweichung pro 
Flansch einen Wert von 2,0 mm über den gesamten Umfang und max. 1,0 mm über ein Segment 
von 30° nicht überschreiten; wobei der Bereich an der Turmwand maßgebend ist.

 Es ist durch sorgfältiges Fertigen der Flansche und ihrer Schweißverbindungen sowie durch 
sorgfältiges Vorspannen sicherzustellen, dass die Vorspannkraft jeder einzelnen Schraube in 
ausreichendem Maße in lokale Druckvorspannung der Flanschkontaktflächen in ihrem anteiligen 
Bereich umgesetzt wird.

 ie ei un en αS der Flanschaußenflächen (siehe Bild 10) darf nach dem Vorspannen den 
Grenzwert 2° nicht übersteigen.

8 Petersen, C.: Stahlbau, 3. Auflage. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg, 1997
9 Seidel, M.: „Zur Bemessung geschraubter Ringflanschverbindungen von Windenergieanlagen“, Schriftenreihe 

des Instituts für Stahlbau der Leibniz Universität Hannover (Heft 20). Aachen: Shaker Verlag, 2001
10 Schmidt, Herbert; Neuper, Meike: „Zum elastostatischen Tragverhalten exzentrisch gezogener L-Stöße mit 

vorgespannten Schrauben“. Verlag Ernst & Sohn, Stahlbau 66 (1997), Heft 3, S. 163-168
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Bild 8: Schraubenkraftfunktionen vorgespannter Ringflanschverbindungen nach Schmidt/Neuper10

ANMERKUNG 1:
rö ere ei un en αS vor dem Vorspannen haben keinen Einfluss auf die Ermüdungsschädigung, sofern sie 

beim Vorspannen bis unter den Grenzwert reduziert werden. Beim Nachweis der Ermüdungssicherheit dürfen 
höchstens 90 % der planmäßigen Vorspannkraft angesetzt werden. Grundsätzlich ist die Vorspannung der 
Schrauben innerhalb des 1. Halbjahres nach der Montage, frühestens aber nach der im Wartungspflichtenbuch 
festgelegten Anzahl Betriebsstunden, zu kontrollieren und ggf. nachzuspannen. Dem Ermüdungssicherheits-
nachweis ist die nichtlineare Schraubenkraftfunktion FS = f(Z) zugrunde zu legen, aus der für vorgegebene 

ch in reiten  der ur ntel r ft die er dun rele nte ch in reite S der Schraubenkraft 
abgelesen wird (siehe Bild 8).

ANMERKUNG 2:
Hierfür wird anstelle der Beanspruchungskollektive ggf. die vollständige Markow- oder Rainflow-Matrix benötigt.

Bei der Ermittlung der Schraubenkraftfunktion mit FEM sind die bei der Ausführung tolerierten 
Flanschklaffungen als Imperfektionen zu berücksichtigen.

Wird ein vereinfachtes Berechnungsmodell verwendet, das nur Schraubennormalkräfte liefert, so ist 
der Nachweis gegen Kerbfallklasse 36* zu führen, siehe Bild 9.
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Bild 9: Kerbfallklassen für Schrauben

Bei Nichteinhalten der in den Ausführungsunterlagen angegebenen Grenzwerte für die Flansch-
klaffungen sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, z.B. Ausfuttern der schädigungsrelevanten 

l ffun hohlr u e or de  or p nnen  ird der ren ert f r die ei un  αS nach dem 
Vorspannen überschritten, so sind anstelle der flachen Unterlegscheiben geeignete Keilscheiben 
ausreichender Härte einzubauen.

ANMERKUNG 3:
Schädigungsrelevant für die Ermüdungsbeanspruchung der Schrauben sind alle Flanschklaffungen k im Bereich 
der Turmwand (siehe Bild 10), insbesondere dann, wenn sie sich nur über einen Teil des Umfangs erstrecken. 
Dabei wächst der Schädigungseinfluss mit abnehmender Erstreckungslänge lk über den Umfang, d. h. maß-
gebend ist das Verhältnis von k/lk.

Bild 10: Ringflanschverbindungen in stählernen Türmen

a) L-Flansch b) T-Flansch
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13.2 Öffnungen in der Wand von Stahlrohrtürmen

Im Allgemeinen muss die Beulsicherheit der Turmwand im Öffnungsbereich mit Hilfe von Finite-
Elemente-Analysen nachgewiesen werden. Es ist ein „Numerisch gestützter Beulsicherheitsnachweis 
mittels globaler MNA- und LBA-Berechnung“ nach DIN EN 1993-1-6, 8.6, zu führen. Dabei ist der 
ideale Beulwiderstand Rcr aus einer geometrisch nichtlinearen elastischen Berechnung (GNA) zu 
ermitteln. Bei der Festlegung der maßgebenden Stelle für die Ermittlung des plastischen 
Referenzwiderstandes FRpl darf der engere Bereich um die Öffnung herum unberücksichtigt bleiben; 
dieser engere Bereich darf nicht breiter als 2 (r t)0,5 angesetzt werden.

Im Bereich umlaufend randversteifter Öffnungen ohne vorgebundene Längssteifen ("Kragensteifen", 
siehe Bild 11a) darf der Beulsicherheitsnachweis vereinfacht wie für eine ungeschwächte Turmwand 
geführt werden, wenn anstelle der Bemessungsbeulspannungen nach DIN EN 1993-1-6 die reduzierte 
Bemessungsbeulspannung nach Gleichung (GL 15) verwendet wird:

(GL 15)

Dabei ist:

Bemessungsbeulspannung nach DIN EN 1993-1-6

C1 Reduktionsfaktor gemäß Gleichung (GL 16) zur Erfassung des Öffnungseinflusses.

C1 = A1–B1 (r/t) (GL 16)

mit A1 und B1 nach Tabelle 9

Tabelle 9: Beiwerte für Gleichung (GL 16)

Festigkeitsklasse S 235 S 355

Öffnungswinkel A1 B1 A1 B1

= 20° 1,00 0,0019 0,95 0,0021

= 30° 0,90 0,0019 0,85 0,0021

= 60° 0,75 0,0022 0,70 0,0024

ist der Öffnungswinkel in Umfangsrichtung

Die vorstehenden Regeln sind gültig für:

 Turmwände mit (r/t) 160,
 Öffnungswinkel 60°,
 Öffnungsmaße h1 / b1 3,

sowie für Öffnungsrandsteifen,

 die mit konstantem Querschnitt um die ganze Öffnung laufen,
 deren Querschnittsfläche mindestens einem Drittel der Öffnungsfehlfläche entspricht, deren Quer-

schnitt an den Öffnungslängsrändern mittig zur Wandmittelfläche angeordnet ist (siehe Bild 11b) 
und

 deren Querschnittsteile die maximalen c/t-Verhältnisse nach DIN EN 1993-1-1, Tabelle 5.2 für die 
Querschnittsklassen 2 unterschreiten.

ECRd,x1d,R,xS C

ECRd,x
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Bild 11: Öffnungen in der Wand von Stahlrohrtürmen

13.3 Scherbeanspruchte Schraubenverbindungen

Schraubenverbindungen bei Anschlüssen und Stößen von Bauteilen des Haupttragwerkes müssen als 
Scher-Lochleibungs-Passverbindungen (SLP, SLVP) oder als gleitfest planmäßig vorgespannte 
Verbindungen (GV, GVP) ausgeführt werden.

Bei SLP- und SLVP-Verbindungen sind für die gelochten Bauteile und die Schrauben die Nachweise 
nach den Abschnitten 11.1.2 und 11.1.4 zu führen.

Bei GV- und GVP-Verbindungen ist nachzuweisen, dass im Grenzzustand der Tragsicherheit die 
maximale auf eine Schraube in einer Scherfuge entfallene Kraft die Grenzgleitkraft nach Gleichung 
(GL 16) nicht überschreitet:

(GL 17)

Dies gilt im Allgemeinen nicht für geschraubte Ringflanschverbindungen.

Dabei ist:

*C,p
3,M

Rd,s F9,0F
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Fp,C* Regel-Vorspannkraft nach DIN EN 1993-1-8/NA Tabelle A.1 und A.2
Diese Vorspannkraft ist durch Überprüfung und ggf. Nachspannen innerhalb des 
1. Halbjahres nach der Montage, jedoch nicht unmittelbar nach Inbetriebnahme, 
sicherzustellen.

0,5 Reibungszahl für die Ausführung der Kontaktflächen nach DIN EN 1993-1-8, 
Tabelle 3.7 oder durch Versuche nach Bezugsnormengruppe 7 in DIN EN 1993-1-8, 
Absatz 1.2.7 (Verweis auf DIN EN 1090-2) für die jeweilige Reiboberfläche zu ermitteln

M,3 = 1,25 Sicherheitsbeiwert bei Einwirkungskombinationen der Gruppe N und den Betriebs-
bedingungen 1 bis 4 nach DIN EN 61400-1

M,3 = 1,1 Sicherheitsbeiwert bei allen anderen Einwirkungskombinationen

ANMERKUNG 1:
Bei Passverbindungen mit feuerverzinkten Bauteilen sind spezielle Korrosionsschutzmaßnahmen zu treffen.

Außerdem sind die Nachweise der Tragsicherheit für die gelochten Bauteile und die Schrauben 
hinsichtlich Abscheren und Lochleibung zu führen.

ANMERKUNG 2:
Durch diese Nachweise ist der Nachweis der Ermüdungssicherheit für die Schraube abgedeckt.

13.4 Stahlsortenauswahl

13.4.1 Einwirkungen für die Wahl der Stahlsorte

Das Auftreten der niedrigsten Bauteiltemperatur entspricht einer "außergewöhnlichen" Bemessungs-
situation, d. h. die Schnittgrößen zur Bestimmung der maßgebenden Spannungen sind mit dem 
Lastfall D.2 (häufige Lasten) zu bestimmen, siehe auch DIN EN 1993-1-10, Absatz 2.2 (4).

Windenergieanlagen sind für die Ermittlung der Bezugstemperatur TEd wie Brücken einzuordnen. 
Gemäß DIN EN 1993-1-10/NA kann damit angesetzt werden:

TEd = -30°C

Temperaturverschiebungen infolge Kaltumformung und erhöhter Dehnungsgeschwindigkeit können
i. A. vernachlässigt werden.

Der Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen ist jeweils γF = 1,0.

 e ende p nnun ni e u Ed ist als Nennspannung im maßgebenden Querschnitt und 
Tragwerksteil an der Stelle der erwarteten Rissentstehung (z.B. in umlaufenden Kragenversteifungen) 
zu ermitteln. In der Anwendung kommt der anerkannte Stand der Technik zum Tragen, nach dem 
Spannungsüberhöhungen an Öffnungen und Turmkopf (und ggf. anderen relevanten Strukturdetails) 
nicht gesondert berücksichtigt werden.

13.4.2 Maßgebende Erzeugnisdicke bei Ringflanschverbindungen

Die maßgebende Erzeugnisdicke ist für Ringflansche wie folgt zu wählen:

 Bei Ringflanschen mit Ansatz (Vorschweißflansch) die Blechdicke der anschließenden Turmwand
(b gemäß Bild 12); der Abstand vom Schweißnahtübergang einschließlich des Übergangsradius 
(l + r gemäß Bild 12) muss dabei mindestens der halben anschließenden Blechdicke entsprechen, 
ansonsten ist der Flansch als "ohne Ansatz" zu bewerten.
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Zusätzlich ist bei geschweißten Ringflanschen die Erzeugnisdicke des Flansches (tges gemäß Bild 12)
it de  p nnun ni e u Ed = 0,25 fy(t) zu bewerten. Dieser zusätzliche Nachweis darf für nahtlos 

hergestellte oder mit Abbrennstumpf-Verfahren geschweißte Ringflansche entfallen.

 Bei Ringflanschen ohne Ansatz die Dicke (tf = tges gemäß Bild 12) des Ringflansches.

13.4.3 Auswahl der Stahlsorten im Hinblick auf Eigenschaften in Dickenrichtung

Bei Blechen, die quer zur Erzeugungsrichtung beansprucht werden, ist eine Z-Güte nach 
DIN EN 1993-1-10, Kapitel 3, nachzuweisen.

Bei aus Blechen hergestellten Flanschen (Blechdicke = Flanschhöhe tf bzw. tges gemäß Bild 12) kann 
ein Vorschweißflansch hierbei nur dann günstig wirkend angesetzt werden, wenn der Abstand vom 
Schweißnahtübergang zum Auslauf des Übergangsradius (l gemäß Bild 12) dabei mindestens der 
halben anschließenden Blechdicke (b gemäß Bild 12) entspricht.

Bei aus Blechen hergestellten Flanschen, die längs zur Erzeugungsrichtung beansprucht werden 
(Blechdicke = Flanschbreite bges gemäß Bild 12), sowie bei Flanschen, die aus einem nahtlos 
gewalzten Ring oder aus einem allseitig gewalzten Stab hergestellt werden, braucht eine Z-Güte nach 
DIN EN 1993-1-10 nicht nachgewiesen zu werden.

Bild 12: Flanschbezeichnungen am Beispiel eines L-Flansches

tf Flanschdicke
tges Gesamte Flanschdicke einschließlich Vorschweißflansch
bges Flanschbreite
r Übergangsradius
c Flankenhöhe der Schweißnahtvorbereitung
b Ansatzdicke (in der Regel gleich der Blechdicke des anschließenden Bleches)
l Abstand vom Übergangsradius zur Schweißnahtvorbereitung (= tges - tf - r - c)
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14 Bauabnahme und Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme ist im Rahmen der Bauüberwachung und/oder Bauzustandsbesichtigung seitens 
der zuständigen Bauaufsicht oder des Prüfingenieurs zu bescheinigen, dass die Windenergieanlage 
nach den geprüften bautechnischen Unterlagen errichtet worden ist. Der Umfang der Maßnahmen zur 
Überprüfung und Überwachung kann den „Empfehlungen für die Bauüberwachung von 
Windenergieanlagen“ des Bauüberwachungsvereins BÜV entnommen werden. Die Abnahme der 
Maschine ist nicht Gegenstand dieser Empfehlungen und erfolgt auf der Grundlage der 
gutachterlichen Stellungnahmen zur Maschine (siehe Abschnitt 3, Ziff. I).
Gegebenenfalls sind Bauüberwachung und Prüfungen durch Sachverständigen-Organisationen nach 
VAwS auf der Grundlage der gutachterlichen Stellungnahme zum anlagenbezogenen 
Gewässerschutz zu beachten.

15 Wiederkehrende Prüfungen

15.1 Allgemeines

Wiederkehrende Prüfungen sind in regelmäßigen Intervallen durch Sachverständige an Maschine und 
Rotorblättern sowie an der Tragstruktur (Turm und zugängliche Bereiche der Fundamente) durchzu-
führen. Die Prüfintervalle hierfür ergeben sich aus den gutachterlichen Stellungnahmen zur Maschine 
(siehe Abschnitt 3, Ziff. I). Sie betragen höchstens 2 Jahre, dürfen jedoch auf vier Jahre verlängert 
werden, wenn durch von der Herstellerfirma autorisierte Sachkundige eine laufende (mindestens 
jährliche) Überwachung und Wartung der Windenergieanlage durchgeführt wird.

15.2 Umfang der Wiederkehrenden Prüfung

Die Maschine einschließlich der elektrotechnischen Einrichtungen des Betriebsführungs- und Sicher-
heitssystems sowie der Rotorblätter ist im Hinblick auf einen mängelfreien Zustand zu untersuchen. 
Dabei müssen die Prüfungen nach den Vorgaben in dem begutachteten Wartungspflichtenbuch und 
ggf. weiteren Auflagen in den übrigen Gutachten durchgeführt werden (siehe Abschnitt 3, Ziff. I).

Es ist sicherzustellen, dass die sicherheitsrelevanten Grenzwerte entsprechend den begutachteten 
Ausführungsunterlagen eingehalten werden.

Für den Turm und das Fundament (Fundamentkeller und Sockel) ist mindestens eine Sichtprüfung 
durchzuführen, wobei die einzelnen Bauteile aus unmittelbarer Nähe zu untersuchen sind.

Es ist zu prüfen, ob die Turmkonstruktion im Hinblick auf die Standsicherheit Schäden (z.B. Korrosion, 
Risse, Abplatzungen in den tragenden Stahl- bzw. Betonkonstruktionen) oder unzulässige 
Veränderungen gegenüber der genehmigten Ausführung (z.B. bezüglich der Vorspannung der 
Schrauben, der zulässigen Schiefstellung, der erforderlichen Erdauflast auf dem Fundament) aufweist.

Bei planmäßig vorgespannten Schrauben ist mindestens eine Sicht- und Lockerheitskontrolle 
durchzuführen.

15.3 Unterlagen der zu prüfenden Windenergieanlage

Für die Wiederkehrende Prüfung sind mindestens die folgenden Unterlagen einzusehen:

 Wartungspflichtenbuch
 Prüfberichte der bautechnischen Unterlagen für Turm und Gründung
 Maschinengutachten
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 Auflagen im Lastgutachten
 Auflagen im Bodengutachten
 Baugenehmigungsunterlagen

 Bedienungsanleitung
 Inbetriebnahmeprotokoll
 Berichte der früheren Wiederkehrenden Prüfungen und der Überwachungen und Wartungen 
 Dokumentation von Änderungen und ggf. Reparaturen an der Anlage und ggf. Genehmigungen

15.4 Maßnahmen

15.4.1 Reparaturen

Für die vom Sachverständigen festgestellten Mängel ist ein Zeitrahmen für eine fachgerechte 
Reparatur vorzugeben.

Die Reparatur muss vom Hersteller der Windenergieanlage, von einer vom Hersteller autorisierten 
oder von einer auf diesem Gebiet spezialisierten Fachfirma, die über alle notwendigen Kenntnisse, 
Unterlagen und Hilfsmittel verfügt, durchgeführt werden.

15.4.2 Außerbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme

Bei Mängeln, die die Standsicherheit der Windenergieanlage ganz oder teilweise gefährden oder 
durch die unmittelbare Gefahren von der Maschine und den Rotorblättern ausgehen können, ist die 
Anlage unverzüglich außer Betrieb zu setzen.

Die Wiederinbetriebnahme nach Beseitigung der Mängel setzt die Freigabe durch den 
Sachverständigen voraus.

15.5 Dokumentation

Das Ergebnis der Wiederkehrenden Prüfung ist in einem Bericht festzuhalten, der mindestens die 
folgenden Informationen enthalten muss:

 Prüfender Sachverständiger
 Hersteller, Typ und Seriennummer der Windenergieanlage sowie der Hauptbestandteile 

(Rotorblätter, Getriebe, Generator, Turm)
 Standort und Betreiber der Windenergieanlage
 Gesamtbetriebsstunden
 Windgeschwindigkeit und Temperatur am Tag der Prüfung
 Anwesende bei der Prüfung
 Beschreibung des Prüfungsumfanges
 Prüfergebnis und ggf. Auflagen

Über durchgeführte Reparaturen aufgrund von standsicherheitsrelevanten Auflagen ist ein Bericht 
anzufertigen.

Diese Dokumentation ist vom Betreiber über die gesamte Nutzungsdauer der Windenergieanlage 
aufzubewahren.
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16 Standorteignung von Windenergieanlagen

Voraussetzung für eine Prüfung der Standorteignung ist, dass für die Anlage eine Typenprüfung bzw. 
eine Einzelprüfung vorliegt.

16.1 Bestehende Anlagen im Falle einer Parkerweiterung/Parkänderung

Für bestehende Anlagen, denen die DIBt-Richtlinie für Windkraftanlagen (Fassung 1995) oder DIBt-
Richtlinie für Windenergieanlagen (Fassung 2004) zugrunde liegt, darf im Falle einer Parkänderung 
der Nachweis der Standorteignung auch weiterhin nach dem Verfahren gemäß DIBt-Richtlinie 2004 
geführt werden.

16.2 Neuanlagen

Der Ermittlung der Standortbedingungen ist eine Standortbesichtigung zu Grunde zu legen. Anwen-
dung sollten hierbei einschlägige Richtlinien finden. Für den Nachweis der Standorteignung von Wind-
energieanlagen in Windparks wird das folgende Verfahren alternativ zur DIN EN 61400-1:2011-08
empfohlen.

a. Folgende Angaben auf Nabenhöhe werden für einen Nachweis der Standorteignung 
benötigt:
i. Mittlere Windgeschwindigkeit (vave)
ii. Formparameter der Weibull-Funktion (k)
iii. Mittlerer Höhenexponent (α)
iv. Mittlere Luftdichte (ρ)
v. Mittlere Turbulenzintensität sowie die Standardabweichung der Turbulenzintensität bei 

15 m/s (zur Ermittlung der charakteristischen oder repräsentativen Turbulenzintensität).
vi. 50-Jahreswindgeschwindigkeit (vm50(h)) gemäß Windzonenkarten bzw. ermittelt z.B. nach 

Gumbel-Methode11, sofern erforderlich (dies ist z.B. der Fall, wenn die Anlage in einer 
höheren Windzone als in der Typenprüfung bzw. Einzelprüfung abgedeckt errichtet 
werden soll)

vii. Windrichtungsverteilung der zu betrachtenden Anlagen

b. Anhand der in 16.2.a genannten Angaben wird ein vereinfachter Vergleich durchgeführt. 
Werden die folgenden Bedingungen erfüllt, kann die Standorteignung der WEA bestätigt 
werden.

i. Vergleich mittlere Windgeschwindigkeit
(1) Mittlere Windgeschwindigkeit am Standort ist um mindestens 5% kleiner als gemäß 

Typen-/Einzelprüfung oder
(2) Mittlere Windgeschwindigkeit am Standort ist kleiner als gemäß Typen-/Einzel-

prüfung und Formparameter k der Weibull-Funktion ist größer gleich 2.
ii. Vergleich der effektiven Turbulenzintensität nach DIN EN 61400-1:2011-08 zwischen 

0.2 vm50(h) und 0.4 vm50(h) der Auslegungsturbulenz NTM
iii. Vergleich der 50-Jahreswindgeschwindigkeit:

(1) Windzone gemäß Typen-/Einzelprüfung deckt die Windzone des betrachteten 
Standortes gemäß Windzonenkarte ab (die detaillierten Regelungen gemäß 
DIN EN 1991-1-4, Absatz 4.3.3 einschließlich NA für nicht ebene Geländelagen 
sind ggf. zu beachten) oder

11 European Wind Turbines Standards II oder Harris I, “Gumbel revisited: A new look at extreme value statistics applied to 
wind speeds”, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 59, 1996
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(2) 50-Jahreswindgeschwindigkeit (vm50(h)) gemäß Typen-/Einzelprüfung deckt die 
50-Jahreswindgeschwindigkeit am Standort ab (siehe 16.2.a.vi)

c. Wird eine der Bedingungen nicht erfüllt, kann unter Berücksichtigung aller Angaben in 
16.2.a. wie folgt verfahren werden:

i. Wenn die Bedingungen 16.2.b.i oder 16.2.b.ii nicht erfüllt sind, kann die Standorteignung 
auf Basis eines Lastvergleiches der Betriebsfestigkeitslasten (Vergleich der standort-
spezifischen Lasten zu den Lastannahmen der Typen-/Einzelprüfung) nachgewiesen 
werden. Um diesen Nachweis zu führen, müssen die effektiven Turbulenzen mindestens 
von vin bis 0.4 vm50(h) vorliegen. Die Turbulenzintensität für Windgeschwindigkeiten, die im 
Gutachten nicht abgedeckt sind, müssen für die Bestimmung der Betriebsfestigkeits-
lasten als konstant mit dem Wert für die größte ermittelte Windgeschwindigkeit 
angenommen werden.

ii. Wenn die Bedingung 16.2.b.iii nicht erfüllt ist, kann die Standorteignung auf Basis eines 
Lastvergleiches der Extremlasten (Vergleich der standortspezifischen Lasten zu den 
Lastannahmen der Typen-/Einzelprüfung) nachgewiesen werden.

Einflüsse durch Geländerauhigkeit und Topographie sind in der Beurteilung entsprechend zu berück-
sichtigen. Das Verfahren kann für alle Standorte angewendet werden, die als nicht topografisch 
komplex zu bezeichnen sind. Die topografische Komplexität kann hierbei durch das Verfahren nach 
DIN EN 61400-1:2011-08 bestimmt werden.

17 Weiterbetrieb von Windenergieanlagen

17.1 Anwendung der "Richtlinie für den Weiterbetrieb von Windenergieanlagen"12 –
Beurteilung von Turm und Gründung

Mit der „Richtlinie für den Weiterbetrieb von Windenergieanlagen“ besteht die Möglichkeit einer 
Bewertung von Windenergieanlagen hinsichtlich ihres Weiterbetriebs nach Ablauf der Entwurfslebens-
dauer, die im Rahmen dieser Richtlinie i. d. R. mit 20 Jahren angenommen wird.

Die in der "Richtlinie für den Weiterbetrieb von Windenergieanlagen" festgelegten Prüfmethoden 
ermöglichen die Beurteilung für den Weiterbetrieb der Windenergieanlage gemäß dem aktuellen 
Stand der Technik. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Sicherheit bezüglich der Aussage zur 
Standsicherheit von Umfang und Auswahl der Prüfmethoden und der mit der Probenahme, 
Durchführung und Bewertung beauftragten Sachverständigen abhängt.

Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Vorgehensnachweise, die analytische und die praktische 
Methode.

Die analytische Methode ist eine Prüfung durch Neuberechnung der Windenergieanlage unter 
Berücksichtigung der standortspezifischen Anlage und deren lokalen Randbedingungen.

Die praktische Methode ist eine Prüfung durch Inspektion der Windenergieanlage, dies beinhaltet 
sowohl die visuelle Inspektion als auch zerstörungsfreie Prüfmethoden und, falls erforderlich, auch 
eine Probenahme aus dem Tragwerk.

Abweichend von der "Richtlinie für den Weiterbetrieb von Windenergieanlagen" gilt:

12 Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH: Richtlinie für den Weiterbetrieb von Windenergieanlagen, in : IV Vorschriften 
und Richtlinien Industriedienste, 1 Windenergie, Ausgabe 2009, Germanischer Lloyd, Hamburg 
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 Die praktische Methode ist durch zusätzliche statische Berechnungen unter Einbeziehung des 
derzeit geltenden Regelwerks zu belegen (hiermit ist nicht die analytische Methode gemeint).

 Die analytische Methode muss durch zusätzliche repräsentative Materialprüfungen am Turm und 
eine Begutachtung der Gründung unterstützt werden.

17.2 Sachverständige

Alle im Rahmen der Beurteilung auf Weiterbetrieb gemäß dieser Richtlinie anfallenden Inspektionen 
der WEA sowie Beurteilungen von Lasten und/oder Komponenten der WEA müssen von geeigneten 
unabhängigen Sachverständigen für Windenergieanlagen durchgeführt werden.

Die für die Beurteilung zum Weiterbetrieb von Windenergieanlagen eingeschalteten Sachverständigen 
müssen eine entsprechende Ausbildung haben und die fachlichen Anforderungen für die Beurteilung 
der Gesamtanlage erfüllen. Eine Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17020 oder DIN EN ISO 17065 
oder gleichwertig ist erforderlich.

Die Beurteilung der Anforderungen des anlagenbezogenen Gewässerschutzes und deren Umsetzung 
erfolgt durch eine Sachverständigen-Organisation nach VAwS (Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen).

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

52

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

52



DIBt     RiLi-WEA   Stand: Oktober 2012 – Korrigierte Fassung März 2015 Seite 53 von 57

18 In Bezug genommene Normen

DIN 1054:2010-12 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau –
Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1

DIN 1055-5:2005-07 Einwirkungen auf Tragwerke Teil 5: Schnee- und Eislasten

DIN 4017:2006-03 Baugrund – Berechnung des Grundbruchwiderstands von Flach-
gründungen

DIN EN 1090-2:2011-10 Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: 
Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken; 
Deutsche Fassung EN 1090-2:2008 + A1:2011

DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine 
Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutz-
lasten im Hochbau; Deutsche Fassung EN 1991-1-1:2002 +
AC:2009

DIN EN 1991-1-3:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine 
Einwirkungen, Schneelasten; Deutsche Fassung EN 1991-1-3:2003 
+ AC:2009 

DIN EN 1991-1-4:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine 
Einwirkungen - Windlasten; Deutsche Fassung EN 1991-1-4:2005 +
A1:2010 + AC:2010

DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: 
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen –
Windlasten

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 
und Regeln für den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1992-1-1:
2004 + AC:2010

DIN EN 1993-1-1:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten –
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den 
Hochbau; Deutsche Fassung EN 1993-1-1:2005 + AC:2009

DIN EN 1993-1-6:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-6: Festigkeit und Stabilität von Schalen; Deutsche Fassung 
EN 1993-1-6:2007 + AC:2009

DIN EN 1993-1-8:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten –
Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen; Deutsche Fassung 
EN 1993-1-8:2005 + AC:2009

DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: 
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauteilen - Teil 1-8: Bemes-
sung von Anschlüssen

DIN EN 1993-1-9:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten –
Teil 1-9: Ermüdung; Deutsche Fassung EN 1993-1-9:2005 + AC:
2009

DIN EN 1993-1-10:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten –
Teil 1-10: Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzähigkeit und 
Eigenschaften in Dickenrichtung; Deutsche Fassung EN 1993-1-10:
2005 + AC:2009
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DIN EN 1993-1-10/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: 
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauteilen - Teil 1-10: Stahl-
sortenauswahl im Hinblick auf Bruchzähigkeit und Eigenschaften in 
Dickenrichtung

DIN EN 1993-3-2:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 3-
2: Türme, Maste und Schornsteine - Schornsteine; Deutsche 
Fassung EN 1993-3-2:2006

DIN EN 1997-1:2009-09 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der 
Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln; Deutsche Fassung 
EN 1997-1:2004 + AC:2009

DIN EN 1998-1:2010-12 Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: 
Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten; 
Deutsche Fassung EN 1998-1:2004 + AC:2009

DIN EN 1998-1/NA:2011-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter – Eurocode 8: 
Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, 
Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbau

DIN EN 13670:2011-03 Ausführung von Tragwerken aus Beton; Deutsche Fassung 
EN 13670:2009

DIN EN 45011-1998-03 Allgemeine Anforderungen an Stellen, die Produktzertifizierungs-
systeme betreiben (ISO/IEC Guide 65:1996); Dreisprachige Fassung 
EN 45011:1998

DIN EN 61400-1:2004-08 Windenergieanlagen - Teil 1: Sicherheitsanforderungen
(IEC 61400-1:1999, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61400-1:
2004

DIN EN 61400-1 Windenergieanlagen - Teil 1: Sicherheitsanforderungen
Berichtigung 1:2005-12 (IEC 61400-1:1999, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61400-1:

2004

DIN EN 61400-1:2006-07 Windenergieanlagen - Teil 1: Auslegungsanforderungen 
(IEC 61400-1:2005); Deutsche Fassung EN 61400-1:2005

DIN EN 61400-1:2011-08 Windenergieanlagen - Teil 1: Auslegungsanforderungen 
(IEC 61400-1:2005 + A1:2010); Deutsche Fassung EN 61400-1:
2005 + A1:2010

DIN EN 61400-2:2007-02 Windenergieanlagen - Teil 2: Sicherheit kleiner Windenergieanlagen 
(IEC 61400-2:2006); Deutsche Fassung EN 61400-2:2006

IEC/TS 61400-13:2001-06 Windenergieanlagen - Teil 13: Messung von mechanischen Lasten

DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07 Konformitätsbewertung - Anforderungen an den Betrieb verschiede-
ner Typen von Stellen, die Inspektionen durchführen
(ISO/IEC 17020:2012); Deutsche und Englische Fassung
EN ISO/IEC 17020:2012

DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01 Konformitätsbewertung - Anforderungen an Stellen, die Produkte, 
Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren (ISO/IEC 17065:2012); 
Deutsche und Englische Fassung EN ISO/IEC 17065:2012
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ine   nach de  Vornor -Verfahren ist das rgebnis einer or ungsarbeit, das wegen besti ter 
Vorbehalte u  nhalt oder wegen des gegen ber einer or  abweichenden ufstellungs erfahrens on 

 noch nicht als or  herausgegeben wird. 

ur orliegenden   wurde kein ntwurf er ffentlicht.  

rfahrungen it dieser   sind erbeten 

 or ugsweise als atei er - ail an nabau din.de in For  einer abelle, die Vorlage dieser abelle 
kann i  nternet unter htt www.din.de stellungnah e abgerufen werden  

 oder in a ierfor  an den - or enausschuss Bauwesen Bau , 1  Berlin  
ausanschrift   - lat , Burggrafenstr. , 1  Berlin . 

ie in bereinsti ung it den har onisierten eilen on   1 ,   1  und   1  
hergestellten rodukte erhalten eine - enn eichnung und d rfen so it i  eltungsbereich der -
Bau rodukten erordnung frei gehandelt werden. 

ie egelung ur Verwendung der rodukte bleibt edoch in der ust ndigkeit der itgliedstaaten. 

n der Bundesre ublik eutschland darf die Verwendung der -gekenn eichneten rodukte ents rechend 
Beschluss des Bau-Beirats und in bsti ung it der Bau inisterkonferen  der L nder B  
durch nwendungsnor en geregelt werden. 

s wird auf die glichkeit hingewiesen, dass einige le ente dieses oku ents atentrechte ber hren 
k nnen. as  [und oder die ] sind nicht daf r erantwortlich, einige oder alle diesbe glichen 

atentrechte u identifi ieren. 

 

n erun en 

egen ber  V - 1 -11 und  V - 1 Berichtigung 1 - 1 wurden folgende 
nderungen orgeno en  

a  ie or en der eihe  1 1  inklusi e Beiblatt wurden ollst ndig berarbeitet und die egelungen 
dieser in  1 1  er inologie  sowie in die or enreihen  1 1 bis  1  berno en 
und aktualisiert. abei wurden auch neue toffe f r die bdichtung in die bauteilbe ogenen 

or enreihen aufgeno en. uf dieser rundlage wurde die orliegende nwendungsnor  aktualisiert, 
neue toffe aufgeno en und das oku ent redaktionell berarbeitet. 

r here us a en 

 V - 1  -11 
 V - 1 Berichtigung 1  - 1 
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1 nwen un s erei h 

iese Vornor  legt f r die in   1 ,   1  und   1  angegebenen igenschaften 
anwendungsbe ogene nforderungen f r die Verwendung in der bdichtung nicht genut ter und genut ter 

cher sowie on Balkonen, Loggien und Laubeng ngen nach  1 1 fest und ordnet den rodukten 
Be eichnungen und ur eichen u. ie gilt usa en it   1 ,   1  und 

  1 . 

n bschnitt  werden anwendungsbe ogene nforderungen an die rodukte gestellt, die bauaufsichtlich in 
Be ug geno en werden. n bschnitt  werden dar ber hinaus weitere nforderungen f r Bahnen gestellt, 
die nach  1 1 erwendet werden. 

2 N r ati e erweisun en 

ie folgenden oku ente, die in diese  oku ent teilweise oder als an es itiert werden, sind f r die 
nwendung dieses oku ents erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Be ug geno ene 
usgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die let te usgabe des in Be ug geno enen oku ents 

einschlie lich aller nderungen . 

 1 1 , t g o er e egr ffe

 1 1-1, t g o er so e o o e ogg e e g ge e t
ge tzte ge tzte er for er ge gs sf r gsgr s tze 

 1 1- , t g o er so e o o e ogg e e g ge e t
ge tzte ge tzte er toffe

 1 1- , t g o er so e o o e ogg e e g ge e o e
ogg e e g ge toffe s sf r g et s 

 1 , r f g o t e o er t e e  

  - , t gs e est g es er te s e ze e t efe e er t re
e ststoff sto er e f r t ge  

  11 -1, t gs e est g er t g e t e t e e f r
t ge  

  11 - , t gs e est g er t g e t e ststoff
sto er e f r t ge  

  11 , t gs e t e e  f r t ge est g er 
or st t t e z s er e er t r er g 

  11 , t gs e t e e  f r t ge  est g es
t ege er te s 

  111 , t gs e t e e  f r t ge  est g er
r est fest g e t e er ter e er t r 

  1 , t gs e t e ststoff sto er e f r t ge
erf re z r st e ter g e o erter er e s r g r tr g er te
e er t r sser 

  1 -11, t gs e ststoff sto er e f r t ge
er te ger g f t e e ts e ss g  
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  1 , fer fer eg er ge tte e e er tre fe o e z r
ge e e er e g 

  1 , t gs e er te e zo e s r g ststoff sto er e
f r t ge  

  1 -1, t gs e est g er ge re te er e t e
t e e f r t ge  

  1 - , t gs e est g er ge re te er e t ge e
ststoff sto er e f r t ge  

  1 -1, t gs e est g er e f e ezoge e sse e
t e e f r t ge  

  1 - , t gs e est g er e er f e ezoge e sse e
ststoff sto er e f r t ge  

  1 -1, t gs e est g s t rer ge e t e e f r 
t ge  

  1 - , t gs e est g s t rer ge e ststoff sto er
e f r t ge  

  1 , t gs e t e ststoff sto er e f r t ge
est g er sser t e t 

  1 1, t gs e t e ststoff sto er e f r t ge
est g er sser f r ss g e t 

  1 , t gs e t e e f r t ge est g er 
estre gs ft g 

  1 1 -1, t gs e e t e e f r t ge est g es
e terre erst es ( ge s ft) 

  1 1 - , t gs e est g es erst es gege e terre e e
ststoff sto er e f r t ge  

  1 11-1, t gs e e t e e f r t ge est g es
g e gs er te s 

  1 11- , t gs e est g es g e gs er te s e ststoff
sto er e f r t ge  

  1 1 -1, t gs e e t e e f r t ge est g es
erst es er ge te 

  1 1 - , t gs e est g es erst es er ge te e
ststoff sto er e f r t ge  

  1 1 -1, t gs e e t e e f r t ge est g es 
er erst es er ge te 

  1 1 - , t gs e est g es er erst es er ge te e
ststoff sto er e f r t ge  

  1 1, t gs e t e ststoff sto er e f r t ge
est g es erst es gege sto rt ge e st g 

(c
)D

IN
D
eu
ts
ch
es

In
st
itu

tf
ür

N
or
m
un

g
e.
V.
;S

TB
-S

am
m
lu
ng

B
au
au
fs
ic
ht
lic
h
ei
ng

ef
üh

rt
e
Te
ch
ni
sc
he

B
au
be
st
im
m
un

ge
n

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

103

5



DIN SPEC 20000-201:2015-08 

 

  1 , t gs e t e ststoff sto er e f r t ge
est g es erst es gege st t s e e st g 

  1 , t gs e t e ststoff sto er e f r t ge
est g es erst es gege ge s g 

  1 -1 , t gs e t e e t r gere ge f r t ge
ef t o e ge s fte e ts e ss g  

  1 , t gs e t e ststoff sto er e f r t ge
est g er sser t e t e g e e r ger e er t r 

  1 , t gs e t e ststoff sto er e f r t ge  
est g es erst es gege r rze g

  1 1 - , t gs e ststoff sto er e f r t ge
ef t o e ge s fte e ts e ss g

  1 - , t gs e t e e f r e er s t g gege
o e fe te sser ef t o e ge s fte e ts e ss g  

   11 - , r f ge z r er te o ro te e tz r e t e re ter
e e r g 

  11    11 , r f erf re z r e s r g o e ge r e er o
e  

3 e ri e 

F r die nwendung dieses oku ents gelten die Begriffe nach   1 ,   1 , 
  1 ,  1 1  und die folgenden Begriffe. 

3 1 
erste er- ren wert  
L  

en  anufacturer s li iting alue  
ein o  ersteller angegebener ert, der bei der r fung eingehalten werden uss 

n erkung 1 u  Begriff  er ersteller- ren wert kann sowohl ein indestwert als auch ein chstwert sein, e 
nachde , was in der eweiligen rodukteigenschaft in dieser   angegeben ist. 

3 2 
erste er-Nennwert  
D  

en  anufacturer s declared alue  
o  ersteller angegebener ert it einer angegebenen oleran  

3 3 
ren wert 
indest- oder chstwert, der nicht unter- b w. berschritten werden darf 

n erkung 1 u  Begriff  r ents richt de  V ab- oder u glich der o  ersteller angegebenen oleran  b w. 
de  LV. 
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 e ei hnun  un  ur ei hen 

1 e eines 

ie Be eichnung der Bahnen besteht aus ur eichen f r nwendungst en, igenschaftsklassen und 
rodukt erk ale. 

ie Be eichnung der rodukte it den ur eichen set t oraus, dass die nforderungen dieser or  erf llt 
sind. as ur eichen nach dieser or  darf nur au erhalb der - enn eichnung angebracht werden. ie 

achweise sowie die Be eichnung erfolgen in Verantwortlichkeit des erstellers. 

2 ur ei hen r nwen un st en 

 Bahnen f r einlagige achabdichtung 

 Bahnen f r die berlage einer ehrlagigen achabdichtung 

 Bahnen f r die untere Lage einer ehrlagigen achabdichtung 

 Bahnen f r wischenlage b w. us t liche Lage einer ehrlagigen achabdichtung 

3 ur ei hen r Ei ens ha ts assen 

ie ur eichen f r igenschaftsklassen nach  1 1-  

1 Bahnen it iderstand gegen hohe ther ische und hohe echanische Beans ruchung 

 Bahnen it iderstand gegen ige ther ische und hohe echanische Beans ruchung 

 Bahnen it iderstand gegen hohe ther ische und ige echanische Beans ruchung 

 Bahnen it iderstand gegen ige ther ische und ige echanische Beans ruchung 

 ur ei hen r Pr u t er a e 

1 ur ei hen r itu en- un  P er itu en ahnen 

ur toffbe eichnung on Bitu en- und ol erbitu enbahnen werden ur eichen erwendet, die in 
abelle 1 den eweiligen erkstoffen ugeordnet werden. 

  lasto erbitu en Bitu en odifi iert it ther o lastischen lasto eren   

  lasto erbitu en Bitu en odifi iert it ther o lastischen unststoffen  

  o bination lasto erbitu en und lasto erbitu en  

  altselbstklebende ol erbitu enbahn it r gereinlage  

  altselbstklebende Bitu en- ichtungsbahn it - r gerfolie  

V ahl   las lies ahl bei V   Fl chengewicht in g  bei V1   ehalt an L sliche  in 1 1  des 
 ehaltes in g  

V ahl   ol ester lies Fl chengewicht in g   

 ahl     lasgewebe Fl chengewicht in g  

Vcu  Verbundtr ger aus las lies,  g  it ol ester- u ferfolien erbund   ,   

u 1  u ferbandtr gereinlage aus u ferband ,1  nach   1  

  o binationstr gereinlage it berwiegende  lasanteil, aus Vliesen las lies und oder 
 ol ester lies  und elegen oder eweben aus unststoff- und oder lasf den, der nteil an 
 las lies und -f den betr gt ehr als   des ewichts der inlage  
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  o binationstr gereinlage it berwiegende  ol esteranteil, aus Vliesen las lies und oder 
 ol ester lies  und elegen oder eweben aus unststoff- und oder lasf den, der nteil an 
 unststoff lies und -f den betr gt ehr als   des ewichts der inlage  

 ahl   chwei bahn icke der unbestreuten Bahn in  

  achdichtungsbahn  

ahl  icke der Bahn in . 

a e e 1  ersi ht er itu en- un  P er itu en ahnen 

Nr 

1       

ahnen na h 
in est ewi ht 

er 
r erein a ea 

in est eha t 
an L s i he b 

asser-
i htheitc 

Ei en-
s ha ts-

asse 

nwen-
un st  

1 

Bitu en- achdich-
tungsbahnen it 

lasgewebe- oder 
ol ester lieseinlage 
   
V   

abelle   g  1  g  
  g  

1  k a  
 h   

 

Bitu enschwei -
bahnen it 

lasgewebe- oder 
ol ester lieseinlage 
   
V   

abelle   g   

 

Bitu enschwei -
bahnen it 

las lieseinlage  
V   

abelle   g   1  k a  
 h  

d 
 

 

Bitu enschwei -
bahnen it 

o binations-
tr gereinlage  

   
  

abelle  1  g   1  k a  
 h   

 

ol erbitu en-
schwei bahnen it 

o binations-
tr gereinlage 

abelle  1  g    k a  
 h 1  

-   
-    
-   
-   

-   
-   

 

ol erbitu en- ach
dichtungsbahnen 

abelle   g   1  g   k a  
 h 1  -    

- V   
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a e e 1 (fortgesetzt) 

Nr 

1       

ahnen  
in est ewi ht 

er 
r erein a ea 

in est eha t 
an L s i he b 

asser-
i htheitc 

Ei en-
s ha ts-

asse 

nwen-
un st  

 

ol erbitu en-
schwei bahnen  

abelle   g    k a  
 h 1  

-    
-    
- V   
- V   

 

altselbstklebende 
ol erbitu en-

bahnen  

abelle 1  1  g    k a  
 h 1 

 

-    ,   
-    ,   
-    ,   
-    ,   
-    ,   
-    ,   
-    ,   
-    ,   

 

ol erbitu en-
bahnen f r einlagige 
Verlegung 

abelle 11 1  g    k a  
 h 1  -    

-    
-   ,  
-   ,  

1  

ol erbitu en-
schwei bahnen it 

u fer erbund- oder 
u ferbandeinlage  abelle 1  

 
las lies 

 g   Vcu 
,   

 
u ,1  

  k a  
 h  

 
nur als 
berlage 

bei bdich-
tungen unter 

achbe-
gr nungen 

-Vcu  

- u 1  

11 
las lies-Bitu en-
achbahnen 

V 1  
abelle 1   1  g   k a  

 h  

 
nur als 

us t liche 
Lage oder 

als 
rennlage 

1  

altselbstklebende 
Bitu en- ichtungs-
bahnen it 

- r gerfolie 
 

abelle 1   ,   -  k a  - 

nwendung 
nur nach 

 
1 1-  

a Besti ung nach  1 . 

b Besti ung nach  1 . 

c Besti ung der asserdichtheit nach   1 , Verfahren B. 

d ur bei achabdichtungen it geringer echanischer Beans ruchung der Beans ruchungsklassen , B nach  1 1-1. 
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B L   

D E1 
P E  P  200 S5  

achbahn als berlage einer ehrlagigen achabdichtung, igenschaftsklasse 1, aus ol erbitu en  it ol -
ester lieseinlage  g , chwei bahn,   dick 

DE E1 
P E    5  

achbahn ur einlagigen Verlegung, igenschaftsklasse 1, aus ol erbitu en  it o binationstr gereinlage 
it berwiegende  lasanteil, icke ,  , it werksseitiger Bestreuung 

2 ur ei hen r unstst - un  E ast er ahnen 

ur toffkenn eichnung on unststoff- und lasto erbahnen werden ur eichen erwendet, die in 
abelle  den eweiligen erkstoffbe eichnungen ugeordnet werden. 

a e e 2  er st e ei hnun en un  usa enset un  er unstst e un  E ast ere 

Nr  

1    

e ei hnun  na h DIN EN 13 5  
Ein e hrte 

euts he 
e ei hnun  

usa enset un   

1 B th lenco ol erisat-Bitu en B But lacr lat- o ol er in.    

    Bitu en in.    

    onstigea a .   

 V  th len-Vin lacetat- 
er ol er - o ol er V  th len-Vin lacetat V   in.   

    ol in lchlorid V  a .    

    onstigea a .   

 F  Fle ibles ol olefin  F  Fle ibles ol olefin F  in.    

  auf Basis  oder   onstigea a .   

 B ol isobuten ol isobut len  B och olekulares  
ol isobut len B  in.    

    onstigea a .   

 V  ol in lchlorid V -  ol in lchlorid in.   

    eich acher a .    

    onstigea a .   

  her o lastische lasto ere, 
nicht ernet t oder teil ernet t  her o lastische lasto ere  in.    

    onstigea a .   

  th len- ro len- ien- 
er ol er ernet t  - lasto er in.    

    onstigea a .   

a . B. andere ol ere, Fla schut ittel, tabilisatoren, F llstoffe, Verarbeitungshilfs ittel, ig ente. 
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ur weiteren toffbeschreibung werden neben der erkstoffbe eichnung folgende ur eichen erwendet   

  kaschiert 

V  erst rkt 

  inlage 

BV  bitu en ertr glich 

B  nicht bitu en ertr glich 

  elbstklebeschicht 

B   ol erbitu enschicht 

ahl  enndicke ff in  

V  las lies 

V  ol ester lies 

V  ol ro len lies 

  lasgittergelege -gewebe 

  ol estergewebe -gelege 
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a e e 3  ersi ht er unstst - un  E ast er ahnen 

Nr  
1     

ahnena na h asser i htheitb Ei ens ha ts-
asse nwen un st  

1 

o ogene Bahnen it oder ohne 
elbstklebeschicht   

abelle 1   k a  h 1  
V -BV-1,  
V - -BV-1,  

-BV-1,  
-BV-1,1 
-BV-1,1-   

 

Bahnen it inlagen it oder ohne 
elbstklebeschicht   

abelle 1   k a  h 1  

B-BV- - V- ,  
B-BV- - V- , -  

F -BV- - V-1,  
V - -BV- - V-1, -   
V - - B- - V-1,  
V - -BV- - V-1,  

 

Bahnen it Verst rkung it oder 
ohne elbstklebeschicht oder 

ol erbitu enbeschichtung  

abelle 1   k a  h 1  

V -BV-V- c -1,  
F -BV-V- c -1,  

V - - B-V- c 1,  
V - -BV-V- c 1,  
V - -BV-V- c 1, -   

-BV-V- c 1,  
-BV-V- c 1, - B  

 

Bahnen it aschierung it oder 
ohne elbstklebeschicht 

abelle 1   k a  h 1  

V -BV- - c 1,  
V -BV- - c 1, -  

F -BV- - V- - c 1,  
F -BV-V- c- - c 1,  

V - -BV- - c 1,  
V - -BV- - c 1, -  
V - - B- - V- - c 1,  
V - -BV- - V- - c 1,  
V - - B-V- c- - c 1,  
V - -BV-V- c- - c 1,  

-BV- - c 1,  
-BV- - c 1, -  

B-BV- - V- - c ,  
B-BV- - c 1,  

-BV- - c 1,1 
-BV- - c 1,1-  

a enndicke ff ohne aschierung und oder elbstklebeschicht. 
b Besti ung der asserdichtheit nach   1 , Verfahren B. 
c rt der Verst rkung nach . . . , . B. V, ,  b w. rt der aschierung nach . . . , . B. V, V, . 

 

(c
)D

IN
D
eu
ts
ch
es

In
st
itu

tf
ür

N
or
m
un

g
e.
V.
;S

TB
-S

am
m
lu
ng

B
au
au
fs
ic
ht
lic
h
ei
ng

ef
üh

rt
e
Te
ch
ni
sc
he

B
au
be
st
im
m
un

ge
n

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

110

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

12



DIN SPEC 20000-201:2015-08 

13 

B L  

DE E1 
EPD - -1 1 

achbahn ur einlagigen Verlegung, igenschaftsklasse 1, aus th len- ro len- ien- er ol er , bitu en-
ertr glich, ho ogen, icke 1,1  

DE E1 
P C-P-N -E- -1 5 

achbahn ur einlagigen Verlegung, igenschaftsklasse 1, aus ol in lchlorid weich, nicht bitu en ertr glich, it 
inlage aus las lies, icke 1,   

DE E1 
EPD - - -P -1 1 

achbahn ur einlagigen Verlegung, igenschaftsklasse 1, aus th len- ro len- ien- er ol er , bitu en-
ertr glich, it aschierung aus ol ester lies, icke 1,1  

DE E1 
P - - - -1 5 
achbahn f r einlagige Verlegung, igenschaftsklasse 1, aus fle iblen ol olefinen, bitu en ertr glich, it Verst rkung 

aus lasgittergelege -gewebe, icke 1,   

5 n r erun en 

5 1 itu en- un  P er itu en ahnen r Da ha i htun en na h DIN EN 13 0  

5 1 1 e eines 

Bitu en- und ol erbitu enbahnen, die f r achabdichtungen erwendet werden d rfen, ssen die 
nforderungen nach .1. .1 bis .1. .1  an die toffe und igenschaften erf llen. ar ber hinaus d rfen 

keine gef hrlichen ubstan en in solchen engen freigeset t werden, dass diese nachteilige uswirkungen 
auf esundheit und welt haben. ie diesbe glichen echts- und Verwaltungs orschriften sind 
ein uhalten. 

Bahnen, die den genannten toffen ents rechen, edoch die nforderungen an die igenschaften nicht 
erf llen, d rfen als wischenlage oder us t liche Lage ohne weitere achweise erwendet werden. 

Bei geeigneter berfl chenausr stung d rfen Bahnen f r einlagige bdichtungen auch als berlagen 
erwendet werden und Bahnen des nwendungst s  und  d rfen auch als untere Lagen sowie 
wischenlagen erwendet werden. Bahnen des nwendungst s  d rfen auch als wischenlage 
erwendet werden. 

5 1 2 n r erun s r i e 

5 1 2 1 itu en-Da h i htun s ahnen un  itu ens hwei ahnen it as ewe e- er 
P ester iesein a e a s untere La e 

Bitu en- achdichtungsbahnen und Bitu enschwei bahnen nach abelle , die als untere Lage erwendet 
werden k nnen, bestehen aus einer r gereinlage aus lasgewebe oder ol ester lies, die it Bitu en 
getr nkt und auf beiden eiten it einer eckschicht aus Bitu en ersehen ist. 

Bitu en- achdichtungsbahnen sind beidseitig gleich ig it ineralischen toffen aus orwiegend 
gedrungene  kugelige  orn it einer r e bis etwa 1  bestreut. as Fl chengewicht der r ger-
einlage und die enge und rt der r nk- und eck asse ssen sicherstellen, dass die nforderungen 
nach abelle  eingehalten werden. 
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DIN SPEC 20000-201:2015-08 

1  

Bitu enschwei bahnen sind beidseitig talku iert b w. gleich ig feinst bestreut oder it einer leicht 
abl sbaren oder absch el baren rennfolie b w. - lies ersehen. ur icherstellung der Verarbeitung 
werden indestanforderungen an die icke der Bahn gestellt. 

a e e   itu en a h i htun s ahnen un  itu ens hwei ahnen it as ewe e- er 
P ester iesein a e a s untere La e  Ei ens ha ten un  n r erun en 

DIN EN 13 0 :200 -10 
Pr er ahren na h Einheit n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t 

. .1 ichtbare ngel   1 -1  keine sichtbaren ngel 

. .  L nge   1 -1  k. . 

. .  Breite   1 -1  k. . 

. .  radheit   1 -1 1     

. .  Fl chenbe ogene asse   1 -1 kg  k. . 

. .  ickea 
nur Bitu enschwei bahnen    1 -1  V    

V   V  

. .  asserdichtheit 
Verfahren B    1   bestanden 

. . .1 Verhalten bei Beans ruchung 
durch Feuer on au enb 

  11  
  11   k. . 

. . .  Brand erhalten    11 -   lasse  nach 
  1 1-1 

. .  
asserdichtheit nach 
ehnung bei niedriger 
e eratur 

  1   k. . 

. . .1 ch lfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. . .  cherfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. .1  ug erhalten  a i ale 
ugkraft   1 11-1   V- oleran   1   

V- oleran    V  

. .1  ug erhalten  ehnung   1 11-1  V- oleran     
V- oleran    V  

. .11 iderstand gegen sto artige 
Belastung   1 1  k. . 

. .1  iderstand gegen statische 
Belastung   1  kg k. . 

. .1  iderstand gegen 
eiterrei enc   1 1 -1  k. . 

. .1  iderstand gegen 
urchwur elungd     1   k. . 

. .1  a haltigkeit   11 -1  k. . 

. .1  For stabilit t bei klischer 
e eratur nderung   11   k. . 

. .1  altbiege erhalten   11   LV   

. .1  r estandfestigkeit   111   LV   

. .1  nstliche lterung 
  1  

  11  oder 
  111   k. . 
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DIN SPEC 20000-201:2015-08 

15 

a e e  (fortgesetzt) 

DIN EN 13 0 :200 -10 
Pr er ahren na h Einheit n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t 

. .  Bestreuungshaftung   1   k. . 

. .  
asserda fdurchl ssigkeit  
asserda fdiffusions-

widerstands ahl  
  1 1  k. . 

a  ickenangaben  ie ul ssige oleran  der icken betr gt 1  . 

b  ie bauaufsichtlichen nforderungen an den achaufbau, in de  dieses rodukt erwendet wird, sind ein uhalten. 

c  ur bei echanischer Fi ierung. 

d  Bei gegebenenfalls geforderte  achweis des iderstandes gegen urchwur elung werden alternati  auch achweise nach 
 de  FLL Verfahren [1] anerkannt. 

k. . keine nforderung 

 

5 1 2 2 itu ens hwei ahnen it as iesein a e a s untere La e  Ei ens ha ten un  
n r erun en 

Bitu enschwei bahnen nach abelle , die als untere Lage erwendet werden k nnen, bestehen aus einer 
r gereinlage aus las lies, die it Bitu en getr nkt und auf beiden eiten it einer eckschicht aus 

Bitu en ersehen ist. as Fl chengewicht der r gereinlage uss sicherstellen, dass die nforderungen 
nach abelle  eingehalten werden. 

Bitu enschwei bahnen sind beidseitig talku iert b w. gleich ig feinst bestreut oder it einer leicht 
abl sbaren oder absch el baren rennfolie b w. - lies ersehen. ur icherstellung der Verarbeitung 
werden indestanforderungen an die icke der Bahn gestellt. 

a e e 5  itu ens hwei ahnen it as iesein a e a s untere La e  Ei ens ha ten un  
n r erun en 

DIN EN 13 0 :200 -10 
Pr er ahren na h Einheit n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t 

. .1 ichtbare ngel   1 -1  keine sichtbaren ngel 

. .  L nge   1 -1  k. . 

. .  Breite   1 -1  k. . 

. .  radheit   1 -1 1     

. .  Fl chenbe ogene asse   1 -1 kg  k. . 

. .  ickea   1 -1  V   

. .  asserdichtheit Verfahren B    1   bestanden 

. . .1 Verhalten bei Beans ruchung 
durch Feuer on au enb 

  11  
  11   k. . 

. . .  Brand erhalten    11 -   lasse  nach 
  1 1-1 

. .  asserdichtheit nach ehnung bei 
niedriger e eratur   1   k. . 

. . .1 ch lfestigkeit   1 1 -1   k. . 
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DIN SPEC 20000-201:2015-08 

1  

a e e 5 (fortgesetzt) 

DIN EN 13 0 :200 -10 
Pr er ahren na h Einheit n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t 

. . .  cherfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. .1  ug erhalten  a i ale ugkraft   1 11-1   V- oleran    l ngs  
V- oleran    uer  

. .1  ug erhalten  ehnung   1 11-1  V oleran    

. .11 iderstand gegen sto artige 
Belastung   1 1  k. . 

. .1  iderstand gegen statische 
Belastung   1  kg k. . 

. .1  iderstand gegen eiterrei enc   1 1 -1  k. . 

. .1  iderstand gegen 
urchwur elungd   1   k. . 

. .1  a haltigkeit   11 -1  k. . 

. .1  For stabilit t bei klischer 
e eratur nderung   11   k. . 

. .1  altbiege erhalten   11   LV   

. .1  r estandfestigkeit   111   LV   

. .1 .  nstliche lterung   k. . 

. .  Bestreuungshaftung   1   k. . 

. .  
asserda fdurchl ssigkeit  
asserda fdiffusionswider-

stands ahl  
  1 1  k. . 

a  ickenangaben  ie ul ssige oleran  der icken betr gt 1  . 

b  ie bauaufsichtlichen nforderungen an den achaufbau, in de  dieses rodukt erwendet wird, sind ein uhalten. 

c  ur bei echanischer Fi ierung. 

d  Bei gegebenenfalls geforderte  achweis des iderstandes gegen urchwur elung werden alternati  auch achweise nach 
 de  FLL-Verfahren [1] anerkannt. 

k. . keine nforderung 

 

5 1 2 3 itu ens hwei ahnen it inati nstr erein a e a s untere La e 

Bitu enschwei bahnen nach abelle , die als untere Lage erwendet werden k nnen, bestehen aus einer 
r gereinlage aus o binationstr ger, die it Bitu en getr nkt und auf beiden eiten it einer eckschicht 

aus Bitu en ersehen ist. as Fl chengewicht der r gereinlage uss sicherstellen, dass die nforderungen 
nach abelle  eingehalten werden. 

Bitu enschwei bahnen sind beidseitig talku iert b w. gleich ig feinst bestreut oder it einer leicht 
abl sbaren oder absch el baren rennfolie b w. - lies ersehen. ur icherstellung der Verarbeitung 
werden indestanforderungen an die icke der Bahn gestellt.  
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DIN SPEC 20000-201:2015-08 

1  

a e e   itu ens hwei ahnen it inati nstr erein a e a s untere La e  Ei ens ha ten 
un  n r erun en 

DIN EN 13 0 :200 -10 
Pr er ahren na h Einheit 

n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t  P 

. .1 ichtbare ngel   1 -1  keine sichtbaren ngel 

. .  L nge   1 -1  k. . 

. .  Breite   1 -1  k. . 

. .  radheit   1 -1 1     

. .  Fl chenbe ogene asse   1 -1 kg  k. . 

. .  ickea   1 -1  V   

. .  asserdichtheit Verfahren B    1   bestanden 

. . .1 Verhalten bei Beans ruchung durch 
Feuer on au enb 

  11  
  11   k. . 

. . .  Brand erhalten    11 -   lasse  nach 
  1 1-1 

. .  asserdichtheit nach ehnung bei 
niedriger e eratur   1   k. . 

. . .1 ch lfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. . .  cherfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. .1  ug erhalten  a i ale ugkraft   1 11-1   
V- 

oleran  
 1  

V- 
oleran  

  

. .1  ug erhalten  ehnung   1 11-1  
V- 

oleran  
 1,  

V- 
oleran  

 1  

. .11 iderstand gegen sto artige 
Belastung   1 1  k. . 

. .1  iderstand gegen statische 
Belastung   1  kg k. . 

. .1  iderstand gegen eiterrei enc   1 1 -1  k. . 

. .1  iderstand gegen urchwur elungd   1   k. . 

. .1  a haltigkeit   11 -1  k. . 

. .1  For stabilit t bei klischer 
e eratur nderung   11   k. . 

. .1  altbiege erhalten   11   LV   

. .1  r estandfestigkeit   111   LV   

. .1 .  nstliche lterung   k. . 

. .  Bestreuungshaftung   1   k. . 

. .  
asserda fdurchl ssigkeit  
asserda fdiffusionswider-

stands ahl  
  1 1  k. . 

a  ickenangaben  ie ul ssige oleran  der icken betr gt 1  . 

b  ie bauaufsichtlichen nforderungen an den achaufbau, in de  dieses rodukt erwendet wird, sind ein uhalten. 
c  ur bei echanischer Fi ierung. 
d  Bei gegebenenfalls geforderte  achweis des iderstandes gegen urchwur elung werden alternati  auch achweise nach 

 de  FLL-Verfahren [1] anerkannt. 

k. . keine nforderung 
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DIN SPEC 20000-201:2015-08 

18 

5 1 2  P er itu en-S hwei ahnen it inati nstr erein a e a s er a e 

ol erbitu en- chwei bahnen nach abelle , die als berlage erwendet werden k nnen, bestehen aus 
einer r gereinlage aus o binationstr ger, die it Bitu en oder ol erbitu en getr nkt und auf beiden 

eiten it einer eckschicht aus lasto er- oder lasto erbitu en ersehen ist. ie eckschichten auf 
ber- und nterseite k nnen aus gleichen oder unterschiedlichen ol erbitu en bestehen. as 

Fl chengewicht der r gereinlage uss sicherstellen, dass die nforderungen nach abelle  eingehalten 
werden. ol erbitu en- chwei bahnen sind unterseitig talku iert b w. gleich ig feinst bestreut oder it 
einer leicht abl sbaren oder absch el baren rennfolie b w. - lies ersehen. 

ie berseite on ol erbitu enbahnen aus lasto erbitu en ist it ineralischen toffen aus 
orwiegend schu enf r ige  orn it einer r e on etwa 1  bis   oder ranulat bestreut. F r 

die berseite on ol erbitu enbahnen aus lasto erbitu en ist dies nicht notwendig, edoch ul ssig. 
icht bestreute Bahnen sind auf der berseite talku iert b w. gleich ig feinst bestreut oder it einer leicht 

abl sbaren oder absch el baren rennfolie b w. - lies ersehen. 

ur icherstellung der Verarbeitung werden indestanforderungen an die icke der Bahn gestellt. 

a e e   P er itu en-S hwei ahnen it inati nstr erein a e a s er a e  
Ei ens ha ten un  n r erun en 

DIN EN 13 0 :200 -10 
Pr er ahren na h Einheit 

in estan r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t  P 

. .1 ichtbare ngel   1 -1  keine sichtbaren ngel 

. .  L nge   1 -1  k. . 

. .  Breite   1 -1  k. . 

. .  radheit   1 -1 1     

. .  Fl chenbe ogene asse   1 -1 kg  k. . 

. .  ickea   1 -1  unbestreut V    
bestreut V  ,  

. .  asserdichtheit Verfahren B    1   bestanden 

. . .1 Verhalten bei Beans ruchung 
durch Feuer on au enb 

  11  
  11   k. . 

. . .  Brand erhalten    11 -   lasse  nach   1 1-1 

. .  asserdichtheit nach ehnung 
bei niedriger e eratur   1   k. . 

. . .1 ch lfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. . .  cherfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. .1  ug erhalten  a i ale 
ugkraft   1 11-1   V- oleran  

 1  
V- oleran  

  

. .1  ug erhalten  ehnung   1 11-1  V- oleran  
 1,  

V- oleran  
 1  

. .11 iderstand gegen sto artige 
Belastung   1 1  k. . 

. .1  iderstand gegen statische 
Belastung   1  kg k. . 

. .1  iderstand gegen 
eiterrei enc   1 1 -1  k. . 
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DIN SPEC 20000-201:2015-08 

1  

a e e  (fortgesetzt) 

DIN EN 13 0 :200 -10 
Pr er ahren na h Einheit 

in estan r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t  P 

. .1  iderstand gegen 
urchwur elungd   1   k. . 

. .1  a haltigkeit   11 -1  k. . 

. .1  For stabilit t bei klischer 
e eratur nderung   11   k. . 

. .1  altbiege erhalten   11   LV     e 

. .1  r estandfestigkeit   111   LV   1   1 e 

. .1  nstliche lterung 
  11  oder 

  111  
 k. . 

. .  Bestreuungshaftung   1   k. . 

. .  
asserda fdurchl ssigkeit  
asserda fdiffusionswider-

stands ahl  
  1 1  k. . 

a  ickenangaben  ie ul ssige oleran  der icken betr gt 1  . 

b  ie bauaufsichtlichen nforderungen an den achaufbau, in de  dieses rodukt erwendet wird, sind ein uhalten. 

c  ur bei echanischer Fi ierung. 

d  Bei gegebenenfalls geforderte  achweis des iderstandes gegen urchwur elung, werden alternati  auch achweise nach 
 de  FLL-Verfahren anerkannt. 

e  ie nforderungen f r die ber-und nterseite. 

k. . keine nforderung 

 

5 1 2 5 P er itu en-Da h i htun s ahnen a s er a e 

ol erbitu en- achdichtungsbahnen nach abelle , die als berlage erwendet werden k nnen, 
bestehen aus einer r gereinlage aus lasgewebe oder ol ester lies, die it Bitu en oder ol erbitu en 
getr nkt und auf beiden eiten it einer eckschicht aus lasto erbitu en ersehen ist. as 
Fl chengewicht der r gereinlage und die enge und rt der r nk- und eck asse ssen sicherstellen, 
dass die nforderungen nach abelle  eingehalten werden. 

ol erbitu en- achdichtungsbahnen sind unterseitig gleich ig it ineralischen toffen aus 
orwiegend gedrungene  kugelige  orn it einer r e bis etwa 1  bestreut. 

ie berseite on ol erbitu en- achdichtungsbahnen ist it ineralischen toffen aus orwiegend 
schu enf r ige  orn it einer r e on etwa 1  bis   oder ranulat bestreut. 
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DIN SPEC 20000-201:2015-08 

20 

a e e 8  P er itu en-Da h i htun s ahnen a s er a e  Ei ens ha ten un  
n r erun en 

DIN EN 13 0 :200 -10 
Pr er ahren na h Einheit n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t 

. .1 ichtbare ngel   1 -1  keine sichtbaren ngel 

. .  L nge   1 -1  k. . 

. .  Breite   1 -1  k. . 

. .  radheit   1 -1 1     

. .  Fl chenbe ogene asse   1 -1 kg  k. . 

. .  icke   1 -1  k. . 

. .  asserdichtheit 
Verfahren B    1   bestanden 

. . .1 Verhalten bei Beans ruchung 
durch Feuer on au enb 

  11  
  11   k. . 

. . .  Brand erhalten    11 -   lasse  ach   1 1-1 

. .  asserdichtheit nach ehnung 
bei niedriger e eratur   1   k. . 

. . .1 ch lfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. . .  cherfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. .1  ug erhalten  a i ale 
ugkraft   1 11-1   V- oleran   1   

V- oleran    V  

. .1  ug erhalten  ehnung   1 11-1  V- oleran     
V- oleran    V  

. .11 iderstand gegen sto artige 
Belastung   1 1  k. . 

. .1  iderstand gegen statische 
Belastung   1  kg k. . 

. .1  iderstand gegen 
eiterrei enb   1 1 -1  k. . 

. .1  iderstand gegen 
urchwur elungc   1   k. . 

. .1  a haltigkeit   11 -1  k.  

. .1  For stabilit t bei klischer 
e eratur nderung   11   k. . 

. .1  altbiege erhalten   11   LV   

. .1  r estandfestigkeit   111   LV  1  

. .1  nstliche lterung   11  oder 
  111   k. . 

. .  Bestreuungshaftung   1   k. . 

. .  
asserda fdurchl ssigkeit  
asserda fdiffusions-

widerstands ahl  
  1 1  k. . 

a  ie bauaufsichtlichen nforderungen an den achaufbau, in de  dieses rodukt erwendet wird, sind ein uhalten. 
b  ur bei echanischer Fi ierung. 
c  Bei gegebenenfalls geforderte  achweis des iderstandes gegen urchwur elung werden alternati  auch achweise nach 

 de  FLL-Verfahren [1] anerkannt. 

k. . keine nforderung 
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21 

5 1 2  P er itu en-S hwei ahnen a s er a e 

ol erbitu en- chwei bahnen nach abelle , die als berlage erwendet werden k nnen, bestehen aus 
einer r gereinlage aus ol ester lies oder lasgewebe, die it Bitu en oder ol erbitu en getr nkt und 
auf beiden eiten it einer eckschicht aus ol erbitu en ersehen ist. 

ol erbitu en- chwei bahnen sind unterseitig talku iert b w. gleich ig feinst bestreut oder it einer 
leicht abl sbaren oder absch el baren rennfolie b w. - lies ersehen. as Fl chengewicht der r ger-
einlage uss sicherstellen, dass die nforderungen nach abelle  eingehalten werden. 

ie berseite on ol erbitu en- chwei bahnen aus lasto erbitu en ist it ineralischen toffen aus 
orwiegend schu enf r ige  orn it einer r e on etwa 1  bis   oder ranulat bestreut. F r 

die berseite on ol erbitu en- chwei bahnen aus lasto erbitu en ist dies nicht notwendig, edoch 
ul ssig. icht bestreute Bahnen sind auf der berseite talku iert b w. gleich ig feinst bestreut oder it 

einer leicht abl sbaren oder absch el baren rennfolie b w. - lies ersehen. 

ur icherstellung der Verarbeitung werden indestanforderungen an die icke der Bahn gestellt. 

a e e   P er itu en-S hwei ahnen a s er a e  Ei ens ha ten un  n r erun en 

DIN EN 13 0 :200 -10 
Pr er ahren na h Einheit n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t 

. .1 ichtbare ngel   1 -1  keine sichtbaren ngel 

. .  L nge   1 -1  k. . 

. .  Breite   1 -1  k. . 

. .  radheit   1 -1 1     

. .  Fl chenbe ogene asse   1 -1 kg  k. . 

. .  ickea   1 -1  

unbestreut V     
bestreut V  ,    

unbestreut V   V   
bestreut V  ,  V  

. .  asserdichtheit Verfahren B    1   bestanden 

. . .1 Verhalten bei Beans ruchung durch 
Feuer on au enb 

  11  
  11   k. . 

. . .  Brand erhalten    11 -   lasse  nach   1 1-1 

. .  asserdichtheit nach ehnung bei 
niedriger e eratur   1   k. . 

. . .1 ch lfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. . .  cherfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. .1  ug erhalten  a i ale ugkraft   1 11-1   V- oleran   1    
V- oleran    V  

. .1  ug erhalten  ehnung   1 11-1  V- oleran      
V- oleran    V  

. .11 iderstand gegen sto artige 
Belastung   1 1  k. . 

. .1  iderstand gegen statische 
Belastung   1  kg k. . 

. .1  iderstand gegen eiterrei enc   1 1 -1  k. . 
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a e e  (fortgesetzt) 

DIN EN 13 0 :200 -10 
Pr er ahren na h Einheit n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t 

. .1  iderstand gegen urchwur elungd   1   k. . 

. .1  a haltigkeit   11 -1  k. . 

. .1  For stabilit t bei klischer 
e eratur nderung   11   k. . 

. .1  altbiege erhalten   11   LV      1  

. .1  r estandfestigkeit   111   LV   1    1  

. .1  nstliche lterung   11  oder 
  111   k. . 

. .  Bestreuungshaftung   1   k. . 

. .  
asserda fdurchl ssigkeit  
asserda fdiffusions- 

widerstands ahl  
  1 1  k. . 

a ickenangaben  ie ul ssige oleran  der icken betr gt 1  . 

b ie bauaufsichtlichen nforderungen an den achaufbau, in de  dieses rodukt erwendet wird, sind ein uhalten. 

c ur bei echanischer Fi ierung. 

d Bei gegebenenfalls geforderte  achweis des iderstandes gegen urchwur elung werden alternati  auch achweise nach de  
FLL-Verfahren [1] anerkannt. 

k. . keine nforderung 

 

5 1 2  a tse st e en e P er itu en ahnen a s er a e w  untere La e 

altselbstklebende ol erbitu enbahnen nach abelle 1 , die als untere Lage oder berlage erwendet 
werden k nnen, bestehen aus einer r gereinlage i  egelfall o binationstr ger , die it Bitu en oder 

ol erbitu en getr nkt und auf beiden eiten it einer eckschicht aus ol erbitu en ersehen ist. as 
Fl chengewicht der r gereinlage und die enge und rt der r nk- und eck asse ssen sicherstellen, 
dass die nforderungen nach abelle 1  eingehalten werden. 

ie nterseite der Bahnen ist kaltselbstklebend ausger stet und it eine  ab iehbaren renn a ier oder 
einer ab iehbaren rennfolie ersehen. 

ie berseite on kaltselbstklebenden ol erbitu enbahnen aus lasto erbitu en ist it ineralischen 
toffen aus orwiegend schu enf r ige  orn it einer r e on etwa 1  bis   oder ranulat 

bestreut. F r die berseite on kaltselbstklebenden ol erbitu enbahnen aus lasto erbitu en ist dies 
nicht notwendig, edoch ul ssig. icht bestreute Bahnen sind auf der berseite talku iert b w. gleich ig 
feinst bestreut oder it einer leicht abl sbaren oder absch el baren rennfolie b w. - lies ersehen. 

ur icherstellung der Verarbeitung werden indestanforderungen an die icke der Bahn gestellt. 
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a e e 10  a tse st e en e P er itu en ahnen a s er a e w  untere La e  
Ei ens ha ten un  n r erun en 

DIN EN 13 0 :200 -10 
Pr er ahren na h Einheit n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t 

. .1 ichtbare ngel   1 -1  keine sichtbaren ngel 

. .  L nge   1 -1  k. . 

. .  Breite   1 -1  k. . 

. .  radheit   1 -1 1     

. .  Fl chenbe ogene asse   1 -1 kg  k. . 

. .  ickea   1 -1  
V  ,   unbestreut 
V  ,   bestreut     

V  ,   

. .  asserdichtheit Verfahren B    1   bestanden 

. . .1 Verhalten bei Beans ruchung durch 
Feuer on au enb 

  11  
  11   k. . 

. . .  Brand erhalten    11 -   lasse  nach   1 1-1 

. .  asserdichtheit nach ehnung bei 
niedriger e eratur   1   k. . 

. . .1 ch lfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. . .  cherfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. .1  ug erhalten  a i ale ugkraft   1 11-1   V- oleran   1   
V- oleran     

. .1  ug erhalten  ehnung   1 11-1  V- oleran   1,   
V- oleran   1   

. .11 iderstand gegen sto artige 
Belastung   1 1  k. . 

. .1  iderstand gegen statische Belastung   1  kg k. . 

. .1  iderstand gegen eiterrei enc   1 1 -1  k. . 

. .1  iderstand gegen urchwur elungd   1   k. . 

. .1  a haltigkeit   11 -1  k. . 

. .1  For stabilit t bei klischer 
e eratur nderung   11   k. . 

. .1  altbiege erhalten   11   LV     1  

. .1  r estandfestigkeit   111   LV   1   1  

. .1  nstliche lterung f r berlagen    11  oder 
  111   k. . 

. .1 .  nstliche lterung f r nterlagen   

. .  Bestreuungshaftung   1   k. . 

. .  
asserda fdurchl ssigkeit  
asserda fdiffusionswiderstands-

ahl  
  1 1  k. . 

a  ickenangaben  ie ul ssige oleran  der icken betr gt 1  . 

b  ie bauaufsichtlichen nforderungen an den achaufbau, in de  dieses rodukt erwendet wird, sind ein uhalten. 
c  ur bei echanischer Fi ierung. 
d  Bei gegebenenfalls geforderte  achweis des iderstandes gegen urchwur elung werden alternati  auch achweise nach 

 de  FLL-Verfahren [1] anerkannt. 

k. . keine nforderung 
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5 1 2 8 P er itu en ahnen r ein a i e er e un  

ol erbitu enbahnen nach abelle 11, die f r einlagige Verlegung erwendet werden k nnen, bestehen 
aus einer oder ehreren r gereinlagen aus o binationstr ger, die it Bitu en oder ol erbitu en 
getr nkt und auf beiden eiten it einer eckschicht aus ol erbitu en ersehen ist. as Fl chengewicht 
der r gereinlage uss sicherstellen, dass die nforderungen nach abelle 11 eingehalten werden. 

ol erbitu enbahnen f r einlagige Verlegung sind unterseitig talku iert b w. gleich ig feinst bestreut 
oder it einer leicht abl sbaren oder absch el baren rennfolie b w. - lies ersehen. 

ie berseite on ol erbitu enbahnen aus lasto erbitu en ist it ineralischen toffen aus 
orwiegend schu enf r ige  orn it einer r e on etwa 1  bis   oder ranulat bestreut. F r 

die berseite on ol erbitu enbahnen aus lasto erbitu en ist dies nicht notwendig edoch ul ssig. 

icht bestreute Bahnen sind auf der berseite talku iert b w. gleich ig feinst bestreut oder it einer leicht 
abl sbaren oder absch el baren rennfolie b w. - lies ersehen. 

ur icherstellung der Verarbeitung werden indestanforderungen an die icke der Bahn gestellt. 

a e e 11  P er itu en ahnen r ein a i e er e un   Ei ens ha ten un  n r erun en 

DIN EN 13 0 :200 -10 
Pr er ahren na h Einheit n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t 

. .1 ichtbare ngel   1 -1  keine sichtbaren ngel 

. .  L nge   1 -1  k. . 

. .  Breite   1 -1  k. . 

. .  radheit   1 -1 1     

. .  Fl chenbe ogene asse   1 -1 kg  k. . 

. .  ickea bestreut 
unbestreut   1 -1  

V  ,  

V  ,  

. .  asserdichtheit Verfahren B    1   bestanden 

. . .1 Verhalten bei Beans ruchung 
durch Feuer on au enb 

  11  
  11   k. . 

. . .  Brand erhalten    11 -   lasse  nach   1 1-1 

. .  asserdichtheit nach ehnung 
bei niedriger e eratur   1   k. . 

. . .1 ch lfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. . .  cherfestigkeit   1 1 -1   V- oleran    

. .1  ug erhalten  a i ale ugkraft   1 11-1   V- oleran   1   
V- oleran     

. .1  ug erhalten  ehnung   1 11-1  V- oleran   1,   
V- oleran   1   

. .11 iderstand gegen sto artige 
Belastung   1 1  k. . 

. .1  iderstand gegen statische 
Belastung   1  kg LV  1  

. .1  iderstand gegen eiterrei enc   1 1 -1  V- oleran    
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a e e 11 (fortgesetzt) 

DIN EN 13 0 :200 -10 
Pr er ahren na h Einheit n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t 

. .1  iderstand gegen 
urchwur elungd   1   k. . 

. .1  a haltigkeit   11 -1  V  oleran   ,  

. .1  For stabilit t bei klischer 
e eratur nderung   11   k. . 

. .1  altbiege erhaltene   11   LV      

. .1  r estandfestigkeite   111   LV   11   1  

. .1  nstliche lterung   11  oder 
  111   k. . 

. .  Bestreuungshaftung   1   k. . 

. .  
asserda fdurchl ssigkeit  
asserda fdiffusions-

widerstands ahl  
  1 1  k. . 

a ickenangaben  ie ul ssige oleran  der icken betr gt 1  . 

b ie bauaufsichtlichen nforderungen an den achaufbau, in de  dieses rodukt erwendet wird, sind ein uhalten. 
c ur bei echanischer Fi ierung. 
d Bei gegebenenfalls geforderte  achweis des iderstandes gegen urchwur elung werden alternati  auch achweise nach de  

FLL-Verfahren [1] anerkannt. 
e lasti it tss anne nach lterung e eraturbereich wischen altbiege erhalten und r estandfestigkeit in  

LV   11 . 

k. . keine nforderung 

 

5 1 2  P er itu en-S hwei ahnen it u er er un - er u er an ein a e  a s er a e 
ei i htun en unter Da h e r nun en 

ol erbitu en- chwei bahnen nach abelle 1  die als berlage unter achbegr nungen erwendet 
werden k nnen, bestehen aus einer u fer erbund- oder u ferbandtr gereinlage oder aus einer 

o bination aus las lies it ol ester- u ferfolien erbund, die auf beiden eiten it einer eckschicht aus 
ol erbitu en ersehen ist. as Fl chengewicht b w. die rt der r gereinlage uss sicherstellen, dass 

die nforderungen nach abelle 1  eingehalten werden. ie sind beidseitig talku iert b w. gleich ig feinst 
bestreut oder it einer leicht abl sbaren oder absch el baren rennfolie b w. - lies ersehen. 

ur icherstellung der Verarbeitung werden indestanforderungen an die icke der Bahn gestellt. 
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a e e 12  P er itu ens hwei ahnen it u er er un - er u er an ein a e  a s 
er a e ei i htun en unter Da h e r nun en  Ei ens ha ten un  n r erun en 

DIN EN 13 0 :200 -10 
Pr er ahren na h Einheit n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t 

. .1 ichtbare ngel   1 -1  keine sichtbaren ngel 

. .  L nge   1 -1  k. . 

. .  Breite   1 -1  k. . 

. .  radheit   1 -1 1     

. .  Fl chenbe ogene asse   1 -1 kg  k. . 

. .  ickea   1 -1  V  ,  

. .  asserdichtheit Verfahren B    1   bestanden 

. . .1 Verhalten bei Beans ruchung durch 
Feuer on au enb 

  11  
  11   k. . 

. . .  Brand erhalten    11 -   lasse  nach  1 1-1 

. .  asserdichtheit nach ehnung bei 
niedriger e eratur   1   k.  

. . .1 ch lfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. . .  cherfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. .1  ug erhalten  a i ale ugkraft   1 11-1   V- oleran    

. .1  ug erhalten  ehnung   1 11-1  V- oleran   ,  

. .11 iderstand gegen sto artige Belastung   1 1  k. . 

. .1  iderstand gegen statische Belastung   1  kg k. . 

. .1  iderstand gegen eiterrei enc   1 1 -1  k. . 

. .1  iderstand gegen urchwur elungd   1   bestanden 

. .1  a haltigkeit   11 -1  k. . 

. .1  For stabilit t bei klischer 
e eratur nderung   11   k. . 

. .1  altbiege erhalten   11   LV   

. .1  r estandfestigkeit   111   LV   

. .1 .  nstliche lterung   k. . 

. .  Bestreuungshaftung   1   k. . 

. .  
asserda fdurchl ssigkeit  
asserda fdiffusionswiderstands-

ahl  
  1 1  k. . 

a  ickenangaben  ie ul ssige oleran  der icken betr gt 1  . 

b  ie bauaufsichtlichen nforderungen an den achaufbau, in de  dieses rodukt erwendet wird, sind ein uhalten. 

c  ur bei echanischer Fi ierung. 

d  Bei gegebenenfalls geforderte  achweis des iderstandes gegen urchwur elung werden alternati  auch achweise nach 
 de  FLL-Verfahren [1] anerkannt. 

k. . keine nforderung 
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5 1 2 10 as ies- itu en a h ahn a s wis hen a e 

las lies-Bitu endachbahnen nach abelle 1 , die als wischenlage erwendet werden k nnen, bestehen 
aus einer r gereinlage aus las lies, die it Bitu en getr nkt und auf beiden eiten it einer eckschicht 
aus Bitu en ersehen ist. 

las lies-Bitu endachbahnen sind beidseitig gleich ig it ineralischen toffen aus orwiegend 
gedrungene  kugelige  orn it einer r e bis etwa 1  bestreut. as Fl chengewicht der 

r gereinlage und die enge und rt der r nk- und eck asse ssen sicherstellen, dass die 
nforderungen nach abelle 1  eingehalten werden. 

a e e 13  as ies- itu en a h ahn a s wis hen a e  Ei ens ha ten un  n r erun en 

DIN EN 13 0 :200 -10 
Pr er ahren na h Einheit n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t 

. .1 ichtbare ngel   1 -1  keine sichtbaren ngel 

. .  L nge   1 -1  k. . 

. .  Breite   1 -1  k. . 

. .  radheit   1 -1 1     

. .  Fl chenbe ogene asse   1 -1 kg  k. . 

. .  icke   1 -1  k. . 

. .  asserdichtheit Verfahren B    1   bestanden 

. . .1 Verhalten bei Beans ruchung durch 
Feuer on au enb 

  11  
  11   k. . 

. . .  Brand erhalten    11 -   lasse  nach  1 1-1 

. .  asserdichtheit nach ehnung bei 
niedriger e eratur   1   k. . 

. . .1 ch lfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. . .  cherfestigkeit   1 1 -1   k. . 

. .1  ug erhalten  a i ale ugkraft   1 11-1   V- oleran    l ngs  
V- oleran    uer  

. .1  ug erhalten  ehnung   1 11-1  V- oleran    

. .11 iderstand gegen sto artige 
Belastung   1 1  k. . 

. .1  iderstand gegen statische 
Belastung   1  kg k. . 

. .1  iderstand gegen eiterrei enb   1 1 -1  k. . 

. .1  iderstand gegen urchwur elungc   1   bestanden 

. .1  a haltigkeit   11 -1  k. . 

. .1  altbiege erhalten   11   LV   

. .1  r estandfestigkeit   111   LV   

. .1 .  nstliche lterung   k. . 

. .  Bestreuungshaftung   1   k. . 

. .  
asserda fdurchl ssigkeit  
asserda fdiffusionswiderstands-

ahl  
  1 1  k. . 
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a e e 13 (fortgesetzt) 

a  ie bauaufsichtlichen nforderungen an den achaufbau, in de  dieses rodukt erwendet wird, sind ein uhalten. 

b  ur bei echanischer Fi ierung. 

c  Bei gegebenenfalls geforderte  achweis des iderstandes gegen urchwur elung werden alternati  auch achweise nach  
  de  FLL-Verfahren [1] anerkannt. 

k. . keine nforderung 

 

5 2 a tse st e en e itu en-Di htun s ahnen it DPE- r er ie r a ne  
L ien  Lau en n e na h DIN EN 13   

altselbstklebende Bitu en- ichtungsbahnen nach abelle 1  bestehen aus eine  kunststoff odifi ierten 
selbstklebenden Bitu en, das einseitig auf einer - r gerfolie aufgebracht ist. ie selbstklebende 
Bitu enseite ist it einer leicht ab iehbaren, silikonisierten rennfolie oder eine  renn a ier ersehen. 

ur icherstellung der Verarbeitung werden nforderungen an die icke der Bahnen gestellt. 

a e e 1   a tse st e en e itu en-Di htun s ahnen it DPE- r er ie  

DIN EN 13 :200 -03 
Pr er ahren na h Einheit n r erun  

ren wert s hnitt Ei ens ha t 
.  ichtbare ngel   1 -1  keine sichtbaren ngel 
.  a e und bweichungen  L nge   1 -1  k. . 
.  a e und bweichungen  Breite   1 -1  k. . 
.  a e und bweichungen  eradheit   1 -1 1     

.  icke und fl chenbe ogene asse  
Fl chenbe ogene asse   1 -1 kg  k. . 

.  icke und fl chenbe ogene asse  
ickea   1 -1  V  1,  

.  asserdichtheit    1 , Verfahren B  bestanden 

.1  Brand erhalten   11 -   lasse   

.1  cherfestigkeit der F gen hte   1 1 -1  k. . 

.1  ug- ehnungs erhalten  a i ale 
ugkraft   1 11-1   V- oleran    

.1  ug- ehnungs erhalten  ehnung   1 11-1  V- oleran   1  

.  iderstand gegen to belastung   1 1  k. . 

.1  iderstand gegen statische Belastung   1 ,  
Verfahren B  k. . 

.  eiterrei widerstand agelschaft    1 1 -1  V- oleran   
l ngs uer  1  

.  altbiege erhalten Biegsa keit    11   LV  -  

. .1 asserdichtheit nach k nstlicher 
lterung   1    1   k. . 

. .  asserdichtheit nach he ikalien-
einwirkung   1    1   k. . 

.11 asserda fdurchl ssigkeit   1 1  k. . 

a  ickenangabe  ie ul ssige oleran  der icke betr gt 1  . 

k. . keine nforderung 
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2  

5 3 unstst - un  E ast er ahnen r Da ha i htun en na h DIN EN 13 5   

5 3 1 e eines 

unststoff- und lasto erbahnen, die f r achabdichtungen erwendet werden d rfen, ssen die 
nforderungen nach . . .1 bis . . .  an die toffe und igenschaften erf llen. ar ber hinaus d rfen keine 

gef hrlichen ubstan en in solchen engen freigeset t werden, dass diese nachteilige uswirkungen auf 
esundheit und welt haben. ie diesbe glichen echts- und Verwaltungs orschriften sind ein uhalten. 

5 3 2 er st e 

unststoff- und lasto erbahnen k nnen aus nachfolgenden erkstoffen hergestellt werden  

e ei hnun  na h DIN EN 13 5  

B th lenco ol erisat-Bitu en 

V  th len-Vin lacetat- er ol er - o ol er  

F  fle ibles ol olefin auf Basis  oder  

B ol isobuten ol isobut len   

V  ol in lchlorid 

 ther o lastische lasto ere, nicht ernet t oder teil ernet t 

 th len- ro len- ien- er ol er, ernet t 

5 3 3 u au un  n r erun en ei unstst - un  E ast er ahnen 

5 3 3 1 unstst - un  E ast er ahnen h en  r ein a i e er e un  it er hne 
Se st e es hi ht 

o ogene Bahnen haben keine inlage, Verst rkung oder aschierung. 

a e e 15  unstst - un  E ast er ahnen h en  r ein a i e er e un  it er hne 
Se st e es hi ht  Ei ens ha ten un  n r erun en 

DIN EN 13 5 :2013-03 
Pr er ahren na h Einheit 

n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t E  P C-P  PE EPD  

. .1 ichtbare ngel   1 -   frei on sichtbaren ngeln 

. .  L nge   1 -   k. . 

. .  Breite   1 -   k. . 

. .  eradheit   1 -     

. .  lanlage   1 -    1  

. .  Fl chengewicht   1 -  kg  k. . 

. .  icke ff
a   1 -    1,   1,   1,   1,1 

. .  asserdichtheit   1  Verfahren B  bestanden 
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30 

a e e 15 (fortgesetzt) 

DIN EN 13 5 :200 -02 
Pr er ahren na h Einheit 

n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha t E  P C-P  PE EPD  

. . .1 
Verhalten bei Bean-
s ruchung durch Feuer 
on au enb 

  11  
  11   k. . 

. . .  Brand erhalten    11 -   lasse  nach   1 1-1 

. .  iderstand gegen 
agelschlagc   1  s k. . 

. .  ch lwiderstand der 
F genahtd   1 1 -    k. .   

. .  cherwiderstand der 
F genaht   1 1 -    briss au erhalb der 

F genaht  1  

. .  asserda fdiffusions-
widerstands ahl   1 1  k. . 

. .  ei festigkeit   1 11-    1   1      

. .  ei dehnung   1 11-           

. .1  to artige Belastungc   1 1    k. . 

. .1.1 tatische Belastunge   1 , Verfahren ,  
Verfahren B f r  kg k. . 

. .1  eiterrei kraftd   1 1 -   k. .   

. .1  iderstand gegen 
urchwur elungf   1   k. . 

. .1  a haltigkeit   11 -  L, T    ,   1,  

. .1  Fal en in der lte   -       

. .1  nstliche lterung 
1  hc   1   lasse 1 

. .1  onbest ndigkeitg   1    keine 
isse 

. .1  Bitu en ertr glichkeith   1 -11, .    bestanden 

a  ickenangaben ohne aschierung und oder elbstklebebeschichtung. ie ul ssige oleran  der icken betr gt 1  . 

b  ie bauaufsichtlichen nforderungen an den achaufbau in de  dieses rodukt erwendet wird, sind ein uhalten. 

c  icht bei chern it uflast und oder Begr nung. 

d  ur bei echanisch fi ierten chern. 

e  ur bei chern it uflast und oder Begr nung. 

f  Bei gegebenenfalls geforderte  achweis des iderstandes gegen urchwur elung werden alternati  auch achweise nach 
 de  FLL-Verfahren [1] anerkannt. 

g  ur bei . 

h  ur f r bitu en ertr gliche Bahnen  Bahnen it unterseitigen aschierungen gelten nur dann als bitu en ertr glich, wenn der 
 erkstoff der ho ogenen Bahn die nforderungen erf llt. 

k. . keine nforderung 
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5 3 3 2 ahnen it Ein a e 

ie inlage besteht aus eine  innen liegenden las lies it eine  Fl chengewicht   g . 

a e e 1   unstst ahnen it Ein a e r ein a i e er e un  it er hne 
Se st e es hi ht  Ei ens ha ten un  n r erun en 

DIN EN 13 5 :2013-03 
Pr er ahren na h Einheit 

n r erun ren wert 
s hnitt Ei ens ha ten EC  P  P C 

. .1 ichtbare ngel   1 -   frei on sichtbaren ngeln 

. .  L nge   1 -   k. . 

. .  Breite   1 -   k. . 

. .  eradheit   1 -     

. .  lanlage   1 -    1  

. .  Fl chengewicht   1 -  kg  k. . 

. .  icke ff
a   1 -    ,   1,   1,  

. .  asserdichtheit   1 , 
Verfahren B  bestanden 

. . .1 Verhalten bei Beans ruchung 
durch Feuer on au enb 

  11  
  11   k. . 

. . .1 Brand erhalten    11 -   lasse   

. .  iderstand gegen agelschlagc   1  s k. . 

. .  ch lwiderstand der F genahtd   1 1 -    k. . 

. .  cherwiderstand der F genaht   1 1 -   briss au erhalb der F genaht 

. .  
asserda fdurchl ssigkeit  
asserda fdiffusions- 

widerstands ahl  
  1 1  k. . 

. .  ei festigkeit   1 11-         

. .  ei dehnung   1 11-      1   1  

. .1  to artige Belastungc   1 1    

. .11 tatische Belastunge   1 , 
Verfahren  kg k. . 

. .1  eiterrei kraftd   1 1 -   k. . 

. .1  iderstand gegen 
urchwur elungf   1   k. . 

. .1  a haltigkeit   11 -  L, T    1,   ,  

. .1  Fal en in der lte   -     

. .1  nstliche lterung 1  hc   1   lasse 1 

. .1  Bitu en ertr glichkeitg   1 -11, 
.   bestanden 

a  ickenangaben ohne aschierung und oder elbstklebebeschichtung. ie ul ssige oleran  der icken betr gt  1  . 

b  ie bauaufsichtlichen nforderungen an den achaufbau in de  dieses rodukt erwendet wird, sind ein uhalten. 
c  icht bei chern it uflast und oder Begr nung. 
d  ur bei echanisch fi ierten chern. 
e  ur bei chern it uflast und oder Begr nung. 
f  Bei gegebenenfalls geforderte  achweis des iderstandes gegen urchwur elung werden alternati  auch achweise nach 

 de  FLL-Verfahren [1] anerkannt. 
g  ur f r bitu en ertr gliche Bahnen  Bahnen it unterseitigen aschierungen gelten nur dann als bitu en ertr glich, wenn der 

 erkstoff der ho ogenen Bahn die nforderungen erf llt. 
k. . keine nforderung 
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5 3 3 3 ahnen it erst r un  

ie Verst rkung ist innen liegend und wird aus ewebe, elege, Vlies oder einer o bination daraus 
hergestellt. Verst rkungen bestehen aus las- oder nthesefasern. 

a e e 1   unstst - un  E ast er ahnen it erst r un  r ein a i e er e un  it er hne 
Se st e es hi ht er P er itu ens hi ht  Ei ens ha ten un  n r erun en 

DIN EN 13 5 :2013-03 
Pr er ahren na h Einheit 

n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha ten P  P C E  EPD  

. .1 ichtbare ngel   1 -   frei on sichtbaren ngeln 

. .  L nge   1 -   k. . 

. .  Breite   1 -   k. . 

. .  eradheit   1 -     

. .  lanlage   1 -    1  

. .  Fl chengewicht   1 -  kg  k. . 

. .  icke ff
a   1 -    1,   1,  

. .  asserdichtheit   1 , Verfahren B  bestanden 

. . .1 
Verhalten bei Bean-
s ruchung durch Feuer on 
au enb 

  11  
  11   k. . 

. . .  Brand erhalten    11 -   lasse  nach   1 1-1 

. .  iderstand gegen 
agelschlagc   1  s k. . 

. .  ch lwiderstand der 
F genahtd   1 1 -    k. .   

. .  cherwiderstand der 
F genaht   1 1 -    briss au erhalb der 

F genaht  1  

. .  asserda fdiffusions-
widerstands ahl   1 1  k. . 

. .  chst ugkraft   1 11-      

. .  chst ugkraftdehnung   1 11-    ,  

. .1  to artige Belastungc   1 1    k. . 

. .11 tatische Belastunge 
Verfahren B    1  kg k. . 

. .1  eiterrei kraftd   1 1 -    1    

. .1  iderstand gegen 
urchwur elungf   1   k. . 

. .1  a haltigkeit   11 -  L, T    1,  

. .1  Fal en in der lte   -       

. .1  nstliche lterung 1  hc   1   lasse 1 

. .1  onbest ndigkeitg   1   k. . keine 
isse 

. .1  Bitu en ertr glichkeith   1 -11, .   bestanden 
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a e e 1  (fortgesetzt) 

a  ickenangaben ohne aschierung und oder elbstklebebeschichtung. ie ul ssige oleran  der icken betr gt 1  . 

b  ie bauaufsichtlichen nforderungen an den achaufbau in de  dieses rodukt erwendet wird, sind ein uhalten. 

c  icht bei chern it uflast und oder Begr nung. 

d  ur bei echanisch fi ierten chern. 

e  ur bei chern it uflast und oder Begr nung. 

f  Bei gegebenenfalls geforderte  achweis des iderstandes gegen urchwur elung, werden alternati  auch achweise nach 
 de  FLL-Verfahren anerkannt. 

g  ur bei . 

h  ur f r bitu en ertr gliche Bahnen  Bahnen it unterseitigen aschierungen gelten nur dann als bitu en ertr glich, wenn der 
 erkstoff der ho ogenen Bahn die nforderungen erf llt. 

k. . keine nforderung 

 

5 3 3  ahnen it as hierun  

ie aschierung ist auf der nterseite aufgebracht und wird aus ewebe, elege, Vlies oder einer 
o bination daraus hergestellt. aschierungen bestehen aus las- oder nthesefasern. 

Vlies- aschierungen it eine  Fl chengewicht   g  bleiben unber cksichtigt und werden e nach 
ufbau der Bahn den abellen 1  bis 1  ugeordnet. 

a e e 18  unstst - un  E ast er ahnen it as hierun en r ein a i e er e un  it er 
hne Se st e es hi ht  Ei ens ha ten un  n r erun en 

DIN EN 13 5 :2013-03 

Pr er ahren na h Einheit 

n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha ten 

E  
P  

P C  
PE 

EC  PI  EPD  

. .1 Besti ung sichtbarer Fehler   1 -   frei on sichtbaren ngeln 

. .  L nge   1 -   k. . 

. .  Breite   1 -   k. . 

. .  eradheit   1 -     

. .  lanlage   1 -    1  

. .  Fl chengewicht   1 -  kg  k. . 

. .  icke ff
a   1 -    1,   ,   1,   1,1 

. .  asserdichtheit   1 , Verfahren B  bestanden 

. . .1 Verhalten bei Beans ruchung 
durch Feuer on au enb 

  11  
  11   k. . 

. . .  Brand erhalten    11 -   lasse   

. .  iderstand gegen agelschlagc   1  s k. . 

. .  ch lwiderstandd der F genaht   1 1 -    k. .   
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3  

a e e 18 (fortgesetzt) 

DIN EN 13 5 :2013-03 

Pr er ahren na h Einheit 

n r erun ren wert 

s hnitt Ei ens ha ten 

E  
P  

P C  
PE 

EC  PI  EPD  

. .  cherwiderstand der F genaht   1 1 -    briss au erhalb 
der F genaht  1   1  

. .  asserda fdiffusions-
widerstands ahl   1 1  k. . 

. .  chst ugkraft   1 11-          

. .  chst ugkraftdehnung   1 11-    ,  

. .1  to artige Belastungc   1 1    k. . 

. .11 tatische Belastunge 
Verfahren B    1  kg k. . 

. .1  eiterrei kraftd   1 1 -   k. .   

. .1  iderstand gegen 
urchwur elungf   1   k. . 

. .1  a haltigkeit   11 -  L, T    1,  

. .1  Fal en in der lte   -     

. .1  nstliche lterungc   1   lasse 1 

. .1  onbest ndigkeitg   1    keine 
isse 

. .1  Bitu en ertr glichkeith   1 11- , .   Bestanden 

a  ickenangaben ohne aschierung und oder elbstklebebeschichtung. ie ul ssige oleran  der icken betr gt 1  . 

b  ie bauaufsichtlichen nforderungen an den achaufbau in de  dieses rodukt erwendet wird, sind ein uhalten. 

c  icht bei chern it uflast und oder Begr nung. 

d  ur bei echanisch fi ierten chern. 

e  ur bei chern it uflast und oder Begr nung. 

f  Bei gegebenenfalls geforderte  achweis des iderstandes gegen urchwur elung werden alternati  auch achweise nach 
 de  FLL-Verfahren [1] anerkannt. 

g  ur bei . 

h  ur f r bitu en ertr gliche Bahnen  Bahnen it unterseitigen aschierungen gelten nur dann als bitu en ertr glich, wenn der 
 erkstoff der ho ogenen Bahn die nforderungen erf llt. 

k. . keine nforderung 

 

5 3 3 5 ahnen it Se st e es hi ht a e en 15 is 18  

ie elbstklebeschicht berni t die Funktion der Verklebung der Bahnen auf de  ntergrund. Bahnen it 
elbstklebeschicht haben ur fl chigen Verklebung werkseitig auf der nterseite eine elbstklebeschicht, die 
it einer ab iehbaren rennfolie oder renn a ier ersehen ist. 
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Literaturhinweise 

[1] FLL-Verfahren, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V., Bonn 
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orwort 

Diese DIN SPEC wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-02-13 AA Abdichtungen für erdberührte Bauteile 
SpA zu CEN/TC 314  im DIN-Normenausschuss Bauwesen NABau  als Anwendungsnorm für die 

Verwendung von werksmäßig hergestellten Abdichtungsbahnen nach harmonisierten Europäischen 
Produktnormen für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen, von Innenräumen und von Behältern und 
Becken in Deutschland erarbeitet.  

Eine DIN SPEC nach dem Vornorm-Verfahren ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter 
Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von 
DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.  

Zur vorliegenden DIN SPEC wurde kein Entwurf veröffentlicht.  

Erfahrungen mit dieser DIN SPEC sind erbeten 

 vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau din.de in Form einer Tabelle, die Vorlage dieser Tabelle 
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden; 

 oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen NABau , 10772 Berlin Hausanschrift: Am 
DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin .  

Die in bereinstimmung mit den harmonisierten Teilen von DIN EN 13969, DIN EN 13967, DIN EN 14967 
und DIN EN 14909 hergestellten Produkte erhalten eine CE-Kennzeichnung und dürfen somit im 
Geltungsbereich der EU-Bauproduktenverordnung frei gehandelt werden.  

Die Regelung zur Verwendung der Produkte bleibt edoch in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.  

In der Bundesrepublik Deutschland darf die Verwendung der CE-gekennzeichneten Produkte entsprechend 
Beschluss des NABau-Beirats und in Abstimmung mit der Bauministerkonferenz der Länder ARGEBAU  
durch Anwendungsnormen geregelt werden.  

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN und/oder die DKE  sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

nderungen 

Gegenüber DIN V 20000-202:2007-12 wurden folgende nderungen vorgenommen: 

a  Die Normen der Reihe DIN 18195 inklusive Beiblatt wurden vollständig überarbeitet und die 
Regelungen dieser in DIN 18195 Terminologie  sowie in die Normenreihen DIN 18531 bis DIN 18535 
übernommen und aktualisiert. Dabei wurden auch neue Stoffe für die Abdichtung in die 
bauteilbezogenen Normenreihen aufgenommen. Auf dieser Grundlage wurde die vorliegende 
Anwendungsnorm aktualisiert, neue Stoffe aufgenommen und das Dokument redaktionell überarbeitet.  

rühere Ausgaben 

DIN V 20000-202: 2007-12 
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1 Anwendungsbereich 

Diese DIN SPEC legt für die in DIN EN 13969, DIN EN 13967, DIN EN 14967 und DIN EN 14909 angegebenen 
Eigenschaften anwendungsbezogene Anforderungen für die Verwendung von Abdichtungsbahnen in der 
Abdichtung von erdberührten Bauteilen, von Innenräumen und von Behältern und Becken nach DIN 18533, 
DIN 18534 und DIN 18535 fest und ordnet den Produkten Bezeichnungen und Kurzzeichen zu. Sie gilt 
zusammen mit DIN EN 13969 und DIN EN 13967 für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes 
und drückendes Wasser, und mit DIN EN 14967 und DIN EN 14909 für die Abdichtung in oder unter Wänden 
Mauersperrbahnen . 

In Abschnitt 5 werden anwendungsbezogene Anforderungen an die Produkte gestellt, die bauaufsichtlich in 
Bezug genommen werden. In Abschnitt 4, Tabellen 1 bis 3, werden darüber hinaus neben der Bezeichnung 
weitere Anforderungen für Bahnen gestellt, die nach DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535 verwendet 
werden. 

2 Normative erweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
einschließlich aller nderungen . 

DIN 18191,  

DIN 18192, d
d  

DIN 18195, d  

DIN 18533 alle Teile , d d  

DIN 18534 alle Teile , d  

DIN 18535 alle Teile , d d  

DIN 52123, d  

DIN EN 495-5, d d
d d  

DIN EN 1109, d d d

DIN EN 1296, d d d
d

DIN EN 1548, d d d
 

DIN EN 1652, d d d d
d  

DIN EN 1847, d d d
d
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DIN EN 1848-1, d d d d
d  

DIN EN 1848-2, d d d d
d d  

DIN EN 1849-1, d d d
d  

DIN EN 1849-2, d d d d
d d  

DIN EN 1850-1, d
d  

DIN EN 1850-2, d d
d  

DIN EN 1928, d d d
d d  

DIN EN 1931, d d d
d d d  

DIN EN 12310-1, d d d
d d  

DIN EN 12311-1, d d d

DIN EN 12311-2, d d d
d

DIN EN 12317-1, d d d
d d d  

DIN EN 12317-2, d d d d d
d d  

DIN EN 12691, d d d
d d d  

DIN EN 12730, d d d
d d d

DIN EN 13501-1, d d d
d d d d  

DIN EN 13859-1, d d d d
d d d  

DIN EN 13967:2012-07, d d d d
d d d  

DIN EN 13969:2007-03, d d d
d d d  
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DIN EN 14909:2012-07, d d
d  

DIN EN 14967:2006-08, d d
 

DIN EN ISO 11925-2, d d d d
 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 13969, DIN EN 13967, DIN EN 14967, 
DIN EN 14909 und DIN 18195 und die folgenden Begriffe. 

3.1 
ersteller-Grenzwert  

  
en: manufacturer s limiting value   

ein vom Hersteller angegebener Wert, der bei der Prüfung eingehalten werden muss  

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Hersteller-Grenzwert kann sowohl ein Mindestwert als auch ein Höchstwert sein, e 
nachdem, was in der eweiligen Produkteigenschaft in dieser DIN SPEC angegeben ist. 

3.2 
ersteller-Nennwert 
D   

en: manufacturer s declared value  
vom Hersteller angegebener Wert mit einer angegebenen Toleranz 

3.3 
Grenzwert 
Mindest- oder Höchstwert, der nicht unter- bzw. überschritten werden darf 

Anmerkung 1 zum Begriff: Er entspricht dem MDV ab- oder zuzüglich der vom Hersteller angegebenen Toleranz bzw. 
dem MLV. 

4 Bezeichnung und Kennzeichnung 

4.1 Allgemeines 

Die Bezeichnung der Bahnen besteht aus Kurzzeichen für Anwendungst pen und Produktmerkmale. 

Die Kennzeichnung der Produkte mit den Kurzzeichen setzt voraus, dass die Anforderungen dieser Norm 
erfüllt sind. Das Kurzzeichen nach dieser Norm darf nur außerhalb der CE-Kennzeichnung angebracht 
werden. Die Nachweise sowie die Kennzeichnung erfolgen in Verantwortlichkeit des Herstellers. 

4.2 Kurzzeichen für Anwendungst pen 

MSB-  Bahnen für die Abdichtung in oder unter Wänden Mauersperrbahnen  mit uerkraft-
 übertragung in der Abdichtungsebene 

MSB-n  Bahnen für die Abdichtung in oder unter Wänden Mauersperrbahnen  ohne 
 uerkraftübertragung in der Abdichtungsebene 

BA Bahnen für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte, nicht drückendes und drückendes Wasser 
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EB Bahnen für die Abdichtung auf Bodenplatten gegen Bodenfeuchte Estrichbahnen  

4.3 Kurzzeichen für Produktmerkmale 

4.3.1 Kurzzeichen für Bitumen- und Pol merbitumenbahnen  

Zur Stoffbezeichnung von Bitumen- und Pol merbitumenbahnen werden Kurzzeichen verwendet, die in 
Tabelle 1 den eweiligen Werkstoffen zugeordnet werden. 

P E Elastomerbitumen Bitumen modifiziert mit thermoplastischen Elastomeren  

P P Plastomerbitumen Bitumen modifiziert mit thermoplastischen Kunststoffen  

P E/P P Kombination Elastomerbitumen und Plastomerbitumen 

KSP Kaltselbstklebende Pol merbitumenbahn mit Trägereinlage 

KSK Kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungsbahn mit HDPE-Trägerfolie 

V Zahl  Glasvlies Zahl bei V60  Flächengewicht in g/m2; bei V13  Gehalt an Löslichem in 1/100 
des Gehaltes in g/m2  

PV Zahl  Pol estervlies Flächengewicht in g/m2  

G Zahl  Glasgewebe Flächengewicht in g/m2  

R Zahl  Rohfilz Flächengewicht in g/m2  

KTP Kombinationsträgereinlage mit überwiegendem Pol esteranteil 

KTG Kombinationsträgereinlage mit überwiegendem Glasanteil 

ALV Aluminiumverbundträgereinlage 

Cu 01 Kupferbandträgereinlage aus Kupferband 0,1 mm nach DIN EN 1652 

S Zahl  Schweißbahn Dicke der unbestreuten Bahn in mm  

DD Dachdichtungsbahn 

D Dichtungsbahn 

Zahl  Dicke der Bahn in mm 
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Tabelle 1 — bersicht der Bitumen- und Pol merbitumenbahnen 

Nr 1 2 3 4 5 6 

Bahnen nach indestgewicht/ 
-dicke der 

Tr gereinlage/ 
-foliea 

indest-
gehalt an 

slichemb 

asser-
dichtheitc 

Anwen-
dungs-

t p 

1 Bitumenbahnen mit Rohfilzeinlage 
R 500 

Tabelle 4 500 g/m2 1 250 g/m2 60 kPa/24 h BA 

2 Bitumenbahnen mit Rohfilzeinlage 
R 500 

Tabelle 5 500 g/m2 1 250 g/m2 60 kPa/24 h MSB-  

3 Bitumenbahnen mit Rohfilzeinlage 
R 500 

Tabelle 5 500 g/m2 1 250 g/m2 60 kPa/24 h MSB-n  

4 Glasvlies-Bitumendachbahnen 
V 13 

Tabelle 6 60 g/m2 1 300 g/m2 60 kPa/24 h BA 

5 Bitumen-Schweißbahnen mit 
Glasvlieseinlage 
V 60 S4 

Tabelle 7 60 g/m2 — 100 kPa/24 h BA 

6 Bitumendichtungsbahn mit 
Kupferbandeinlage 
Cu 01 D 

Tabelle 8 Cu 0,1 mm — 100 kPa/24 h BA 

7 Bitumenschweißbahn mit 
Kupferbandeinlage  
Cu 01 S4 

Tabelle 9 Cu 0,1 mm — 100 kPa/24 h BA 

8 Bitumen-Dachdichtungsbahnen 
und Bitumenschweißbahnen mit 
Glasgewebe- oder 
Pol estervlieseinlage 

Tabelle 
10 

200 g/m2  100 kPa/24 h BA 

G 200 DD 
PV 200 DD 
G 200 S4, PV 200 S5 

1 600 g/m2 
2 100 g/m2 

— 

9 Bitumen-Dachdichtungsbahnen mit 
Glasgewebe- oder Pol ester-
vlieseinlage 
G 200 DD 
PV 200 DD 

Tabelle 
11 

200 g/m2 1 600 g/m2 
2 100 g/m2 

100 kPa/24 h MSB-  

10 Bitumen-Dachdichtungsbahnen mit 
Glasgewebe- oder Pol ester-
vlieseinlage 
G 200 DD 
PV 200 DD 

Tabelle 
11 

200 g/m2 1 600 g/m2 
2 100 g/m2 

100 kPa/24 h MSB-n  

11 Bitumenschweißbahnen mit 
Kombinationsträgereinlage 
KTG S4 
KTP S4 

Tabelle 
12 

120 g/m2 — 100 kPa/24 h BA 

12 Pol merbitumen-Dachdichtungs-
bahnen und Pol merbitumen-
schweißbahnen mit 
Glasgewebe- oder 
Pol estervlieseinlage 

Tabelle 
13 

200 g/m2  200 kPa/24 h BA 

P E - G 200 DD 
P E - PV 200 DD 
P E - G 200 S4 
P E - PV 200 S5 

2 100 g/m2 
2 100 g/m2 

— 
— 
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Nr 1 2 3 4 5 6 

Bahnen nach indestgewicht/ 
-dicke der 

Tr gereinlage/ 
-foliea 

indest-
gehalt an 

slichemb 

asser-
dichtheitc 

Anwen-
dungs-

t p 

13 Pol merbitumen-Dachdichtungs-
bahnen mit Glasgewebe- oder 
Pol estervlieseinlage 
P E - G 200 DD 
P E - PV 200 DD 

Tabelle 
14 

200 g/m2  
 

2 100 g/m2 
2 100 g/m2 

200 kPa/24 h MSB-  

14 Pol merbitumen-Dachdichtungs-
bahnen mit Glasgewebe- oder 
Pol estervlieseinlage 
P E - G 200 DD 
P E - PV 200 DD 

Tabelle 
14 

200 g/m2  
 

2 100 g/m2 
2 100 g/m2 

200 kPa/24 h MSB-n  

15 Pol merbitumenschweißbahnen 
mit Kombinationsträgereinlage 
P E-KTG S4 
P P-KTG S4 
P E/P P-KTG S4 
P E-KTP S4 
P P-KTP S4 
P E/P P-KTP S4 

Tabelle 
15 

120 g/m2 — 200 kPa/24 h BA 

16 Kaltselbstklebende Pol mer-
bitumenbahnen mit Trägereinlage 
P E-KTG KSP-2,8 
P E-KTP KSP-2,8 

Tabelle 
16 

120 g/m2 — 200 kPa/24 h BA 

17 Kaltselbstklebende Pol mer-
bitumenbahnen mit Trägereinlage 
P E-KTG KSP-2,8 
P E-KTP KSP-2,8 

Tabelle 
17 

120 g/m2 — 200 kPa/24 h MSB-n  

18 Kaltselbstklebende Bitumen-
dichtungsbahnen mit 
HDPE-Trägerfolie 
KSK 

Tabelle 
18 

HDPE 0,07 mm — 400 kPa/24 h BA 

19 Kaltselbstklebende Bitumen-
dichtungsbahnen mit 
HDPE-Trägerfolie 
KSK 

Tabelle 
19 

HDPE 0,07 mm — 400 kPa/24 h MSB-n  

20 Pol merbitumenbahnen mit 
Aluminiumverbundträgereinlage 
P E-ALV 0,9 

Tabelle 
20 

60 g/m2 — 60 kPa/24 EB 

21 Pol merbitumenbahnen mit 
Aluminiumverbundträgereinlage 
P E-ALV 0,9 

Tabelle 
21 

60 g/m2 — 60 kPa/24 MSB-n  

a Bestimmung nach DIN 52123, DIN 18191 bzw. DIN 18192. 
b Bestimmung nach DIN 52123. 
c Bestimmung der Wasserdichtheit nach DIN EN 1928, Verfahren B. 

 

 

 

(c
)D

IN
D
eu
ts
ch
es

In
st
itu

tf
ür

N
or
m
un

g
e.
V.
;S

TB
-S

am
m
lu
ng

B
au
au
fs
ic
ht
lic
h
ei
ng

ef
üh

rt
e
Te
ch
ni
sc
he

B
au
be
st
im
m
un

ge
n

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

143

9



DIN SPEC 20000-202:2016-03 

10 

BEISPIELE  

BA P E — P  200 S5 
Bitumenbahn aus Pol merbitumen P E  mit Pol estervlieseinlage 200 g/m2, Schweißbahn 5 mm dick, als Lage einer 
Abdichtung BA  

SB-  G 200 DD 
Bitumenbahn mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, als Mauersperrbahn mit uerkraftübertragung in der Abdichtungs-
ebene 

EB P E-A  0 9 
Pol merbitumenbahn mit Aluminiumverbundträgereinlage, als Estrichbahn für die Abdichtung auf Bodenplatten gegen 
Bodenfeuchte 

4.3.2 Kurzzeichen für Kunststoff- und Elastomerbahnen  

Zur Stoffbezeichnung von Kunststoff- und Elastomerbahnen werden Kurzzeichen verwendet, die in Tabelle 2 
den eweiligen Werkstoffen zugeordnet werden. 

Tabelle 2 — erkstoffbezeichnung und usammensetzung der Kunststoffe und Elastomere 

Nr 1 2 3 4 

Bezeichnung nach DIN EN 13967 und 
DIN EN 14909 

Eingeführte 
deutsche 

Bezeichnung 
usammensetzung 

1 ECB Eth lencopol merisat- 
Bitumen ECB 

But lacr lat-Copol mer 
Bitumen 
Sonstigea 

min. 
min. 
ma . 

25 % 
25 % 
50 % 

2 EVAC  Eth len-Vin lacetat- 
Terpol mer/-Copol mer EVA 

Eth len-Vin lacetat 
Pol vin lchlorid 
Sonstigea 

min. 
ma . 
ma . 

25 % 
50 % 
30 % 

3 FPO/ 
TPO 

Fle ibles Pol olefin auf Basis 
PE oder PP  FPO Fle ibles Pol olefin  

Sonstigea   
min. 
ma . 

30 % 
70 % 

4 PIB Pol isobuten Pol isobut len  PIB Hochmolekulares Pol isobut len 
Sonstigea 

min. 
ma . 

20 % 
80 % 

5 PVC Pol vin lchlorid 
PVC-P 

Pol vin lchlorid  
Weichmacher 
Sonstigea 

min. 
ma . 
ma . 

40 % 
40 % 
20 % 

6 EPDM Eth len-Prop len-Dien- 
Terpol mer EPDM EPDM-Elastomer 

Sonstigea 
min. 
ma . 

25 % 
75 % 

7 TPE Thermoplatische Elastomere, 
nicht vernetzt oder teilvernetzt TPE Thermoplastische Elastomere TPE  

Sonstigea 
min. 
ma .  

50% 
50 % 

8 PE Pol eth len PE Pol eth len 
Sonstigea 

min. 
ma . 

20 % 
80 % 

a z. B. andere Pol mere, Flammschutzmittel, Stabilisatoren, Füllstoffe, Verarbeitungshilfsmittel, Pigmente 
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Zur weiteren Stoffbeschreibung werden neben der Werkstoffbezeichnung folgende Kurzzeichen verwendet: 

K kaschiert Zahl Dicke in mm 

V verstärkt GV Glasvlies 

E Einlage PV Pol estervlies 

BV bitumenverträglich PPV Pol prop lenvlies 

NB nicht bitumenverträglich GG Glasgittergelege/-gewebe 

SK Selbstklebeschicht PG Pol estergewebe/-gelege 

PBS Pol merbitumenschicht PE-SC Pol eth len-Schaum 

 

Tabelle 3 — bersicht der Kunststoff- und Elastomerbahnen 

Nr 1 2 3 4 

Bahnena   nach asserdichtheit 
mindestensc   Anwendungst p 

1 Homogene Bahnen 
EVA-BV-1,2 
PVC-P-NB-1,2 
PVC-P-BV-1,2 
PIB-BV-1,5 
FPO-BV-1,2 
EPDM-BV-1,1 
TPE-BV-1,2 

Tabelle 22 

400 kPa/72 h 

BA 

Homogene Bahnen 
EVA-BV-1,2 
PVC-P-NB-1,2 
PVC-P-BV-1,2 
PIB-BV-1,5 
FPO-BV-1,2 
EPDM-BV-1,1 

Tabelle 23 MSB- d 

Homogene Bahnen 
EVA-BV-1,2 
PVC-P-NB-1,2 
PVC-P-BV-1,2 
PIB-BV-1,5 
FPO-BV-1,2 
EPDM-BV-1,1 
TPE-BV-1,2 

Tabelle 23 MSB-n  

2 Homogene Bahnen mit Selbstklebeschicht 
PVC-P-BV-1,5-SK 
EPDM-BV-1,1-SK 

Tabelle 22 
400 kPa/72 h 

BA 

PVC-P-BV-1,5-SK 
EPDM-BV-1,1-SK Tabelle 23 MSB-n  
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Nr 1 2 3 4 

Bahnena   nach asserdichtheit 
mindestensc   Anwendungst p 

3 Bahnen mit Einlagen 
ECB-BV-E-GV-1,5 
FPO-BV-E-GV-1,2 
PVC-P-NB-E-GV-1,2 
PVC-P-BV-E-GV-1,2 

Tabelle 24 

400 kPa/72 h 

BA 

Bahnen mit Einlagen 
ECB-BV-E-GV-1,5 
FPO-BV-E-GV-1,2 
PVC-P-NB-E-GV-1,2 
PVC-P-BV-E-GV-1,2 

Tabelle 25 MSB- d 

Bahnen mit Einlagen 
ECB-BV-E-GV-1,5 
FPO-BV-E-GV-1,2 
PVC-P-NB-E-GV-1,2 
PVC-P-BV-E-GV-1,2 

Tabelle 25 MSB-n  

4 Bahnen mit Einlage und Selbstklebeschicht oder 
Pol merbitumenschicht 

ECB-BV-E-GV-1,5-SKe  
PVC-P-BV-E-GV-1,2-SKe   
FPO-BV-E-GV-1,2-SK 

Tabelle 24 

400 kPa/72 h 

BA 

Bahnen mit Einlage und Selbstklebeschicht oder 
Pol merbitumenschicht 

ECB-BV-E-GV-1,5-SKe 
PVC-P-BV-E-GV-1,2-SKe  
FPO-BV-E-GV-1,2-SK 

Tabelle 25 MSB-n  

5 Bahnen mit Verstärkung 
FPO-BV-V- b -1,2 
ECB-BV-V- b-1,5 
EVA-BV-V- b-1,2 
PVC-P-NB-V- b-1,2 
PVC-P-BV-V- b-1,2 
EPDM-BV-V- b-1,3 

Tabelle 26 

400 kPa/72 h 

BA 

Bahnen mit Verstärkung 
FPO-BV-V- b-1,2 
ECB-BV-V- b-1,5 
EVA-BV-V- b-1,2 
PVC-P-NB-V- b-1,2 
PVC-P-BV-V- b-1,2 
EPDM-BV-V- b-1,3 

Tabelle 27 MSB- d 

Bahnen mit Verstärkung 
FPO-BV-V- b-1,2 
ECB-BV-V- b-1,5 
EVA-BV-V- b-1,2 
PVC-P-NB-V- b-1,2 
PVC-P-BV-V- b-1,2 
EPDM-BV-V- b-1,3 

Tabelle 27 MSB-n  
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Nr 1 2 3 4 

Bahnena   nach asserdichtheit 
mindestensc   Anwendungst p 

6 Bahnen mit Verstärkung mit Selbstklebeschicht oder 
Pol merbitumenschicht 
PVC-P-BV-V- b-1,2-SK 
EPDM-BV- V- b-1,3-SK 
EPDM-BV-V- b-1,3-PBS  
FPO-BV-V- -1,2-SK 

Tabelle 26 

400 kPa/72 h 

BA 

Bahnen mit Verstärkung mit Pol merbitumenschicht 
EPDM-BV-V- b-1,3-PBS  

Tabelle 27 MSB- d 

Bahnen mit Verstärkung mit Selbstklebeschicht oder 
Pol merbitumenschicht 
PVC-P-BV-V- b-1,2-SK 
EPDM-BV- V- b-1,3-SK 
EPDM-BV-V- b-1,3-PBS  
FPO-BV-V- -1,2-SK 

Tabelle 27 MSB-n  

7 Bahnen mit Kaschierung 
EVA-BV-K- b-1,2 
FPO-BV-E-GV-K- b-1,2 
FPO-BV-V- b-K- b-1,2 
PVC-P-NB-K- b-1,2 
PVC-P-BV-K- b-1,2 
PVC-P-NB-E-GV-K- b-1,2 
PVC-P-BV-E-GV-K- b-1,2 
PVC-P-NB-V- b-K- b-1,2 
PVC-P-BV-V- b-K- b-1,2 
ECB-BV-E-GV-K- b-1,5 
PIB-BV-K- b-1,5 
EPDM-BV-K- b-1,1 
TPE-BV-K- b-1,2 

Tabelle 28 

400 kPa/72 h 

BA 

Bahnen mit Kaschierung 
EVA-BV-K- b-1,2 
FPO-BV-E-GV-K- b-1,2 
FPO-BV-V- b-K- b-1,2 
PVC-P-NB-K- b-1,2 
PVC-P-BV-K- b-1,2 
PVC-P-NB-E-GV-K- b-1,2 
PVC-P-BV-E-GV-K- b-1,2 
PVC-P-NB-V- b-K- b-1,2 
PVC-P-BV-V- b-K- b-1,2 
ECB-BV-E-GV-K- b-1,5 
PIB-BV-K- b-1,5 
EPDM-BV-K- b-1,1 

Tabelle 29 MSB- d 
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Nr 1 2 3 4 

Bahnena   nach asserdichtheit 
mindestensc   Anwendungst p 

 Bahnen mit Kaschierung 
EVA-BV-K- b-1,2 
FPO-BV-E-GV-K- b-1,2 
FPO-BV-V- b-K- b-1,2 
PVC-P-NB-K- b-1,2 
PVC-P-BV-K- b-1,2 
PVC-P-NB-E-GV-K- b-1,2 
PVC-P-BV-E-GV-K- b-1,2 
PVC-P-NB-V- b-K- b-1,2 
PVC-P-BV-V- b-K- b-1,2 
ECB-BV-E-GV-K- b-1,5 
PIB-BV-K- b-1,5 
EPDM-BV-K- b-1,1 

Tabelle 29 400 kPa/72 h MSB-n  

8 Bahnen mit Kaschierung mit Selbstklebeschicht 
EVA-BV-K- b-1,2-SK 
FPO-BV-E-GV-K- b-1,2-SK 
FPO-BV-V K- b-1,2-SK 
PVC-P-BV-K- b-1,2-SK 
PVC-BV-E-GV-K- b-1,2-SK 
PVC-BV-V K- b-1,2-SK 
EPDM-BV-K- b-1,1-SK 
TPE-BV-K- b-1,2-SK 

Tabelle 28 

400 kPa/72 h 

BA 

Bahnen mit Kaschierung mit Selbstklebeschicht 
EVA-BV-K- b-1,2-SK 
FPO-BV-E-GV-K- b-1,2-SK 
FPO-BV-V K- b-1,2-SK 
PVC-P-BV-K- b-1,2-SK 
PVC-BV-E-GV-K- b-1,2-SK 
PVC-BV-V K- b-1,2-SK 
EPDM-BV-K- b-1,1-SK 
TPE-BV-K- b-1,2-SK 

Tabelle 29 MSB-n  

9 Bahnen mit Kaschierung 
PE-BV-K- PE-SC  -0,3   

Tabelle 30 60 kPa/24 h EB 

a Mindestdicke deff ohne Kaschierung und/oder Selbstklebeschicht. 
b Art der Verstärkung nach 5.3.5, 5.3.6, z. B. PV, GG, PG, bzw. Art der Kaschierung nach 5.3.7, 5.3.8 z. B. PV, PPV, GG. 
c Bestimmung nach DIN EN 1928, Verfahren B. 
d Bestimmung der Bitumenverträglichkeit nach DIN EN 13967:2012-07, 5.9. 
e alternativ werkseitige Pol merbitumenschicht. 
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BEISPIELE  

BA EPD -B -1 1 
Bahn zur einlagigen Verlegung, aus Eth len-Prop len-Dien-Terpol mer EPDM , bitumenverträglich, homogen, Dicke 
1,1 mm, als Lage einer Abdichtung BA  

BA P C-P-NB-E-G -1 5 
Bahn aus Pol vin lchlorid weich, nicht bitumenverträglich, mit Einlage aus Glasvlies, Dicke 1,5 mm, als Lage einer 
Abdichtung BA  

BA E A-B -K-P -1 2 
Bahn aus Eth len-Vin lacetat-Terpol mer EVA , bitumenverträglich, mit Kaschierung aus Pol estervlies, Dicke 1,2 mm, 
als Lage einer Abdichtung BA  

BA P -B - -GG-1 5 
Bahn aus fle iblen Pol olefinen, bitumenverträglich, mit Verstärkung aus Glasgittergelege/-gewebe, Dicke 1,5 mm, als 
Lage einer Abdichtung BA  

SB-  P C-P-NB-1 2 
Bahn aus Pol vin lchlorid weich, nicht bitumenverträglich, homogen, Dicke 1,2 mm, als Mauersperrbahn mit 

uerkraftübertragung in der Abdichtungsebene 

EB PE-B -K-PE-SC-0 3 
Bahn aus Pol eth len mit Schaumkaschierung aus Pol eth len, Dicke 0,3 mm als Estrichbahn für die Abdichtung auf 
Bodenplatten gegen Bodenfeuchte 

5 Anforderungen 

5.1 Allgemeines 

Für die Anwendung als Abdichtungsbahn für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen, von Innenräumen 
und von Behältern und Becken nach DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535 müssen Bahnen nach 
DIN EN 13969 und DIN EN 13967 dem Produktt p T entsprechen. 

Für die Anwendung als waagerechte Abdichtung in oder unter Wänden nach DIN 18533 müssen Bahnen 
nach DIN EN 14909 dem Produktt p A entsprechen. 

5.2 Bitumen- und Pol merbitumenbahnen nach DIN EN 13969 und DIN EN 14967 

5.2.1 Allgemeines 

Bitumen- und Pol merbitumenbahnen, die für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen, von 
Innenräumen und von Behältern und Becken oder als Mauersperrbahn verwendet werden, müssen die 
Anforderungen an die Stoffe und Eigenschaften nach 5.2.2 bis 5.2.13 erfüllen. Darüber hinaus dürfen keine 
gefährlichen Substanzen in solchen Mengen freigesetzt werden, dass diese nachteilige Auswirkungen auf 
Gesundheit und Umwelt haben.  

5.2.2 Bitumenbahnen mit ohfilzeinlage für die Abdichtung (BA) oder als auersperrbahn  

Diese Bitumenbahnen bestehen aus einer Trägereinlage aus Rohfilz, die mit Bitumen getränkt und auf 
beiden Seiten mit einer Deckschicht aus Bitumen versehen sind. Sie sind beidseitig gleichmäßig mit 
mineralischen Stoffen aus vorwiegend gedrungenem kugeligem  Korn mit einer Größe bis etwa 1 mm 
bestreut.  

Das Flächengewicht der Trägereinlage und die Menge und Art der Tränk- und Deckmasse müssen 
sicherstellen, dass die Anforderungen nach den Tabellen 4 oder 5 eingehalten werden. 
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Tabelle 4 — Bitumenbahnen mit ohfilzeinlage für die Abdichtung (BA) 

DIN EN 13969:2007-03 Prüfverfahren  
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.2 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.3 Maße und Abweichungen:  Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Dickea   

DIN EN 1849-1 mm k. A 

5.5 Wasserdichtheit  DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden 

5.14 Brandverhalten DIN EN ISO  
11925-2 

— Klasse E nach DIN EN 13501-1 

5.10 Scherfestigkeit der Fügenähte DIN EN 12317-1  k. A. 

5.13 Zug-Dehnungsverhalten: ma imale 
Zugkraft 

DIN EN 12311-1 N/50 mm MDV  Toleranz  300 längs  
MDV  Toleranz  200 uer  

5.13 Zug-Dehnungsverhalten: Dehnung DIN EN 12311-1 % MDV  Toleranz  1,5 

5.6 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.12 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730, 
Verfahren B 

— k. A. 

5.9 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 12310-1 N k. A. 

5.8 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  0 

5.7.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.7.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.11 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 
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Tabelle 5 — Bitumenbahnen mit ohfilzeinlage als auersperrbahn ( SB) 

DIN EN 14967:2006-08 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.3 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.4 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse: Dickea   DIN EN 1849-1 mm k. A 

5.6 Wasserdichtheit DIN EN 1928,  
Verfahren B 

— bestanden 

5.13 Brandverhalten DIN EN ISO  
11925-2 

— Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

5.11 Scherwiderstand der Fügenaht DIN EN 12317-1 — k. A. 

5.7 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.10 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 12310-1 N k. A. 

5.9 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  0 

5.8.1 Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung; 
DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.8.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.12 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 

5.2.3 Glasvlies-Bitumendachbahnen für die Abdichtung (BA) 

Glasvlies-Bitumendachbahnen bestehen aus einer Trägereinlage aus Glasvlies, die mit Bitumen getränkt und 
auf beiden Seiten mit einer Deckschicht aus Bitumen versehen sowie gleichmäßig mit mineralischen Stoffen 
aus vorwiegend gedrungenem kugeligem  Korn mit einer Größe bis etwa 1 mm bestreut ist. 

Das Flächengewicht der Trägereinlage und die Menge und Art der Tränk- und Deckmasse müssen 
sicherstellen, dass die Anforderungen nach Tabelle 6 eingehalten werden. 
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Tabelle 6 — Glasvlies-Bitumendachbahnen für die Abdichtung (BA) 

DIN EN 13969:2007-03 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.2 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.3 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dickea   

DIN EN 1849-1 mm k. A 

5.5 Wasserdichtheit  DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden 

5.14 Brandverhalten DIN EN ISO  
11925-2 

— Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

5.10 Scherfestigkeit der Fügenähte DIN EN 12317-1 — k. A. 

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
ma imale Zugkraft 

DIN EN 12311-1 N/50 mm MDV  Toleranz  400 längs  
MDV  Toleranz  300 uer  

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
Dehnung 

DIN EN 12311-1 % MDV  Toleranz  2 

5.6 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.12 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730, 
Verfahren B 

— k. A. 

5.9 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 12310-1 N k. A. 

5.8 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  0 

5.7.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.7.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.11 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 

5.2.4 Bitumenschwei bahnen mit Glasvlieseinlage für die Abdichtung (BA)  

Diese Bitumenschweißbahnen bestehen aus einer Trägereinlage aus Glasvlies, das mit Bitumen getränkt und 
auf beiden Seiten mit einer Deckschicht aus Bitumen, gleichmäßig talkumiert bzw. feinst bestreut oder mit 
einer leicht ablösbaren oder abschmelzbaren Trennfolie bzw. -vlies versehen ist. 

Das Flächengewicht der Trägereinlage und die Dicke der Schweißbahn müssen sicherstellen, dass die 
Anforderungen nach Tabelle 7 eingehalten werden. 
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Tabelle 7 — Bitumenschwei bahnen mit Glasvlieseinlage für die Abdichtung (BA) 

DIN EN 13969:2007-03 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/Grenzwert 

Abschnitt Eigenschaft 

5.2 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.3 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dickea 

DIN EN 1849-1 mm MDV  4 

5.5 Wasserdichtheit DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden 

5.14 Brandverhalten DIN EN ISO  
11925-2 

— Klasse E nach DIN EN 13501-1 

5.10 Scherfestigkeit der Fügenähte DIN EN 12317-1 — k. A. 

5.13 Zug-Dehnungsverhalten: ma imale 
Zugkraft 

DIN EN 12311-1 N/50 mm MDV  Toleranz  400 längs  
MDV  Toleranz  300 uer  

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
Dehnung 

DIN EN 12311-1 % MDV  Toleranz  2 

5.6 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.12 Widerstand gegen statische Belastung  DIN EN 12730, 
Verfahren B 

— k. A. 

5.9 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 12310-1 N k. A. 

5.8 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  0 

5.7.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.7.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.11 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 

5.2.5 Bitumendichtungsbahnen mit Kupferbandeinlage für die Abdichtung (BA) 

Diese Bitumendichtungsbahnen bestehen aus einer Trägereinlage aus Kupferband, die auf beiden Seiten mit 
einer Deckschicht aus Bitumen versehen sowie gleichmäßig mit mineralischen Stoffen aus vorwiegend 
gedrungenem kugeligem  Korn mit einer Größe bis etwa 1 mm bestreut ist. 

Das Flächengewicht der Trägereinlage und die Menge und Art der Deckmasse müssen sicherstellen, dass die 
Anforderungen nach Tabelle 8 eingehalten werden. 
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Tabelle 8 — Bitumendichtungsbahnen mit Kupferbandeinlage für die Abdichtung (BA) 

DIN EN 13969:2007-03 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.2 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.3 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dickea 

DIN EN 1849-1 mm MDV  3 

5.5 Wasserdichtheit  DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden 

5.14 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

5.10 Scherfestigkeit der Fügenähte DIN EN 12317-1 — k. A. 

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
ma imale Zugkraft 

DIN EN 12311-1 N/50 mm MDV  Toleranz  500 

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
Dehnung 

DIN EN 12311-1 % MDV  Toleranz  3 

5.6 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.12 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730, 
Verfahren B 

— k. A. 

5.9 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 12310-1 N k. A. 

5.8 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  0 

5.7.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.7.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.11 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 

5.2.6 Bitumenschwei bahnen mit Kupferbandeinlage für die Abdichtung (BA)  

Diese Bitumenschweißbahnen bestehen aus einer Trägereinlage aus Kupferband, das auf beiden Seiten mit 
einer Deckschicht aus Bitumen versehen, sowie gleichmäßig mit mineralischen Stoffen aus vorwiegend 
gedrungenem kugeligem  Korn mit einer Größe bis etwa 1 mm bestreut ist. 

Das Flächengewicht der Trägereinlage und die Dicke der Schweißbahn müssen sicherstellen, dass die 
Anforderungen nach Tabelle 9 eingehalten werden. 
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Tabelle 9 — Bitumenschwei bahnen mit Kupferbandeinlage für die Abdichtung (BA) 

DIN EN 13969:2007-03 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.2 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.3 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dickea 

DIN EN 1849-1 mm MDV  4 

5.5 Wasserdichtheit DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden 

5.14 Brandverhalten  DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

5.10 Scherfestigkeit der Fügenähte DIN EN 12317-1 — k. A. 

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
ma imale Zugkraft 

DIN EN 12311-1 N/50 mm MDV  Toleranz  500 

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
Dehnung 

DIN EN 12311-1 % MDV  Toleranz  3 

5.6 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.12 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730, 
Verfahren B 

— k. A. 

5.9 Weiterreißwiderstand Nagelschaft   DIN EN 12310-1 N k. A. 

5.8 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  0 

5.7.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.7.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.11 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 

5.2.7 Bitumen-Dachdichtungsbahnen und Bitumenschwei bahnen mit Glasgewebe- oder 
Pol estervlieseinlage für die Abdichtung (BA) oder als auersperrbahn ( SB) 

Diese Bitumen-Dachdichtungsbahnen und Bitumenschweißbahnen bestehen aus einer Trägereinlage aus 
Pol estervlies oder Glasgewebe, die mit Bitumen getränkt und auf beiden Seiten mit einer Deckschicht aus 
Bitumen versehen ist. 

Diese Bitumen-Dachdichtungsbahnen sind beidseitig gleichmäßig mit mineralischen Stoffen aus vorwiegend 
gedrungenem kugeligem  Korn mit einer Größe bis etwa 1 mm bestreut. 

Bitumenschweißbahnen sind talkumiert bzw. gleichmäßig feinst bestreut oder mit einer leicht ablösbaren 
oder abschmelzbaren Trennfolie bzw. -vlies versehen. 
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Das Flächengewicht der Trägereinlage, die Menge und Art der Deckmasse und die Dicke der Schweißbahn 
müssen sicherstellen, dass die Anforderungen nach Tabelle 10 oder Tabelle 11 eingehalten werden. 

Tabelle 10 — Bitumen-Dachdichtungsbahnen und Bitumenschwei bahnen mit Glasgewebe- oder 
Pol estervlieseinlage für die Abdichtung (BA) 

DIN EN 13969:2007-03 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.2 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 
5.3 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 
5.3 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 
5.3 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 
5.4 Dicke und flächenbezogene Masse: 

Flächenbezogene Masse 
DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dickea nur Schweißbahnen  

DIN EN 1849-1 mm MDV  4 G  
MDV  5 PV  

5.5 Wasserdichtheit DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden 

5.14 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

5.10 Scherfestigkeit der Fügenähte DIN EN 12317-1  k. A. 
5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  

ma imale Zugkraft 
DIN EN 12311-1 N/50 mm MDV  Toleranz  1000 G  

MDV  Toleranz  800 PV  
5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  

Dehnung 
DIN EN 12311-1 % MDV  Toleranz  2 G  

MDV  Toleranz  35 PV  
5.6 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 
5.12 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730, 

Verfahren B 
— k. A. 

5.9 Weiterreißwiderstand Nagelschaft   DIN EN 12310-1 N k. A. 
5.8 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  0 
5.7.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 

Alterung; DIN EN 1296 
DIN EN 1928 — k. A. 

5.7.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.11 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 
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Tabelle 11 — Bitumen-Dachdichtungsbahnen mit Glasgewebe- oder Pol estervlieseinlage als 
auersperrbahn ( SB) 

DIN EN 14967:2006-08 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.3 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.4 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dickea   

DIN EN 1849-1 mm k. A 

5.6 Wasserdichtheit DIN EN 1928,  
Verfahren B 

— bestanden 

5.13 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

5.11 Scherwiderstand der Fügenaht DIN EN 12317-1 — k. A. 

5.7 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.10 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 12310-1 N k. A. 

5.9 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  0 

5.8.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.8.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.12 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.   keine Anforderung 

5.2.8 Bitumenschwei bahnen mit Kombinationstr gereinlage für die Abdichtung (BA) 

Diese Bitumenschweißbahnen bestehen aus einer Kombinationsträgereinlage, die mit Bitumen getränkt und 
auf beiden Seiten mit einer Deckschicht aus Bitumen versehen ist. 

Diese Bitumenschweißbahnen sind talkumiert bzw. gleichmäßig feinst bestreut oder mit einer leicht 
ablösbaren oder abschmelzbaren Trennfolie bzw. -vlies versehen. 

Das Flächengewicht der Trägereinlage und die Dicke der Schweißbahn müssen sicherstellen, dass die 
Anforderungen nach Tabelle 12 eingehalten werden. 
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Tabelle 12 — Bitumenschwei bahnen mit Kombinationstr gereinlage für die Abdichtung (BA) 

DIN EN 13969:2007-03 
Prüfverfahren 

nach Einheit 

Anforderung/ 
Grenzwert 

Abschnitt Eigenschaft KTG KTP 

5.2 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 
5.3 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 
5.3 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 
5.3 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 
5.4 Dicke und flächenbezogene Masse: 

Flächenbezogene Masse 
DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dickea 

DIN EN 1849-1 mm MDV  4 KTG  
MDV  4 KTP  

5.5 Wasserdichtheit DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden bei 
100 kPa/24 h 

5.14 Brandverhalten DIN 
EN ISO 11925-2 

— Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

5.10 Scherfestigkeit der Fügenähte DIN EN 12317-1 — k. A. 
5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  

ma imale Zugkraft 
DIN EN 12311-1 N/50 mm MDV  

Toleranz  
 1 000 

MDV  
Toleranz 

 800 
5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  

Dehnung 
DIN EN 12311-1 % MDV  

Toleranz 
 1,5 

MDV  
Toleranz 

 15 
5.6 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 
5.12 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730, 

Verfahren B 
— k. A. 

5.9 Weiterreißwiderstand Nagelschaft   DIN EN 12310-1 N k. A. 
5.8 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  0 
5.7.1 Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung; 

DIN EN 1296 
DIN EN 1928 — k. A. 

5.7.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.11 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 

5.2.9 Pol merbitumen-Dachdichtungsbahnen und Pol merbitumenschwei bahnen mit Glasgewebe 
und Pol estervlieseinlage für die Abdichtung (BA) oder als auersperrbahn ( SB) 

Diese Pol merbitumen-Dachdichtungsbahnen und Pol merbitumenschweißbahnen, Bahnent p P E, 
bestehen aus einer Trägereinlage aus Pol estervlies oder Glasgewebe, die mit Bitumen getränkt und auf 
beiden Seiten mit einer Deckschicht aus Pol merbitumen, T p P E, versehen ist. 

Diese Pol merbitumen-Dachdichtungsbahnen sind beidseitig gleichmäßig mit mineralischen Stoffen aus 
vorwiegend gedrungenem kugeligem  Korn mit einer Größe bis etwa 1 mm bestreut. 

Diese Pol merbitumenschweißbahnen sind talkumiert bzw. gleichmäßig feinst bestreut oder mit einer leicht 
ablösbaren oder abschmelzbaren Trennfolie bzw. -vlies versehen. 
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Das Flächengewicht der Trägereinlage, die Menge und Art der Deckmasse und die Dicke der Schweißbahn 
müssen sicherstellen, dass die Anforderungen nach Tabelle 13 oder Tabelle 14 eingehalten werden. 

Tabelle 13 — Pol merbitumen-Dachdichtungsbahnen und Pol merbitumenschwei bahnen mit 
Glasgewebe und Pol estervlieseinlage für die Abdichtung (BA)  

DIN EN 13969:2007-03 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.2 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.3 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dickea nur Schweißbahnen  

DIN EN 1849-1 mm MDV  4 G  
MDV  5 PV  

5.5 Wasserdichtheit  DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden 

5.14 Brandverhalten DIN EN ISO  
11925-2 

— Klasse E nach DIN EN 13501-1 

5.10 Scherfestigkeit der Fügenähte DIN EN 12317-1 — k. A. 

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
ma imale Zugkraft 

DIN EN 12311-1 N/50 mm MDV  Toleranz  1 000 G  
MDV  Toleranz      800 PV  

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
Dehnung 

DIN EN 12311-1 % MDV  Toleranz  2 G  
MDV  Toleranz  35 PV  

5.6 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.12 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730, 
Verfahren B 

— k. A. 

5.9 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 12310-1 N k. A. 

5.8 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  25 

5.7.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.7.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.11 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 

 

(c
)D

IN
D
eu
ts
ch
es

In
st
itu

tf
ür

N
or
m
un

g
e.
V.
;S

TB
-S

am
m
lu
ng

B
au
au
fs
ic
ht
lic
h
ei
ng

ef
üh

rt
e
Te
ch
ni
sc
he

B
au
be
st
im
m
un

ge
n

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

159

25



DIN SPEC 20000-202:2016-03 

26 

Tabelle 14 — Pol merbitumen-Dachdichtungsbahnen mit Glasgewebe und Pol estervlieseinlage als 
auersperrbahn ( SB) 

DIN EN 14967:2006-08 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.3 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.4 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dickea   

DIN EN 1849-1 mm k. A 

5.6 Wasserdichtheit DIN EN 1928,  
Verfahren B 

— bestanden 

5.13 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

5.11 Scherwiderstand der Fügenaht DIN EN 12317-1 — k. A. 

5.7 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.10 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 12310-1 N k. A. 

5.9 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  25 

5.8.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung;DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.8.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.12 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 

5.2.10 Pol merbitumenschwei bahnen mit Kombinationstr gereinlage für die Abdichtung (BA) 

Diese Pol merbitumenschweißbahnen bestehen aus einer Kombinationsträgereinlage, die mit Bitumen oder 
Pol merbitumen getränkt und auf beiden Seiten mit einer Deckschicht aus Elastomer- P E  oder 
Plastomerbitumen P P  versehen ist. Die Deckschichten auf Ober- und Unterseite können aus gleichen oder 
unterschiedlichen Pol merbitumen bestehen.  

Diese Pol merbitumenschweißbahnen sind talkumiert bzw. gleichmäßig feinst bestreut oder mit einer leicht 
ablösbaren oder abschmelzbaren Trennfolie bzw.  vlies versehen.  

Das Flächengewicht der Trägereinlage und die Dicke der Schweißbahn müssen sicherstellen, dass die 
Anforderungen nach Tabelle 15 eingehalten werden. 
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Tabelle 15 — Pol merbitumenschwei bahnen mit Kombinationstr gereinlage für die         
Abdichtung (BA) 

DIN EN 13969:2007-03 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.2 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.3 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dicke a 

DIN EN 1849-1 mm MDV  4  

5.5 Wasserdichtheit  DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden 

5.14 Brandverhalten DIN EN ISO  
11925-2 

— Klasse E nach DIN EN 13501-1 

5.10 Scherfestigkeit der Fügenähte DIN EN 12317-1 — k. A. 

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
ma imale Zugkraft 

DIN EN 12311-1 N/50 mm MDV  Toleranz  1 000 KTG  
MDV  Toleranz    800 KTP  

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
Dehnung 

DIN EN 12311-1 % MDV  Toleranz  2 KTG  
MDV  Toleranz  15 KTP  

5.6 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.12 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730, 
Verfahren B 

— k. A. 

5.9 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 12310-1 N k. A. 

5.8 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV P E  25/  
P P  15 

5.7.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.7.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.11 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 

5.2.11 Kaltselbstklebende Pol merbitumenbahnen mit Tr gereinlage für die Abdichtung (BA) oder 
als auersperrbahn ( SB) 

Kaltselbstklebende Pol merbitumenbahnen mit Trägereinlage bestehen aus einer Trägereinlage im 
Regelfall Kombinationsträger , die mit Bitumen oder Pol merbitumen getränkt und auf beiden Seiten mit 
einer Deckschicht aus Pol merbitumen versehen ist. Die Unterseite der Bahn ist kaltselbstklebend 
ausgerüstet und mit einem abziehbaren Trennpapier oder einer abziehbaren Trennfolie versehen. 

Kaltselbstklebende Pol merbitumenbahnen mit Trägereinlage sind oberseitig talkumiert bzw. gleichmäßig 
feinstbestreut oder mit einer leicht ablösbaren oder abschmelzbaren Trennfolie bzw. -vlies versehen. 
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Das Flächengewicht der Trägereinlage und die Dicke der Kaltselbstklebebahn müssen sicherstellen, dass die 
Anforderungen nach Tabelle 16 oder 17 eingehalten werden. 

Tabelle 16 — Kaltselbstklebende Pol merbitumenbahnen mit Tr gereinlage für die Abdichtung (BA) 

DIN EN 13969:2007-03 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.2 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.3 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dicke a 

DIN EN 1849-1 mm MDV  2,8 

5.5 Wasserdichtheit  DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— Bestanden 

5.14 Brandverhalten DIN EN ISO  
11925-2 

— Klasse E nach DIN EN 13501-1 

5.10 Scherfestigkeit der Fügenähte DIN EN 12317-1 — k. A. 

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
ma imale Zugkraft 

DIN EN 12311-1 N/50 mm MDV  Toleranz  1 000 KTG  
MDV  Toleranz    800 KTP  

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
Dehnung 

DIN EN 12311-1 % MDV  Toleranz  1,5 KTG  
MDV  Toleranz  15 KTP  

5.6 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.12 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730, 
Verfahren B 

— k.A. 

5.9 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 12310-1 N k. A. 

5.8 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  25 

5.7.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.7.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.11 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 
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Tabelle 17 — Kaltselbstklebende Pol merbitumenbahnen mit Tr gereinlage als auersperrbahn 
( SB) 

DIN EN 14967:2006-08 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.3 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.4 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dicke a   

DIN EN 1849-1 mm MDV  2,8 

5.6 Wasserdichtheit DIN EN 1928,  
Verfahren B 

— bestanden 

5.13 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

5.11 Scherwiderstand der Fügenaht DIN EN 12317-1 — k. A. 

5.7 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.10 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 12310-1 N k. A. 

5.9 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  25 

5.8.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.8.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.12 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 

5.2.12 Kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahnen mit DPE-Tr gerfolie für die Abdichtung (BA) 
oder als auersperrbahn ( SB) 

Diese kaltselbstklebenden Bitumen-Dichtungsbahnen bestehen aus einem kunststoffmodifizierten 
selbstklebenden Bitumen, das einseitig auf einer HDPE-Trägerfolie aufgebracht ist. Die selbstklebende 
Bitumenseite ist mit einer leicht abziehbaren, silikonisierten Trennfolie oder einem Trennpapier versehen. 

Die Dicke der Kaltselbstklebebahn muss sicherstellen, dass die Anforderungen nach Tabelle 18 oder 
Tabelle 19 eingehalten werden. 
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Tabelle 18 — Kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahnen mit DPE-Tr gerfolie für die Abdichtung 
(BA) 

DIN EN 13969:2007-03 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.2 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.3 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dicke a 

DIN EN 1849-1 mm MDV  1,5 

5.5 Wasserdichtheit  DIN EN 1928,  
Verfahren B 

— bestanden 

5.14 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

5.10 Scherfestigkeit der Fügenähte DIN EN 12317-1 — k. A. 

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
ma imale Zugkraft 

DIN EN 12311-1 N/50 mm MDV  Toleranz  200 

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
Dehnung 

DIN EN 12311-1 % MDV  Toleranz  150 

5.6 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.12 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730, 
Verfahren B 

— k. A. 

5.9 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 12310-1 N MDV  Toleranz 
längs/ uer  100 

5.8 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  30 

5.7.1 Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung; 
DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.7.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.11 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 
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Tabelle 19 — Kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahnen mit DPE-Tr gerfolie als 
auersperrbahn ( SB) 

DIN EN 14967:2006-08 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.3 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.4 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dicke  a   

DIN EN 1849-1 mm MDV  1,5 

5.6 Wasserdichtheit DIN EN 1928,  
Verfahren B 

— bestanden 

5.13 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

5.11 Scherwiderstand der Fügenaht DIN EN 12317-1 — k. A. 

5.7 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.10 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 12310-1 N k. A. 

5.9 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  25 

5.8.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.8.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.12 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 

5.2.13 Pol merbitumenbahnen mit Aluminiumverbundtr gereinlage für die Abdichtung von 
Bodenplatten gegen Bodenfeuchte (EB) oder als auersperrbahn ( SB) 

Diese Pol merbitumenbahnen bestehen aus einer Aluminiumverbundträgereinlage auf Basis von  
Pol ester-/Glasvlies, -gelegen oder geweben, die ein- oder beidseitig mit Deckschichten aus 
Pol merbitumen versehen sind. Sie können mit oder ohne Kaltselbstklebeeigenschaften ausgerüstet sein. 
Die Deckschichten können ober- und/oder unterseitig gleichmäßig feinst bestreut oder mit leicht ablösbarer 
Trennfolie oder Trennvlies ausgerüstet sein.  

Das Flächengewicht der Trägereinlage und die Dicke der Kaltselbstklebebahn müssen sicherstellen, dass die 
Anforderungen nach Tabelle 20 oder Tabelle 21 eingehalten werden. 
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Tabelle 20 — Pol merbitumenbahnen mit Aluminiumverbundtr gereinlage für die Abdichtung von 
Bodenplatten gegen Bodenfeuchte (EB)  

DIN EN 13969:2007-03 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.2 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.3 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.3 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.4 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dicke a 

DIN EN 1849-1 mm MDV  0,9 

5.5 Wasserdichtheit  DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden 

5.14 Brandverhalten DIN EN ISO  
11925-2 

— Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

5.10 Scherfestigkeit der Fügenähte DIN EN 12317-1 — k. A. 

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
ma imale Zugkraft 

DIN EN 12311-1 N/50 mm MDV  Toleranz  400 längs  
MDV  Toleranz  280 uer  

5.13 Zug-Dehnungsverhalten:  
Dehnung 

DIN EN 12311-1 % MDV  Toleranz  2 

5.6 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.12 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730, 
Verfahren B 

kg 5  

5.9 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 12310-1 N k. A. 

5.8 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  20 

5.7.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.7.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — bestandenb   

5.11 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

b  nur bei einseitigen Deckschichten. 
k. A.  keine Anforderung  
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Tabelle 21 — Pol merbitumenbahnen mit Aluminiumverbundtr gereinlage als auersperrbahn 
( SB) 

DIN EN 14967:2006-08 Prüfverfahren 
nach Einheit Anforderung/ 

Grenzwert Abschnitt Eigenschaft 

5.3 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-1 — keine sichtbaren Mängel 

5.4 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-1 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-1 mm/10 m  20 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Flächenbezogene Masse 

DIN EN 1849-1 kg/m2 k. A. 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dickea   

DIN EN 1849-1 mm MDV  0,9 

5.6 Wasserdichtheit DIN EN 1928,  
Verfahren B 

— bestanden 

5.13 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

5.11 Scherwiderstand der Fügenaht DIN EN 12317-1 — k. A. 

5.7 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 mm k. A. 

5.10 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 12310-1 N k. A. 

5.9 Kaltbiegeverhalten Biegsamkeit  DIN EN 1109 C MLV  20 

5.8.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.8.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 — k. A. 

5.12 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

a  Dickenangabe: Die zulässige Abweichung der Dicken beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 

5.3 Kunststoff- und Elastomerbahnen nach DIN EN 13967 und DIN EN 14909 

5.3.1 Allgemeines 

Kunststoff- und Elastomerbahnen, die für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen, von Innenräumen und 
von Behältern und Becken oder als Mauersperrbahn verwendet werden, müssen die Anforderungen an die 
Stoffe und Eigenschaften nach 5.3.3 bis 5.3.8 erfüllen.  

Darüber hinaus dürfen keine gefährlichen Substanzen in solchen Mengen freigesetzt werden, dass diese 
nachteilige Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt haben.  

5.3.2 erkstoffe  

Kunststoff- und Elastomerbahnen sind aus den Werkstoffen nach Tabelle 2, Spalten 1 und 2 herzustellen. 

5.3.3 Kunststoff- und Elastomerbahnen  homogen  mit oder ohne Selbstklebeschicht  für 
die Abdichtung (BA) oder als auersperrbahn ( SB) 

Homogene Bahnen haben keine Einlage, Verstärkung oder Kaschierung; sie können mit oder ohne 
Selbstklebeschicht ausgerüstet sein. Es gelten die Anforderungen nach Tabelle 22 oder Tabelle 23. 
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Tabelle 22 — Kunststoff- und Elastomerbahnen  homogen  mit oder ohne Selbstklebeschicht für die 
Abdichtung (BA) 

DIN EN 13967:2012-07 Prüfverfahren 
nach Einheit 

Anforderung/Grenzwerta 

Abschnitt Eigenschaften E A P C P  TPE PIB EPD  
5.3 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-2 — keine sichtbaren Mängel 
5.4 Maße und Abweichungen: 

Länge 
DIN EN 1848-2 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: 
Breite 

DIN EN 1848-2 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: 
Geradheit 

DIN EN 1848-2 — bestanden 

5.5 Dicke und flächenbezogene 
Masse: Dickeb 

DIN EN 1849-2 mm MDV  1,2 MDV   1,5 MDV     
 1,1 

5.5 Dicke und flächenbezogene 
Masse: Masse 

DIN EN 1849-2 kg/m2 k. A. 

5.6 Wasserdichtheit DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden 

5.7 Widerstand gegen 
Stoßbelastung 

DIN EN 12691, 
Verfahren A, 

Verfahren B für 
EPDM 

mm MLV  300 k. A. 

5.8.1 Wasserdichtheit nach 
künstlicher Alterung ; 
DIN EN 1296 

DIN EN 1928 kPa k. A. 

5.8.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; 
DIN EN 1847 

DIN EN 1928 kPa k. A. 

5.9 Verträglichkeit mit Bitumenc DIN EN 1548 und 
DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden 

5.10 Weiterreißwiderstand DIN EN 12310-1 N k. A. MLV 
 25 

5.11 Scherwiderstand der 
Fügenähte 

DIN EN 12317-2 N/50 mm Abriss außerhalb der Fügenaht MLV  
 175 

5.12 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 
5.13 Widerstand gegen statische 

Belastung 
DIN EN 12730 kg k. A. 

5.14 Zug-Dehnungsverhaltung: 
Reißfestigkeit 

DIN EN12311-2 N/mm2 MLV  12 MLV  7 MLV 
 4 

5.14 Zug-Dehnungsverhaltung: 
Reißdehnung 

DIN EN12311-2 % MLV  250 

5.15 Widerstand gegen 
Verformung unter Last 

DIN EN 13967: 
2012-07, Anhang B 

— k. A. 

5.16 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach DIN EN 13501-1 
a  Grenzwert: Mindest- oder Höchstwert, der nicht unter- bzw. überschritten werden darf. Er entspricht dem MDV ab- oder   
  zuzüglich der von Hersteller angegebenen Toleranz bzw. dem MLV. 
b  Dickenangaben ohne Kaschierung und/oder Selbstklebebeschichtung. Die zulässige Dickenabweichung beträgt +105  %. 

c  nur für bitumenverträgliche Bahnen. 
k. A. keine Anforderung. 
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Tabelle 23 — Kunststoff- und Elastomerbahnen  homogen  mit oder ohne Selbstklebeschicht als 
auersperrbahn ( SB) 

DIN EN 14909:2012-07 Prüfverfahren  
nach Einheit 

Anforderung/Grenzwerta 

Abschnitt Eigenschaften E A P C P  EPD  

5.3 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-2 — keine sichtbaren Mängel 

5.4 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-2 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-2 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: 
Geradheit 

DIN EN 1848-2 — bestanden 

5.5 Dicke und flächenbezogene 
Masse:  
Dicke b 

DIN EN 1849-2 mm MDV  1,2 MDV 
 1,5 

MDV  
1,1 

5.5 Dicke und flächenbezogene 
Masse: Masse 

DIN EN 1849-2 kg/m2 k. A. 

5.6 Wasserdichtheit DIN EN 1928, Verfahren B — bestanden 

5.7 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691, 
Verfahren A, 

Verfahren B für EPDM 

mm MLV  300 
k. A. 

5.8.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 kPa k. A. 

5.8.2 Dauerhaftigkeit gegen Alkali; 
DIN EN 1847 

DIN EN 1928 kPa k. A. 

5.9 Widerstand gegen Falzen bei 
tiefen Temperaturen 

DIN EN 495-5 C MLV  20 

5.10 Weiterreißwiderstand 
Nagelschaft  

DIN EN 12310-1 N k. A. MLV  
 25 

5.11 Scherwiderstand der Fügenähte DIN EN 12317-2 N/50 mm Abriss außerhalb 
der Fügenaht 

MLV 
 175 

5.12 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

5.13 Widerstand gegen statische 
Belastung DIN EN 12730 kg k. A. 

5.14 Widerstand gegen Verformung 
unter Last für T p V 

DIN EN 14909:2012-07, 
Anhang B — k. A. 

5.15 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

a  Grenzwert: Mindest- oder Höchstwert, der nicht unter- bzw. überschritten werden darf. Er entspricht dem MDV ab- oder   
  zuzüglich der von Hersteller angegebenen Toleranz bzw. dem MLV. 
b  Dickenangaben ohne Kaschierung. Die zulässige Dickenabweichungz beträgt +105  %. 
k. A.  keine Anforderung. 

5.3.4 Kunststoffbahnen mit Einlage  mit oder ohne Selbstklebeschicht  für die Abdichtung (BA) oder 
als auersperrbahn ( SB) 

Bei Kunststoffbahnen mit Einlage besteht die Einlage aus einem innenliegenden Glasvlies mit einem 
Flächengewicht  80 g/m2; sie können mit oder ohne Selbstklebeschicht ausgerüstet sein. Es gelten die 
Anforderungen nach Tabelle 24 oder Tabelle 25. 
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Tabelle 24 — Kunststoffbahnen mit Einlage  mit oder ohne Selbstklebeschicht  für die Abdichtung (BA) 

DIN EN 13967:2012-07 Prüfverfahren  
nach Einheit 

Anforderung/Grenzwerta 

Abschnitt Eigenschaften ECB  P C P  

5.3 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-2 — keine sichtbaren Mängel 

5.4 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-2 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-2 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-2 — bestanden 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Dickeb 

DIN EN 1849-2 mm MDV  1,5 MDV  1,2 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Masse 

DIN EN 1849-2 kg/m2 k. A. 

5.6 Wasserdichtheit DIN EN 1928 — bestanden 

5.7 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 
Verfahren A 

mm MLV  300 

5.8.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 kPa k. A. 

5.8.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 kPa k. A. 

5.9 Verträglichkeit mit Bitumenc DIN EN 1548 und 
DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden 

5.10 Weiterreißwiderstand DIN EN 13859-1 
DIN EN 12310-1 

N k. A. 

5.11 Scherwiderstand der Fügenähte DIN EN 12317-2 N/50 mm Abriss außerhalb der 
Fügenaht 

5.12 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

5.13 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730 kg k. A. 

5.14 Zug-Dehnungsverhaltung: 
Reißfestigkeit 

DIN EN 13859-1 
DIN EN 12311-2, 

Verfahren B 

N/mm2 MLV  4 MLV 
 8 

MLV 
 5 

5.14 Zug-Dehnungsverhaltung: 
Reißdehnung 

DIN EN 13859-1 
DIN EN 12311-2, 

Verfahren B 

% MLV  400 MLV  150 

5.15 Widerstand gegen Verformung unter 
Last 

DIN EN 13967: 
2012-07, Anhang B 

— k. A. 

5.16 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

a  Grenzwert: Mindest- oder Höchstwert, der nicht unter- bzw. überschritten werden darf. Er entspricht dem MDV ab- oder   
  zuzüglich der von Hersteller angegebenen Toleranz bzw. dem MLV. 
b  Dickenangaben ohne Kaschierung und/oder Selbstklebebeschichtung. Die zulässige Dickenabweichung beträgt +105  %. 

c  nur für bitumenverträgliche Bahnen. 
k. A.  keine Anforderung. 
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Tabelle 25 — Kunststoffbahnen mit Einlage  mit oder ohne Selbstklebeschicht  als auersperrbahn 
( SB) 

DIN EN 14909:2012-07 Prüfverfahren 
nach Einheit 

Anforderung/Grenzwerta 

Abschnitt Eigenschaften ECB  P C P  

5.3 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-2 — keine sichtbaren Mängel 

5.4 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-2 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-2 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-2 — bestanden 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dickeb 

DIN EN 1849-2 mm MDV  
1,5 

MDV  1,2 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Masse 

DIN EN 1849-2 kg/m2 k. A. 

5.6 Wasserdichtheit DIN EN 1928 — bestanden 

5.7 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691, 
Verfahren A 

mm MLV  300 

5.8.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 kPa k. A. 

5.8.2 Dauerhaftigkeit gegenüber Alkali;   
DIN EN 1847 

DIN EN 1928  kPa k. A. 

5.9 Widerstand gegen Falzen bei tiefen 
Temperaturen 

DIN EN 495-5 C MLV  20 

5.10 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 13859-1 
DIN EN 12310-1 

N k. A. 

5.11 Scherwiderstand der Fügenähte DIN EN 12317-2 N/50 mm Abriss außerhalb der 
Fügenaht 

5.12 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

5.13 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730 kg k. A. 

5.14 Widerstand gegen Verformung unter Last 
für T p V 

DIN EN 13967: 
2012-07, Anhang B 

— k. A. 

5.15 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

a  Grenzwert: Mindest- oder Höchstwert, der nicht unter- bzw. überschritten werden darf. Er entspricht dem MDV ab- oder   
  zuzüglich der von Hersteller angegebenen Toleranz bzw. dem MLV. 
b  Dickenangaben ohne Kaschierung. Die zulässige Dickenabweichung beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung. 
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5.3.5 Kunststoff- und Elastomerbahnen mit erst rkung  mit oder ohne Selbstklebeschicht oder 
Pol merbitumenschicht  für die Abdichtung (BA) und als auersperrbahn ( SB) 

Bei Kunststoff- und Elastomerbahnen mit innenliegender Verstärkung besteht diese aus Glas- und/oder 
S nthesefasern in Form von Gewebe, Gelege, Vlies oder einer Kombination daraus. Es gelten die 
Anforderungen nach Tabellen 26 oder Tabelle 27. 

Tabelle 26 — Kunststoff- und Elastomerbahnen mit erst rkung  mit oder ohne Selbstklebeschicht 
oder Pol merbitumenschicht  für die Abdichtung (BA) 

DIN EN 13967:2012-07 
Prüfverfahren nach Einheit 

Anforderung/Grenzwerta 

Abschnitt Eigenschaften P C  E A  
P  ECB EPD  

5.3 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-2 — keine sichtbaren Mängel 
5.4 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-2 m k. A. 
5.4 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-2 m k. A. 
5.4 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-2 — bestanden 
5.5 Dicke und flächenbezogene Masse: 

Dickeb 
DIN EN 1849-2 mm MDV  1,2 MDV 

 1,5 
MDV 

 1,3 
5.5 Dicke und flächenbezogene Masse: 

Masse 
DIN EN 1849-2 kg/m2 k. A. 

5.6 Wasserdichtheit DIN EN 1928 — bestanden 
5.7 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691, 

Verfahren A, 
Verfahren B für EPDM 

mm MLV  300 k. A. 

5.8.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 kPa k. A. 

5.8.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 kPa k. A. 

5.9 Verträglichkeit mit Bitumenc DIN EN 1548 und 
DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden 

5.10 Weiterreißwiderstand DIN EN 13859-1 
DIN EN 12310-1 

N k. A. MLV   
 25 

5.11 Scherwiderstand der Fügenähte DIN EN 12317-2 N/50 mm Abriss außerhalb 
der Fügenaht 

MLV   
 175 

5.12 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 
5.13 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730 kg k. A. 
5.14 Zug-Dehnungsverhaltung: 

Reißfestigkeit 
DIN EN 13859-1 
DIN EN 12311-2 

N/50 mm MLV  500 

5.14 Zug-Dehnungsverhaltung: 
Reißdehnung 

DIN EN 13859-1 
DIN EN 12311-2 

% MLV  2 

5.15 Widerstand gegen Verformung unter 
Last 

DIN EN 13967: 
2012-07, Anhang B 

— k. A. 

5.16 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

a  Grenzwert: Mindest- oder Höchstwert, der nicht unter- bzw. überschritten werden darf. Er entspricht dem MDV ab- oder   
  zuzüglich der von Hersteller angegebenen Toleranz bzw. dem MLV. 
b  Dickenangaben ohne Kaschierung und/oder Selbstklebebeschichtung, Die zulässige Dickenabweichung beträgt +105  %. 

c  nur für bitumenverträgliche Bahnen. 
k. A.  keine Anforderung 
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Tabelle 27 — Kunststoff- und Elastomerbahnen mit erst rkung  mit oder ohne Selbstklebeschicht 
oder Pol merbitumenschicht  als auersperrbahn ( SB) 

DIN EN 14909:2012-07 Prüfverfahren  
nach Einheit 

Anforderung/Grenzwerta 

Abschnitt Eigenschaften P C P  EPD  

5.3 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-2 — Keine sichtbaren Mängel 

5.4 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-2 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-2 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-2 — bestanden 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dickeb 

DIN EN 1849-2 mm MDV  1,2 MDV 
 1,3 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Masse 

DIN EN 1849-2 kg/m2 k.A. 

5.6 Wasserdichtheit DIN EN 1928 — bestanden 

5.7 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691, 
Verfahren A, 

Verfahren B — EPDM 

mm MLV  300 k. A. 

5.8.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 kPa k. A. 

5.8.2 Dauerhaftigkeit gegen Alkali; 
DIN EN 1847 

DIN EN 1928 kPa k. A. 

5.9 Widerstand gegen Falzen bei tiefen 
Temperaturen 

DIN EN 495-5 C MLV  20 

5.10 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 13859-1 
DIN EN 12310-1 

N k. A. k. A. MLV  
 25 

5.11 Scherwiderstand der Fügenähte DIN EN 12317-2 N/50 mm Abriss außerhalb 
der Fügenaht 

MLV  
 175 

5.12 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

5.13 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730 kg k. A. 

5.14 Widerstand gegen Verformung unter 
Last für T p V 

DIN EN 13967: 
2012-07, Anhang B 

— k. A. 

5.15 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

a  Grenzwert: Mindest- oder Höchstwert, der nicht unter- bzw. überschritten werden darf. Er entspricht dem MDV ab-  oder   
  zuzüglich der von Hersteller angegebenen Toleranz bzw. dem MLV. 
b  Dickenangaben ohne Kaschierung. Die zulässige Dickenabweichung beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung 

5.3.6 Kunststoff- und Elastomerbahnen mit Kaschierung  mit oder ohne Selbstklebeschicht  für die 
Abdichtung (BA) oder als auersperrbahn ( SB) 

Bei Kunststoff- und Elastomerbahnen mit Kaschierung ist die Kaschierung auf der Unterseite aufgebracht 
und besteht aus Gewebe, Gelege, Vlies oder einer Kombination daraus. Die Kaschierung besteht aus 
Glas- oder S nthesefasern. Es gelten die Anforderungen nach Tabelle 28 oder Tabelle 29. 

Eine Vlies-Kaschierung mit einem Flächengewicht  80 g/m2 bleibt unberücksichtigt und wird e nach 
Aufbau der Bahn den Tabellen 22 bis 27 zugeordnet. 
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Tabelle 28 — Kunststoff- und Elastomerbahnen mit Kaschierung  mit oder ohne Selbstklebeschicht  
für die Abdichtung (BA) 

DIN EN 13967:2012-07 
Prüfverfahren  

nach Einheit 
Anforderung/Grenzwerta 

Abschnitt Eigenschaften E A  P  
P C ECB  PIB EPD  

5.3 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-2 — keine sichtbaren Mängel 
5.4 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-2 m k. A. 
5.4 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-2 m k. A. 
5.4 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-2 — bestanden 
5.5 Dicke und flächenbezogene Masse: 

Dickeb 
DIN EN 1849-2 mm MDV  1,2 MDV  1,5 MDV 

 1,1 
5.5 Dicke und flächenbezogene Masse: 

Masse 
DIN EN 1849-2 kg/m2 k. A. 

5.6 Wasserdichtheit DIN EN 1928 — bestanden 
5.7 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691, 

Verfahren A, 
Verfahren B für 

EPDM 

mm MLV  300 k. A. 

5.8.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 kPa k. A. 

5.8.2 Wasserdichtheit nach Chemikalien-
einwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 kPa k. A. 

5.9 Verträglichkeit mit Bitumenc DIN EN 1548 und 
DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden 

5.10 Weiterreißwiderstand DIN EN 13859-1 N k. A. 
5.11 Scherwiderstand der Fügenähte DIN EN 12317-2 N/50 mm Abriss außerhalb der Fügenaht 
5.12 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 
5.13 Widerstand gegen statische 

Belastung 
DIN EN 12730 kg k. A. 

5.14 Zug-Dehnungsverhaltung: 
Reißfestigkeit 

DIN EN 13859-1 
DIN EN 12311-2 

N/50mm MLV 
 500 

MLV  400 MLV 
 500 

5.14 Zug-Dehnungsverhaltung: 
Reißdehnung 

DIN EN 13859-1 
DIN EN 12311-2 

% MLV  2 

5.15 Widerstand gegen Verformung unter 
Last 

DIN EN 13967: 
2012-07, Anhang B 

— k. A. 

5.16 Brandverhalten DIN  
EN ISO 11925-2 

— Klasse E nach DIN EN 13501-1 

a  Grenzwert: Mindest- oder Höchstwert, der nicht unter- bzw. überschritten werden darf. Er entspricht dem MDV ab- oder   
  zuzüglich der von Hersteller angegebenen Toleranz bzw. dem MLV. 
b  Dickenangaben ohne Kaschierung und/oder Selbstklebebeschichtung. Die zulässige Dickenabweichung beträgt +105  %. 

c  nur für bitumenverträgliche Bahnen. 
k. A.  keine Anforderung 

 

(c
)D

IN
D
eu
ts
ch
es

In
st
itu

tf
ür

N
or
m
un

g
e.
V.
;S

TB
-S

am
m
lu
ng

B
au
au
fs
ic
ht
lic
h
ei
ng

ef
üh

rt
e
Te
ch
ni
sc
he

B
au
be
st
im
m
un

ge
n

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

174

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

40



DIN SPEC 20000-202:2016-03 

41 

Tabelle 29 — Kunststoff- und Elastomerbahnen mit Kaschierung  mit oder ohne Selbstklebeschicht 
als auersperrbahn ( SB) 

DIN EN 14909:2012-07 
Prüfverfahren  

nach Einheit 

Anforderung/Grenzwerta 

Abschnitt Eigenschaften 
E A  

P  P C  
TPE 

ECB  PIB EPD  

5.3 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-2 — keine sichtbaren Mängel 

5.4 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-2 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-2 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-2 — bestanden 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Dickeb 

DIN EN 1849-2 mm MDV  1,2 MDV  1,5 MDV   
 1,1 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse:  
Masse 

DIN EN 1849-2 kg/m2 k. A. 

5.6 Wasserdichtheit DIN EN 1928 — bestanden 

5.7 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691, 
Verfahren A, 

Verfahren B für EPDM 

mm MLV  300 k. A. 

5.8.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 kPa k. A. 

5.9 Widerstand gegen Falzen bei tiefen 
Temperaturen 

DIN EN 495-5 C MLV  20 

5.10 Weiterreißwiderstand Nagelschaft  DIN EN 13859-1 N k. A. 

5.11 Scherwiderstand der Fügenähte DIN EN 12317-2 N/50 mm Abriss außerhalb der Fügenaht 

5.12 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

5.13 Widerstand gegen statische 
Belastung 

DIN EN 12730 kg k. A. 

5.14 Widerstand gegen Verformung unter 
Last für T p V 

DIN EN 13967: 
2012-07, Anhang B 

— k. A. 

5.15 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach DIN EN 13501-1 

a  Grenzwert: Mindest- oder Höchstwert, der nicht unter- bzw. überschritten werden darf. Er entspricht dem MDV ab- oder   
  zuzüglich der von Hersteller angegebenen Toleranz bzw. dem MLV. 
b  Dickenangaben ohne Kaschierung. Die zulässige Dickenabweichung beträgt +105  %. 

k. A.  keine Anforderung. 

5.3.7 PE-Kunststoffbahnen mit Schaumkaschierung als Abdichtung auf Bodenplatten gegen 
Bodenfeuchte (EB) 

Bei diesen PE-Kunststoffbahnen besteht die Dichtungsschicht aus einer PE-Schicht mit einer Dicke  0,3 mm. 
Auf der Unterseite ist eine Schaumkaschierung auf PE-Basis mit einer Dicke von 2 mm bis 8 mm aufgebracht. 
Es gelten die Anforderungen nach Tabelle 30. 
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Tabelle 30 — PE-Kunststoffbahnen mit Schaumkaschierung als Abdichtung auf Bodenplatten gegen 
Bodenfeuchte (EB) 

DIN EN 13967:2012-07 Prüfverfahren  
nach Einheit Anforderung/Grenzwerta 

Abschnitt Eigenschaften 

5.3 Sichtbare Mängel DIN EN 1850-2 — keine sichtbaren Mängel 

5.4 Maße und Abweichungen: Länge DIN EN 1848-2 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Breite DIN EN 1848-2 m k. A. 

5.4 Maße und Abweichungen: Geradheit DIN EN 1848-2 — bestanden 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Dickeb 

DIN EN 1849-2 mm MDV  0,3 

5.5 Dicke und flächenbezogene Masse: 
Masse 

DIN EN 1849-2 kg/m2 k. A. 

5.6 Wasserdichtheit DIN EN 1928 — bestanden 

5.7 Widerstand gegen Stoßbelastung DIN EN 12691 
Verfahren A 

mm MLV  100 

5.8.1 Wasserdichtheit nach künstlicher 
Alterung; DIN EN 1296 

DIN EN 1928 kPa k. A. 

5.8.2 Wasserdichtheit nach 
Chemikalieneinwirkung; DIN EN 1847 

DIN EN 1928 kPa bestanden 

5.9 Verträglichkeit mit Bitumenc DIN EN 1548 und 
DIN EN 1928, 
Verfahren B 

— bestanden 

5.10 Weiterreißwiderstand DIN EN 13859-1 
DIN EN 12310-1 

N MLV  50 

5.11 Scherwiderstand der Fügenähte DIN EN 12317-2 N/50 mm k. A. 

5.12 Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1931 — k. A. 

5.13 Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730 kg MLV  15  

5.14 Zug-Dehnungsverhaltung: 
Reißfestigkeit 

DIN EN 12311-2, 
Verfahren A 

N/50 mm MLV  80 

5.14 Zug-Dehnungsverhaltung: 
Reißdehnung 

DIN EN 12311-2, 
Verfahren A 

% MLV  30 

5.15 Widerstand gegen Verformung unter 
Last 

DIN EN 13967: 
2012-07, Anhang B 

— k. A. 

5.16 Brandverhalten DIN EN ISO 11925-2 — Klasse E nach 
DIN EN 13501-1 

a  Grenzwert: Mindest- oder Höchstwert, der nicht unter- bzw. überschritten werden darf. Er entspricht dem MDV ab- oder   
  zuzüglich der von Hersteller angegebenen Toleranz bzw. dem MLV. 
b  Dickenangaben ohne Kaschierung und/oder Selbstklebebeschichtung, Die zulässige Dickenabweichung beträgt +105  %. 

c  nur für bitumenverträgliche Bahnen. 
k. A.  keine Anforderung 

5.3.8 Kunststoff- und Elastomerbahnen mit Selbstklebeschicht nach den Tabellen 22 bis 29 

Die Selbstklebeschicht übernimmt die Funktion der Verklebung der Bahn auf dem Untergrund. Eine Bahn 
mit Selbstklebeschicht hat zur flächigen Verklebung werkseitig auf der Unterseite eine Selbstklebeschicht, 
die mit einer abziehbaren Trennfolie oder Trennpapier versehen ist. 
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Diese Vornorm wurde vom NA 00  02-  AA Abdichtungss steme auf Beton für Brücken und andere 
Verkehrsflächen  als Anwendungsnorm für die Verwendung von werksmä ig hergestellten Abdichtungs-
bahnen nach der harmonisierten europäischen Produktnorm DIN EN 1  in Deutschland erarbeitet. 

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder 
wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm 
herausgegeben wird. 

Zur vorliegenden Vornorm wurde kein Entwurf veröffentlicht. 

Erfahrungen mit dieser Vornorm sind erbeten 

 vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle 
kann im Internet unter  abgerufen werden  

 oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen NABau  im DIN, 10 2 Berlin Hausanschrift  
Burggrafenstr. , 10  Berlin . 

Die in bereinstimmung mit den harmonisierten Teilen von DIN EN 1  hergestellten Produkte erhalten 
eine CE-Kennzeichnung und dürfen somit im Geltungsbereich der Bauproduktenrichtlinie frei gehandelt 
werden. 

Die Regelung zur Verwendung der Produkte bleibt jedoch in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. 

In der Bundesrepublik Deutschland darf die Verwendung der CE-gekennzeichneten Produkte gemä  
Beschluss des NABau-Beirats und in Abstimmung mit der Bauministerkonferenz der Länder ARGEBAU  
durch Anwendungsnormen geregelt werden. 
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Diese Vornorm legt für die in DIN EN 1  angegebenen Eigenschaften anwendungsbezogene Anforde-
rungen für die Verwendung von Abdichtungsbahnen auf Betonbrücken und anderen Verkehrsbauwerken aus 
Beton fest und ordnet den Produkten Bezeichnungen zu. Diese Verkehrsbauwerke können frei bewittert oder 
überdacht z. B. Tiefgaragen, Parkdecks  sein. 

Im Abschnitt  werden anwendungsbezogene Anforderungen an die Produkte gestellt, die auch bauauf-
sichtlich relevant sind. Im Abschnitt  werden darüber hinaus weitere Anforderungen für Abdichtungsbahnen 
gestellt. 

   

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments einschlie lich aller nderungen . 

DIN 1 1 1, e ti g asge ebe a s in age r bitu in se Bahnen 

DIN 1 1 2, er estigtes o ester ies a s in age r Bitu en  und o erbitu enbahnen  Begri  
Be eichnung  An orderungen  r ung 

DIN 212 , r ung on Bitu en  und o erbitu enbahnen 

DIN 21 1, as ies a s in age r Dach  und Dichtungsbahnen  Begri  Be eichnung  An orderungen 

DIN 21 2, as ies a s in age r Dach  und Dichtungsbahnen  r ung 

DIN EN 110 -1, Abdichtungsbahnen  Besti ung der a ha tigkeit  ei   Bitu enbahnen r Dach
abdichtungen 

DIN EN 110 , Abdichtungsbahnen  Bitu enbahnen r Dachabdichtungen  Besti ung des a tbiege
erha tens 

DIN EN 1110, Abdichtungsbahnen  Bitu enbahnen r Dachabdichtungen  Besti ung der är e
stand estigkeit 

DIN EN 1 -1, Abdichtungsbahnen  Besti ung der änge  Breite und eradheit  ei   Bitu en
bahnen r Dachabdichtungen 

DIN EN 1 -1, Abdichtungsbahnen  Besti ung der Dicke und ächenbe ogenen asse  ei   
Bitu enbahnen r Dachabdichtungen 

DIN EN 1 0-1, Abdichtungsbahnen  Besti ung sichtbarer änge   ei   Bitu enbahnen r Dach
abdichtungen 

DIN EN 1 2 , Abdichtungsbahnen  Bitu en  unststo  und asto erbahnen r Dachabdichtungen  
Besti ung der asserdichtheit 

DIN EN 120 , Abdichtungsbahnen  Bitu enbahnen r Dachabdichtungen  Besti ung der Bestreu
ungsha tung 

DIN EN 12 11-1, Abdichtungsbahnen  ei   Bitu enbahnen r Dachabdichtungen  Besti ung des 
ug Dehnungs erha tens 

DIN EN 1 , Abdichtungsbahnen  Abdichtungss ste e au  Beton r Br cken und andere erkehrs
ächen  Besti ung der Abrei estigkeit 
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DIN EN 1 2, Bitu en und bitu enha tige Binde itte   isua isierung der o er ertei ung in po er
odi i ierte  Bitu en  

DIN EN 1 , Abdichtungsbahnen  Abdichtungss ste e au  Beton r Br cken und andere erkehrs
ächen  Besti ung der chub estigkeit 

DIN EN 1 22 , Abdichtungsbahnen  Abdichtungen r Betonbr cken und andere erkehrs ächen au  
Beton  Besti ung der asserabsorption 

DIN EN 1 22 , Abdichtungsbahnen  Abdichtungen r Betonbr cken und andere erkehrs ächen au  
Beton  Besti ung der Fähigkeit ur iss berbr ckung 

DIN EN 1 1, Abdichtungsbahnen  Abdichtungen r Betonbr cken und andere erkehrs ächen au  
Beton  Besti ung der erträg ichkeit nach är e agerung 

DIN EN 1 2, Abdichtungsbahnen  Abdichtungen r Betonbr cken und andere erkehrs ächen au  
Beton  Besti ung des iderstandes gegen ber erdichtung der chut schicht  

DIN EN 1 , Abdichtungsbahnen  Abdichtungen r Betonbr cken und andere erkehrs ächen au  
Beton  Besti ung des erha tens on Bitu enbahnen bei An endung on ussaspha t 

DIN EN 1 , Abdichtungsbahnen  Abdichtungen r Betonbr cken und andere erkehrs ächen au  
Beton  Besti ung des iderstandes gegen ber d na ische  asserdruck nach chaden or
beanspruchung 

DIN EN 1 , Abdichtungsbahnen  Bitu enbahnen it rägerein age r Abdichtungen on Betonbr cken 
und andere erkehrs ächen aus Beton  De initionen und igenscha ten 

 B  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 1  und der folgende Begriff. 

 
G  
Mindest- oder Höchstwert, der nicht unter- bzw. überschritten werden darf. Er entspricht dem MDV ab- oder 
zuzüglich der vom Hersteller angegebenen Toleranz bzw. dem MLV 

 B   K  

Die Bezeichnung der Bahnen besteht aus Kurzzeichen für Anwendungst p und Produktmerkmale sowie dem 
Bezug auf diese Norm. 

Die Kennzeichnung der Produkte mit den Kurzzeichen setzt voraus, dass die Anforderungen dieser Norm 
erfüllt sind. Die Kurzzeichen nach dieser Norm dürfen nur au erhalb der CE-Kennzeichnung angebracht 
werden. Die Nachweise sowie die Kennzeichnung erfolgen in Verantwortlichkeit des Herstellers. 

Die Kennzeichnung nach dieser Norm ist so anzubringen, dass sie sich deutlich von der CE-Kennzeichnung 
nach DIN EN 1  unterscheidet. 

 K    

BE Bahnen für einlagige Abdichtung in Verbindung mit Gussasphalt  

BO Bahnen für die Oberlage einer zweilagigen Abdichtung in Verbindung mit Walzasphalt  

BU Bahnen für die untere Lage einer zweilagigen Abdichtung in Verbindung mit Walzasphalt  
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 K   P  

Zur Stoffkennzeichnung werden Kurzzeichen verwendet, die in Tabelle 1 den jeweiligen Werkstoffen zuge-
ordnet werden  

P E Elastomerbitumen Bitumen modifiziert mit thermoplastischen Elastomeren , 

P P Plastomerbitumen Bitumen modifiziert mit thermoplastischen Kunststoffen , 

PV Zahl  Pol estervlies Mindestflächengewicht in g m2 , 

G Zahl  Glasgewebe Mindestflächengewicht in g m2 , 

KTP Zahl  Kombinationsträgereinlage mit überwiegendem Pol esteranteil, Mindestflächengewicht in 
g m2 , 

S Zahl  Schwei bahn Mindestdicke der unbestreuten Bahn in mm , 

HL hochliegende Trägereinlage. 

BEISPIELE 

BE  P E  P   L  I    

Bahn zur einlagigen Verlegung aus Elastomerbitumen P E  mit hochliegender Pol estervlieseinlage, 
mindestens 1  g m2 und Dicke der Schwei bahn mindestens ,  mm, die die Anforderungen der 
DIN V 20000-20  erfüllt 

BO  P E  P    I    

Bahn als Oberlage einer zweilagigen Abdichtung aus Elastomerbitumen P E  mit Pol estervlieseinlage, 
mindestens 1  g m2 und Dicke der Schwei bahn mindestens ,  mm, die die Anforderungen der 
DIN V 20000-20  erfüllt 

B   P P  G   I    

Bahn als untere Lage einer zweilagigen Abdichtung aus Plastomerbitumen P P  mit Glasgewebeeinlage, 
mindestens 120 g m2 und Dicke der Schwei bahn mindestens ,  mm, die die Anforderungen der 
DIN V 20000-20  erfüllt 
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Pol merbitumen-Schwei bahnen, die für Abdichtungen verwendet werden, müssen die Anforderungen nach 
.2 und .  an die Stoffe und Eigenschaften erfüllen. 

Darüber hinaus dürfen keine gefährlichen Substanzen in solchen Mengen freigesetzt werden, dass diese 
nachteilige Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt haben. Die diesbezüglichen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften sind einzuhalten. 

   P    
T   I  E          
G  

 P    P     
    G   

Pol merbitumen-Schwei bahnen nach Tabelle 2, die als einlagige Abdichtung in Verbindung mit Gussasphalt 
verwendet werden können, bestehen aus einer hochliegenden Trägereinlage aus Pol estervlies, die mit 
Bitumen oder Pol merbitumen getränkt und mit einer Deck- und Klebeschicht aus Pol merbitumen versehen 
ist. Pol merbitumen-Schwei bahnen sind unterseitig mineralisch feinst bestreut oder mit einer leicht 
abschmelzbaren Trennfolie -vlies versehen. Die Oberseite der Pol merbitumen-Schwei bahnen ist mit 
mineralischen Stoffen mit einer Korngrö e bis 1 mm bestreut. Zur Sicherstellung der Verarbeitung werden 
Mindestanforderungen an die Dicke der Bahn gestellt. 

T    P    P    
     G   E    

E   I  E   P  E  G  

.2.1 Sichtbare Mängel DIN EN 1 0-1  Keine 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Länge DIN EN 1 -1 m Keine Anforderung 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Breite DIN EN 1 -1 cm ≥  

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Geradheit DIN EN 1 -1 mm 10 m  20 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Flächenbezogene Masse DIN EN 1 -1 kg m2 Keine Anforderung 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Dicke DIN EN 1 -1 mm MDV-Toleranz ≥ ,   ,

.2.  Ausgangsgehalt der Bestreuung DIN EN 120 , 
Anhang B 

g m2 Keine Anforderung 
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I    

T   ortgeset t  

E   I  E   P  E  G  

.2.  Zug-Dehnungs-Verhalten    

 Höchstzugkraft DIN EN 12 11-1 N 0 mm MDV-Toleranz längs uer
≥ 0 

.2.  Zug-Dehnungs-Verhalten    

 Dehnung DIN EN 12 11-1  MDV-Toleranz längs uer
≥ 0 

.2.  Wasseraufnahme DIN EN 1 22  Massenanteile 
in  

 1,  

.2.  Kaltbiegeverhalten DIN EN 110  C  −10 

.2.  Wärmestandfestigkeit DIN EN 1110 C P E ≥ 110, P P ≥ 1 0 

.2.  Ma haltigkeit bei erhöhten 
Temperaturen 

DIN EN 110 -1  Keine Anforderung 

.2.  Thermisches Alterungsverhalten DIN EN 12 , 
DIN EN 110 , 
DIN EN 1110 

C Keine Anforderung 

DIN EN 1   

 Prüfkörper T p 1 
und T p  

bei  C  ≥ 0,  
bei 2  C  ≥ 0,  

. .2 Abrei festigkeit 

 Prüfkörper T p 2 

N mm2 

Keine Anforderung 

DIN EN 1    . .  Schubfestigkeit 

 Prüfkörper T p  N mm2 bei 2  C  ≥ 0,1  

DIN EN 1 22    . .  Rissüberbrückungsfähigkeit 

 Prüfkörper T p  
bei −20 C 

C bestanden 

DIN EN 1    . .  Verträglichkeit durch 
Hitzealterung 

 Prüfkörper T p   ≥ 0 

. .  Widerstand gegen Verdichtung 
der Asphaltschicht 

DIN EN 1 2  Keine Anforderung 

DIN EN 1 , . .1   

 Prüfkörper T p   0 

DIN EN 1 , . .2  Keine Anforderung 

. .  Verhalten von Bitumenbahnen 
beim Verlegen von Gussasphalt 

DIN EN 1 , . . mm Keine Anforderung 

. .  Wasserdichtheit ohne 
Vorschädigung 

DIN EN 1   bestanden 
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I    

 P    K    
      G  

Pol merbitumen-Schwei bahnen nach Tabelle , die als einlagige Abdichtung in Verbindung mit Gussasphalt 
verwendet werden können, bestehen aus einer hochliegenden Kombinationsträgereinlage mit überwiegendem 
Pol esteranteil, die mit Bitumen oder Pol merbitumen getränkt und mit einer Deck- und Klebeschicht aus 
Pol merbitumen versehen ist. 

Pol merbitumen-Schwei bahnen sind unterseitig gleichmä ig mineralisch feinst bestreut oder mit einer leicht 
ablösbaren oder abschmelzbaren Trennfolie bzw. -vlies versehen. 

Die Oberseite der Pol merbitumen-Schwei bahnen ist mit mineralischen Stoffen mit einer Korngrö e bis 
1 mm bestreut. 

Zur Sicherstellung der Verarbeitung werden Mindestanforderungen an die Dicke der Bahn gestellt. 

T    P    K    
      G   E    

E   I  E   P  E  G  

.2.1 Sichtbare Mängel DIN EN 1 0-1  Keine 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Länge DIN EN 1 -1 m Keine Anforderung 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Breite DIN EN 1 -1 cm ≥  

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Geradheit DIN EN 1 -1 mm 10 m  20 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Flächenbezogene Masse DIN EN 1 -1 kg m2 Keine Anforderung 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Dicke DIN EN 1 -1 mm MDV-Toleranz ≥ ,   ,

.2.  Ausgangsgehalt der Bestreuung DIN EN 120 , 
Anhang B 

g m2 Keine Anforderung 

.2.  Zug-Dehnungs-Verhalten    
 Höchstzugkraft DIN EN 12 11-1 N 0 mm MDV-Toleranz längs uer

≥ 0 

.2.  Zug-Dehnungs-Verhalten    
 Dehnung DIN EN 12 11-1  MDV-Toleranz längs uer

≥ 1  

.2.  Wasseraufnahme DIN EN 1 22  Massenanteile
in  

 1,  

.2.  Kaltbiegeverhalten DIN EN 110  C  −10 

.2.  Wärmestandfestigkeit DIN EN 1110 C P E ≥ 110, P P ≥ 1 0 
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I    

T   ortgeset t  

E   I  E   P  E  G  

.2.  Ma haltigkeit bei erhöhten 
Temperaturen 

DIN EN 110 -1  Keine Anforderung 

.2.  Künstliche Alterung DIN EN 12 , 
DIN EN 110 , 
DIN EN 1110 

C Keine Anforderung 

. .2 Abrei festigkeit DIN EN 1    
   Prüfkörper 

T p 1 und T p  
N mm2 bei  C  ≥ 0,  

bei 2  C  ≥ 0,  
   Prüfkörper T p 2  Keine Anforderung 

. .  Schubfestigkeit DIN EN 1    

   Prüfkörper T p  N mm2 bei 2  C  ≥ 0,1  

. .  Rissüberbrückungsfähigkeit DIN EN 1 22    

   Prüfkörper T p  C bei −20 C  bestanden 

. .  Verträglichkeit durch 
Hitzealterung 

DIN EN 1 1   

   Prüfkörper T p   ≥ 0 

. .  Widerstand gegen Verdichtung 
der Asphaltschicht 

DIN EN 1 2  Keine Anforderung 

. .  Verhalten von Bitumenbahnen 
beim Verlegen von Gussasphalt

DIN EN 1 , 
. .1 

  

   Prüfkörper T p   0 
  DIN EN 1 , 

. .2 
 Keine Anforderung 

  DIN EN 1 , 
. .  

mm Keine Anforderung 

. .  Wasserdichtheit ohne 
Vorschädigung 

DIN EN 1   bestanden 

 

   P   I  E     
      

 P   G    L     
 

Pol merbitumen-Schwei bahnen mit Glasgewebeeinlage nach Tabelle , die als untere Lage einer zwei-
lagigen Abdichtung verwendet werden können, bestehen aus einer Trägereinlage, die mit Bitumen oder 
Pol merbitumen getränkt und mit einer Deck- und Klebeschicht aus Elastomerbitumen versehen ist. 

Die Pol merbitumen-Schwei bahnen mit Glasgewebeeinlage sind unterseitig gleichmä ig mineralisch feinst 
bestreut oder mit einer leicht ablösbaren oder abschmelzbaren Trennfolie bzw. -vlies versehen. 

Die Oberseite der Bahnen ist mit mineralischen Stoffen mit einer Korngrö e bis 1 mm bestreut. 

Zur Sicherstellung der Verarbeitung werden Mindestanforderungen an die Dicke der Bahn gestellt. 

Diese Bahnen werden in Kombination mit den Oberlagen nach . .2 und . .  zum Einsatz gebracht. 
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I    

T    P   G    L    
   E    

E   I  E   P  E  G  

.2.1 Sichtbare Mängel DIN EN 1 0-1  Keine 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Länge DIN EN 1 -1 m Keine Anforderung 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Breite DIN EN 1 -1 cm ≥  

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Geradheit DIN EN 1 -1 mm 10 m  20 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Flächenbezogene Masse DIN EN 1 -1 kg m2 Keine Anforderung 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Dicke DIN EN 1 -1 mm MDV-Toleranz ≥ ,   ,0

.2.  Ausgangsgehalt der Bestreuung DIN EN 120 , 
Anhang B 

g m2 Keine Anforderung 

.2.  Zug-Dehnungs-Verhalten    

 Höchstzugkraft DIN EN 12 11-1 N 0 mm MDV-Toleranz längs uer
≥ 00 

.2.  Zug-Dehnungs-Verhalten    

 Dehnung DIN EN 12 11-1  MDV-Toleranz längs uer
≥ 2 

.2.  Wasseraufnahme DIN EN 1 22  Massenanteile
in  

 1,  

.2.  Kaltbiegeverhalten DIN EN 110  C  0 

.2.  Wärmestandfestigkeit DIN EN 1110 C P E ≥ 100 

.2.  Ma haltigkeit bei erhöhten 
Temperaturen 

DIN EN 110 -1  Keine Anforderung 

.2.  Künstliche Alterung DIN EN 12 , 
DIN EN 110 , 
DIN EN 1110 

C Keine Anforderung 

DIN EN 1   

 Prüfkörper T p 1 
und T p  

bei  C  ≥ 0,  
bei 2  C  ≥ 0,  

. .2 Abrei festigkeit 

 Prüfkörper T p 2 

 

N mm2 

Keine Anforderung 
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I    

T   ortgeset t  

E   I  E   P  E  G  

DIN EN 1    . .  Schubfestigkeit 

 Prüfkörper T p  N mm2 bei 2  C  ≥ 0,1  

DIN EN 1 22    . .  Rissüberbrückungsfähigkeit 

 Prüfkörper T p  C bei −20 C  bestanden 

DIN EN 1 1   . .  Verträglichkeit durch 
Hitzealterung 

 Prüfkörper T p   ≥ 0 

. .  Widerstand gegen Verdichtung 
der Asphaltschicht 

DIN EN 1 2  Keine Anforderung 

. .  Verhalten von Bitumenbahnen 
beim Verlegen von Gussasphalt 

DIN EN 1   Keine Anforderung 

. .  Wasserdichtheit ohne 
Vorschädigung 

DIN EN 1   bestanden 

 

 P   G   P   O   
   

Pol merbitumen-Schwei bahnen mit Glasgewebe- oder Pol estervlieseinlage nach Tabelle , die als Ober-
lage einer zweilagigen Abdichtung verwendet werden können, bestehen aus einer Trägereinlage aus 
Glasgewebe- oder Pol estervlies, die mit Bitumen oder Pol merbitumen getränkt und auf beiden Seiten mit 
einer Deckschicht aus Elastomer- oder Plastomerbitumen versehen ist. 

Pol merbitumen-Schwei bahnen mit Glasgewebe- oder Pol estervlieseinlage sind unterseitig gleichmä ig 
mineralisch feinst bestreut oder mit einer leicht ablösbaren oder abschmelzbaren Trennfolie bzw. -vlies 
versehen. 

Die Oberseite der Bahnen ist mit mineralischen Stoffen mit einer Korngrö e bis 1 mm bestreut. 

Zur Sicherstellung der Verarbeitung werden Mindestanforderungen an die Dicke der Bahn gestellt. 

Diese Bahnen werden in Kombination mit einer unteren Lage nach . .1 zum Einsatz gebracht. 
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I    

T    P   G   P   
O       E    

E   I  E   P  E  G  

.2.1 Sichtbare Mängel DIN EN 1 0-1  Keine 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Länge DIN EN 1 -1 m Keine Anforderung 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Breite DIN EN 1 -1 cm ≥  

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Geradheit DIN EN 1 -1 mm 10 m  20 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Flächenbezogene Masse DIN EN 1 -1 kg m2 Keine Anforderung 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Dicke DIN EN 1 -1 mm MDV-Toleranz ≥ ,   ,

.2.  Ausgangsgehalt der Bestreuung DIN EN 120 , 
Anhang B 

g m2 Keine Anforderung 

.2.  Zug-Dehnungs-Verhalten    

 Höchstzugkraft DIN EN 12 11-1 N 0 mm MDV-Toleranz längs uer
≥ 0 

.2.  Zug-Dehnungs-Verhalten    

 Dehnung DIN EN 12 11-1  MDV-Toleranz längs uer
Glasgewebe ≥ 2 

Pol estervlies ≥ 0 

.2.  Wasseraufnahme DIN EN 1 22  Massenanteile
in  

 1,  

.2.  Kaltbiegeverhalten DIN EN 110    0 C 

.2.  Wärmestandfestigkeit DIN EN 1110 C P E ≥ 100, P P ≥ 1 0 

.2.  Ma haltigkeit bei erhöhten 
Temperaturen 

DIN EN 110 -1 
und DIN EN 1 , 
Anhang B 

 Keine Anforderung 

.2.  Künstliche Alterung DIN EN 12 , 
DIN EN 110 , 
DIN EN 1110 

C Keine Anforderung 

DIN EN 1   

 Prüfkörper T p 1 
und T p  

bei  C  ≥ 0,  
bei 2  C  ≥ 0,  

. .2 Abrei festigkeit 

 Prüfkörper T p 2 

N mm2 

Keine Anforderung 
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I    

T   ortgeset t  

E   I  E   P  E  G  

DIN EN 1    . .  Schubfestigkeit 

 Prüfkörper T p  N mm2 bei 2  C  ≥ 0,1  

DIN EN 1 22    . .  Rissüberbrückungsfähigkeit 

 Prüfkörper T p  C bei −20 C  bestanden 

DIN EN 1 1   . .  Verträglichkeit durch 
Wärmelagerung 

 Prüfkörper T p   ≥ 0 

. .  Widerstand gegen Verdichtung 
der Asphaltschicht 

DIN EN 1 2  Keine Anforderung 

. .  Verhalten von Bitumenbahnen 
beim Verlegen von Gussasphalt 

DIN EN 1   Keine Anforderung 

. .  Wasserdichtheit ohne 
Vorschädigung 

DIN EN 1   bestanden 

 

 P   K    
P   O      

Pol merbitumen-Schwei bahnen mit Kombinationsträgereinlage mit überwiegendem Pol esteranteil nach 
Tabelle , die als Oberlage einer zweilagigen Abdichtung verwendet werden können, bestehen aus einer 
Kombinationsträgereinlage, die mit Bitumen oder Pol merbitumen getränkt und auf beiden Seiten mit einer 
Deckschicht aus Elastomer- oder Plastomerbitumen versehen ist. 

Pol merbitumen-Schwei bahnen mit Kombinationsträgereinlage mit überwiegendem Pol esteranteil sind 
unterseitig gleichmä ig mineralisch feinst bestreut oder mit einer leicht ablösbaren oder abschmelzbaren 
Trennfolie bzw. -vlies versehen. 

Die Oberseite der Bahnen ist mit mineralischen Stoffen mit einer Korngrö e bis 1 mm bestreut. 

Zur Sicherstellung der Verarbeitung werden Mindestanforderungen an die Dicke der Bahn gestellt. 

Diese Bahnen werden in Kombination mit einer unteren Lage nach . .1 zum Einsatz gebracht. 
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I    

T    P   K    
P   O       E    

E   I  E   P  E  G  

.2.1 Sichtbare Mängel DIN EN 1 0-1  Keine 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Länge DIN EN 1 -1 m Keine Anforderung 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Breite DIN EN 1 -1 cm ≥  

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Geradheit DIN EN 1 -1 mm 10 m  20 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Flächenbezogene Masse DIN EN 1 -1 kg m2 Keine Anforderung 

.2.2 Ma e, Abweichungen und 
Flächengewicht 

   

 Dicke DIN EN 1 -1 mm MDV-Toleranz ≥ ,   ,

.2.  Ausgangsgehalt der Bestreuung DIN EN 120 , 
Anhang B 

g m2 Keine Anforderung 

.2.  Zug-Dehnungs-Verhalten    

 Höchstzugkraft DIN EN 12 11-1 N 0 mm MDV-Toleranz längs uer
≥ 0 

.2.  Zug-Dehnungs-Verhalten    

 Dehnung DIN EN 12 11-1  MDV-Toleranz längs uer
≥ 1  

.2.  Wasseraufnahme DIN EN 1 22    1,  

.2.  Kaltbiegeverhalten DIN EN 110    0 C 

.2.  Wärmestandfestigkeit DIN EN 1110 C P E ≥ 100, P P ≥ 1 0 

.2. Ma haltigkeit bei erhöhten 
Temperaturen 

DIN EN 110 -1 
und DIN EN 1 , 
Anhang B 

 Keine Anforderung 

.2.  Künstliche Alterung DIN EN 12 , 
DIN EN 110 , 
DIN EN 1110 

C Keine Anforderung 

DIN EN 1   

 Prüfkörper T p 1 
und T p  

bei  C  ≥ 0,  
bei 2  C  ≥ 0,  

. .2 Abrei festigkeit 

 Prüfkörper T p 2 

N mm2 

Keine Anforderung 
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I    

T   ortgeset t  

E   I  E   P  E  G  

DIN EN 1   . .  Schubfestigkeit 

 Prüfkörper T p  

N mm2 

bei 2  C  ≥ 0,1  

DIN EN 1 221   . .  Rissüberbrückungsfähigkeit 

 Prüfkörper T p  C bei −20 C  bestanden 

DIN EN 1    . .  Verträglichkeit durch 
Hitzealterung 

 Prüfkörper T p   ≥ 0 

. .  Widerstand gegen Verdichtung 
der Asphaltschicht 

DIN EN 1 2  Keine Anforderung 

. .  Verhalten von Bitumenbahnen 
beim Verlegen von Gussasphalt 

DIN EN 1   Keine Anforderung 

. .  Wasserdichtheit ohne 
Vorschädigung 

DIN EN 1   bestanden 
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I    

 

  
normativ  

 
B     K  

Unter den Klebeschichten der Bahn werden die Schichten oberhalb und unterhalb der Trägereinlage 
verstanden. Zunächst wird in der Nähe einer Schnittkante an 10 Stellen in gleichen Abständen über die Breite 
der Bahn die Dicke der Bahn auf 0,1 mm genau gemessen. Der Kleberand ist auszunehmen. Anschlie end 
wird an den Messstellen mit einem hei en Spachtel die Klebemasse unterhalb der Trägereinlage bis auf die 
Einlage abgeschoben und die verbleibende Dicke an denselben Stellen erneut gemessen. Die Differenz aus 
beiden Messungen ergibt die Dicke der Klebeschicht unterhalb der Trägereinlage. Alternativ kann die Dicke 
der Klebeschichten auch mikroskopisch bestimmt werden. Angegeben werden der Mittelwert x̄  und der 
kleinste Einzelwert min xi auf 0,1 mm genau in mm. 

In der gleichen Weise wird die Dicke der Klebeschicht oberhalb der Trägereinlage bestimmt. 
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 V 

OR ORT R  L GE 

Im Verlauf der Jahre 200  und 200  wurden die Lehmbau 
Regeln neuen Erkenntnissen und Erfordernissen ange-
passt. Das Procedere der Konsensfindung entsprach da-
bei weitgehend der oben beschriebenen Vorgehensweise 
für die erste Auflage. Die berarbeitung wurde vom Dach-
verband Lehm e.V. durchgeführt und durch die Bundesstif-
tung Umwelt gefördert. 
Wie zuvor wird der Stand der Technik zu Herstellung und 
Anwendung von Lehmbaustoffen beschrieben, die nicht 
durch zusätzliche Bindemittel stabilisiert sind. Zu stabili-
sierten Lehmbaustoffen liegen in Deutschland kaum An-
wendungsbeispiele und Erfahrungen vor, eine Regelung 
erscheint demnach nicht notwendig. In anderen Ländern 
sind derartige Baustoffe jedoch Stand der Technik und 
Gegenstand von Bauregeln. 
Anstrichstoffe Lehmfarben, Lehmstreichputze  sind auf-
grund des gering erscheinenden Regelungsbedarfs eben-
falls nicht behandelt. 
Modalverben sind der Auffassung des VDI Verein Deut-
scher Ingenieure  entsprechend in folgendem Sinne ver-
wendet  

 Müssen  Eine Muss-Bestimmung ist grundsätzlich 
zwingend. 

 Sollen  Bei einer Soll-Bestimmung hat der Anwender 
zwei Möglichkeiten, er erfüllt die Bedingung oder er be-
gründet, warum in diesem speziellen Fall auf die Ein-
haltung verzichtet werden kann. 

 Können  Es ist dem Anwender freigestellt, ob er die 
Bedingung einhält oder nicht. 

September 200  Dachverband Lehm e.V. 
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VI Vorwort

OR ORT R  L GE 

Die Lehmbau Regeln des Dachverband Lehm haben seit 
ihrem Erscheinen eine gro e Resonanz erfahren. 
Sie wurden 1  in die Musterliste der Technischen Bau-
bestimmungen des Instituts für Bautechnik Berlin aufge-
nommen und damit zur bauaufsichtlichen Einführung in 
den Bundesländern empfohlen. Elf deutsche Bundeslän-
der sind seither dieser Empfehlung gefolgt. In den übrigen 
Ländern gilt Lehmbau als nicht geregelte Bauart , für die 
im Einzelfall eine Zustimmung eingeholt werden muss, un-
ter Verweis auf die Musterliste und die Einführung in ande-
ren Bundesländern. Die früheren DIN-Normen Lehmbau 
sind mit Erscheinen der Lehmbau Regeln nicht mehr 
ma geblich. Die Anwendung der Lehmbau Regeln ist bis-
her auf ein- bis zweigeschossige Einfamilienhäuser mit bis 
zu zwei Wohnungen beschränkt, für weitergehende An-
wendungen bleibt es bei den bauordnungsrechtlich gefor-
derten Verwendbarkeitsnachweisen. Bei Nachweisen des 
Brand-, Schall- und Wärmeschutzes sind die entsprechen-
den Normen in jeweils gültiger Fassung zu beachten. Für 
den Wärmeschutz sind inzwischen die Wärmeleitzahlen 
von Lehmbaustoffen in DIN 10 -  den Lehmbau Regeln 
entsprechend aktualisiert worden. 
Die vorliegende zweite Auflage wurde, von wenigen unter-
geordneten Korrekturen abgesehen, unverändert über-
nommen. 

April 2002 Dachverband Lehm e.V. 
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Vorwort VII 

OR ORT 

Das Bauen mit Lehm hat in Europa und in Deutschland ei-
ne lange Tradition. Im Fachwerkbau, aber auch massiv 
tragend früher einer der Hauptbaustoffe, ist Lehm durch 
moderne Industriebaustoffe verdrängt worden. Zuletzt in 
den Nachkriegszeiten dieses Jahrhunderts wurde im 
Lehmbau eine Möglichkeit gesehen, dem Mangel an ge-
brannten, tragfähigen Baustoffen insbesondere im ländli-
chen Bereich zu begegnen.  
Seit Beginn der achtziger Jahre wird Lehm in Deutschland 
erneut als Baustoff angewandt. Ein neues Interesse ist 
entstanden und Möglichkeiten neuer Anwendungen und 
Produkte werden gesucht. Lehmbaustoffe gelten als öko-
logisch hochwertig. Der Rohstoff kann regional naturver-
träglich gewonnen werden, die Veredelung zum Baustoff 
ist energetisch unaufwendig. Bei sachgemä em Ausbau 
können Lehmbaustoffe wiederverwendet werden, ihre Ent-
sorgung ist unproblematisch. Richtig eingesetzt gelten 
Lehmbaustoffe als für die menschliche Gesundheit gesi-
chert unbedenklich und lange erprobt. Im Lehmbau lassen 
sich gro e Anteile von Eigenleistung integrieren. Zu den 
Eigenschaften der Lehmbaustoffe gehören aber auch ihre 
Wasserempfindlichkeit und, gemessen am Umfeld ver-
gleichbarer Bauprodukte, ihre geringere Festigkeit. Für ei-
ne gro e Anzahl von Bauaufgaben reichen jedoch die Ei-
genschaften der Lehmbaustoffe völlig aus, sie sind mit ge-
ringem energetischen Aufwand für ihren Einsatz ausrei-
chend optimiert. Mit einfachen konstruktiven Ma nahmen 
lassen sich auch tragende Bauteile aus Lehmbaustoffen 
erstellen. 
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VIII Vorwort

Die zusammenfassende Aufstellung von Regeln und die 
umfassende Dokumentation der bekannten Techniken 
wurde erstmalig in der Lehmbauordnung  von 1  un-
ternommen. Diese Verordnung über Lehmbauten wurde 
1 1 als DIN 1 1 bauaufsichtlich eingeführt. Bis 1  
wurden weitere Vornormen und Normentwürfe erstellt, die 
jedoch nicht eingeführt wurden. 1 1 wurden alle Normen 
als veraltet zurückgezogen. Dennoch galten sie nach einer 
Stellungnahme des Hessischen Innenministers von 1 2, 
sowie jüngerer Erlasse der Landesminister mit ähnlichem 
Inhalt, bis heute für die Genehmigung von Lehmbauten  
mangels Nachfolgeregelungen  bauaufsichtlich als Stand 
der Technik , so dass die Brauchbarkeit der in den alten 
Normen behandelten Lehmbauweisen im Einzelfall nicht 
nachgewiesen werden musste.  
Den vielfältigen, z. T. neuen Anwendungen von Lehmbau-
stoffen, sowie der Vielzahl neuer Lehmbauprodukte kön-
nen diese alten Normen jedoch nur ungenügend entspre-
chen. Sie regelten vor allem den tragenden Lehmbau, da-
gegen werden heute Lehmbaustoffe vor allem nichttra-
gend angewendet. Darüber hinaus waren die verschiede-
nen Normausgaben nicht mehr aufeinander abgestimmt 
worden und müssen heute in gro en Teilen als veraltet er-
scheinen, bleiben aber wegen des festgehaltenen Wissens 
nach wie vor sehr wertvoll. 
 
Die Erarbeitung eines neuen Regelwerkes setzte sich der 
gemeinnützige Dachverband Lehm , der sich 1 2 aus 
Fachleuten, Architekten, Unternehmern, Handwerksfirmen, 
Vertretern von Institutionen gegründet hatte, als vordring-
liche Aufgabe. Die alten Normen sollten dabei, soweit 
brauchbar, eingearbeitet werden, historische Erfahrung mit 
den durch die Baupra is der letzten Jahre neu gewonne-
nen Erkenntnissen zusammengeführt werden. Gefördert 
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Vorwort I  

durch die Bundesstiftung Umwelt, wurde ein erster Entwurf 
im Laufe des Jahres 1  durch eine Projektgruppe inner-
halb des Dachverbands erarbeitet, auf mehreren Fachge-
sprächen mit geladenen Teilnehmern abgestimmt und auf 
der LEHM  in Viersen öffentlich vorgestellt. Die Ergeb-
nisse der Diskussion und weitere schriftliche Kommentare 
und Anregungen wurden eingearbeitet. So dokumentieren 
die vorliegenden Lehmbau Regeln  nicht nur den Stand 
der Technik, sondern sind unter Fachleuten des Lehm-
baus erarbeiteter Konsens. Damit dienen sie nicht nur dem 
Verbraucherschutz und helfen, Misserfolge und Fehlschlä-
ge zu vermeiden. Ziel des Projektes war es auch und vor 
allem, eine neue, zeitgemä e bauaufsichtliche Regelung 
zu ermöglichen. 
Aufgenommen sind alle Lehmbaustoffe und -bauteile, die 
zur Zeit als regelungsbedürftig erachtet wurden, dagegen 
nicht z. Zt. untergeordnete Anwendungen wie z. B. Lehm-
schindeln, bei denen auf die Fachliteratur oder die alten 
Normen verwiesen werden muss. 
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 Vorwort

Wir danken folgenden Personen für ihre Mitarbeit  
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1.  Allgemeine Anforderungen 1 

 

 LLGE EI E  
  LLGE EI E  

1.1 Anwendungsbereich 
Diese Regeln gelten für vorgefertigte oder örtlich herge-
stellte Lehmbaustoffe, deren alleiniges Bindemittel Lehm 
ist. Stabilisierte Lehmbaustoffe, deren Wasserlöslichkeit 
oder Festigkeit durch andere Bindemittel oder Zugaben 
chemisch wirksamer Stoffe verändert werden, sind nicht 
Gegenstand dieser Regeln. 

1.2 Begriff 
L  ist das Bauen mit Lehmbaustoffen in tragender 
und nicht tragender Anwendung. 

1.  Allgemeine Anforderungen 

1. .1 Bauplanung 

Bei Lehmbauten und Lehmbauteilen müssen Witterungs-
schutz und konstruktiver Feuchteschutz dauerhaft gewähr-
leistet sein. Trockenmöglichkeit und Trocknungszeit feucht 
oder nass eingebauter Lehmbaustoffe müssen berücksich-
tigt werden. 

1. .2 Bauausführung 

Die Baustoffaufbereitung und die Bauausführung muss, 
besonders bei Eigenleistung, von einer im Lehmbau erfah-
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2 1  Allgemeines 

renen Fachkraft angeleitet werden. Als solche ist eine Per-
son anzusehen, die sich die theoretischen Kenntnisse des 
Lehmbaues angeeignet und bei der praktischen Aus-
führung von Lehmbauten so viel Erfahrungen gesammelt 
hat, dass sie die technischen und handwerklichen Regeln 
des Lehmbaues beherrscht.  An die Ausführung von tra-
genden Wänden und Gewölben werden besondere Anfor-
derungen nach .1.1 gestellt. 

Während der Bauzeit müssen Lehmbauteile vor der Witte-
rung geschützt werden.  

Nass eingebaute Lehmbaustoffe müssen möglichst rasch 
trocknen können. 

1. .  Hersteller 

Lehmbaustoffe können am Ort erstellt oder von Herstellern 
vorgefertigt werden. Eine Herstellung in Eigenleistung be-
darf in der Regel der Anleitung. 
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2.2 Lehmarten und Lehmlagerstätten  

 

 B LE  
  B LE  

2.1 Begriffe 
L  ist ein Verwitterungsprodukt von Urgestein, das am 
Ort ansteht oder durch natürliche Prozesse verfrachtet 
wurde. Lehmvorkommen können regional und örtlich sehr 
verschiedenartig sein. Lehm ist bautechnisch gesehen ein 
natürliches Gemisch aus bindekräftigen Tonmineralen und 
schluffigen, sandigen bis steinigen Bestandteilen, die das 

 bilden. 

B  ist zur Herstellung von Lehmbaustoffen geeigne-
ter Lehm. 

Die B  eines Baulehms ist von Art und Anteil der 
Tonminerale abhängig. Nach ihrer Bindekraft werden Bau-
lehme z. B. als mager  oder fett  bezeichnet, ab einer 
bestimmten Bindekraft als Ton . 

Die P  Formbarkeit  eines Baulehms ist ebenfalls 
von Art und Anteil der Tonminerale abhängig.  

2.2 Lehmarten und Lehmlagerstätten 
B   G  lagert auf den Gesteinen, aus 
denen er durch Verwitterung entstanden ist, oder an den 
Hängen darunter. Das Mineralgerüst besteht vorwiegend 
aus kantigen Gesteinstrümmern verschiedener Körnung. 

G  ist ein durch Gletscher verlagerter Lehm. 
Das Mineralgerüst besteht aus rundlichen Körnungen. 
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 2  Baulehm 

 

 ist ein kalkhaltiger Geschiebelehm.  

 ist durch Wasserläufe aus den früheren 
Lagerstätten abgeschlämmt und im ruhigen Wasser wie-
der abgesetzt worden. Schwemmlehm ist gelegentlich mit 
schwachen Linsen aus Sand, Kies oder Geröll durchsetzt. 
Humusbeimengungen sind möglich. 

L  ist aus Lö  durch Auswaschung des Kalkgehalts 
entstanden. Der Lö  ist ein windverfrachteter kalk- und 
tonhaltiger Feinsand. Lö lehm hat ein sehr feinkörniges 
Mineralgerüst und oft einen geringen Tongehalt. 

2.  Gewinnung von Baulehm 
Baulehm muss frei von Verunreinigungen und schädlichen 
Fremdstoffen sein. 

Baulehm soll regengeschützt gelagert werden. 

2. .1 Grubenlehm 

Grubenlehm ist erdfeucht dem gewachsenen Boden ent-
nommener Lehm. Er muss in ausreichender Tiefe, frei von 
Wurzeln und jederlei Humusanteilen gewonnen werden.  

Für die maschinelle Aufbereitung soll Baulehm frei von 
Bauschutt und sonstigen Verunreinigungen sein. 

Für die manuelle Aufbereitung soll Grubenlehm möglichst 
krümelig geschürft werden. Er kann zur weiteren Erleichte-
rung vorbereitend ausgewittert, eingesumpft oder getrock-
net werden. 
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2.  Prüfung von Baulehm  

 

2. .2 Trockenlehm und Tonmehl 

T  ist getrockneter, ggf. gemahlener Gruben-
lehm. 

T  ist getrockneter, gemahlener Ton. Tonmehl kann 
auch zur Erhöhung der Bindekraft von mageren Bauleh-
men verwendet werden. 

2. .  Rec clinglehm 

Rec clinglehm ist aus Abbruchbauteilen wiederverwende-
ter, trocken zerkleinerter Lehmbaustoff. 

Salzbelasteter, mit Sporen des Hausschwamms befallener 
oder vererdeter Lehm darf nicht wiederverwendet werden. 
Es ist sicherzustellen, dass der Lehm bei Ausbau und La-
gerung nicht verunreinigt wird. 

2.  Prüfung von Baulehm 

2. .1 Allgemeines 

Ziel der Prüfung von Baulehm ist das Erkennen und Be-
nennen der wesentlichen bautechnischen Eigenschaften, 
um seine Eignung für die Herstellung von Lehmbaustoffen 
beurteilen zu können. Die Eigenschaften von aufbereite-
ten  Lehmbaustoffen sind aus den Eigenschaften des Bau-
lehms jedoch nicht unmittelbar abzuleiten und nicht Ge-
genstand von Baulehmprüfungen. 

Die wesentlichen zu untersuchenden Eigenschaften von 
Baulehm sind  
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 2  Baulehm 

 

 Bindekraft, Plastizität 
 Mineralgerüst, Korngrö enverteilung 
 Sonstige Bestandteile Verunreinigungen, Humus  

2. .2 Anforderungen 

Prüfungen sind durchzuführen für Baulehm, mit dem 
Lehmbaustoffe hergestellt werden sollen. 

Baulehm, der zur Herstellung von Lehmbaustoffen im 
Werk verwendet werden soll, ist vom Hersteller auf seine 
Eignung zu prüfen E . Die Ergebnisse 
der Lehmprüfung sind zu dokumentieren, die jeweiligen 
Prüfverfahren nach 2. .  und 2. .  sind anzugeben. Pro-
benahme und gewählte Prüfintervalle müssen geeignet 
sein, mögliche Unterschiede ähnlicher Lieferungen, aber 
auch innerhalb einer Lieferung zu erfassen. 

Baulehm, der zur Herstellung von Lehmbaustoffen auf die 
Baustelle geliefert wird, ist vom Verarbeiter verantwortlich 
auf seine Eignung zu prüfen. Sinngemä  kann wie vor ver-
fahren werden. 

Baulehm, der als Produkt geliefert wird, kann mit einer Do-
kumentation der Prüfungsergebnisse gekennzeichnet sein. 

2. .  Einfache Versuche 

Einfache Versuche dienen einer orientierenden Einschät-
zung der Lehmeigenschaften. Die Durchführung erfordert 
Erfahrung. Die Versuchsergebnisse sind durch Wiederho-
lungen abzusichern. Bestehen Zweifel über die Eignung 
des Lehms, sind Laborprüfungen nach 2. .  durchzufüh-
ren. 
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2.  Prüfung von Baulehm  

 

Grubenlehmproben sind ausreichend tief humusfrei zu 
entnehmen und zu kennzeichnen. Für Versuche mit erd-
feuchten Proben soll der Lehm so trocken sein, dass er 
sich gerade noch zu einer Kugel ballen lässt.  

K  Zur Einschätzung der Bindekraft wird 
der erdfeuchte Lehm mit den Händen zu mehreren Kugeln 
von etwa  cm Durchmesser geformt. Fetter Lehm klebt 
beim Formen an den Händen, zu magerer Lehm lässt sich 
nicht formen oder fällt nach dem Trocknen leicht ausein-
ander. 

K  Erdfeucht geformte Kugeln lässt man in 
getrocknetem Zustand aus 0 cm Höhe auf eine feste Un-
terlage fallen. Eine Kugel aus fettem Lehm zerspringt 
nicht, aus magerem in wenige Teile, aus sehr magerem 
Lehm in viele Teile, die an der Aufschlagstelle sandig zer-
krümeln. 

  I   Schneidet man mit 
dem Messer eine erdfeuchte Probe durch, so weist eine 
glänzende Schnittfläche auf fetten Lehm oder Ton hin, ei-
ne stumpfe auf Schluff mit geringer Bindekraft. 

T   I   Der Wider-
stand beim Zerbröckeln und Pulverisieren der getrockne-
ten Probe gibt Aufschluss über Art und Menge des Fein-
kornanteils. Baulehm zerfällt erst nach erheblichem Fin-
gerdruck in einzelne Bruchstücke, eine Probe aus fettem 
Lehm kann durch Fingerdruck nicht zerstört werden. 

R   I   Toniger Lehm fühlt sich 
seifig an und bleibt an den Fingern kleben. Er lässt sich 
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 2  Baulehm 

 

auch im trockenen Zustand nicht ohne Abwaschen entfer-
nen. 

B    Nach der Hauptmas-
se des Sandes unterscheidet man die Baulehme in  

 grobsandig über 0,2 mm bis 2,0 mm ,  
 feinsandig 0,2 mm bis eben noch fühlbar  und  
 schluffig nicht mehr fühlbar  

0,2 mm entsprechen etwa der Grö e von Grieskorn. Ge-
mischtkörnige Lehme werden in der Reihenfolge der Antei-
le benannt. Beispiel  schluffiger bis feinsandiger Lehm. 

Der Lehm kann in erdfeuchtem Zustand im Handteller 
nach Augenschein beurteilt werden, besser aber verflüs-
sigter Lehm in der Porzellanschale. Zur genauen Benen-
nung sind Laborprüfungen nach 2. .  durchzuführen. 

R   I   Geruch der feuchten Pro-
be nach Humus gibt einen Hinweis auf organische Be-
standteile. Durch Erhitzen der feuchten Probe kann dies 
besonders kenntlich gemacht werden. Ein solcher Lehm 
ist als Baulehm unbrauchbar. 

B    Die Farbe des Lehmes weist auf 
seine chemische Zusammensetzung hin. Es wird die Far-
be des erdfeuchten Lehms bezeichnet. Lehmfarben rei-
chen von grau, gelbbraun, lehmbraun, rotbraun bis rot. 
Dunkle Färbung kann auf Humusanteile hindeuten, an-
sonsten ist die Lehmfarbe für die Verwendbarkeit ohne 
Bedeutung. 

B   K   I   Auftrop-
fen von verdünnter Salzsäure Wasser zu Salzsäure 1  
auf die Probe ergibt kein, schwaches oder starkes, andau-

ST
B 

- S
am

m
lu

ng
 B

au
au

fs
ic

ht
lic

h 
ei

ng
ef

üh
rte

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ba
ub

es
tim

m
un

ge
n 

/ w
w

w
.s

tb
-b

au
no

rm
en

.d
e

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

217



2.  Prüfung von Baulehm  

 

erndes Aufbrausen. Ein natürlicher Kalkgehalt setzt die 
Bindekraft des Baulehms herab. Dies wird durch die Bin-
dekraftprüfung nach 2. .  erfasst. 

2. .  Laborprüfungen 

Als P  stehen lehmbautechnische Versuche 
zur Verfügung. Geotechnische Versuche können den Un-
tersuchungszwecken des Lehmbaus angepasst und meist 
vereinfacht angewandt werden. Beziehungen zwischen 
der geotechnischen und der lehmbautechnischen Einord-
nung bestehen, die Benennungen der Baulehme und Bo-
denarten sind zur Zeit aber noch nicht aufeinander abge-
stimmt. 

Laborprüfungen sind erforderlich, wenn keine eindeutige 
Beurteilung aufgrund einfacher Versuche möglich ist oder 
die Erfahrung dazu fehlt. 

robenah e 

In den Lagerstätten ist der Lehm in seiner Zusammenset-
zung oft unterschiedlich. Es müssen deshalb so viele Pro-
ben entnommen werden, wie zur Gesamtbeurteilung des 
Bereiches der Lagerstätte erforderlich ist, aus der Bau-
lehm gewonnen werden soll.  

Die Proben sind nach dem Ort der Entnahme zu kenn-
zeichnen. Mehrere Proben von je 2 Liter der gleichen La-
gerstätte sind zu nummerieren und ihr Abstand von der 
ersten Probe der Richtung und der Tiefenlage nach zu be-
zeichnen. Es dürfen keine Proben in weniger als 0 cm 
Tiefe entnommen werden. Proben müssen frei von organi-
schen Stoffen sein. 
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10 2  Baulehm 

 

Anmerkung  100g cm2  1,0 N cm2 

Besti ung der Bindekra t Bindekra tpr ung  

Die Bindekraftprüfung nach DIN V 1 2 Bl.2 liefert unmit-
telbare Ergebnisse über die lehmbautechnische Eignung 
des Baulehms für die verschiedenen Verwendungs-
zwecke. Die magernde Wirkung evtl. Kalkgehaltes wird 
miterfasst. 

K  Der Widerstand, den plastische Leh-
me beim Zerrei versuch leisten, hei t Bindekraft. Zur 
Feststellung der Bindekraft wird der Lehm sorgfältig aufbe-
reitet und auf definierte Versuchskonsistenz gebracht. 
Daraus wird ein Probekörper geformt, der im Prüfgerät 
zerrissen wird. Die Bindekraft wird in g cm2 oder N mm2 
angegeben. 

Lehme mit einer Bindekraft unter 0 g cm2 sind mit der 
Bindekraftprüfung nicht genauer zu unterscheiden. Im All-
gemeinen sind sie nicht als Baulehme zu verwenden. Ihre 
mögliche Eignung für bestimmte Verwendungszwecke ist 
auf andere geeignete Weise zu prüfen. 

Genaue Versuchsdurchführung s. Anlage 1 am Ende die-
ses Kapitels.  
 

T 2-1 
E   B    B  

B  B   
sehr mager 0 0 
mager  0 110 
fast fett  110 200 
fett  200 2 0 
sehr fett  2 0 0 
Ton 0 
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2.  Prüfung von Baulehm 11 

 

Besti ung der asti ität 

Die im Erd- und Grundbau eingeführten Normen 
DIN 022, DIN 1 122, DIN 1 1  können zur Untersu-
chung und Benennung von Baulehm angewendet werden.  

Die plastischen Eigenschaften von Böden werden nach 
dem Wassergehalt an der  wL unterschieden  
 

 leicht plastisch    
 mittel plastisch 0  
 ausgeprägt plastisch  0  

 

Die P  als Differenz des Wassergehaltes bei 
Flie grenze wL und Ausrollgrenze wP lässt eine Unter-
scheidung nach ihrem bodenph sikalischen Verhalten in 
Ton und Schluff zu  

Plastizitätszahl  IP  wL-wP  
 

 Ton  IP    
  und 
  IP  0,  wL-20   
 Schluff  IP    

  und 
  IP  0,  wL-20   
 
Die Plastizität steht mit der Bindekraft in Beziehung. 

Besti ung des inera ger stes orngr en ertei ung 
nach D   

Das Mineralgerüst von Baulehmen kann genauer nach 
DIN 1 12  Baugrund, Bestimmung der Korngrö envertei-
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12 2  Baulehm 

 

lung  durch      
 ermittelt und in einer Körnungslinie dargestellt wer-

den. Für Lehmbauzwecke genügt im Allgemeinen eine 
Siebabstufung von  

0,0   0,2   1,0  2,0 mm 

Baulehm wird nach der Masse der vorherrschenden Korn-
grö en benannt, in der Reihenfolge ihrer Anteile  

 Kiesig   2mm 

 Grobsandig 0,2 bis 2 mm 1  

 Feinsandig 0,0  bis 0,2 mm 

 Schluffig  0,0  mm 
1  Anmerkung  Mittelsand 0,2 0,  mm und Grobsand 0,
2,0 mm nach DIN 022-1 werden lehmbautechnisch aus-
reichend zu Grobsand  zusammengefasst. 

Die Bestimmung der Korngrö enverteilung durch 
 nach DIN 1 12  lässt Unterscheidungen der 

Masseanteile von Ton und Schluff im Feinkornbereich 
 0,0  mm zu, eignet sich jedoch nicht zur Beurteilung des 

plastischen Verhaltens bzw. der Bindekraft. 

  

Anlage 1 zu Kapitel 2. Baulehm 

Bindekra tpr ung  ersuchsdurch hrung 

  L  
Für jede Prüfung werden etwa  l möglichst trockener, 
höchstens erdfeuchter Lehm benötigt. Alle Körnungen des 
Mineralgerüstes über 2 mm Grö e sind aus der Probe 
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2.  Prüfung von Baulehm 1  

 

durch Auslesen oder Aussieben des getrockneten und 
zermahlenen Lehmes zu entfernen. Der Lehm wird auf ei-
ner Metallplatte in fast erdfeuchtem Zustand mit einem 
Hammer von 2,  cm  2,  cm Kopffläche Schlag bei 
Schlag unter geringer Wasserzugabe flachgeschlagen, bis 
ein zusammenhängender Fladen entstanden ist. Der Fla-
den wird mit einem Messer von der Platte abgehoben und 
in Streifen zerschnitten. Die Streifen sind hochkantig ne-
beneinanderzustellen und zu hämmern. Der Vorgang wird 
sooft wiederholt, bis an der Unterseite des Fladens kein 
ungleichmä iges Gefüge mehr zu erkennen ist. War der 
Lehm beim Beginn der Aufbereitung zu trocken, muss er 
nach dem Durchhämmern unter einem feuchten Tuch 

 Stunden, fetter Lehm 12 Stunden ruhen. Beim Ruhen 
verteilt sich die Feuchtigkeit gleichmä ig in der ganzen 
Masse.  

   
200 g des aufbereiteten Lehmes werden durch mehrmali-
ges Aufschlagen auf die Platte verdichtet. Unmittelbar an-
schlie end wird daraus eine Kugel von Hand geformt. 
Langandauerndes Formen entzieht dem Lehm an der Ku-
geloberfläche Wasser, so dass er nicht mehr durchgehend 
die gleiche Konsistenz hat. Die Kugel lässt man auf eine 
glatte, unelastische Platte fallen. Die Fallhöhe beträgt von 
Mitte Kugel 2 m. Der Lehm hat die Versuchskonsistenz, 
wenn die Abplattung im Durchmesser 0 mm gro  ist. Ist 
die Abplattung nicht kreisrund, darf der Unterschied zwi-
schen dem grö ten und dem kleinsten Durchmesser 
höchstens 2 mm betragen. 
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1  2  Baulehm 

 

  P  
In einer Form für den Probekörper nach Bild 1 b wird mit 
einem Stampfer nach Bild 2 Lehm mit Versuchskonsistenz 
in  Lagen von Hand eingestampft, bis eine weitere Ver-
dichtung nicht mehr möglich ist. Der Probekörper wird mit 
einem Messer mit gerader Schneide beiderseitig glattge-
zogen. Die Form löst sich vom Probekörper, wenn man sie 
aus 10 cm Höhe auf eine harte Unterlage fallen lässt. Es 
sind mindestens  Probekörper anzufertigen. 

 
Der Prüfkörper wird sofort nach der Anfertigung in die 
Prüfvorrichtung nach Bild  eingespannt und die Belastung 
durch trockenen Sand von 1 mm Korngrö e aus dem Be-
hälter nach Bild  herbeigeführt oder anderem geeigneten 
Prüfgerät , bis der Körper zerrissen ist. Die Lastzunahme 
soll gleichmä ig sein und höchstens 0 g in der Minute 
betragen.  
Die Bindekraft eines Baulehmes ist der Mittelwert aus drei 
Zerrei versuchen, die nur 10  voneinander abweichen 
dürfen. Sie wird ausgedrückt in g cm2 oder N mm2. Der 
Rechnungs uerschnitt der Probekörper beträgt  cm2. Das 
Gewicht der unteren Prüfkörperhälfte bleibt unberücksich-
tigt. 
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2.  Prüfung von Baulehm 1  

 

 

B   Prüfgerät für Bindekraftprüfung nach DIN V 1 2 Bl.2  
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.1 Allgemeines 1  

 

 LE B TO E 
  LE B TO E 

.1 Allgemeines 

.1.1 Begriffe 

L  sind ungeformte oder geformte Baustoffe 
aus ungebranntem Lehm mit oder ohne Zuschlägen. 

 können zugesetzt werden, um die Schwin-
dung und Rissbildung sowie die Wasserempfindlichkeit zu 
verringern, die Zug-, Druck- und Abriebfestigkeit oder 
Wärmedämmung zu erhöhen oder die Verarbeitbarkeit zu 
erleichtern. Zuschlagstoffe können organisch pflanzlich  
oder mineralisch sein.  

L     R   
  Er erhält seine Festigkeit nur durch 

Trocknung und wird bei Wassereinwirkung jederzeit wie-
der weich und formbar.  

Die Volumenverringerung beim Austrocknen wird als 
 bezeichnet. Das  gibt die lineare 

Verkürzung eines Lehmprismas nach dem Austrocknen 
an. 

.1.2 Kennzeichnung von Lehmbaustoffen  
Deklaration  

Im Werk hergestellte Lehmbaustoffe sind zu kennzeich-
nen. Die Kennzeichnung soll alle jeweils für den Baustoff 
geforderten Kennwerte enthalten sowie eine vollständige 
Angabe der bei der Herstellung verwendeten Stoffe. 
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1    Lehmbaustoffe 

 

Die Kennzeichnung soll sich gut lesbar auf der Verpa-
ckung befinden oder auf einem der Lieferung beigegebe-
nen Blatt. 

.1.  Zusammensetzung und Aufbereitung von Lehm-
baustoffen 

Lehmbaustoffe werden aus Baulehm und ggf. Zuschlag-
stoffen hergestellt. Die Aufbereitung umfasst den Misch-
vorgang mit oder ohne Wasserzugabe sowie alle weiteren 
zur Herstellung zunächst ungeformter Lehmbaustoffe not-
wendigen Arbeiten. 

Ziel der Aufbereitung ist die Herstellung einer verarbei-
tungsfähigen, homogenen Masse aus den Ausgangsstof-
fen sowie die Aufschlie ung und gleichmä ige Verteilung 
der bindekräftigen Tonminerale. 

Bei der Aufbereitung muss die Verunreinigung durch jeder-
lei Humus sicher verhindert werden. 

Ausgangsstoffe, Mischungsverhältnisse und -verfahren 
sind so zu wählen, dass die Anforderungen, die an die 
verschiedenen Baustoffe gestellt werden, bestmöglich er-
füllt werden. Hinweise im Kapitel  zur Eignung von Bau-
lehm und zu Mischungsverhältnissen dienen dabei als Er-
fahrungswerte lediglich der groben Annäherung. Für die 
Beurteilung der fertigen Baustoffe sind deren Eigenschaf-
ten ma gebend. 
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.1 Allgemeines 1  

 

.1.  Baustoffbezeichnungen 

Lehmbaustoffe werden nach Dichte, Zuschlag, Verarbei-
tung oder Verwendungszweck bezeichnet. In dieser Rege-
lung werden folgende Lehmbaustoffe behandelt  

 Stampflehm .2  
 Wellerlehm .  
 Faserlehm, Strohlehm .  
 Leichtlehm .  
 Lehmschüttungen .  
 Lehmsteine .  
 Lehmplatten .  
 Lehmmörtel .  

.1.  Kurzbezeichnungen 

Lehmbaustoffe haben folgende Kurzbezeichnungen  

Stampflehm  STL 
Wellerlehm WL 
Faserlehm, Strohlehm FL, SL 
Leichtlehm LL 

 Holzleichtlehm  HLL 
 Strohleichtlehm  SLL 
 Faserleichtlehm  FLL 
 Mineralischer Leichtlehm MLL 

Lehmschüttung LT 
Lehmsteine LS 
Lehmplatten LP 

Lehmmörtel LM 
 Lehm-Mauermörtel LMM 
 Lehm-Putzmörtel LPM 
 Lehm-Spritzmörtel LSM 
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20   Lehmbaustoffe 

 

.1.  Verwendung von Lehmbaustoffen 

Lehmbaustoffe unterscheiden sich u.a. nach dem Grad ih-
rer Vorfertigung, ihrer statischen Funktion, dem Ort der 
Aufbereitung oder der Einbaufeuchte. 

Ungeformte Baustoffe sind z. B. Lehmmörtel oder Leicht-
lehmaufbereitungen, geformte sind z. B. Lehmsteine und 
Lehmplatten. 

Lastabtragende Lehmbaustoffe sind bei ausreichender 
Druckfestigkeit z. B. Lehmsteine oder Stampflehm. Nur 
ausfachend, d. h. ohne lastabtragende Funktion einsetz-
bare Baustoffe sind z. B. Strohlehm oder Leichtlehm. 

Feucht eingebaute Baustoffe werden am Ort zum Bauteil 
geformt oder aufgetragen. Im trockenen Einbau werden 
trockene Steine mit Mörtel vermauert. Im Trockenbau wer-
den Platten trocken versetzt. 

.1.  Wiederverwendung, Wiederverwertung und Ent-
sorgung von Lehmbaustoffen 

Bei sachgemä em Ausbau können Lehmbaustoffe wieder-
verwendet werden. Eine Wiederverwertung ist durch me-
chanische Zerkleinerung und erneute Aufbereitung mit 
Wasser möglich. Auf eine eventuelle Belastung durch 
bauschädliche Salze ist zu achten. Lehmbaustoffe können 
umweltverträglich deponiert werden. 
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.2 Stampflehm STL  21 

 

.2 Stampflehm STL  

.2.1 Begriff 

Stampflehm ist erdfeucht aufbereiteter Lehmbaustoff. Der 
trockene verdichtete Baustoff hat eine Rohdichte von 1 00 
bis 2 00 kg m . Mit Leichtzuschlägen sind geringere Dich-
ten möglich. 

.2.2 Verwendung 

Für Stampflehmwände wird der Baustoff in Arbeitsscha-
lung verdichtet, für die Herstellung von Lehmsteinen in 
Formen gepresst oder auch manuell gestampft, für 
Stampflehmfu böden flächig verdichtet. 

.2.  Zusammensetzung 

Bau eh  

Zur Herstellung von Stampflehm können magere bis fette 
Baulehme verwendet werden. Die Bindekraft kann durch 
Tonmehlzugabe erhöht werden. Sehr fette Baulehme und 
Tone lassen sich nur schwer zu homogenen Stampflehm-
mischungen verarbeiten. 

Besonders geeignet ist von Natur aus gemischtkörniger 
bis steiniger Lehm z. B. Berg- oder Gehängelehm . 

usch agsto e 

Eine Aufbereitung mit Zuschlägen ist notwendig, wenn der 
Baulehm ein zu hohes Schwindma  hat und deshalb nicht 
unmittelbar als Baustoff verwendet werden kann oder um 
die Druck- und ggf. Wetterfestigkeit zu erhöhen. Minerali-
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22   Lehmbaustoffe 

 

sche Zuschläge sind Grobsand, Kies oder Splitt. Gebro-
chene Körnungen sind besonders geeignet. Auf eine weit-
gestufte Kornverteilung ist zu achten. Organische Zu-
schläge sind z. B. Stroh bis zu ca.10 cm Länge oder Fein-
fasern Flachs, Hanf . Mischungen untereinander sind 
möglich. 

Bei mageren Lehmen rechnet man mit Volumenverhältnis-
sen von Baulehm zu Zuschlag von 1 1 bis 1 2, bei fetten 
Lehmen bis zu 1 2, . Werden Fasern zugemischt, richtet 
sich deren Menge nach der Bindekraft des Baulehms und 
der Art der Fasern. Erfahrungsgemä  beträgt die Faser-
zugabe bis zu 10 kg pro m  Baulehm. 

.2.  Aufbereitung 

Die Aufbereitung geschieht von Hand oder mit geeigneter 
Mischtechnik. Sie ist abgeschlossen, wenn der Baustoff 
homogen gemischt und gleichmä ig feucht ist. Der 
gebrauchsfertige Stampflehm hat erdfeuchte Konsistenz. 
Er muss sich gut verdichten lassen, ohne unter dem 
Stampfer zu sehr auszuweichen. Die geeignete Verarbei-
tungskonsistenz ist vor und während des Einbaus vom 
Ausführenden zu prüfen und zu überwachen. 

Zur Reduzierung von Schwindrissen soll das Schwindma  
des verdichteten Baustoffs nach .2.  nicht mehr als 2 , 
bei Sichtbauteilen nicht mehr als ca. 0,   betragen. 
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.2 Stampflehm STL  2  

 

.2.  Prüfung 

ohdichte 

Probewürfel einer Kantenlänge von 20 cm sind in gleicher 
Verdichtung wie auf der Baustelle herzustellen. Aus min-
destens drei Prüfungen ist der gerundete Mittelwert ma -
gebend, Einzelwerte dürfen nicht mehr als 10  vom Mit-
telwert abweichen. 

Druck estigkeit 

Die Druckfestigkeit wird an mindestens drei Probewürfeln 
ermittelt. Der kleinste Einzelwert ist ma gebend. Die Pro-
bewürfel sind mit einer Kantenlänge von 20 cm in gleicher 
Verdichtung wie auf der Baustelle herzustellen. Eine Be-
schleunigung der Trocknung ist unzulässig. Geprüft wird 
nach Erreichen der Ausgleichsfeuchte unter normalen In-
nenraumbedingungen, i. d. R. nach  Wochen. Vor Bau-
beginn ist die erste Charge zu prüfen, danach Baustellen-
mischungen ca. alle 10 m  und Werksmischungen ca. alle 
0 m  Baustoff.  

ch ind a  

Das Schwindma  wird an einem Probekörper von 00 mm 
Länge, 100 mm Breite und ca. 0 mm Höhe gemessen, 
auf dem zwei Messmarken von 00 mm Abstand eingeritzt 
sind. Zur Herstellung des Probekörpers hinderliche Steine 
werden ausgelesen. Der Probekörper ist nach dem Aus-
schalen auf einer Folie zu lagern und natürlich zu trock-
nen. Gemessen wird das Endschwindma . Vor Baubeginn 
ist die erste Charge zu prüfen, danach Baustellenmi-
schungen ca. alle 10 m  und Werksmischungen ca. alle 
0 m  Baustoff. 
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2    Lehmbaustoffe 

 

.2.  Kennzeichnung 

Als B  ist Stampflehm  anzugeben, 
alternativ die Kurzbezeichnung  STL . 

Die R  des trockenen Baustoffes ist in kg m  ge-
rundet auf 100 kg m  anzugeben. Zulässig sind Abwei-
chungen von  10 . 

Die  ist in N mm2 abgerundet auf eine 
Kommastelle anzugeben. Der angegebene Wert darf nicht 
unterschritten werden. Ausschlie lich nichttragend ver-
wendbarer Stampflehm ist alternativ mit einem entspre-
chenden Hinweis zu kennzeichnen. 

Das  ist in  aufgerundet auf eine Komma-
stelle anzugeben. Der angegebene Wert darf nicht über-
schritten werden.  

.  Wellerlehm WL  

. .1 Begriff 

Wellerlehm ist ein weich aufbereitetes Gemisch aus Stroh 
und Lehm. Der trockene Baustoff hat eine Rohdichte von 
1 00 bis 1 00 kg m . 

. .2 Verwendung 

Mit Wellerlehm werden historische Wellerwände repariert 
und tragende oder nichttragende Wände neu erstellt. 
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.  Wellerlehm WL  2  

 

. .  Zusammensetzung 

Bau eh  

Für Wellerlehm können alle Baulehme verwendet werden. 
Nur sehr fetter Lehm oder Ton ist ungeeignet, ebenso 
steiniger Lehm. 

usch agsto e 

Als Zuschlagstoff wird Stroh von 0 bis 0 cm Länge ver-
wendet. Zu hoher Anteil von kurzem Stroh ist zu vermei-
den. Bei magerem Lehm rechnet man mit ca. 20 kg Stroh 
je m  loser Lehmmasse, bei fettem Lehm bis zu 2  kg. 

. .  Aufbereitung 

Lehm und Stroh werden abwechselnd aufgesetzt, mit 
Wasser übergossen und durchgearbeitet. Die Aufbereitung 
ist abgeschlossen, wenn der Baulehm gleichmä ig mit 
dem Zuschlagstoff vermischt ist. Vor dem Einbau soll der 
frisch aufbereitete Baustoff ruhen mauken . 

. .  Prüfung 

ohdichte 

Die Rohdichte wird an Probewürfeln von 20 cm Kanten-
länge ermittelt, die wie auf der Baustelle herzustellen sind. 
Aus mindestens drei Prüfungen ist der gerundete Mittel-
wert ma gebend. Einzelwerte dürfen nicht mehr als 10  
vom Mittelwert abweichen. 
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2    Lehmbaustoffe 

 

Druck estigkeit 

Die Druckfestigkeit wird an mindestens drei Probewürfeln 
ermittelt. Der kleinste Einzelwert ist ma gebend. Die Pro-
bewürfel sind mit einer Kantenlänge von 20 cm ähnlich wie 
auf der Baustelle herzustellen und zu verdichten. Eine Be-
schleunigung der Trocknung ist unzulässig. Geprüft wird 
nach Erreichen der Ausgleichsfeuchte unter normalen In-
nenraumbedingungen. Vor Baubeginn ist die erste Charge 
zu prüfen, danach Baustellenmischungen ca. alle 10 m  
und Werksmischungen ca. alle 0 m  Baustoff.  

. .  Kennzeichnung 

Als B  ist Wellerlehm  anzugeben, al-
ternativ die Kurzbezeichnung  WL . 

Die R  des trockenen Baustoffes ist in kg m  ge-
rundet auf 100 kg m  anzugeben. Zulässig sind Abwei-
chungen von  10 . 

Die  ist in N mm2 abgerundet auf eine 
Kommastelle anzugeben. Der angegebene Wert darf nicht 
unterschritten werden. Ausschlie lich nichttragend ver-
wendbarer Wellerlehm ist alternativ mit einem entspre-
chenden Hinweis zu kennzeichnen. 

.  Faserlehm, Strohlehm FL, SL  

. .1 Begriff 

 ist allgemein ein weich bis breiig aufbereitetes 
Gemisch aus pflanzlichen Fasern mit Lehm.  
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.  Faserlehm, Strohlehm FL, SL  2  

 

Wird Faserlehm mit Stroh aufbereitet, wird der Baustoff als 
 bezeichnet. Der trockene Baustoff hat eine 

Rohdichte von 1200 bis 1 00 kg m . 

. .2 Verwendung 

Strohlehm Faserlehm  wird als Ausfachungsbaustoff für 
Fachwerkwände, Balkendecken oder auch für putzähnli-
che Aufträge verwendet. In Formen gepresst, können 
Lehmsteine oder Lehmplatten hergestellt werden. 

. .  Zusammensetzung 

Bau eh  

Als Baulehm kann ein nach Bindekraft als sehr mager bis 
mager klassifizierter Lehm verwendet werden. 

Wenn Faserlehm mit der Hand verarbeitet wird, empfiehlt 
sich zur Schonung der Hände die Verwendung eines 
sandfreien, schluffigen Baulehms. 

usch agsto e 

Geeignet sind weiche Stroharten wie Roggen, Hafer, 
Gerste und Grobheu oder andere pflanzliche Fasern, in 
Längen, die sich für die jeweilige Anwendung eignen. 
Stroh z. B. wird in Längen von  bis 2  cm verarbeitet. Fa-
serlehm kann auch zusätzlich mit Sand gemagert werden. 
Die Zuschlagdichte Masseanteil des Zuschlags m  Bau-
teil  soll für eine geringe Schwindung und zur Gerüstbil-
dung möglichst hoch sein. Sie beträgt z. B. bei Stroh ca. 

0- 0 kg m . Bei feineren oder kürzeren Fasern ergeben 
sich höhere Anteile. 
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2    Lehmbaustoffe 

 

. .  Aufbereitung 

Der Baulehm wird in weicher bis breiiger Konsistenz auf-
bereitet und mit dem Stroh bzw. den Fasern vermischt.  

Geeignete Mischungsverhältnisse werden abhängig von 
den verwendeten Ausgangsstoffen und dem Verwen-
dungszweck durch Versuche ermittelt. Die Aufbereitung ist 
abgeschlossen, wenn der Baulehm gleichmä ig mit dem 
Zuschlagstoff vermischt ist. Die Fasern müssen an jeder 
Stelle mit Lehm umhüllt sein. 

Strohlehm Faserlehm  aus alten Gefachen wird bei Wie-
deraufbereitung ggf. zusätzlich mit Sand oder Fasern ab-
gemagert. Fasern dienen zusätzlich der Armierung. 

. .  Prüfung  

ohdichte 

Probewürfel einer Kantenlänge von 20 cm sind wie auf der 
Baustelle herzustellen. Aus mindestens drei Prüfungen ist 
der gerundete Mittelwert ma gebend. Einzelwerte dürfen 
nicht mehr als 10  vom Mittelwert abweichen. 

ch indung  ignung 

Die Eignung des Baustoffes kann an einer Bauteilprobe 
beurteilt werden. Mit ausreichend Stroh aufbereiteter 
Strohlehm weist nahezu keine Schwindung oder Rissbil-
dung auf. Rissfreiheit muss aber nicht in jedem Fall erfor-
derlich sein. 
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.  Leichtlehm LL  2  

 

. .  Kennzeichnung 

Als B  ist Strohlehm  oder Faser-
lehm  anzugeben, alternativ die Kurzbezeichnung  FL  
bzw. SL . 

Die R  des trockenen Baustoffes ist in kg m  ge-
rundet auf 100 kg m  anzugeben. Zulässig sind Abwei-
chungen von  10 . 

.  Leichtlehm LL  

. .1 Begriff 

Leichtlehm ist Lehmbaustoff einer Rohdichte von 00 bis 
1200 kg m . Der Lehm wird flüssig bis breiig aufbereitet 
und mit organischen oder mineralischen Leichtzuschlägen 
vermischt.  

Nach der Rohdichte werden leichte 00 bis 00 kg m  
und schwere Mischungen 00 bis 1200 kg m  unter-
schieden. 

Leichtlehm kann zusätzlich nach dem verwendeten Leicht-
zuschlag bezeichnet werden, z. B. 

Strohleichtlehm SLL ,  
Faserleichtlehm FLL , 
Holzleichtlehm HLL ,  
Mineralischer Leichtlehm MLL . 

. .2 Verwendung 

Leichtlehm wird für Au en- und Innenwände, Vorsatzscha-
len oder Deckenausfachungen verwendet. 
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0   Lehmbaustoffe 

 

Der Baustoff wird feucht in Schalungen zum Bauteil ver-
dichtet, oder zu Steinen, gro formatigen Elementen oder 
Platten geformt.  

Leichtlehm wird raumabschlie end verwendet und darf 
au er dem Eigengewicht keine Lasten abtragen. 

. .  Zusammensetzung 

Bau eh  

Für leichte Mischungen soll als Baulehm ein nach Binde-
kraft mindestens als fast fett klassifizierter Lehm verwen-
det werden. Auch sehr fetter Lehm oder aufschlämmbarer 
Ton oder Tonmehl ist verwendbar. Magerer bis sehr ma-
gerer Lehm soll nur für schwere Mischungen verwendet 
werden. 

Es empfiehlt sich die Verwendung eines Baulehms mit 
schluffigem Mineralgerüst. 

Der Baulehm muss frei von Humus oder anderen organi-
schen Verunreinigungen sein. 

eicht usch äge 

Organische Zuschlagstoffe sind alle Arten von Stroh, 
Holzhackschnitzel und alle anderen ausreichend gegen 
Einbaufeuchte beständigen pflanzlichen Faserstoffe. Fase-
rige Zuschläge sollen nicht länger sein als die kürzeste 
Abmessung des zu fertigenden Baustoffes oder Bauteils. 

Mineralische Zuschläge sind alle porigen natürlichen oder 
künstlichen Gesteine wie Bims, Blähton, Perlite, Bläh-
schiefer, Blähglas usw. 
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.  Leichtlehm LL  1 

 

Mischungen der Zuschlagstoffe untereinander sind zuläs-
sig. 

ischungs erhä tnisse 

Geeignete Mischungsverhältnisse werden abhängig von 
den verwendeten Ausgangsstoffen durch Versuche ermit-
telt. Die Zuschlagdichte Masseanteil des Zuschlags m  
Bauteil  soll zur Gerüstbildung möglichst hoch sein, weit-
gehend unabhängig davon, ob leichte oder schwere Mi-
schungen beabsichtigt sind. Entscheidend für die erzielte 
Rohdichte ist der Masseanteil des Lehms, der die Hohl-
räume zwischen den Zuschlägen mehr oder weniger aus-
füllt. Die Zuschlagdichten von Ballenstroh liegen z. B. bei 
ca. 0 0 kg m , von Holzhackschnitzeln bei ca. 
00 kg m , von mineralischen Leichtzuschlägen bei ca. 
00 00 kg m . 

. .  Aufbereitung 

Der Baulehm oder Ton wird mit Wasser aufgeschlämmt 
und in flüssiger bis breiiger Konsistenz mit den Leichtzu-
schlägen gemischt. Die Schlämme wird manuell oder in 
geeigneten Rührwerken oder Mischern aufbereitet.  

Fetter Lehm kann flüssig, magerer soll in breiiger Konsis-
tenz aufbereitet werden. 

Die Zuschläge werden mit Schlämme übergossen, darin 
getaucht oder maschinell gemischt. Vor dem Einbau soll 
der frisch aufbereitete Baustoff ruhen mauken . 

Leichte Mischungen haben ein offenes Gefüge, bei dem 
die Leichtzuschläge nur vom Lehm gebunden sind. 
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2   Lehmbaustoffe 

 

Schwere Mischungen haben dagegen ein geschlossenes 
Gefüge. 

Zusammensetzung und Aufbereitung sind so zu wählen, 
dass im aufbereiteten Baustoff, aber auch im geformten 
Bauteil vor allem organische Zuschläge gleichmä ig mit 
Lehm umhüllt sind. Der geformte trockene Baustoff soll ei-
ne dem Verwendungszweck entsprechende ausreichende 
Festigkeit aufweisen.  

Werden diese Anforderungen erreicht, können auch ab-
weichende Aufbereitungsverfahren angewendet werden. 

. .  Prüfung 

ohdichte 

Probewürfel einer Kantenlänge von 20 cm sind wie auf der 
Baustelle herzustellen. Aus mindestens drei Prüfungen ist 
der gerundete Mittelwert ma gebend. Einzelwerte dürfen 
nicht mehr als 10  vom Mittelwert abweichen. 

onsisten  der ch ä e 

Die sichere Umhüllung der Zuschläge mit Lehmschlämme 
wird am aufbereiteten Baustoff, ggf. einer Bauteilprobe 
festgestellt. Eine gleichbleibende Konsistenz der Schläm-
me kann mit dem  überprüft werden, ermittelt 
als Durchmesser von 100 ml auf Blech oder Glas gegos-
sener Schlämme. 

Festigkeit 

Die Festigkeit des Baustoffes kann an einer Bauteilprobe 
beurteilt werden. Eine Druckprüfung ist nicht erforderlich. 
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.  Lehmschüttungen LT   

 

. .  Kennzeichnung 

Als B  ist Leichtlehm  anzugeben 
auch mit Hinweis auf den Zuschlag , alternativ die Kurz-

bezeichnung  LL  auch HLL , SLL , FLL , MLL . 

Die R  des trockenen Baustoffes ist in kg m  ge-
rundet auf 100 kg m  anzugeben. Zulässig sind Abwei-
chungen von  10 . 

.  Lehmschüttungen LT  

. .1 Begriff 

Lehmschüttungen sind lehmgebundene, schüttfähige Auf-
bereitungen aus Baulehm und Zuschlagstoffen zur Verfül-
lung waagerechter Bauteile. Die trockenen Baustoffe ha-
ben Rohdichten von 00 bis 2200 kg m . Lehmschüttun-
gen einer Rohdichte unter 1200 kg m  können auch als 
Leichtlehmschüttungen bezeichnet werden. 

Lehmschüttungen können zusätzlich nach ihrem Zuschlag 
bezeichnet werden, z. B.  

 Sand-Lehmschüttung 
 Holz-Lehmschüttung 
 Holz-Leichtlehmschüttung 
 Baulehmschüttung ohne Zuschlag  

. .2 Verwendung 

Lehmschüttungen werden zur Massefüllung von Ge-
schossdecken und zum Verfüllen von Hohlräumen ver-
wendet. Lehmschüttungen können zum Erzielen der er-
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   Lehmbaustoffe 

 

wünschten Eigenschaften in verschiedenen Rohdichten 
hergestellt werden. 

. .  Zusammensetzung 

Lehmschüttungen bestehen aus Baulehm oder Mischun-
gen aus Baulehm und Zuschlagstoffen. Jeder Baulehm ist 
geeignet. Die Zuschlagstoffe können mineralisch oder or-
ganisch sein. Geeignete Mischungsverhältnisse werden 
abhängig von den verwendeten Ausgangsstoffen durch 
Versuche ermittelt. 

. .  Aufbereitung 

Der Baulehm wird mit den Zuschlägen per Hand oder Ma-
schine vermischt. Der Einbau soll erdfeucht erfolgen. 

. .  Prüfung 

ohdichte 

Die Probekörper sind für Lehmschüttungen mit einer Kan-
tenlänge von 20 cm wie auf der Baustelle herzustellen und 
zu verdichten. Aus mindestens drei Prüfungen ist der ge-
rundete Mittelwert ma gebend, Einzelwerte dürfen nicht 
mehr als 10  vom Mittelwert abweichen. 

. .  Kennzeichnung 

Als B  ist Lehmschüttung  oder ggf. 
Leichtlehmschüttung  anzugeben, alternativ die Kurzbe-

zeichnung  LT . 
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.  Lehmsteine LS   

 

Die R  des trockenen Baustoffes ist in kg m  ge-
rundet auf 100 kg m  anzugeben. Zulässig sind Abwei-
chungen von  10 . 

.  Lehmsteine LS  

. .1 Begriffe 

Als L  werden allgemein uaderförmige, trocke-
ne Lehmbaustoffe bezeichnet.  

Lehmsteine einer Rohdichte unter 1200 kg m  können 
auch als Leichtlehmsteine bezeichnet werden. 

. .2 Verwendung 

Entsprechend ihrem Verwendungszweck und ihrer Bean-
spruchung werden Lehmsteine nach Tabelle T -1 in 

 eingeteilt. 

 
 

T -1 
  L  

 

Anwen- 
dungs- 
klasse 

Anwendungsbereich 

I Verputztes, der Witterung ausgesetztes  
Au enmauerwerk 

II Verkleidetes, witterungsgeschütztes Au en-
mauerwerk,  
Innenmauerwerk 

III Trockene Anwendung Deckenauflagen,  
Stapelwände  
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   Lehmbaustoffe 

 

Lehmsteine der  I müssen eine ho-
mogene Struktur haben, ausreichend wasser- und frostfest 
sein und dürfen ein nur geringes uellverhalten aufwei-
sen. Bei ausreichender Druckfestigkeit können sie für tra-
gendes Mauerwerk verwendet werden. Steine der Klasse I 
sollen als ungelochte Vollsteine eingesetzt werden, von 
Grifflöchern abgesehen. Gittersteine sind nicht zulässig. 

Lehmsteine der  II müssen eine aus-
reichende Festigkeit haben und dürfen bei der Feuch-
teaufnahme beim Vermauern und Verputzen bei der vor-
gesehenen Anwendung nicht zu sehr uellen. Bei ausrei-
chender Druckfestigkeit können sie für tragendes Mauer-
werk verwendet werden. Steine der Klasse II sollen einen 
herstellungsbedingten Lochanteil von nicht mehr als 1   
aufweisen. 

Lehmsteine der  III müssen für den 
vorgesehenen Verwendungszweck ausreichend fest sein. 
Steine der Klasse III dürfen beliebig gelocht sein. 

Lehmsteine müssen zum Vermauern trocken und mög-
lichst frei von Schwindrissen sein. 

Werden Lehmsteine tragend eingesetzt, müssen sie min-
destens die Festigkeitsklasse 2 aufweisen, d. h. der kleins-
te Einzelwert der Druckfestigkeit nach . .  muss mindes-
tens 2 N mm  und der Mittelwert mindestens 2,  N mm  
betragen. Die Anforderungen aus Abschnitt .1 Tabelle 
T -1 sind zu erfüllen. 
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.  Lehmsteine LS   

 

. .  Zusammensetzung und Herstellung 

L  werden aus Lehmbaustoffen oder aus aufbe-
reitetem Baulehm hergestellt. Im  
wird weicher Lehmbaustoff in Formrahmen geschlagen 

gepatzt  und abgestrichen. Im P  wird der 
Lehmbaustoff erdfeucht in Formen gepresst. Im 

 werden die Steine von einem durch ein 
Mundstück gepressten Strang abgeschnitten. Durch opti-
mierte Zuschläge und verringerten Pressdruck kann eine 
ausreichend homogene Struktur erreicht werden. 

Lehmsteine können auch örtlich in vergleichbaren, geeig-
neten Verfahren gefertigt werden, z. B. durch Stampfen in 
Formen. 

Als G  werden zum Brennen bestimmte grüne  
Steine aus der Ziegelproduktion bezeichnet, die unge-
brannt verwendet werden. Sie werden in der Regel im 
Strangpressverfahren unter meist hoher Verdichtung aus 
Lehm- oder Tonaufbereitungen erzeugt. 

. .  Eignung 

Die Einordnung von Lehmsteinen in die Anwendungsklas-
sen I und II ist vom Hersteller eigenverantwortlich zu ent-
scheiden. 

G     L
 weisen im allgemeinen die für Klasse I erforderli-

chen Eigenschaften auf, bei  L
 ist besonders auf ihre Eigenschaften Festigkeit, 

Homogenität, Wasserresistenz, uellverhalten  zu achten.  
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   Lehmbaustoffe 

 

G  sind bruchempfindlich, schnell wasserlöslich 
und haben ein dichtes, herstellungsbedingt schalenartiges 
Gefüge. Bei Wasseraufnahme uellen sie stark auf. Grün-
linge dürfen in Klasse I nicht verwendet werden, für  
Klasse II ist ihre Eignung vom Anwender zu prüfen. 

. .  Prüfung 

For at 

Die Bestimmung der Abmessungen erfolgt analog zu DIN 
V 10 -1. 

ohdichte 

Als Probekörper können die Steine selbst verwendet wer-
den. Aus mindestens drei Prüfungen ist der gerundete Mit-
telwert ma gebend, Einzelwerte dürfen nicht mehr als 
10  vom Mittelwert abweichen. 

Druck estigkeit 

Die Druckfestigkeit von Lehmsteinen ist analog DIN V  
10 -1 durchzuführen. Normal- und dünnformatige Steine 
werden halbiert und die Hälften mit einer höchstens  mm 
dicken Mörtelschicht aus Zementmörtel übereinander ge-
mauert. Zum Ausgleichen von Unebenheiten ist die Ober- 
und Unterseite des entstandenen Prüfkörpers mit ma imal 

 mm Zementmörtel abzugleichen. Vollsteine grö erer 
Formate Höhe  11  mm  sind am ganzen Stein zu prü-
fen, ebenso alle Lochsteine. Als Probenanzahl sind  Pro-
bekörper erforderlich. 

Der Druck ist senkrecht zur Lagerrichtung wie im Mauer-
werk aufzubringen. Die Druckfestigkeit wird aus der beim 
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.  Lehmsteine LS   

 

Druckversuch ermittelten Bruchlast bezogen auf die Prüf-
körpergrundfläche einschlie lich etwaiger Löcher  ermit-
telt. Die Druckfestigkeit ist im Prüfbericht in N mm  auf  
eine Stelle nach dem Komma gerundet anzugeben. 

Tragend eingesetzte Lehmsteine werden in eine Festig-
keitsklasse eingestuft. Dabei darf der kleinste Einzelwert 
der Prüfserie den Wert der Festigkeitsklasse nicht unter-
schreiten. Der Mittelwert muss 2   über dem Wert der 
Festigkeitsklasse liegen. Tragend eingesetzte Lehmsteine 
müssen mindestens die Festigkeitsklasse 2 aufweisen, 
d. h. der kleinste Einzelwert muss grö er als 2 N mm , der 
Mittelwert grö er als 2,  N mm  sein. Wiederholungsprü-
fungen sind bei werksmä ig hergestellten Lehmsteinen  
alle 0 m  und bei handgeformten Lehmsteinen alle 10 m  
durchzuführen. Es sind  Probekörper zu prüfen. 

. .  Kennzeichnung 

Als B  ist Lehmstein  oder ggf. 
Leichtlehmstein  anzugeben, alternativ die Kurzbezeich-

nung  LS . Au erdem sind die  und 
das Verfahren der  anzugeben. 

Das  kann als Format-Kurzzeichen analog DIN V 
10 -1 Tabelle  und oder in Länge  Breite  Höhe gerun-
det auf ganze Zahlen in mm oder eine Kommastelle in cm 
angegeben werden. Es gelten die zulässigen Kleinstma e, 
Höchstma e und Ma spannen analog DIN V 10 -1 Tabel-
le 2. Bei anderen als Normformaten gelten die zulässigen 
Kleinstma e, Höchstma e und Ma spannen proportional. 

Die R  ist in kg m  gerundet auf 100 kg m  an-
zugeben. Zulässig sind Abweichungen von  10 . 
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0   Lehmbaustoffe 

 

Bei Lehmsteinen für den tragenden Einsatz ist die 
 anzugeben. Ausschlie lich nichttragend 

verwendbare Lehmsteine sind alternativ mit einem ent-
sprechenden Hinweis zu kennzeichnen. 

.  Lehmplatten LP  

. .1 Begriff 

L  sind plattenförmige Baustoffe. Lehmplatten 
einer Rohdichte unter 1200 kg m  können auch als Leicht-
lehmplatten bezeichnet werden. 

. .2 Verwendung 

Lehmplatten werden vermauert oder trocken miteinander 
verbunden. Einsatzbereich sind nichttragende Wände, 
Ausfachungen von Balkendecken oder Dachschrägen so-
wie Deckenauflagen. 

Dünne Lehmplatten werden als Bekleidungen und im Tro-
ckenbau eingesetzt. Au erdem werden sie als Putzträger-
platten verwendet. 

. .  Zusammensetzung und Herstellung 

Lehmplatten werden aus ungeformten Lehmbaustoffen 
hergestellt. bliche Verfahren sind das Strangpress-, Ein-
zelpress-, Einstreichverfahren oder die Bandproduktion. 
Lehmplatten können auch örtlich in geeigneten Verfahren 
gefertigt werden.  
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.  Lehmmörtel LM  1 

 

Zur Erhöhung der Biegefestigkeit und der Transportsicher-
heit können Bewehrungen wie z. B. Holzstäbe, Bambus 
oder Schilfrohr eingearbeitet werden. 

. .  Prüfung 

ohdichte 

Für Probekörper werden Lehmplatten auf eine geeignete 
Grö e zugeschnitten. Aus mindestens drei Prüfungen ist 
der gerundete Mittelwert ma gebend, Einzelwerte dürfen 
nicht mehr als 10  vom Mittelwert abweichen. 

. .  Kennzeichnung 

Als B  ist Lehmplatte  oder ggf. 
Leichtlehmplatte  anzugeben, alternativ die Kurzbezeich-

nung  LP .  

Die R  ist in kg m  gerundet auf 100 kg m  an-
zugeben. Zulässig sind Abweichungen von  10 . 

.  Lehmmörtel LM  

. .1 Begriff 

L  sind mit feinkörnigen oder feinfaserigen Zu-
schlagstoffen abgemagerte Baulehme. Mörtel mit einer 
Trockenrohdichte von weniger als 1200 kg m  können 
auch als Leichtlehmmörtel bezeichnet werden. 
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2   Lehmbaustoffe 

 

. .2 Verwendung 

L  LMM  und Leichtlehm-Mauermörtel 
werden zum Vermauern von Lehmsteinen eingesetzt oder 
zum Vermauern von künstlichen Steinen, gebrannten 
Steinen oder Natursteinen. 

L  LSM  und Leichtlehm-Spritzmörtel 
werden zur Ausfachung von Holzkonstruktionen, zur Er-
stellung von Vorsatzschalen, zur Erstellung von Innen-
wänden und als Deckenfüllung verwendet. Gespritzte 
Putzmörtel fallen nicht unter diesen Begriff. 

L P  LPM  und Leichtlehm-Putzmörtel wer-
den zum Verputz von Wänden und Decken im Innenbe-
reich oder im witterungsgeschützten Au enbereich ver-
wendet. 

. .  Zusammensetzung 

Lehmmörtel werden aus Baulehm und geeigneten Zu-
schlagstoffen hergestellt. Die Ausgangsstoffe müssen so 
gewählt sein, dass die Eigenschaften des Festmörtels den 
Anforderungen dieser Regeln entsprechen.  

Die Eigenschaften von Lehmmörteln hängen wesentlich 
von der Bindekraft des Baulehms ab. Es empfiehlt sich die 
Verwendung eines nicht zu mageren, steinfreien Bau-
lehms mit Korngrö en unter  mm. 

Als Zuschlagstoffe für Lehmmörtel werden Sand, Stroh-
häcksel oder andere pflanzliche Faserstoffe verwendet, für 
Leichtlehmmörtel geeignete mineralische oder pflanzliche 
Leichtzuschläge. Für Putzmörtel kommen auch historisch 
oder regional verwendete Zusätze wie Molke oder Dung in 
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.  Lehmmörtel LM   

 

Frage, Erfahrung und ausreichende Erprobung vorausge-
setzt. 

. .  Aufbereitung 

A ge eines 

Lehmmörtel soll so weit abgemagert sein, dass sich nach 
Trocknung keine Schwindrisse mehr zeigen. Ein weiteres 
Abmagern vermindert die Druckfestigkeit des Mörtels und 
die Haft- und Abriebfestigkeit von Verputzen. Bei Unter-
putzen können Schwindrisse in geringem Umfang toleriert 
werden. 

Lehmmörtel müssen je nach Verwendungszweck maschi-
nen- oder kellengerecht gemagert und aufbereitet sein. 

Bauste en rte  

Baustellenmörtel werden aus einzelnen Ausgangsstoffen 
zusammengesetzt und an der Baustelle gemischt. Wegen 
der im Lehmbau sehr unterschiedlichen Ausgangsstoffe 
können verbindliche Mischungsverhältnisse nicht festge-
legt werden. Rezepturen werden nach Erfahrung und örtli-
cher Bautradition bestimmt. 

Am Ort erstellte Mischungen müssen frei von groben Kör-
nungen   mm hergestellt werden, Grubenlehme sollen 
mauken und gut gemischt werden. Auf Homogenität der 
Mischung muss besonders geachtet werden. 

Der frisch aufbereitete Baustoff kann sofort oder nach ei-
ner Ruhezeit gemaukt  verarbeitet werden. 
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   Lehmbaustoffe 

 

erk ä ig hergeste te rte  

Werkmä ig hergestellte Mörtel werden aus vom Hersteller 
gelieferten Ausgangsstoffen zusammengesetzt z. B. ge-
mahlene Lehme  und an der Baustelle nach Rezept ge-
mischt z. B. mit Sand . 

erk rte  

Werkmörtel werden trocken oder erdfeucht ausgeliefert 
und an der Baustelle nach Herstellerangaben mit Wasser 
gemischt. 

ieder er endeter rte  

Lehmmörtel kann aus wiederverwendetem Mauermörtel, 
altem Verputz oder Strohlehm mit Wasser neu aufbereitet 
werden, sofern das Material frei von Verunreinigungen 
z. B. Salz  ist. Kommt es durch die erneute Aufbereitung 

zu Rissbildung, so kann mit zusätzlichem Sand oder Stroh 
gemagert werden.  

. .  Anforderungen 

Je nach Verwendungszweck und Beanspruchung müssen 
Mauer-, Putz- und Spritzmörtel jeweils unterschiedlichen 
Anforderungen genügen und bestimmte Eigenschaften 
aufweisen.  

Im Wesentlichen sind dies  

 Druckfestigkeit 
 Trockenrohdichte 
 Schwindma  

Der ausgelieferte Mörtel muss den Anforderungen sowie 
den deklarierten Werten entsprechen. Für Werkmörtel und 
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.  Lehmmörtel LM   

 

werkmä ig hergestellte Mörtel ist für die Erstprüfung und 
die werkseigene Produktionskontrolle sinngemä  nach 
DIN EN  zu verfahren. 

Für B  kann die Eignung  anhand von Bau-
teilproben und Bemusterungen geprüft werden. Wenn der 
Verwendungszweck es erfordert, sind die Anforderungen 
für Werkmörtel sinngemä  anzuwenden z. B. geforderte 
Druckfestigkeit bei tragenden Wänden . 

. .  Prüfung 

robenah e 

Die Probenahme soll sich an DIN EN 101 -2 orientieren. 

ohdichte Fest rte  

Probewürfel einer Kantenlänge von 10 cm sind wie auf der 
Baustelle herzustellen. Alternativ können Prismen für die 
Druckprüfung s. u.  verwendet werden. Aus mindestens 
drei Prüfungen ist der gerundete Mittelwert ma gebend, 
Einzelwerte dürfen nicht mehr als 10  vom Mittelwert 
abweichen. 

Druck estigkeit 

Die Druckfestigkeit wird nach DIN EN 101 -11 an drei luft-
getrockneten Prismen geprüft. Der kleinste Einzelwert ist 
ma gebend. Die Proben werden mit Mörtel in verarbei-
tungsgerechter Konsistenz hergestellt. 

ch ind a  

Das lineare Schwindma  wird an drei Prismen mit den 
Abmessungen 1 0 mm  0 mm  0 mm ermittelt. Die 
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   Lehmbaustoffe 

 

Probekörper sind nach dem Ausschalen auf einer Folie zu 
lagern und an der Luft zu trocknen. Gemessen wird das 
Endschwindma . Die Proben werden mit Mörtel einer 
Konsistenz von 1 0 mm Ausbreitma  hergestellt, in An-
lehnung an DIN EN 101 - . 

ch indung Bauste enprobe  

Die Rissneigung des Mörtels kann an einer Musterfläche 
abgeschätzt werden. 

. .  Kennzeichnung 

Als B  ist je nach Verwendung  
Lehm-Mauermörtel , Lehm-Spritzmörtel  oder Lehm-

Putzmörtel  anzugeben, ggf. mit der ergänzenden Vorsilbe 
Leicht- . Alternativ können die Kurzbezeichnungen  
LMM , LSM  oder LPM  verwendet werden. 

Die R  des Festmörtels ist in kg m  gerundet auf 
100 kg m  anzugeben. Zulässig sind Abweichungen von 
 10 . 

Die  von Lehm-Mauermörtel ist in N mm2 

abgerundet auf eine Kommastelle anzugeben. Der ange-
gebene Wert darf nicht unterschritten werden. Ausschlie -
lich nichttragend verwendbarer Lehm-Mauermörtel ist  
alternativ mit einem entsprechenden Hinweis zu kenn-
zeichnen. 

Das  ist in  aufgerundet auf eine Komma-
stelle anzugeben. Der angegebene Wert darf nicht über-
schritten werden. 
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.1 Tragende Wände  

 

 LE B TEILE 
  LE B TEILE 

.1 Tragende Wände 
Die Bemessung von Gebäuden aus tragenden Lehmbau-
teilen verfolgt vorerst weiterhin das Konzept eines globa-
len Sicherheitsbeiwertes, der sich in der Abminderung der 
Druckfestigkeit auf zulässige Spannungen widerspiegelt. 
Die Umstellung auf die Bemessung nach Teilsicherheits-
beiwerten nach DIN 10 -100 ist in Vorbereitung. 

Der Nachweis der Standsicherheit tragender Wände darf 
mit dem nachfolgenden Verfahren geführt werden, wenn 
die in diesem Abschnitt und insbesondere die in den Ta-
bellen T -1 und T -2 enthaltenen Voraussetzungen er-
füllt sind. 

.1.1 Allgemeines 

Der Entwurf von Gebäuden mit tragenden Wänden aus 
Lehmbaustoffen fordert die Berücksichtigung der Baustoff-
eigenschaften und des Herstellungsverfahrens.  

Begri  

Wände und Pfeiler gelten als tragend, wenn sie vertikale 
und oder horizontale Lasten aufnehmen und oder zur 
Knickaussteifung von tragenden Wänden dienen. 

Bau eitung  besondere An orderungen 

Gebäude mit tragenden Lehmwänden sollen nur unter An-
leitung und Aufsicht einer in der Herstellung von tragenden 
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   Lehmbauteile 

 

Lehmbauteilen ausreichend erfahrenen Fachkraft ausge-
führt werden s. 1. .2 . 

Bau eit 

Lehm kann im feuchten Zustand auffrieren. Stampflehm-
wände und Wellerwände sind länger frostgefährdet als 
Wände aus h draulisch gebundenen Baustoffen. Lehm-
steinwände dürfen nur bei gesicherter Frostfreiheit ausge-
führt werden. 

etterschut  bei der Bauaus hrung 

Während der Ausführung und Trocknung müssen alle 
Lehmbauteile oben und seitlich gegen starken Regen 
durch schützende Abdeckungen gesichert werden. 

Die Abdeckung muss aufgebracht werden, 

a  wenn es zu regnen beginnt und 
b  wenn die Arbeitszeit beendet ist. 

.1.2 Konstruktion 

Grundsätzlich soll die Vermengung mit anderen Massiv-
baustoffen wegen des unterschiedlichen Setzungsverhal-
tens vermieden werden, insbesondere Mischmauerwerk 
innerhalb einer Schicht ist nicht gestattet. 

Feuchteschut   

Tragende Lehmbauteile müssen zuverlässig vor Kontakt 
mit Bodenfeuchtigkeit oder Spritzwasser  auch in Feucht-
räumen  geschützt werden. In berschwemmungsge-
bieten ist besondere Vorsicht geboten.  
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.1 Tragende Wände  

 

Gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist eine Sperrschicht an-
zuordnen. Lehmwände dürfen jedoch nicht unmittelbar auf 
Sperrschichten errichtet werden. Sie sind durch eine min-
destens  cm hohe Schicht aus wasserfesten Baustoffen 
von ihr zu trennen. u ere Sockelvorsprünge sind unmit-
telbar am Fu  von Lehmwänden unzulässig. 

Lehmwände dürfen nicht unmittelbar auf massiven  
Deckenplatten errichtet werden, auf denen sich Wasser 
ansammeln kann. Sie müssen aus einer mindestens  cm 
hohen wasserfesten Schicht stehen. Das Wasser muss  
jederzeit ablaufen können. 

An orderungen 

Tragende Wände sowie die verwendeten Baustoffe sind 
gemä  Tabelle T -1 und T -2 nachzuweisen. Grö ere 
Geschosshöhen und grö ere uerwandabstände sind im 
Einzelfall nachzuweisen.  

Ausstei ung 

Die Standsicherheit belasteter Wände muss durch ausstei-
fende uerwände oder Decken oder durch andere Ma -
nahmen ausreichend gesichert sein, so dass auch etwa 
waagerecht auftretende Kräfte, z. B. Windkräfte, sicher in 
den Baugrund weitergeleitet werden. 

Die Decken sind als steife Scheiben auszubilden, die ent-
sprechend mit den Wänden zu verbinden sind, oder es 
sind stattdessen statisch nachgewiesene Ringbalken vor-
handen. In allen anderen Fällen ist die Aufnahme der 
Windkräfte rechnerisch nachzuweisen. 
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0   Lehmbauteile 

 

T -1 
   1   L  

1  Mauerwerk aus 
Lehmsteinen in 
MG II 

Mauerwerk aus 
Lehmsteinen2  
mit Lehmmörtel  

Stampflehm Weller-
lehm 

2 Nachweise     

 Bei 1-2 Voll-
geschossen  

Steinfestigkeits-
klasse 

Steinfestigkeits-
klasse 

Druckfestigkeit 
und Schwind-
ma  

Druck-
festigkeit 

 Steinfestig-
keitsklasse 
bzw. Druckfes-
tigkeit N mm2  

2   2   2   1 

 Zulässige 
Druckspan-
nungen 
N mm2   

0,  0,  0,  0,  0,
 

0,
 

0,  0,  0,  0,2 

 Schwindma  
 

   2  

 Mindestwand-
dicke für 
Au enwände 
cm   

,  ,  2,  0 

 Mindestwand-
dicke für 
Innenwände 
cm   

2  2  2  0 

 Mindest uer-
schnitt von 
pfeilerartigen 
Wänden cm2  

1 00 1 00 1 00 200 
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.1 Tragende Wände 1 

 

Fu noten zu Tabelle T -1 
1  zulässige Geschosshöhe  ,2  m 
2  auch sonstigen künstlichen Steinen oder Natursteinen aller Art 

 auch Mörtel MG I 
 Geschosshöhe  ,2  m, bei einem Vollgeschoss ma . Wandhöhe einschlie lich 

Kniestock  m über OK Sockel 
 Bei pfeilerartigen Wänden ist die zulässige Spannung bis zum 1, -fachen des Min-

dest uerschnittes mit dem Faktor 0,  abzumindern. 
 zulässig bei Nachweis der Mörteldruckfestigkeit in Höhe der jeweiligen Steinfestig-

keit 
 Eine Mindestwanddicke von 2  cm ist zulässig bei eingeschossigen Bauten, die 

nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Personen dienen und deren Geschosshöhe 
 2,  m beträgt. Die Einhaltung der zulässigen Druckspannung sowie die Gewährleis-

tung der räumlichen Stabilität ist nachzuweisen. 
 Bedingungen  Geschosshöhe  2,  m, Verkehrslast einschlie lich Trennwandzu-

schlag  2,  kN m , nur zulässig als Zwischenauflager durchlaufender Decken mit 
Stützweiten  ,  m bzw. bei Anordnung einer Zentrierleiste auf einem Ringbalken 

,0 m. Eine Abweichung von diesen Bedingungen erfordert die gleichen Dicken wie 
bei Au enwänden. 

 
T -2 

  
Wanddicken und Höchstabstände  

Dicke der auszu-
steifenden, be-
lasteten Wand 

Geschosshöhe 
Mindestdicke der 

aussteifenden 
uerwände 

ma imaler  
Mittenabstand 

cm  m  cm  m  

2  bis ,   ,2  11,  ,  

 ,  bis   ,2  1 ,  ,0 

  bis 1,   , 0 2  ,0 

 

Auf einen Nachweis der räumlichen Steifigkeit kann ver-
zichtet werden, wenn in Längs- und uerrichtung des 
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2   Lehmbauteile 

 

Bauwerks aussteifende Wände nach T -2 vorhanden 
sind. 

Sind die aussteifenden uerwände durch ffnungen un-
terbrochen, muss der Abstand der ersten ffnung von der 
ausgesteiften Wand  1  der Geschosshöhe sein, min-
destens jedoch  cm betragen. Die aussteifenden Wände 
müssen ohne grö ere Schwächung und Versprünge bis 
auf Sockel oder Kellermauerwerk gehen. 

Aussteifende uerwände müssen wegen unterschiedlicher 
Setzungen gleichzeitig mit den auszusteifenden Wänden 
hochgeführt werden. Bei einseitig ausgesteiften Stampf-
lehmwänden sind in Deckenhöhe und in 1  und 2  
Wandhöhe Zuganker einzubringen, die mindestens 1,  m 
in die uerwände eingreifen. Ist das gleichzeitige Hoch-
führen baulich besonders schwierig, sind Mauerwerks-
wände zu verzahnen, Stampflehmwände untereinander 
oder mit Mauerwerkswänden mit einer  cm tiefen Nut in 
der auszusteifenden Wand zu verbinden. 

erankerung der ände 

 müssen mit den Decken durch Anker 
zugfest verbunden werden. G  müssen gegen 
Winddruck und gegen Windsog durch Anker am Dachver-
band gesichert sein.  

Au ager und nungen 

Die B  für die Auflager von Decken, Unterzügen, 
Tür- und Fensterstürzen sind den auftretenden Spannun-
gen entsprechend zu wählen. Die Druckverteilung unter 
Einzellasten kann mit 0  angesetzt werden. Die Lasten 
sind möglichst zentrisch einzuleiten. Andernfalls ist der 
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.1 Tragende Wände  

 

Einfluss der E zentrizität beim Spannungsnachweis zu be-
rücksichtigen. 

Auflager von Stürzen sind mindestens 2  cm tief auszubil-
den. Bei rechnerisch notwendig grö eren Auflagerlängen 
ist die Durchbiegung der Stürze auf l 00 zu begrenzen. 
Alternativ können die höher beanspruchten Wandbereiche 
in höherer Mauerwerksfestigkeit ausgeführt werden. 

T    sollen wegen unterschied-
licher Setzungen  nicht öffnungshoch aus anderen Bau-
stoffen bestehen. 

Schlitze und Aussparungen in tragenden Lehmwänden 
sind ohne weiteren Nachweis zulässig, sofern deren 
Anordnung und Abmessung den Grenzwerten von DIN 
10 -1 Tabelle 10 entsprechen. Eine berschreitung die-
ser Grenzwerte erfordert die Berücksichtigung im Stand-
sicherheitsnachweis. 

.1.  Ausführung von Lehmsteinwänden 

Bausto  

Lehmsteinwände werden aus Lehmsteinen mit Lehm- oder 
anderen Mörteln gemauert. Die Steine müssen trocken  
gelagert werden. 

erarbeitung 

Die Sto - und Lagerfugen sind vollfugig in einer Stärke 
von ca. 1 cm zu mauern. Gestampfte und gepresste  
Steine sollen so vermauert werden, dass die Wandlast in 
der Stampf- oder Pressrichtung wirkt. Lehmsteine sind 
werkgerecht im Verband zu mauern. Die Druckfestigkeit 

ST
B 

- S
am

m
lu

ng
 B

au
au

fs
ic

ht
lic

h 
ei

ng
ef

üh
rte

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ba
ub

es
tim

m
un

ge
n 

/ w
w

w
.s

tb
-b

au
no

rm
en

.d
e

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

262

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019



   Lehmbauteile 

 

des Mörtels ist auf die Festigkeit der Lehmsteine abzu-
stimmen. 

An Au enflächen können zur besseren Kalkputzhaftung 
die Fugen bis 1 cm Tiefe aufgekratzt werden. 

.1.  Ausführung von Stampflehmwänden 

Bausto  

Als Baustoff für Stampflehmwände wird Stampflehm ver-
wendet. Der Baustoff soll geschützt gelagert werden. 

erarbeitung 

Der Stampflehm wird je nach Material und Verdichtungs-
gerät etwa 10 bis 1  cm hoch in eine steife Schalung ge-
schüttet und verdichtet. Durch waagerechte Bewehrungs-
einlagen kann die Neigung zu Rissbildungen verringert 
werden. 

rocknung 

Die Trockenzeiten sind bei der Bauzeitplanung zu berück-
sichtigen.  

a nah en ur ut ha tung 

Kalkau enputz haftet auf grö eren mineralischen Be-
standteilen der Wandoberfläche. Oberflächen mit steinigen 
Zuschlägen werden mit Stahlbesen gereinigt. Bei Wänden 
aus feinkörnigem Stampflehm kann die Putzhaftung durch 
eingestampfte Stein- oder Mörtelleisten, durch Kerbungen 
oder durch Putzträger erreicht werden. 
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.1 Tragende Wände  

 

.1.  Ausführung von Wellerwänden 

Bausto  

Wellerwände werden aus Wellerlehm aufgesetzt. 

erarbeitung 

Die Wände werden ohne Schalung mit der Gabel in  
Sätzen von etwa 0 cm Höhe schwungvoll aufgeschichtet. 
Die einzelnen Sätze werden nach ausreichender Abtrock-
nung fluchtgerecht abgestochen. Wegen Setzungen und 
Verformungen dürfen Wellerwände frühestens nach einem 
Jahr verputzt werden. 

rocknung 

Die Trockenzeiten sind bei der Bauzeitplanung zu berück-
sichtigen. Feucht eingebaute Lehmbauteile müssen mög-
lichst rasch trocknen können. Zu lange Durchfeuchtung 
kann das Verrotten organischer Zuschläge, die Schwä-
chung angrenzender Holzbauteile und die Korrosion von 
Stahlteilen bewirken. 

.1.  Reparatur von tragenden Lehmwänden 

Reparaturen müssen baustoffgerecht ausgeführt werden. 
Zerstörte oder von Salzen durchdrungene Teile werden bis 
auf die erhaltene Substanz herausgeschnitten und durch 
Lehmsteinmauerwerk in Lehmmörtel ergänzt. Kleinere 
Fehlstellen können vorgenässt und mit geeignetem Lehm-
baustoff verfüllt werden, grö ere Wandabschnitte können 
mit dem Bestand ähnlichen Baustoffen ausgeführt werden. 
Auf ausreichende Verbindungen durch Nuten, Verzahnung 
oder Verankerung ist zu achten. 
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.2 Gewölbe 

Begri  

T  sind einseitig, K  zweiseitig ge-
krümmte Tragwerke. K  sind Tonnengewölbe gerin-
ger Höhe und kurzer Spannweite und werden als tragende 
Ausfachung zwischen Balken oder Trägern verwendet. 

Bausto e 

Gewölbe werden aus Lehmsteinen in Lehm- oder Kalk-
mörtel gemauert. Die Druckfestigkeit der verwendeten 
Baustoffe ist nachzuweisen. 

anung und Bau eitung 

Die Planung und Bauleitung von gewölbten Konstruktionen 
darf nur ausreichend erfahrenen Fachleuten übertragen 
werden. 

Bau eit 

Gewölbe dürfen nur bei gesicherter Frostfreiheit gemauert 
werden. 

etterschut  ährend der Bauaus hrung 

Während der Ausführung und Trocknung müssen alle 
Lehmbauteile oben und seitlich gegen starken Regen 
durch schützende Abdeckungen gesichert werden. 

Die Abdeckung muss aufgebracht werden, 

a  wenn es zu regnen beginnt und 
b  wenn die Arbeitszeit beendet ist. 
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.  Nichttragende Wände und Ausfachungen  

 

Jede Durchfeuchtung kann die Standsicherheit gefährden. 
Es empfiehlt sich der Bau von Schutzdächern. 

tandsicherheitsnach eis 

Die Standsicherheit ist in jedem Fall nachzuweisen. Kap-
pendecken sind nach DIN 10 -1 nachzuweisen. 

onstruktion 

Gewölbe sollen wegen der geringen Biegezugfestigkeit 
des Mauerwerks möglichst nur durch Normalkräfte bean-
sprucht werden. Es sind deshalb Stützlinienformen zu 
empfehlen. Für geringe Spannweiten können übliche 
Kreisformen, die einfacher herzustellen sind, genügen. 

Feuchteschut  

Der Witterung ausgesetzte gewölbte Bauteile erhalten eine 
schützende Dachkonstruktion oder eine Dachabdichtung. 
Fu punkte sind zuverlässig zu schützen. 

Aus hrung 

Die Steine sind vollfugig zu vermauern. Zur Ausführung 
werden ausreichend standfeste Arbeitsschalungen ver-
wendet oder es wird freihändig mit entsprechenden  
Mauerlehren gemauert. 

.  Nichttragende Wände und Ausfachungen 
Nichttragende Wände und Ausfachungen werden über-
wiegend nur durch Eigenlast sowie in der Gebäudehülle 
durch Windkräfte beansprucht. Sie wirken nicht ausstei-
fend. Nichttragende Wände müssen den Anforderungen 
nach DIN 10  entsprechen. Schlitze und Aussparungen 
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sollen die Grenzabmessungen nach DIN 10 -1 nicht  
überschreiten. 

. .1 Ausfachung von Fachwerkwänden 

Begri  

Unter Ausfachen wird ein Ausfüllen mit Lehmbaustoffen 
verstanden. Die Ausfachungstechniken entsprechen der 
kleinteiligen Fachwerkkonstruktion. 

Bausto e 

Als Baustoffe werden Strohlehm, Leichtlehm, Lehmsteine 
der entsprechenden Anwendungsklasse und Lehmmörtel 
verwendet. 

Bau eit 

Lehm kann im feuchten Zustand auffrieren. Feucht ein-
gebaute Lehmbaustoffe wie Stroh- oder Leichtlehm oder 
auch Lehmmörtel sind länger frostgefährdet als Wände 
aus h draulisch gebundenen Baustoffen.  

etterschut  bei der Bauaus hrung 

Lehmgefache sind vor Schlagregen zu schützen. 

rocknung 

Die Trockenzeiten sind bei der Bauzeitplanung zu berück-
sichtigen. Nass eingebaute Lehmbauteile müssen mög-
lichst rasch trocknen können. Zu lange Durchfeuchtung 
kann das Verrotten organischer Zuschläge, die Schwä-
chung angrenzender Holzbauteile und die Korrosion von 
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.  Nichttragende Wände und Ausfachungen  

 

Stahlteilen bewirken. Oberflächen, die lange feucht blei-
ben, können schimmeln. 

e echt it Be ur  

Das G  oder Flechtwerk  wird aus Ruten gebildet, 
die in eine Stakung eingeflochten werden. Die Staken, ge-
sägt oder gespalten und an den Enden angespitzt, werden 
in Nuten, Kerben oder Lochungen der Fachwerkbalken 
eingeklemmt. Die Lage der Stakung wird von der Bundsei-
te eingemessen und beträgt etwa  cm. Zur Ausflechtung 
eignen sich stabile, gerade und beständige Ruten z. B. 
Weide oder Haselnuss . Die Ruten sollen sich beim Auf-
trag nicht verschieben, ihr Abstand entspricht der gewähl-
ten Auftragstechnik. 

Der B  aus Strohlehm in breiiger Konsistenz muss 
sich zwischen die Ruten durchdrücken lassen. Innere und 
äu ere Schichten sollen nacheinander aufgebracht wer-
den, der Erstauftrag soll angetrocknet sein. Zu verputzen-
de Gefache sollen eben sein und um Putzstärke hinter die 
Bundkante der Balken zurückspringen. 

Zur   K  soll die Oberfläche, wenn kein 
besonderer Putzträger vorgesehen ist, in geeigneter  
Weise aufgeraut werden. Empfohlen werden Strohlehm-
Mischungen mit möglichst hohem Strohanteil, der durch 
K  oder ähnliche Techniken aus der Oberfläche 
gekämmt wird. Bei sandigem Strohlehm mit geringerem 
Strohanteil muss die Oberfläche zur besseren Putzhaftung 
gelocht werden. 

Bei der R  von Gefachen soll der neue Strohlehm 
dem vorhandenen Material möglichst entsprechen. Wie-

ST
B 

- S
am

m
lu

ng
 B

au
au

fs
ic

ht
lic

h 
ei

ng
ef

üh
rte

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ba
ub

es
tim

m
un

ge
n 

/ w
w

w
.s

tb
-b

au
no

rm
en

.d
e

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

268

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019



0   Lehmbauteile 

 

derverwendeter Strohlehm kann ggf. abgemagert werden 
s. . . . 

takung it Be ur  

Die Staken werden in engem Abstand eingesetzt und 
Stroh- oder Strohleichtlehm in die Zwischenräume einge-
arbeitet, gewickelt oder aufgetragen. 

icke staken auch e er  

Die Wand soll zunächst trocken ausgestakt werden. Die 
Gefache werden aus einzelnen, auf einem Tisch vorge-
fertigten Wickelstaken hergestellt. Der Stroh- oder Stroh-
leichtlehm wird um die Staken gewickelt, die frischen Wi-
ckel in Balkennuten der Wand aufeinander geschoben.  

eicht eh  

Ausfachungen aus Leichtlehm im feuchten Einbau werden 
sinngemä  entsprechend Kapitel . .  ausgeführt. 

auer erksaus achung 

L  Die Gefache werden mit Lehmsteinen bzw. 
Leichtlehmsteinen und Lehm-Mauermörtel ausgemauert. 
Eine ausreichende Verbindung zwischen Fachwerk und 
Ausmauerung auf mindestens zwei gegenüberliegenden 
Seiten ist durch Dreiecksleisten, Balkennuten oder im Ab-
stand von ca. 2  cm einzuschlagende nichtrostende Nägel 
zu gewährleisten. Trapez- oder Rechteckleisten sind nur 
zu empfehlen, wenn die Steine entsprechend genutet sind. 

Zur Haftung von Kalkau enputz sollen die Fugen, wenn 
kein besonderer Putzträger vorgesehen ist, bis zu einer 
Tiefe von ma . 1 cm ausgekratzt werden. 
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.  Nichttragende Wände und Ausfachungen 1 

 

   L  Bei Ausmauerun-
gen aus Ziegel, Bruchstein oder anderen künstlichen Stei-
nen mit Lehmmörtel ist sinngemä  wie zuvor zu verfahren, 
das Auskratzen der Fugen entfällt.  

. .2 Nichttragende Stampflehmwände 

onstruktion 

Nichttragende Stampflehmwände werden wie tragende 
Stampflehmwände s. .1.  ausgeführt. Die Mindest-
wanddicke beträgt 20 cm, eine Schlankheit von 20 soll 
nicht überschritten werden. 

. .  Nichttragendes Mauerwerk  

Bausto e 

Für nichttragendes Lehm-Mauerwerk werden Lehmsteine 
der entsprechenden Anwendungsklasse verwendet, die 
mit Lehm- oder Kalkmörtel vermauert werden. 

Grünlinge sind als Untergrund für Au enputz und direkt 
aufgetragenen Kalkputz nicht geeignet. 

onstruktion 

Lehm-Mauerwerk muss zuverlässig vor Kontakt mit Bo-
denfeuchte oder Spritzwasser geschützt werden.  

Unter Mauerwerk aus Grünlingen, sowie unter mehr als 
geschosshohen Wänden, ist eine mindestens  cm über 
Oberkante Fertigfu boden reichende wasserfeste Schicht 
anzuordnen. 
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Das Mauerwerk muss ausreichend standfest und ausge-
steift sein bzw. mit dem Tragwerk geeignet verbunden 
werden. 

Gemauerte Innenschalen sollen in jedem Geschoss abge-
fangen werden. Ab einer Schlankheit von h d   1  sind sie 
durch geeignete Ma nahmen gegen Knicken zu sichern, 
z. B. durch senkrechte Holzstiele oder Maueranker. Flä-
chig mit Leichtlehm zu hinterfüllende Innenschalen müs-
sen mindestens 11,  cm dick ausgebildet werden. 

Aus hrung 

Die Sto - und Lagerfugen sind vollfugig in einer Stärke 
von ca. 1 cm zu mauern. Lehmsteine sind werkgerecht im 
Verband zu mauern. 

Die Rohdichte des Lehmmauermörtels soll etwa der Stein-
Rohdichte entsprechen. 

Zusammenhängende Wände sollen gleichzeitig hochge-
führt werden. Bei durchgehenden Innenschalen darf pro 
Tag nur ein Geschoss gemauert werden. 

. .  Leichtlehmwände im feuchten Einbau 

Begri  

Wandausfachungen eines Tragskelettes werden mit erd-
feuchtem bis plastischem Leichtlehm vor Ort in Schalung 
erstellt. 

Bausto  

Als Baustoff wird Leichtlehm mit organischen oder minera-
lischen Zuschlägen verwendet. Die Rohdichte des Leicht-
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.  Nichttragende Wände und Ausfachungen  

 

lehms soll mindestens 00 kg m  betragen. Leichtere Mi-
schungen müssen ausreichend fest sein oder hinter ge-
eigneten verlorenen Schalungen eingebaut werden. 

Bau eit  

Bei Trocknungsproblemen ist die maschinelle Bautrock-
nung zu empfehlen. Der trockene Einbau ist weitgehend 
unabhängig von der Frostperiode. 

onstruktion 

Das tragende  und ggf. ein Füllskelett sind ohne 
Berücksichtigung der Ausfachung so auszubilden, dass 
Windlasten abgetragen werden und z. B. Verkleidungen 
befestigt werden können. Zur Absturzsicherung sollen die 
Abstände kleiner als 1 m sein, oder es werden ausrei-
chend stabile waagrechte Bewehrungsstäbe eingebaut. 
Die Verbindung zwischen Ausfachung und Tragkons-
truktion muss gewährleistet sein. Das Füllskelett kann in 
Wandstärke zur Befestigung von Arbeitsschalungen  
oder verlorenen Schalungen dienen. 

Die  ist im feuchten Einbau mit organischen 
Zuschlägen und bei ungeschützter Holzkonstruktion 
grundsätzlich auf 0 cm zu begrenzen. Voraussetzung ist 
eine beidseitig unbehinderte Trocknung. Offene und luft-
durchlässige Putzträger, die als verlorene Schalung einge-
setzt werden können, wie z. B. Gewebe aus Schilfrohr 
o. . gelten nicht als Trocknungsbehinderung. 

Schichten oder Innenschalen, die nur nach einer Seite 
austrocknen können, dürfen höchstens 1  cm stark ausge-
führt werden. Besteht die luftundurchlässige Seite aus dif-
fusionsoffenen und kapillar gut leitfähigen Baustoffen z. B. 
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Ziegel oder Lehmbaustoffe  können solche Schichten aus-
nahmsweise bis zu 20 cm dick ausgeführt werden. Nicht 
kapillar leitfähige Leichtbauplatten aus z. B. Schilfrohr oder 
Holzwolle gelten als dichte Schalungen. 

Die Eignung abweichender Ausführungen und Wanddi-
cken ist zu prüfen. 

Leichtlehmwände müssen in jedem Geschoss statisch ab-
getragen werden. Ihre  soll ,0 m nicht überschrei-
ten. Konstruktion und Ausfachung müssen zuverlässig vor 
Kontakt mit B  oder Spritzwasser geschützt 
werden. Zur  sind durch die Au enwand 
sto ende Konstruktionsteile zu vermeiden. 

Aus hrung 

Leichtlehm wird in Schalung oder verlorenen Schalungen 
verdichtet. Arbeitsschalungen sollen möglichst bald ent-
fernt werden, um die Austrocknung nicht zu verzögern. 

Die Ausfachung soll in möglichst gleichmä iger Dichte oh-
ne Hohlräume ausgeführt werden. Zu verputzende Flä-
chen sollen ausreichend fest und ma gerecht sein. 

rocknung 

Die Trockenzeiten sind bei der Bauzeitplanung zu berück-
sichtigen. Feucht eingebaute Lehmbauteile müssen mög-
lichst rasch trocknen können. Zu lange Durchfeuchtung 
kann das Verrotten organischer Zuschläge, die Schwä-
chung angrenzender Holzbauteile und die Korrosion von 
Stahlteilen bewirken. Oberflächen, die lange feucht blei-
ben, können schimmeln. Durch gute Durchlüftung ist dafür 
zu sorgen, dass trocknende Au enluft an allen Leichtlehm-
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.  Nichttragende Wände und Ausfachungen  

 

Bauteilen entlangstreichen kann. Reicht dies nicht aus, ist 
maschinelle Bautrocknung erforderlich. Die Wände sollen 
vor starkem Schlagregen geschützt werden. 

Vor dem Auftrag eines Putzes muss der Leichtlehm aus-
getrocknet sein. Winddichtender Lehmverstrich kann un-
mittelbar nach dem Ausschalen aufgebracht werden. 

Be estigungen 

Zur Befestigung schwerer Gegenstände können geeignete 
Hilfskonstruktionen in der Wand vorgesehen werden. 

r ung 

Die zur Weiterbearbeitung notwendige T  wird 
durch Augenschein ermittelt.  

Ein genaueres Ergebnis ist durch Trocknen und Wiegen 
einer durch Kernbohrung oder sonstigen ffnung aus der 
Wandmitte entnommenen Probe zu erzielen. Diese Prü-
fung braucht nur im begründeten Einzelfall durchgeführt zu 
werden. Leichtlehmbauteile gelten mit einer Feuchte von 
ca. uv  10  als ausreichend trocken. 

Bewährt hat sich auch die Ermittlung der Feuchte angren-
zender Holzteile. 

. .  Wände aus Lehmplatten 

Begri  

Nichttragende Wände oder Ausfachungen werden mit 
Lehm- oder Leichtlehmplatten hergestellt. 
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onstruktion 

Wandscheiben und Ausfachungen müssen ausreichend 
standfest und ausgesteift sein bzw. mit dem Tragwerk auf 
geeignete Weise verbunden werden, insbesondere wenn 
sie der Absturzsicherung, der Befestigung einer Fassade 
dienen oder Windlasten ableiten. 

Die Anforderungen an den konstruktiven Feuchteschutz 
entsprechend Kapitel . .  Nichttragendes Mauerwerk 
sind sinngemä  einzuhalten. 

Aus hrung 

Lehmplatten werden mit Mörtel vermauert oder trocken mit 
Befestigungsmitteln versetzt. 

. .  Gestapelte Lehmwände 

Begri  

Lehmstapelwände sind trocken ohne Mörtel aufgesetzte, 
nichttragende Vorsatzschalen oder Ausfachungen. 

Bausto e 

Geeignete Lehmbaustoffe sind Lehmsteine, Leichtlehm-
steine, Lehmplatten oder Grünlinge. 

Aus hrung 

Steine sollen liegend im Verband versetzt werden und sind 
aufgehend alle 0 cm mit einer waagrecht befestigten 
Klemmleiste oder einem Brett zu sichern. Die Klemmleis-
ten sind ausreichend zu befestigen. Sollen die Leisten zur 
Befestigung nachfolgender Verkleidungen aus Trocken-
bauplatten genutzt werden, so kann der vertikale Leisten-
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.  Nichttragende Wände und Ausfachungen  

 

abstand bei Bedarf enger gewählt werden. Oberhalb von 
Fenster- und Türstürzen aufgehende Stapelwände sind 
durch ausreichend dimensionierte Kantholz- oder Latten-
konstruktionen abzufangen. 

Sollen die Wände nass verputzt werden, können die Sto -
fugen zwischen den Steinen ca.  mm offen gelassen 
werden. Putzträger oder Armierungsgewebe ist vorzuse-
hen. 

Bek eidungen 

Die Wände können mit Trockenbauplatten bekleidet oder 
verputzt werden. Für den Verputz sollen die Sto fugen ca. 

 mm offen gelassen werden, Putzträger oder Armie-
rungsgewebe ist vorzusehen. 

. .  Gespritzte Wände 

Begri  

Wandausfachungen oder Vorsatzschalen werden im 
Spritzverfahren hergestellt. Im Unterschied zu gespritzten 
Putzaufträgen beginnt die Auftragstärke bei  cm. 

Bausto e 

Als Baustoffe werden Lehm- oder Leichtlehmspritzmörtel, 
oder auch pumpbare Stroh- oder Faserlehme verwendet. 

onstruktion 

Aufträge im Lehmspritzverfahren benötigen als Untergrund 
eine spalierartige Lattung, in die der faserhaltige  Auftrag 
eingreift  oder einen flächigen tragfesten Untergrund, auf 
dem der Auftrag haftet. Dieser kann aus Mauerwerk oder 
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   Lehmbauteile 

 

z. B. Leichtbauplatten gebildet werden. Zum fluchtrechten 
Abziehen des Auftrags empfiehlt sich eine bündige Stän-
der- oder Lattenkonstruktion, die überputzt wird. 

Aus hrung 

Die Wandschale wird mit Putzmaschinen aufgetragen. Bei 
flächigen Untergründen kann bis ma .  cm in einem Ar-
beitsgang aufgetragen werden, weitere Aufträge nach ent-
sprechenden Trockenzeiten. 

rocknung 

Die Trockenzeiten sind bei der Bauzeitplanung zu berück-
sichtigen. Nass eingebaute Lehmbauteile müssen mög-
lichst rasch trocknen können. Zu lange Durchfeuchtung 
kann das Verrotten organischer Zuschläge, die Schwä-
chung angrenzender Holzbauteile und die Korrosion von 
Stahlteilen bewirken. Reicht eine natürliche Durchlüftung 
für eine ausreichend schnelle Trocknung nicht aus, ist ma-
schinelle Bautrocknung erforderlich. Zu langsam trocknen-
de Lehmbauteile können schimmeln. 

eiterbehand ung 

Die Oberflächen können nach vollständiger Trocknung an-
genässt, geglättet und gestrichen werden, oder sie erhal-
ten einen Putz bzw. eine Verkleidung. 

r ung 

Die Trockenheit kann durch Bohrung geprüft werden. 
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.  Nichttragende Wände und Ausfachungen  

 

. .  Angemörtelte Dämmplatten 

Begri  

Wärmedämmplatten werden zur Innendämmung vollflä-
chig an Bestandswände oder -decken gemörtelt. 

Bausto e 

Für das Mörtelbett werden ausreichend klebkräftige 
Lehmmörtel verwendet. Als Wärmedämmplatten sind bei-
spielsweise Kalziumsilikat-, Holzwolleleichtbau-, Holz-
weichfaser- oder Schilfplatten geeignet. 

onstruktion 

Die Klebelage muss die gesamte Fläche in einer Dicke 
von mind. 0,  cm überdecken. Klebelagen von mehr als 

,0 cm sind aus Trocknungsgründen nicht zulässig. 

Bei der Dimensionierung der Innendämmung ist der 
Feuchteschutz zu beachten. Dies gilt besonders bei bewit-
terten Fachwerkwänden. 

Aus hrung 

Die Klebelage ist planeben auszuführen. Der Mörtel wird 
auf die zu dämmenden Flächen oder auf die Plattenrück-
seiten aufgetragen. Unmittelbar im Anschluss werden die 
Wärmedämmplatten in den zähplastischen Lehmmörtel 
fest eingedrückt. Ein weitgehend vollflächiger Kontakt zwi-
schen Platte und Lehmmörtel muss gewährleistet sein. 
Dazu dient eine zusätzliche Befestigung mit Schrauben 
oder Dübeln. 
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0   Lehmbauteile 

 

eiterbehand ung 

Die Wärmedämmplatten werden in der Regel verputzt  
oder verkleidet. Dabei ist die Austrocknungsmöglichkeit 
des Ansetzmörtels zu berücksichtigen. 

.  Balkendecken 

Begri  

Lehmbaustoffe werden als Ausfachung zwischen den Fel-
dern von Balkendecken eingebaut oder als Deckenaufla-
gen eingesetzt. Konstruktion, Schichtstärken, verwendete 
Baustoffe werden nach den beabsichtigten Anforderungen 
des Wärme-, Schall- und Brandschutzes gewählt. 

. .1 Stakendecken 

Begri  

Bei  sind Staken oder Latten Träger der 
Lehmausfachung. 

Bausto e 

Als Lehmbaustoffe werden vor allem Stroh- oder Faser-
lehm  sowie Strohleichtlehm in weicher Konsistenz einge-
setzt. Zur Aufbereitung wird weiches langfaseriges Stroh 
bevorzugt Roggen, Hafer, Gerste . 

Die Staken aus Nadel- oder Laubholz können gesägt oder 
gespalten sein. Auch Rund- oder Halbholz ist bei aus-
reichenden uerschnitten verwendbar. 
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.  Balkendecken 1 

 

onstruktion 

Die Staken oder Latten  werden von seitlichen Balkennu-
ten aufgenommen, liegen auf seitlichen Traglatten auf,  
oder eine Lattung ist oberseitig durchlaufend auf den Bal-
ken befestigt. bliche Latten uerschnitte reichen in Ab-
ständen von etwa  Stück m zur Lastabtragung aus. 

Aus hrung 

Vor Beginn der Lehmarbeiten werden die Staken auf die 
erforderliche Länge mit einem geringen berma  zuge-
schnitten und zwischen die Deckenbalken eingepasst, oh-
ne diese zu verschieben. Bei Wickel- und Leichtlehmde-
cken werden die Staken herausgenommen und mit dem 
Lehm an der gleichen Stelle wieder eingebaut. 

 werden aus einzelnen vorgefertigten Wi-
ckelstaken hergestellt. Stroh- oder Strohleichtlehm wird 
auf einem Tisch um die Staken gewickelt, die noch feucht 
in der Decke aufeinandergeschoben und später ober- und 
unterseitig mit Strohlehm eben abgeglichen werden. Nach 
Einbauhöhe wird zwischen ganzer und halber Wickeldecke 
unterschieden.  

Gestopfte L  werden aus Leichtlehm auf 
Arbeitsschalung zusammen mit den Staken eingestopft. 
Die ausgeschalte Untersicht ist ebener Putzgrund. 

Bei  wird ein Spalier aus Latten oder Halb-
hölzern zwischen, über oder unter den Balken befestigt 
und mit sehr weichem, langfaserigen Stroh- oder Faser-
lehm von oben durchdrückt. Die herabhängenden Zungen 
werden von unten verstrichen. 
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2   Lehmbauteile 

 

Bei der   P  wird der Lattenrost 
von unten mit Putzträger versehen, mit Stroh- oder Leicht-
lehm aufgefüllt. 

Bei der  wird ein in dichterem Abstand 
befestigtes Spalier aus dünnen Spalierlatten mit Stroh-
lehm, Faserlehm oder Lehmmörtel von einer Seite durch-
drückt und verstrichen.  

Nach Trocknung sind Staken- und Spalierdecken beliebig 
verputzbar. 

rocknung 

Die Trockenzeiten sind bei der Bauzeitplanung zu berück-
sichtigen. Feucht eingebaute Lehmbauteile müssen mög-
lichst rasch trocknen können. Zu lange Durchfeuchtung 
kann das Verrotten organischer Zuschläge, die Schwä-
chung angrenzender Holzbauteile und die Korrosion von 
Stahlteilen bewirken. Stakendecken dürfen während der 
Trocknungszeit nicht betreten werden. 

. .2 Einschubdecken 

Begri  

Als E  wird eine zwischen den Balken angeordne-
te, eingeschobene , mit einer Massefüllung belegte Scha-
lung bezeichnet. 

Bausto e 

Als Lehmbaustoffe werden vorwiegend Lehm-, Leichtlehm- 
oder Baulehmschüttungen verwendet, letztere auch in tro-
ckener Konsistenz. Ebenfalls können alle Arten von Lehm-
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.  Balkendecken  

 

steinen und Grünlingen oder unbewehrte Lehmplatten ver-
legt werden. 

onstruktion 

Die Schalung liegt auf seitlichen Traglatten auf. Sie kann 
aus Brettern, Schwarten, Leichtbauplatten oder Lehm-
Trockenbauplatten bestehen. Abhängig vom verwendeten 
Lehmbaustoff und der Fugenausbildung ist Rieselschutz 
vorzusehen. 

Aus hrung 

Feuchter Lehmbaustoff wird leicht verdichtet und obersei-
tig geglättet. Offene Fugen trocken verlegter Steine und 
Platten können mit Lehm oder Sand ausgekehrt oder zur 
Erhöhung des Schallschutzes luftdicht vermörtelt werden. 

rocknung 

Die Trockenzeiten sind bei der Bauzeitplanung zu berück-
sichtigen. Feucht eingebaute Lehmbauteile müssen mög-
lichst rasch trocknen können. Zu lange Durchfeuchtung 
kann das Verrotten organischer Zuschläge, die Schwä-
chung angrenzender Holzbauteile und die Korrosion von 
Stahlteilen bewirken. Reicht eine natürliche Durchlüftung 
für eine ausreichend schnelle Trocknung nicht aus, ist ma-
schinelle Bautrocknung erforderlich. Zu langsam trocknen-
de Bauteile können schimmeln. 
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   Lehmbauteile 

 

. .  Deckenauflagen 

Begri  

Lehmbaustoffe liegen flächig auf, im allgemeinen auf 
durchgehenden Beplankungen von Balkenlagen. 

Bausto e 

Im Sinne eines zügigen Bauablaufs  und schneller Begeh-
barkeit sind für Auflagen vor allem vorgeformte Trocken-
baustoffe wie Lehmsteine, Grünlinge und unbewehrte 
Lehmplatten geeignet. Grundsätzlich sind aber auch 
feucht eingebaute Lehmbaustoffe möglich. Deren Weich-
heit bzw. geringere Belastbarkeit durch Fu bodenbeläge 
ist zu beachten. 

onstruktion 

Die Beplankung wird nach statischer Belastung bemessen. 

Abhängig vom verwendeten Lehmbaustoff und der Fugen-
ausbildung ist Rieselschutz vorzusehen. 

. .  Decken mit Lehmplatten 

Begri  

Balkendecken, die mit Lehmplatten ausgefacht werden. 

Bausto e 

Als Baustoffe werden Lehmplatten verwendet. Bewehrte 
und unbewehrte Lehmplatten werden nur selbsttragend 
eingesetzt. 
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.  Putz  

 

onstruktion 

Bewehrungsstäbe von Lehmplatten sollen auf Balkenober-
kante oder Traglatten aufliegen. Die Platten erhalten zu 
diesem Zweck einen seitlichen Falz. 

Aus hrung 

Die Platten können trocken verlegt werden. Bei geringer 
Ma haltigkeit empfiehlt sich Verklebung mit Lehmmörtel, 
der auch für Fehlstellen einsetzbar ist. 

eiterbehand ung 

Platten können unterseitig verputzt werden. 

. .  Ausfachungen von Dachschrägen 

Ausfachungen von Dachschrägen können unter Berück-
sichtigung der geometrischen Besonderheiten und des 
Bauablaufs mit evtl. provisorischem Witterungsschutz wie 
Deckenkonstruktionen ausgeführt werden. 

.  Putz 

. .1 Allgemeines 

An endungsbereich 

In diesen Regeln werden Putzanwendungen behandelt, 
bei denen entweder der Putzmörtel oder der Untergrund 
aus Lehmbaustoffen bestehen  

 Lehmputze auf Lehm- und anderen Untergründen 
 Andere Putze auf Lehmuntergründen 
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   Lehmbauteile 

 

Soweit hier nicht anders geregelt, gelten diesbezügliche 
Normen, insbesondere DIN EN -1 und DIN V 1 0. 

Dünnlagige Beschichtungen   mm, Lehmanstriche und 
stabilisierte Lehmputze sind keine Putze im Sinne dieser 
Regeln. 

Begri e 

Putz ist aus Putzmörtel hergestellter Belag auf Wänden, 
Decken und Dachschrägen, der seine endgültigen Eigen-
schaften erst durch Verfestigung am Baukörper erreicht.  

P  ist das zu putzende Bauteil. Als  
werden die unteren Lagen eines Putzes bezeichnet, als 
O  die oberste Lage. Eine P  ist in einem 
oder mehreren Arbeitsgängen aus demselben Mörtel 
frisch auf frisch  ausgeführt. Die P  kennzeichnet 

die Art der Ausführung, insbesondere der Oberflächenbe-
arbeitung, z. B. gerieben, geglättet usw. Begriffsbestim-
mungen vgl. DIN EN -1 und DIN V 1 0 . 

in eise r die anung 

Putze dienen der Bekleidung und Oberflächengestaltung 
und erfüllen bauph sikalische Aufgaben. Bei der Planung 
sind die an den Putz und das Putzs stem zu stellenden 
Anforderungen festzulegen, insbesondere die gewünschte 
Festigkeit und die Putzweise, unter Berücksichtigung der 
Beschaffenheit des Putzgrundes. 

An orderungen 

Allgemein müssen Putze gleichmä ig am Untergrund, die 
einzelnen Lagen gut aneinander haften. Innerhalb der ein-
zelnen Lagen soll der Mörtel ein gleichmä iges Gefüge 
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.  Putz  

 

besitzen. Die Festigkeit des Putzes ist dem jeweiligen 
Putzgrund und der Putzanwendung anzupassen. Abrieb-
festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit sind nach der 
Putzanwendung auszuwählen. 

Die Oberfläche des Putzes soll frei von Rissen sein. Haar-
risse sind nicht zu bemängeln, wenn sie den technischen 
und optischen Wert des Putzes nicht beeinträchtigen. 

I  aus Putzmörtel mit mineralischen Bindemitteln 
soll bei üblichen Anforderungen als Träger von Anstrichen 
und Tapeten der Kategorie CSII Druckfestigkeit 1,

,0 N mm2  nach DIN EN -1 entsprechen. Lehmputze 
sollen dementsprechend eine Druckfestigkeit von 

 1,  N mm2 aufweisen.  

 muss witterungsbeständig sein, d. h. das 
Putzs stem muss den Einwirkungen von Feuchte und 
wechselnden Temperaturen widerstehen, insbesondere 
auf den der Hauptwindrichtung zugewandten Seiten Wet-
terseiten .  

Aus hrung 

Zum  der Ausführung sollen die Bauteile ausrei-
chend trocken sein. Das Schwinden und Setzen von 
Lehmuntergründen muss abgeschlossen sein.  

Der P  ist sorgfältig zu prüfen und bei Bedarf vor-
zubereiten, um eine gute Haftung des Putzes am Unter-
grund zu erreichen.  

Der Putzgrund soll so ma gerecht sein, dass der Putz in 
gleichmä iger Dicke aufgetragen werden kann. Der Putz-
grund muss ebenflächig, tragfähig, staubfrei und frei von 
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   Lehmbauteile 

 

Verunreinigungen sein. Bestandsuntergründe dürfen nicht 
durch bauschädliche Salze belastet sein. Das Bauteil 
muss bis zur ausreichenden Erhärtung des Putzes frostfrei 
sein nicht unter  C . 

Zur   P  gehören alle Ma -
nahmen, die eine gute und dauerhafte Putzhaftung för-
dern. Zu schneller oder unterschiedlicher Wasserentzug 
des Putzgrundes ist je nach Putzs stem zu verhindern. 
Lose Bestandteile sind zu entfernen oder zu stabilisieren. 
Staub auf der Oberfläche ist abzubürsten oder durch An-
feuchten zu binden. Falls ein Ausgleich erforderlich ist, 
muss dessen Festigkeit dem Putzaufbau angepasst wer-
den. Festigkeit, Griffigkeit und Haftung des Putzgrundes 
kann durch Spritzbewürfe aus Lehm- oder anderen Mör-
teln, geeignete Verfestigungsmittel, Haftbrücken und Grun-
dierungen verbessert werden. Flächen mit durchschlagen-
den Stoffen sind fachgerecht zu sperren. 

P  ermöglichen eine weitgehend vom Untergrund 
unabhängige Haftung des Putzes. Sie werden bei glatten 
Untergründen z. B. Holz  oder unsicheren Untergründen 
z. B. Holz, Mischuntergründe  eingesetzt. 

. .2 Lehmputz 

ignung 

Lehmputze sind vor allem als Innenputze geeignet. Da sie 
wie andere Lehmbaustoffe wasserempfindlich sind, eignen 
sie sich au en nur für witterungsgeschützte Bauteile. Bei 
ausreichender Erfahrung lassen sich aber auch bei regen-
beanspruchten Bauteilen gute Ergebnisse erzielen  mit 
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.  Putz  

 

geeigneten Mörtelzusätzen wie z. B. Molke, Dung oder 
Feinfasern sowie besonderen Oberflächenbehandlungen. 

Lehmputze sind für den Verputz von Lehmbauteilen sowie 
anderen bauüblichen Putzgründen geeignet. Zur Beurtei-
lung der Eignung des Putzs stems und der Art der Vorbe-
reitung des Putzgrundes ist eine Bauteilprobe zu empfeh-
len. 

Lehmputze können sehr unterschiedliche Festigkeitsei-
genschaften aufweisen - je nach Zusammensetzung der 
verwendeten Putzmörtel sowie deren Verarbeitung und 
Oberflächenbehandlung. Im Allgemeinen sind sie für me-
chanisch gering beanspruchte Flächen geeignet. Ist mit 
höherer Beanspruchung zu rechnen z. B. Treppenhäuser 
und Flure , ist die Eignung des vorgesehenen Putzs s-
tems im Einzelfall zu prüfen. Beschädigungen heller An-
striche auf dunklen Lehmputzen stellen immer eine opti-
sche Beeinträchtigung dar. Bauteilproben oder Bemuste-
rungen sind zu empfehlen. 

Lehmputze sind für Räume normaler Luftfeuchte geeignet, 
auch in häuslichen Küchen und Bädern, sofern deren Luft-
feuchte nicht dauerhaft erhöht ist. Sind öfter wechselnde 
Tapezierungen zu erwarten, empfiehlt sich der Einsatz an-
derer Putze. Ebenso ist Lehmputz als Untergrund für Flie-
sen nur bedingt geeignet. 

An orderungen 

Lehminnenputze sollen den Anforderungen nach . .1 ge-
nügen. Auch weich eingestellte Putze sollen der Putzan-
wendung und dem Putzgrund angepasst sein. Eine aus-
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0   Lehmbauteile 

 

reichende Festigkeit für die Weiterbehandlung Anstrich  
muss gegeben sein. 

Das Schwindma  nach . .  soll höchstens 2  betragen. 
Bei Faserbeimengung, dünnem Auftrag sowie sorgfältiger 
Nachbehandlung und bei kleinen Flächen kann ein 
Schwindma  von mehr als 2  problemlos sein. Bei Un-
terputzen können Schwindrisse in geringem Umfang tole-
riert werden, sofern eine ausreichende mechanische Haf-
tung zum Untergrund gesichert ist und sie beim Auftrag 
von dünnen Oberputzen nicht durchscheinen. Oberputze 
sollen möglichst rissfrei ausgeführt werden. 

Besondere Anforderungen an die O  
wie z. B. Gleichmä igkeit in Farbe und Struktur oder E-
benheit sind im Einzelfall zu bestimmen. Dazu sind ausrei-
chend gro e Oberflächenproben oder Muster unter defi-
nierten Lichtverhältnissen geeignet.  

ut rte  

Für Lehminnenputz wird Lehmmörtel nach .  verwendet. 
Putze können auch mit Aufträgen aus Stroh- oder Faser-
lehm nach .  hergestellt werden. 

ut s ste e 

Die Auswahl des Putzs stems richtet sich nach dem Putz-
grund und den Anforderungen an den Putz, die Putzweise 
nach der erwünschten Oberfläche.  

E  L  können auf allen planebenen, 
ma gerechten und gleichmä ig saugenden Untergründen 
eingesetzt werden. Die übliche Putzdicke ist ca. 10 1  
mm, auf planebenen Flächen auch  mm Dünnlagen-
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.  Putz 1 

 

putze . Bei zu dünnen Putzen ohne Anstrich können je-
doch Mauerwerks-  Fugen des Untergrundes durchschei-
nen. 

 L  werden auf allen anderen Unter-
gründen eingesetzt. Sie sind au erdem notwendig, wenn 
eine gewünschte Putzoberfläche nicht ohne eine vorberei-
tende Unterputzlage bearbeitet werden kann. Auch zur Er-
zielung bestimmter Putzdicken, oder wenn ein Armie-
rungsgewebe eingebaut werden soll, empfiehlt sich ein 
mehrlagiger Aufbau. Unterputz soll vor Auftrag des Ober-
putzes ausreichend trocken sein, um die Bildung späterer 
Schwindrisse auszuschlie en. Mehrlagige Putze sind 20 
mm dick. 

  werden Lehmputze im 
Allgemeinen mehrlagig aufgebracht. Bezüglich der Putz-
aufbauten, Putzdicken, Armierungen und Aufheizmodalitä-
ten sind die Angaben der Heizungs- oder Putzhersteller zu 
beachten. 

Die Eignung anderer Putzs steme kann durch Bewährung 
oder Bauteilproben nachgewiesen werden. 

Au trag und ber ächenbehand ung 

Der Putz wird von Hand oder mit einer Maschine aufgetra-
gen, er kann angeworfen oder aufgezogen werden. Bei vor 
Ort aus Baulehm hergestellten Putzen soll eine Arbeits-
probe angelegt werden, bei Fertigprodukten müssen die 
Herstellerangaben beachtet werden. Gewebe zur Putzbe-
wehrung werden nach den Regeln der Technik eingeputzt. 
Wegen der Weichheit von Lehmputz empfiehlt es sich, 
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2   Lehmbauteile 

 

Kanten zu runden oder mit Eckschutzprofilen zu versehen. 
Lehmputze können gerieben, gefilzt oder geglättet werden.  

rocknung 

Die Trockenzeiten sind bei der Bauzeitplanung zu berück-
sichtigen. Lehmputze müssen möglichst rasch trocknen 
können. Reicht eine natürliche Durchlüftung für eine aus-
reichend schnelle Trocknung nicht aus, ist maschinelle 
Bautrocknung erforderlich. Zu langsam trocknende Lehm-
putze können schimmeln. Dies kann vermieden werden, 
wenn die ordnungsgemä e Trocknung in kurzen Zeitab-
ständen verantwortungsvoll überwacht wird, z. B. in Form 
eines Trocknungsprotokolls. 

eiterbehand ung 

Lehmputze können in ihrer Farbigkeit belassen, sowie 
durch Anstrich oder Beschichtung weiterbehandelt wer-
den. Für die Weiterbehandlung müssen sie ausreichend 
trocken sein. Die Trockenheit kann nach Augenschein er-
mittelt werden. Ausnahmen sind Lehmputze als Unter-
gründe für freskale Techniken. Absandende Oberflächen 
sollen vor der Weiterbehandlung abgebürstet werden. 

  L  können bei Bedarf verfes-
tigt werden. In diesen Fällen sind Arbeitsproben zu emp-
fehlen.  

 werden auf Lehmuntergründen entsprechend 
der Erfahrung, technischen Regeln und Herstellerangaben 
ausgeführt. Dünne, offenporige Anstriche wie z. B. Lehm- 
oder Kalkanstriche sind zu empfehlen. Feste, dicke und 
schichtbildende Anstriche neigen zum Ablösen. Bei der 
Verwendung von Kalkschlämme muss der Lehmputz-

ST
B 

- S
am

m
lu

ng
 B

au
au

fs
ic

ht
lic

h 
ei

ng
ef

üh
rte

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ba
ub

es
tim

m
un

ge
n 

/ w
w

w
.s

tb
-b

au
no

rm
en

.d
e

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

291



.  Putz  

 

untergrund sorgfältig angenässt werden. Gegebenenfalls 
müssen die Lehmputzoberflächen zunächst grundiert oder 
durch das Einreiben einer Schlämme aus feinem Sand 
und Kalk verfestigt werden. 

 K  der Mörtelgruppe PI nach DIN V 1 0 
werden in einer Dicke von  mm auf ausreichend rauen 
und sorgfältig vorgenässtem Untergrund aufgezogen. 

Für T  können ausreichend glatte Lehmputze 
ggf. mit einem geeigneten Grundierungsmittel vorbehan-
delt werden. Zum späteren Ablösen der Tapeten kann Ma-
kulatur geklebt werden. Abzulösende Tapeten sind sorgfäl-
tig zu nässen. 

eparatur und eno ierung 

Bei    wird der Lehmputz an-
genässt, der Beiputz oder die Spachtelung erfolgt dann mit 
Lehmmörtel oder einer geeigneten Spachtelmasse.  

Zur  können Lehmputzflächen angenässt 
und neu bearbeitet werden. 

. .  Andere Putze auf Lehmuntergründen 

ut rte  

Der Putzmörtel soll dem Lehmuntergrund entsprechend 
möglichst weich, elastisch und diffusionsfähig sein. Für  
I  sind übliche Kalk-, Kalkgips- oder Gipsmörtel 
verwendbar.  

  können Kalkmörtel der Mörtelgruppe P I 
oder P II verwendet werden. Auf geschützten Seiten ge-
nügt Mörtelgruppe P I vgl. DIN V 1 0, DIN EN -1 . 
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   Lehmbauteile 

 

ut s ste e 

I  werden in üblicher Dicke aufgetragen, bei 
 soll die Putzdicke bei regenbeanspruchten 

Flächen mindestens 20 mm betragen, dabei ist stets mehr-
lagig zu verputzen. Die allgemeine Putzregel, nach der die 
Mörtelfestigkeiten zum Untergrund hin zunehmen sollen, 
kann im Lehmbau häufig nicht umgesetzt werden, da die 
schützenden Oberputze meist härter sind als die Lehmun-
tergründe. Untergründe sind deshalb entsprechend vorzu-
bereiten oder mit Putzträger zu versehen. Harte Deck-
schichten auf weichen Untergründen können beim Klopf-
versuch auch bei ausreichender Putzhaftung hohl klingen. 

Aus hrung 

Die Putzmörtel werden entsprechend ihren technischen 
Regeln, Normen und Herstellerangaben verarbeitet. Ein 

 der stark saugenden Lehmuntergründe verhin-
dert das Aufbrennen von Mörteln und begünstigt ihre Aus-
härtung. Die Vorbereitung durch  verbessert 
die mechanische Haftung auf den Lehmuntergründen. Als 
P  werden die für den entsprechenden 
Putzmörtel geeigneten Gewebe verwendet. Putzflächen 
können von angrenzenden Bauteilen durch einen feinen 

  K  getrennt werden.  

K  sollen nur bei geeigneter Witterung aus-
geführt werden. Nach dem Auftrag bedürfen sie ggf. der 
Nachpflege. Zum Schutz vor Frost sind sie rechtzeitig mit 
einem geeigneten Anstrich zu versehen. 
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.  Putz  

 

. .  Besonderheiten bei Au enputz von Sichtfach-
werk 

Beanspruchung 

Au enputz von Sichtfachwerk ist an Wetterseiten beson-
deren Belastungen ausgesetzt. Durch die Randfugen ein-
dringendes Wasser kann die Putzdeckschicht vom wei-
chen Untergrund ablösen. Zusätzliche Fugenabdichtung 
wiederum verhindert die Austrocknung stellenweise einge-
drungener Feuchte. Seitlicher Druck der Balken auf das 
Gefach kann zu Scherspannungen und Abplatzungen zwi-
schen Putz und Untergrund führen. Die Belastung des 
Putzes ist umso grö er, je mehr 

a  das Fachwerk vom Schlagregen beansprucht wird und 
das uellen und Schwinden der Balken zu gro en Fu-
gen führt 

b  thermische Bewegungen durch starke Sonneneinstrah-
lung und dunkle Farbgebung der Balken auftreten 

c  die einzelnen Fachwerkbalken noch zur Verformung 
neigen neu eingebaute Hölzer, auch Altholz  

d  der gesamte Baukörper Verformungen unterliegt 
e  zusätzliche Belastungen wie z. B. Erschütterungen aus 

dem Stra enverkehr auftreten. 

Eine sorgfältige Beurteilung der Belastung nach den jewei-
ligen örtlichen und klimatischen Gegebenheiten ist Vor-
aussetzung für die Wahl des geeigneten Putzs stems. Ein 
Ergebnis der Beurteilung kann auch sein, dass auf Sicht-
fachwerk verzichtet werden muss. Oder eine dauerhafte 
Wartung der hoch beanspruchten Flächen ist einzukalku-
lieren. 
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   Lehmbauteile 

 

Der  des Verputzes ist so spät zu wählen, dass 
Bewegungen der Konstruktion, Schwinden oder Setzung 
der Lehmuntergründe und durch die Einbaufeuchte be-
dingte Verformungen der Holzbauteile weitgehend abge-
schlossen sind. Für Gefachputz von Sichtfachwerk soll 
mindestens eine Heizperiode abgewartet werden. 

ut s ste e r e achput  

K   L  Der Putz haftet mecha-
nisch auf einem aufgerauten oder gelochten Lehm-
untergrund. Die Haftung zwischen Kalkputz und Lehm 
kann mit einer Schlämme aus Kalkmörtel verbessert wer-
den, die in den zuvor angenässten Lehmuntergrund kräftig 
mit dem Filzbrett eingearbeitet wird. Der Putz wird zweila-
gig in einer Gesamtdicke von ca. 1  mm aufgebracht. Das 
zusätzliche Einarbeiten einer Putzbewehrung kann die 
Haltbarkeit erhöhen.  

K   P  Wenn trotz hoher Belastungen 
Sichtfachwerk ausgeführt wird, können der Mörtelkörnung 
entsprechend geeignete Putzträger eingesetzt werden. Zur 
besseren Verbindung von Putz und Putzgrund kann eine 
Kalkmörtelschlämme eingearbeitet werden s. o. . Putzträ-
ger und Befestigungsmittel müssen witterungsbeständig 
sein. Die Befestigung erfolgt im Gefach, nicht an den Bal-
ken. Das zusätzliche Einarbeiten einer Putzbewehrung 
kann die Haltbarkeit erhöhen. 

K   L  Bei geringer Beanspru-
chung, oder wenn ein solches Putzs stem am Ort seine 
Dauerhaftigkeit unter Beweis gestellt hat, kann mit Lehm-
unterputz und einer ca.  mm starken Kalkputz-Deck-
schicht gearbeitet werden. Für Unter- und Feinputz sind 
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.  Stampflehmfu böden  

 

faserarmierte Mörtel zu empfehlen. Der Lehmuntergrund 
ist geeignet aufzurauen. Zur Vorbereitung kann eine 
Kalkmörtelschlämme eingearbeitet werden s. o. . 

.  Stampflehmfu böden 
Für die Herstellung von Stampflehmfu böden wird Stampf-
lehm lagenweise eingebaut und durch Rütteln, Stampfen 
oder Schlagen verdichtet. 

Aufbau und Oberflächenbeschaffenheit von Stampflehm-
fu böden sind auf den Unterbau und die geplante Nutzung 
abzustimmen. Die einzelnen Lagen können eingebaut 
werden, wenn die Schwindrissbildung in der darunterlie-
genden Schicht abgeschlossen ist. Eine vollständige Aus-
trocknung ist nicht erforderlich.  

Zur Reduzierung von Rissbildungen kann Stampflehm mit 
einem geringen Schwindma  verwendet werden, es kön-
nen flächig Armierungsgewebe eingearbeitet und Rand-
dämmsteifen vorgesehen werden. Risse in der Nutzschicht 
können durch Nachverdichtung geschlossen werden. Für 
eine höherwertige Nutzung soll die Oberfläche von 
Stampflehmfu böden weitgehend geschlossen sowie weit-
gehend rissfrei sein. Die Abriebfestigkeit kann u. a. durch 

le und Wachse erhöht werden. Diese Stoffe sind erst 
aufzutragen, wenn der gesamte Aufbau weitgehend aus-
getrocknet ist. Durch einen Wachsauftrag lässt sich eine 
wischfeste Oberfläche erzielen. 
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   Lehmbauteile 

 

.  Bekleidungen im Trockenbau 

Begri  

Bekleidungen im Trockenbau bestehen aus Lehmplatten, 
die auf Unterkonstruktionen genagelt oder geschraubt 
werden. Sie werden auch als Trockenputz auf flächigen 
Untergründen angesetzt. 

Bausto  

Verwendbar sind Lehm- oder Leichtlehmplatten. 

onstruktion 

Die Konstruktion von Innenwand-, Decken- und Dachbe-
kleidungen sowie schalldämmenden Vorsatzschalen ist 
wie im Trockenbau üblich und nach Herstellerangaben 
auszubilden. 

Der Achsabstand von Unterkonstruktionen beträgt in der 
Regel 0 0 cm. Die Befestigungen der Platten sind den 
Herstellerangaben entsprechend auszuführen. Zum An-
setzen von Bekleidungen muss der Untergrund aus-
reichend eben, fest, trocken und staubfrei sein. Zum An-
setzen der Lehmplatten ist feinkörniger, klebkräftiger 
Lehmmörtel oder Kleber geeignet. Saugfähige Untergrün-
de sind vorzunässen. Die Angaben der Hersteller sind zu 
beachten. 
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.  Sonstige Bauteile  

 

.  Sonstige Bauteile 

. .1 Kellermauerwerk und Sockel 

Begri  

Kellermauerwerk ist unter dem Geländeniveau liegendes 
Mauerwerk mit oder ohne Kontakt mit dem Erdreich, aus-
genommen Innenwände innerhalb von Kellern. 

Der Sockel ist der dem Spritzwasser ausgesetzte Bereich 
eines Bauwerks. 

Aussch uss 

Lehmbaustoffe dürfen für Fundamente, Keller- und Sockel-
mauerwerk nicht verwendet werden. Die evtl. nicht erd-
berührten Teile eines Kellergeschosses dürfen nicht aus 
tragenden Lehmbaustoffen hergestellt werden. 
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.2 Festigkeit 1 

 

 B TO   B TEIL ERTE 
  B TO   B TEIL ERTE 

.1 Rohdichte 
T -1 
T   L  

Baustoff 
Rohdichte 

kg m  

 von bis 

Stampflehm 1 00 2 00 

Wellerlehm 1 00 1 00 

Faserlehm Strohlehm 1200 1 00 

Leichtlehm 00 1200 

Lehmschüttungen 00 2200 

Lehmsteine 00 2200 

Lehmplatten 00 1 00 

Lehmmörtel 00 1 00 

 

.2 Festigkeit 

.2.1 Druckfestigkeit 

Die Druckfestigkeit des Baustoffs wird durch baustoffspezi-
fische Druckfestigkeitsprüfungen ermittelt s. Kapitel  
Lehmbaustoffe . Erfahrungsgemä e Mittelwerte enthält die 
folgende Tabelle. 
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2   Baustoff- und Bauteilwerte 

 

T -2 
  L  

Erfahrungswerte 

Baustoff 
Rohdichte 

kg m  
Druckfestigkeit 

N mm2  

Stampflehm mit 
mineralischem  
Zuschlag 

2000 2200  

Stampflehm mit 
Faserzuschlag 

1 00 2000 2  

Wellerlehm 1 00 1 00 1 

Lehmsteine 1 00 2200 2  

.  Wärme 

. .1 Wärmedämmung 

Rechenwerte der Wärmeleitzahl enthält Tabelle - . Güns-
tigere Werte müssen nach DIN 2 11 bzw. DIN 2 12 
nachgewiesen werden. 

. .2 Wärmespeicherung  

Die    von Lehmbaustoffen ist abhän-
gig von Rohdichte, Art und Anteil des Zuschlags. Rechen-
werte enthält Tabelle - . 
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.  Wärme  

 

T -   
R     L  1  

Rohdichte 
kg m  

Wärmeleitzahl 
 
R
 W mK  

2200 1, 0 2  

2000 1,10 

1 00 0, 1 

1 00 0,  

1 00 0,  

1200 0,  

1000 0,  

00 0, 0 

00 0,2  

00 0,21 

00 0,1  

00 0,1  

00 0,12 2  

00 0,10 2  

1  Vgl. DIN V 10 -  2002-02 
2  Die Werte sind aus den ungünstigsten Angaben aus  
Literatur und früherer Normung abgeleitet.  
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   Baustoff- und Bauteilwerte 

 

T -   
    L  kJ kgK   

Rohdichte
kg m  

Zuschläge 
mineralisch 

Zuschläge 
organisch 

 Sand, Kies, 
Leicht- 

zuschläge 

Stroh Fein-
fasern 

Holz-
hack-

schnitzel 

 1 00 1,0 1,0 1,0 1,0 

1 00 1,0 1,0 1,1 1,1 

1200 1,0 1,0 1,1 1,2 

1000 1,0 1,1 1,1 1,  

00 1,0 1,1 1,2 1,  

00 1,0 1,1 1,  1,  

00  1,2 1,   

 

.  Feuchte 

. .1 Wasser- und Feuchteempfindlichkeit 

Ungeschützte Lehmbauteile sind wasserempfindlich. Auch 
kurzzeitige E    Schlagregen, Rohr-
bruch, Hochwasser  kann die Standsicherheit gefährden. 

Ungeschützte Lehmbauteile sind feuchteempfindlich. An-
dauernde  aufsteigende Feuchte, 
Dachschaden  kann zu Festigkeitsminderung, Schimmel-
bildung, Verrottung organischer Bestandteile, Vererdung 
des Baustoffs und zur Zerstörung der Holzkonstruktion 
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.  Feuchte  

 

führen. Auch eine verzögerte Bautrocknung kann sich in 
diesem Sinne auswirken. 

Gegen h groskopische Feuchteeinwirkung Sorption  sind 
Lehmbaustoffe unempfindlich. 

Andererseits ermöglicht die Wasserlöslichkeit von Lehm 
jederzeit eine Wiederverwendbarkeit in neuer Form und 
nach Nutzungsdauer eine problemlose Rückführung. 

. .2 Dampfdiffusion 

 
T -   
R     

 L  

Rohdichte kg m   -  

von bis  

00 2200 10 

 

. .  Feuchteleitfähigkeit 

Lehmbaustoffe sind feinporige, kapillar feuchteleitfähige 
Stoffe, die aufgenommene Feuchte schnell an die Ober-
fläche weiterleiten und abgeben, wenn diese Trocknung 
nicht behindert wird. 

. .  Praktischer Feuchtegehalt 

Als praktischer Feuchtegehalt wird der Feuchtegehalt ver-
standen, der unter normalen baupraktischen Bedingungen 
nur selten überschritten wird. 
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   Baustoff- und Bauteilwerte 

 

. .  Sorption 

Die h groskopische Feuchteaufnahme von unbehandelten 
Lehmoberflächen gilt als relativ hoch etwa wie unbe-
handeltes Nadelholz . 

. .  Trocknung 

Feuchteleitfähigkeit und Diffusionsfähigkeit begünstigen 
die Trocknung von Lehmbaustoffen. 

Die Trockenzeiten der feucht eingebauten Lehmbaustoffe 
und Bauteile werden mitbestimmt durch folgende Fakto-
ren  

 Jahreszeit, Witterung 
 Einbaufeuchte 
 Schichtstärken, Wanddicken 
 Art von verlorenen Schalungen 
 Lage des Bauteils innen au en  
 Durchlüftung des Baus 
 Wetterschutz 

Die Trockenzeiten von Steinen und Platten werden mitbe-
stimmt von deren Grö e, Herstellungsfeuchte und den 
Trocknungsbedingungen. 

Bauteile gelten für die Weiterbearbeitung als ausreichend 
getrocknet, wenn Setzungen und Schwindungen weitge-
hend abgeschlossen sind und eine Vererdung organischer 
Bestandteile ausgeschlossen ist. 

Sie gelten als trocken, wenn sie die Ausgleichsfeuchte des 
jeweiligen Lehmbaustoffes erreicht haben. 
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.  Brandverhalten  

 

.  Brandverhalten 

. .1 Brandverhalten von Lehmbaustoffen 

Lehm und mineralische Zuschläge sind nach DIN 102-  
als Baustoffklasse A1 nichtbrennbar  klassifiziert. Lehm-
baustoffe sind im Einzelnen nicht klassifiziert. 

 
T -   
B   L  
Zusammenstellung nach DIN und Forschungsergebnissen 

Zuschlag Erforderliche Roh-
dichte des Lehmbau-

stoffes kg m  

Klassifizierung 

Mineralische 1  Keine Anforderung Nichtbrennbar 

lehmbaugerechte Beimi-
schungen  pflanzlicher  
Faserstoffe 2  

 1 00 Nichtbrennbar 

Stroh   1200 Nichtbrennbar 

Stroh   00 Schwerentflammbar 

Holzhackschnitzel   1 00 Nichtbrennbar 

Holzhackschnitzel   00 Schwerentflammbar 

Sägespäne   1 00 Nichtbrennbar 

Sägemehl   2000 Nichtbrennbar 

Hanf, Flachsschäben   00 Schwerentflammbar 
1  vgl. DIN 102-  1 -0  
2  vgl. DIN 1 1 Bl.1  1 1-01 

 Nach im Rahmen von Diplomarbeiten an der MFPA Leipzig nach DIN 
102-1 durchgeführten Untersuchungen zur Abschätzung des Brandverhal-

tens von Lehmbaustoffen. 
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   Baustoff- und Bauteilwerte 

 

. .2 Brandverhalten von Lehmbauteilen 

Die folgenden Tabellen enthalten Bauteile unter der Ver-
wendung von Lehmbaustoffen, die nach DIN 102-  
1  oder früherer Normung klassifiziert sind. 

 
T -  

    L  

Bauteil Klassifizierung 

  
Massive gemauerte oder gestampfte 
Lehmwände der Baustoffklasse A  einer 
Dicke von 2  cm 1  

   

  
  G  

Bedingungen  Holz uerschnitte mind. 
100 100 mm bei 1seitiger, 
mind. 120 120 mm bei 2seitiger Brand-
beanspruchung, Ausfüllung mit Lehm-
schlag Strohlehmausfachung , mindes-
tens einseitige Bekleidung, z. B. mit 1  
mm Putz  2  

  B 

1  Nach DIN V 1  1   
2  Vgl. DIN 102-  .11  1 -0 , Abschnitt .11,  
Bedingungen im Einzelnen siehe dort. 
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.  Schallschutz  

 

T -  
    

 L  

Bauteil Klassifizierung 

    
    
  

Deckenauflage z. B. aus Lehmbau-
stoffen beliebiger Dicke, je nach Bal-
kenabstand und - uerschnitt, Scha-
lung, Fu bodenaufbau 1  

    
B  
Einschub mit Lehmschlag  0 mm 
oder uerhölzer Stakung  mit Lehm-
schlag, je nach Balkenabstand, obe-
rer Schalung, unterer Bekleidung 2  

  B    B 

  
nur für Feuerbeanspruchung von der 

Oberseite  
Belag aus  0 mm Lehm  

  

Anmerkungen  
1  Vgl. DIN 102-  1 -0  . .2  und Tabelle 2,  
Bedingungen im Einzelnen siehe dort. 
2  Vgl. DIN 102-  1 -0  . .  und Tabelle  und , 
Bedingungen im Einzelnen siehe dort. 

 Vgl. DIN 102-  1 0-02 .2   

.  Schallschutz 
Der Schallschutz von Bauteilen wird nach Beiblatt 1 zu 
DIN 10  Schallschutz im Hochbau 11 1  ermittelt. 
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100   Baustoff- und Bauteilwerte 

 

. .1 Luftschalldämmung von Wänden 

Für die in der Norm nicht enthaltenen Lehmbaustoffe kön-
nen aufgrund ihrer grö eren Weichheit mindestens Schall-
schutzeigenschaften angenommen werden, die bei ent-
sprechender Rohdichteklasse denjenigen von Poren- und 
Leichtbeton entsprechen. 

Skelettwände mit Ausfachungen aus schweren Baustoffen 
sind in der Norm nicht enthalten. 

. .2 Schallschutz von Holzbalkendecken 

Für die in der Norm nicht enthaltenen Lehmbaustoffe kön-
nen mindestens Schallschutzeigenschaften angenommen 
werden, die denjenigen anderer Massebaustoffe wie z. B. 
Betonplatten vgl. DIN 10  Beiblatt 1, Tabelle  ent-
sprechen.  

Weitere Deckenkonstruktionen sind in DIN 10  1 2  Bl. 
 und  enthalten. 

.  Winddichtigkeit 
Lehmbaustoffe gelten in der Fläche ab einer Dichte von 
00 kg m  als winddicht. Ansonsten gilt mindestens einsei-

tiger Putz als ausreichend winddicht. 

.  Beständigkeit 
Von trockenem Lehm eingeschlossenes Holz und pflanzli-
che Fasern werden dauerhaft geschützt. Lehmbauten 
können bei sachgemä em Feuchteschutz und üblicher 
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.  Beständigkeit 101 

 

Bauunterhaltung eine au erordentlich lange Lebensdauer 
erreichen, wie jahrhunderte alte Bauten beweisen. 
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.  Beständigkeit 10  

 

 ERTR G BE I G GE  R 
LE B LEI T GE  

  ERTR G BE I G GE  R LE B LEI T GE  

Bezüglich der Abgrenzung von Nebenleistungen und be-
sonderen Leistungen, der Abrechnung und der Abrech-
nungseinheiten kann die Ausführung der verschiedenen 
Lehmbauteile folgenden Gewerken bzw. Normen der VOB 
Teil C zugeordnet werden  
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10    Vertragsbedingungen für Lehmbauleistungen 

 

T -1 
G   L  

.1.  Lehmsteinwände Mauerarbeiten DIN 1 0 

.1.  Stampflehmwände Beton- und Stahl-
betonarbeiten 

DIN 1 1 

.1.  Wellerwände Mauerarbeiten DIN 1 0 

.2 Gewölbe Mauerarbeiten DIN 1 0 

. .1 Ausfachung von Fach-
werkwänden 

Mauerarbeiten DIN 1 0 

. .2 Nichttragende Stampf-
lehmwände 

Beton- und Stahl-
betonarbeiten 

DIN 1 1 

. .  Nichttragendes Mauerwerk Mauerarbeiten DIN 1 0 

. .  Leichtlehmwände im feuch-
ten Einbau 

Beton- und Stahl-
betonarbeiten 

DIN 1 1 

. .  Wände aus Lehmplatten Mauerarbeiten DIN 1 0 

. .  Gestapelte Lehmwände Mauerarbeiten DIN 1 0 

. .  Gespritzte Wände Beton- und Stahl-
betonarbeiten 

DIN 1 1 

. .  Angemörtelte Dämmplatten Putz- und Stuck-
arbeiten 

DIN 1 0 

.  Balkendecken Mauerarbeiten DIN 1 0 

.  Putz Putz- und Stuck-
arbeiten 

DIN 1 0 

.  Stampflehmfu böden Estricharbeiten DIN 1  

.  Bekleidungen im Trocken-
bau 

Trockenbau-
arbeiten  

DIN 1 0 
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.1 Zitierte Normen 10  

 

 OR E  
  OR E  

.1 Zitierte Normen 
DIN V 10 -1 Mauerziegel  Vollziegel und Hochlochziegel 

DIN EN -1 Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau   
Teil 1  Putzmörtel 

DIN EN -2 Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau   
Teil 2  Mauermörtel 

DIN EN 101 -2 Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk   
Teil 2  Probenahme von Mörteln und Herstellung von 
Prüfmörteln 

DIN EN 101 -  Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk   
Teil  Bestimmung der Konsistenz von Frischmörtel mit 
Ausbreittisch  

DIN EN 101 -11 Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk   
Teil 11  Bestimmung der Biegezug- und Druckfestigkeit 
von Festmörtel 

DIN EN 101 -12 Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk   
Teil 12  Bestimmung der Haftfestigkeit von erhärteten 
Putzmörteln 

DIN 10 -1 Mauerwerk, Teil 1  Berechnung und Ausfüh-
rung 

DIN 10 -100 Einwirkung auf Tragwerke  Grundlagen der 
Tragwerksplanung, Sicherheitskonzept und Bemessungs-
regeln  
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10    Normen 

 

DIN 022-1 1  Baugrund und Grundwasser  Benen-
nen und Beschreiben von Boden und Fels  Schichtenver-
zeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung 
von gekernten Proben im Boden und im Fels 

DIN 102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 

DIN 102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 
Bl.  2 1 0  

DIN 10  Leichte Trennwände 

DIN 10  Wärmeschutz und Energieeinsparung in Ge-
bäuden 

DIN 10  Schallschutz im Hochbau 

DIN 10  Schallschutz im Hochbau 1 2  

DIN 1 2 Ma ordnung im Hochbau 

DIN 1 122-1 Baugrund  Untersuchung von Bodenproben  
Zustandsgrenzen Konsistenzgrenzen  Bestimmung der 
Flie - und Ausrollgrenze 

DIN 1 122-2 Baugrund  Untersuchung von Bodenproben  
Zustandsgrenzen Konsistenzgrenzen  Bestimmung der 
Schrumpfgrenze 

DIN 1 12  Baugrund  Untersuchung von Bodenproben  
Bestimmung der Korngrö enverteilung 

DIN 1 1  Erd- und Grundbau  Bodenklassifikation für 
bautechnische Zwecke 

DIN V 1 0 Putz und Putzs steme  Ausführung 

DIN 2 11 Bestimmung des Wärmedurchlasswiderstan-
des von Bauteilen 
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.2 Frühere Lehmbaunormen 10  

 

DIN 2 12 Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit mit dem 
Plattengerät 

VOB Teil C 

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleis-
tungen ATV 

DIN 1 0 Mauerarbeiten 

DIN 1 1 Beton- und Stahlbetonarbeiten 

DIN 1 0 Trockenbauarbeiten  

DIN 1 0 Putz- und Stuckarbeiten 

DIN 1  Estricharbeiten 

.2 Frühere Lehmbaunormen 
DIN 11  Lehmmörtel für Mauerwerk und Putz 1  

DIN 1 1 Blatt 1 Lehmbauten, Vorschriften für die Aus-
führung 1 1  Blatt 2 dto., Erläuterungen 1 1  

Vornorm DIN 1 2 Bl. 1 Baulehm, Begriffe, Arten  
Bl. 2 Prüfung von Baulehm 10  

Vornorm DIN 1  Baulehm, Lehmbauteile  
Bl. 1 Verwendung von Baulehm  
Bl. 2 Gemauerte Lehmwände  
Bl.  Gestampfte Lehmwände  
Bl.  Gewellerte Lehmwände  
Bl.  Leichtlehmwände in Gerippebauten  
Bl.  Lehmfu böden  

Vornorm DIN 1  Ausführung von Lehmbauten, Richtli-
nien  
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10    Normen 

 

Vornorm DIN 1  Baulehm, Lehmbauteile, Feuchtig-
keitsschutz  

Vornorm DIN 1  Putz auf Lehmbauteilen  

Vornorm DIN 1  Lehmschindeldach  

ST
B 

- S
am

m
lu

ng
 B

au
au

fs
ic

ht
lic

h 
ei

ng
ef

üh
rte

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ba
ub

es
tim

m
un

ge
n 

/ w
w

w
.s

tb
-b

au
no

rm
en

.d
e

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

317



  Sachwortverzeichnis 10  

 

 ORT ER EI I  
  ORT ER EI I  
  Stichwortverzeichnis 
  Sachwortverzeichnis 

 
Abrechnung  10  
Abriebfestigkeit  1 , ,  
Absturzsicherung   
Anker  2 
Anleitung Eigenleistung  2 
Annässen des Untergrunds   
Anstriche auf Lehmputz  2 
Anwendungsklassen von 

Lehmsteinen  , ,  
Arbeitsschalung  , 1 
Armierungsgewebe  1 
Aufbereitung von 

Lehmbaustoffen  1  
Auflager  2 
Ausbreitma , Mörtel   
Ausbreitma , Schlämme  2 
Ausfachungen  ,  
Ausgleichsfeuchte   
Au enputz  ,  

 Anforderungen   
 von Sichtfachwerk   

Aussteifende uerwände  1 
Aussteifung   
Auswittern   

B 
Balkendecken  0 
Bauausführung  1 
Baulehm   

 Bindekraftprüfung  10, 12 
 Eignung  , , 1  
 Einteilung nach Bindekraft  

10 
 Gewinnung   

Baulehm 
 organische Bestandteile   
 Probenahme   
 Prüfung   
 Bezeichnung  10 

Bauleitung  ,  
Bauplanung  1 
Baustellenmörtel  ,  
Baustoffbezeichnungen  1  
Baustoffklasse, Brandschutz  

 
Baustoffwerte  1 
Bauteilwerte  1 
Bautrocknung  , , , 2, 

 
Bauunterhaltung  101 
Bauzeit 

 Ausfachungen   
 Gewölbe   
 Leichtlehmwände   
 tragende Wände   

Befestigungen in Leichtlehm  
 

Bekleidungen mit Lehmplatten  
 

Bemusterung, Putzmörtel  , 
 

Berglehm   
Beschichtungen   
Beständigkeit  100 
Bewehrung von Lehmplatten  

1,  
Bewehrungseinlagen in 

Stampflehmwänden   
Bewehrungsstäbe in 

Leichtlehmwänden   
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110   Sachwortverzeichnis 

 

Bewurf   
Bims  0 
Bindekraft  , , 10, 12, 0 
Bindekraftprüfung  10, 12 
Blähton  0 
Bodenfeuchte  1, ,  
Brandverhalten  

 Lehmbaustoffe   
 Lehmbauteile  ,  

 
Dachschrägen   
Dämmplatten, angemörtelt   
Dampfdiffusion   
Decken   

 mit Lehmplatten   
Deckenauflagen  ,  
Deckenaussteifung   
Deklaration  1  
Diffusion  ,  
DIN 10 -1   
DIN 11   10  
DIN 1 122  11 
DIN 1 12   12 
DIN 1 1   11 
DIN 1 1  , 10  
DIN 1 2 bis   10  
DIN 022  11 
DIN 022-1  , , 12 
DIN 102-1   
DIN 102-   , ,  
DIN 10    
DIN 10   , 100 
DIN 10  1 2   100 
DIN 2 11  2 
DIN 2 12  2 
DIN EN -1   
DIN V 10 -1  ,  
DIN V 1 0   

DIN V 1 2 Bl.2  10, 1  
DIN V 1    
DIN V 10 -    
Dreiecksleisten  0 
Druckfestigkeit  1 , 0, , 1, 

2 
 von Lehmmörtel  ,  

Druckfestigkeitsprüfung von  
 Lehmsteinen   
 Stampflehm  2  

Druckspannungen, zulässige  
0 

Dung  2,  
Dünnlagenputze  1 
Dünnlagige Beschichtung   
Durchlüftung   

E 
Eigenleistung  1, 2 
Einbaufeuchte   
Einfache Versuche, 

Baulehmprüfung   
Eingangsprüfung, Baulehm   
Einlagige Lehmputze  0 
Einschubdecken  2 
Einsumpfen   
Entsorgung von 

Lehmbaustoffen  20 
Erd- und Grundbau  11 
Erfahrung  2, ,  
Erfahrungswerte  1  
Erstprüfung   

 
Fachkraft  2, ,  
Fachwerkwände  ,  
Farbe, Baulehm   
Faserlehm  1 , 2  
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Faserlehmputz  0 
Faserleichtlehm  1 , 2  
Feinsandig  , 12 
Festigkeit, Putz  ,  
Festigkeitsklasse von 

Lehmsteinen  , , 0 
Fetter Lehm  , 10 
Feuchte   
Feuchteaufnahme, 

h groskopische   
Feuchteeinwirkung   
Feuchteempfindlichkeit   
Feuchteleitfähigkeit  ,  
Feuchteschutz  1 

 nichttragendes Mauerwerk  
1 
 tragende Wände   

Feuerwiderstandsklasse  , 
 

Flechtwerk   
Fliesen auf Lehmputz   
Flie grenze  11 
Format von Lehmsteinen  , 

 
Frostgefährdung   
Fugenabdichtung, Gefachputz  

 
Füllskelett, Leichtlehmwände  

 
Fu böden aus Stampflehm   

G 
Gefachputz   
Gefachputz, Putzs steme   
Geflecht mit Bewurf   
Gehängelehm   
Geotechnische Versuche   
Geschiebelehm   
Gescho höhen  , 1 

Gespritzte Wände   
Gestapelte Lehmwände   
Gewebe   
Gewerkzuordnung, 

Lehmarbeiten  10  
Gewölbe   
Giebelwände  2 
Gipsputz   
Grobheu  2  
Grobsandig  , 12 
Grubenlehm   
Grundierungen   
Grünlinge  , , 1 

 
Haarrisse im Putz   
Haftfestigkeit, Lehmmörtel   
Haftung von Kalkputz  , 0 
Handstrichverfahren   
Hersteller  2 
Herstellungsverfahren von 

Lehmsteinen  ,  
Holzbalkendecken  0,  

 Schallschutz  100 
Holzhackschnitzel  0,  
Holzleichtlehm  1 , 2 , 0 
Humus  , , 1  

I 
Inhaltsstoffe, Deklaration  1  
Innendämmung aus 

angemörtelten Dämmplatten  
 

Innenputz  ,  
Innenputz, Anforderungen   
Innenschalen  

 aus Leichtlehm   
 gemauert  2 

ST
B 

- S
am

m
lu

ng
 B

au
au

fs
ic

ht
lic

h 
ei

ng
ef

üh
rte

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ba
ub

es
tim

m
un

ge
n 

/ w
w

w
.s

tb
-b

au
no

rm
en

.d
e

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019 Nds. MBl. Nr. 3 g/2019

320

Nds. MBl. Nr. 3 g/2019



112   Sachwortverzeichnis 

 

K 
Kalkanstriche  2 
Kalkau enputz   
Kalkgehalt  , 10 
Kalkgipsputz   
Kalkmörtelschlämme   
Kalkputz  ,  

 auf Putzträger   
Kalkputzhaftung   
Kammstrich   
Kapillare Leitfähigkeit  , , 

 
Kappen   
Kellengerecht   
Kellenschnitt   
Kellermauerwerk   
Kennzeichnung von  

 Lehmbaustoffen  1  
 Lehmmörtel   
 Lehmplatten  1 
 Lehmschüttungen   
 Lehmsteinen   
 Leichtlehm   
 Stampflehm  2  
 Strohlehm  2  
 Wellerlehm  2  

Kiesig  12 
Klemmleiste, Stapelwände   
Konservierende Wirkung von 

Lehm  100 
Konsistenz  

 der Schlämme, 
Leichtlehm  2 

 Mörtelprüfung   
Korngrö enverteilung  , 11 
Körnungslinie  12 
Kugelfallprobe   
Kugelformprobe   
Kuppeln   

Kurzbezeichnungen  1  

L 
Laborprüfungen, Baulehm  , , 

 
Lagerstätte   
Lebensdauer  101 
Lehm   
Lehmanstriche  , 2 
Lehmarbeiten  10  
Lehmarten   
Lehmbau  1 
Lehmbaunormen  10  
Lehmbauordnung  VIII 
Lehmbaustoffe  1  

 Kurzbezeichnungen  1  
Lehmbauteile   
Lehmbindung  1  
Lehmlagerstätten   
Lehm-Mauermörtel  1 , 2 
Lehmmörtel  1 , 1, 2, 0, 1, 

, 0 
 Abriebfestigkeit   
 Druckfestigkeit   
 Haftfestigkeit   

Lehmplatten  1 , 0,  
 Bekleidungen   

Lehmplattendecken   
Lehmputz  ,  

 absandende Oberflächen  
2 
 Anforderungen   
 Auftrag  1 
 Beschädigungen   
 Druckfestigkeit   
 Eignung   
 Oberflächenbehandlung  
1 
 Putzs steme  0 
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Lehmputz 
 Reparatur   
 Schwindrisse  0 
 stabilisiert   
 Trockung  2 
 Untergrundhaftung  0 
 Weiterbehandlung  2 

Lehm-Putzmörtel  1 , 2 
Lehmschlag  ,  
Lehmschüttung  1 ,  
Lehm-Spritzmörtel  1 , 2 
Lehmstapelwände   
Lehmsteine  1 , , 0, 0 
Lehmsteine, 

Anwendungsklassen  ,  
Lehmsteinmauerwerk, 

nichttragend  1 
Lehmsteinwände   
Lehmverstrich   
Lehmvorkommen   
Leibungen   
Leichtlehm  1 , 2  
Leichtlehmdecken  1 
Leichtlehm-Mauermörtel  2 
Leichtlehmmörtel  1 
Leichtlehmplatten  0 
Leichtlehm-Putzmörtel  2 
Leichtlehm-Spritzmörtel  2 
Leichtlehmsteine   
Leichtlehmwände  2 
Leichtzuschläge  0 
Leistungen, Abgrenzung nach 

VOB  10  
Lö lehm   
Luftschalldämmung  100 

 
Magerer Lehm  , 10 
Massive Wände   

Mauermörtel  2 
Mauerwerk   

 aus Lehmsteinen  0 
 mit Lehmmörtel  2, 1, 
1 
 nichttragend  1 

Mauerwerksausfachung  0 
Mauerwerksfestigkeit   
Mehrlagige Lehmputze  1 
Mergel   
Messerschnitt   
Mindestwanddicke 

 tragende Wände  1 
 nichttragende Wände  1 

Mineralgerüst  , , , 11 
Mineralische Leichtzuschläge  

0 
Mineralische Zuschläge  1 , 

,  
Mineralischer Leichtlehm  1 , 

2  
Mischmauerwerk   
Mischung von Lehmmörtel   
Mischung von 

Lehmschüttungen   
Mischung von Leichtlehm  1 
Mischung von Stampflehm  22 
Mischung von Strohlehm  2  
Mischung von Wellerlehm  2  
Mischungsverhältnisse  1  
Molke  2 
Mörteldruckfestigkeit  1 
Mörtelgruppe   

 Kalkmörtel   
 tragende Wände  0 

Mörtelleisten   
Mörtelzusätze, Lehmputz   
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Nachweise bei tragenden 

Wänden  0 
Nichtbrennbar   
Nichttragende 

Stampflehmwände  1 
Nichttragende Wände   
Nichttragendes Mauerwerk  1 
Normen  10  

O 
Oberflächenbearbeitung, Putz  

 
ffnungen  2 

Organische Zuschläge  1 , , 
 

P 
Pfeiler   
Pflanzliche Zuschläge  1  
Plastische Eigenschaften  11 
Plastizität  , , 11 
Plastizitätszahl  11 
Praktischer Feuchtegehalt   
Pressverfahren   
Produktionskontrolle   
Prüfung von  

 Baulehm   
 Lehmmörtel   
 Lehmplatten  1 
 Lehmschüttungen   
 Lehmsteinen   
 Leichtlehm  2 
 Stampflehm  2  
 Strohlehm  2  
 Wellerlehm  2  

Prüfverfahren, Baulehm  ,  
 

Putz   
 Anforderungen   
 auf Lehmuntergrund   
 Beanspruchung   
 Hinweise für die Planung  

 
Putzbewehrung  ,  
Putzgrund  , , 0, 1 
Putzhaftung  , ,  

 auf Mauerwerk   
 auf Stampflehm   
 auf Strohlehm   

Putzlage   
Putzmörtel  2 

 auf Lehmuntergründen   
Putzrisse   
Putzs steme   

 für Gefachputz   
Putzträger  , , ,  
Putzweise   

 
uellverhalten, Lehmsteine  

, ,  
uerwände  1 

R 
Rec clinglehm   
Regenschutz   
Reibeversuch, Baulehm   
Reparatur, Strohlehmgefache  

 
Reparatur, tragende 

Lehmwände   
Riechversuch, Baulehm   
Ringbalken  , 1 
Rissbildung  1  
Rohdichte  1 
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Rohrgewebe   
Ruten   

 
Salz   
Salzbelastung  , 20,  

 Putzgrund   
Schallschutz   
Schalung 

 Einschubdecken   
 Leichtlehmwände   
 Stampflehmwände   

Schilfrohrgewebe   
Schimmel   

 Lehmputz  2 
 Leichtlehm   

Schlagregen  ,  
Schlämme  1, 2 
Schlankheit  1 
Schluff  , , 12 
Schneideversuch   
Schwemmlehm   
Schwerentflammbar   
Schwindma   1 , 2 , 0 

 von Lehmmörtel  ,  
Schwindrisse   
Schwindung  1 ,  
Sedimentation  12 
Seifig   
Setzung  , , , ,  
Sicherheitsbeiwert   
Sichtfachwerk, Gefachputz   
Siebung  12 
Sockel   
Sockelvorsprünge   
Sonstige Bauteile   
Sorption  ,  
Spalier, Lehmspritzwände   
Spalierdecke  1, 2 

Spalierputzdecke  2 
Sperrschicht   
Spezifische Wärme c  2,  
Spritzbewurf  ,  
Spritzmörtel  2 
Spritztechnik   
Spritzwasser  , 1,  
Stabilisierte Lehmbaustoffe  1 
Stabilisierte Lehmputze   
Staken  , 0, 0 
Stakendecken  0 
Stakung mit Bewurf  0 
Stampflehm  1 , 21, 0 
Stampflehmfu böden  21,  
Stampflehmwände  , 1 
Standsicherheit  ,  
Stapeltechnik   
Steinfestigkeit  0 
Steinfestigkeitsklasse  , , 

0 
Steiniger Lehm  21 
Stoffwerte  1 
Strangpressverfahren   
Stroh  2 , 0 
Strohlehm  1 , 2 , 0, 0 
Strohlehmbewurf   
Strohlehmgefache, Reparatur  

 
Strohlehmputz  0 
Strohleichtlehm  1 , 2 , 0, 0 

T 
Tapeten auf Lehmputz  ,  
Teilsicherheitsbeiwerte   
Ton  , 10, 12 
Tonanteil   
Tonmehl   
Tonminerale  , 1  
Tonnengewölbe   
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Tragende Wände  ,  
 Anforderungen  , 0 
 Reparatur   

Tragskelett, Leichtlehmwände  
2 

Trockenbau   
Trockenfestigkeitsversuch, 

Baulehm   
Trockenlehm   
Trockenrohdichte  1 
Trocknung  1, ,  
Trocknungsprotokoll  2 
Trocknungszeit  1,  
Tür- und Fensterleibungen   

 
Umfassungswände  2 

 
Verankerung, tragende Wände  

2 
Vererdung  ,  
Verfestigung des Putzgrundes  

 
Verkehrslast  1 
Verlorene Schalung  , , 2, 

 
Verrottung   
Versuchskonsistenz  10, 1  
Vertragsbedingungen für 

Lehmbauleistungen  10  
Verunreinigung  , 1  
Verwendung von 

Lehmbaustoffen  20 
Verzahnung  2 
VOB Teil C  10  
Vornormen Lehmbau  VIII 

 
Wanddicke   
Wanddicke, Leichtlehm  ,  
Wanddicke, tragende Wände  

1 
Wände, nichttragend   
Wandflächenheizs steme mit 

Lehmputz  1 
Wärmedämmplatten, 

angemörtelt   
Wärmedämmung  1 , 2 
Wärmeleitzahl  2,  
Wärmespeicherung  2 
Wasserempfindlichkeit  1 ,  
Wasserfeste Schicht  , 1 
Wasserlöslichkeit   
Wasserzugabe  1  
Weller  0 
Wellerlehm  1 , 2 , 0,  
Wellerwände   
Werkmä ig hergestellte Mörtel  

 
Werkmörtel   
Wetterschutz  , , ,  
Wickeldecken  1 
Wickelstaken  0 
Wiederaufbereitung  2  
Wiederholungsprüfungen, 

Lehmsteine   
Wiederverwendbarkeit   
Wiederverwendeter Mörtel   
Wiederverwendung  20 
Winddichtigkeit  100 

 Leichtlehmwände   
Witterungsschutz  1 
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Zentrierleiste  1 
Zerrei versuch  10, 1  
Ziegelproduktion   
Zuganker  2 
Zulässige Druckspannungen  

0 

Zusammensetzung 
 Lehmbaustoffe  1  
 Lehmmörtel  2 

Zusätze, Deklaration  1  
Zuschlagdichte  2 , 1 
Zuschlagstoffe  1 , 1  
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